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Geselmtrevision kommunale Nutzungsplanung
Meilen - Genehmigung ~ |

Gemeinde Meilen

Massgebende Zonenplan Mst. 1:5’000 vom 17. September 2020
untetagen _ vorschritten der Bau- und Zonenordnung (BZO) vom 17. September 2020

- Bericht nach Art. 47 RPV vom 17. September 2020
- Bericht zur Mitwirkung vom 17. September 2020
- Quartiererhaltungszonenplan auf der Hiirden Mst. 1:500 vom 17. September 2020
- Quartiererhaltungszonenplan Bahnhofstrasse Mst. 1:500 vom 17. September 2020
- Quartiererhaltungszonenplan im Tobel Mst. 1:500 vom 17. September 2020
- Kernzonenplan Dorfmeilen Mst. 1:1°000 vom 17. September 2020
- Kernzonenplan Seidengasse Mst. 1:1°500 vom 17. September 2020

- Kernzonenplan Toggwil Mst. 1:1°500 vom 17. September 2020
- Kernzonenplan Untere Aebleten Mst. 1:1°500 vom 17. September 2020
- Kernzonenplan Burg Mst. 1:1’500 vom 17. September 2020
- Kernzonenplan Griit Mst. 1:1°500 vom 17. September 2020
- - Kernzonenplan Dollikon Mst, 1:1°500 vom 17. September 2020
- Kerhzonenplan Obermeilen Mst. 1:1’500 vom 17. September 2020
- Kernzonenplan Feldmeilen Mst. 1:2'000 vom 17. September 2020

. - Flachenbilanz Arbeitsnutzungen Gemeinde Meilen vom 3. November 2020
- Posiﬁonspapier regionale ArbeitszonenbewirtschaftUng vom 10. Dezember 2020

- Beurteilung ZPP hinsichtlich regionale Arbeitszonenbewirtschaftung vom 18. Dezem-
ber 2020

- Anhérungsechreiben der Gemeinde Meilen vom 30. Marz 2021 -

Sachverhalt
Anlass und Zielsetzung Im Jahr 2015 hat die Gemeinde Meilen den Prozess zur Gesamtrevision der Ortsplanung
der Planung  Meilen gestartet. In einem ersten Schritt wurde als Grundlage fur die kiinftige Gemeinde-
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entwicklung ein rAumliches Entwicklungskonzept (REK) erarbeitet. Basierend auf den Zie-
len und Grundsétzen des REKs sowie den Ubergeordneten planerischen Vorgaben hat
die Gemeinde den Richtplan Siedlung und Landschaft erarbeitet sowie den Richtplan Ver-
kehr revidiert. Am 5. Dezember 2017 hat die Gemeindeversammilung der kommunalen
Richtplanung zugestimmt und damit die Gesamtrevision der Nutzungsplanung eingeleitet.
Die rechtsgliltige Bau- und Zonenordnung (BZO) von Meilen stammt aus dem Jahr 1997.
Diese wird mit der vorliegenden Revisionsvorlage grundlegend Uberarbeitet und aktuali-
siert. '

Die Gemeindeversammlung Meilen setzte mit Beschluss vom 17. September 2020 die
Gesamtrevision der kommunalen Nutzungsplanung fest. Gegen diesen Beschluss wurden
gemass Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats Meilen vom 4. November 2020 keine
Rechtsmittel eingelegt. Mit Schreiben vom 2. November 2020 ersuchte die Gemeinde
Meilen um Genehmigung der Vorlage.

Mit Schreiben vom 8. Mérz 2021 wurde die Gemeinde Meilen angehort, da sich im Rah-
men der Genehmigungsprlfung abzeichnete, dass die Vorlage nicht in allen Punkten ge-
nehmigt werden kann. Der Gemeinderat nahm mit Schreiben vom 30. Méarz 2021 ausfihr-
lich Stellung und beantragte die Vorlage vollumféanglich zu genehmigen.

Erwigungen
A. Formelle Priifung
Die massgebenden Unterlagen sind vollstandig.

B. Materielle Priifung

Die Gemeinde Meilen ist geméass Raumordnungskonzept des Kantons Z(irich dem Hand-
lungsraum urbane Wohnlandschaft zugeteilt. 80% des kiinftigen Bevdlkerungswachstums
soll in den Handlungsrédumen Stadtlandschaft und urbane Wohnlandschaft aufgenommen
werden. Mit der Erarbeitung des raumlichen Entwicklungskonzepts 2030 (REK) sowie des
kommunalen Richtplans Siedlung und Landschaft, welcher von der Baudirektion am 26.
April 2018 genehmigt wurde, hat die Gemeinde Meilen eine Gesamistrategie erarbeitet,
welche eine abgestimmte Entwicklung mit den (ibergeordneten Instrumenten (kantonaler
und regionaler Richtplan) sicherstelit. Mit Hilfe des REKs und des kommunalen Richt-
plans wird die Siedlungsentwicklung nach innen auf kommunaler Richtplanstufe umge-

* setzt. Mit der vorliegenden Gesamtrevision der Nutzungsplanung wird der eingeschla-

Wesentliche
Festlegungen und
Vorschriften

gene Weg konsequent weiterverfolgt und die Entwicklung der Gemeinde Meilen auf die
zentralen Lagen ausgerichtet.

Mit der Gesamtrevision der BZO werden die Voraussetzungen geschaffen, um eine wei-
tere Verdichtung und Durchmischung der Gemeinde an den zentralen Lagen zu ermégli-
chen. Uber die Einflihrung neuer Sonderbauvorschriften sowie mittels Um- und Aufzonun-
gen an zentraler Lage werden neue Mdglichkeiten zu einer qualitatsvollen Siedlungsent-
wicklung nach innen geschaffen. Weiter werden die Weilerkernzonenpléne entsprechend
den neuen Vorgaben im kantonalen Richtplan Gberarbeitet sowie die Kernzonen entspre-
chend der Ubergeordneten Inventare angepasst und aktualisiert. Gleichzeitig werden mit -
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der Gesamtrevision die neuen Begriffe und Definitionen im Sinne der Interkantonalen Ver- 7

-einbarung tber die Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) eingefiihrt.

Den mit Vorprifung des Amts fiir Raumentwicklung vom 11. Dezember 2019 und 11. Juni
2020 gesteliten Antragen und Empfehlungen wurde nicht in allen Punkten entsprochen.
Daher kam das Amt fiir Raumentwicklung im Rahmen der Genehmigungsprifung zur
Schlussfolgerung, dass die vorgenommenen Anpassungen an verschiedenen Arbeitszo- ‘
nen nicht im Rahmen des kommunalen Ermessensspielraums liegen. Die Umzonungen
innerhalb der regionalen Arbeitsplatzgebiete Bahnhof Nord von der Industriezone 19 bzw.
der Zone fir 6ffentliche Bauten und Anlagen in die Zentrumszone Z4.5 (Parzellen Kat.-
Nrn. 10°388, 10’389, 10'390 und 10°391) sowie Dollikon-Rorguet von der Gewerbezone

- 5.0in die Wohn- und Gewerbezone WG 2.8 (Parzelle Kat.-Nr. 11'774) wurden als nicht

genehmigungsfahig beurteilt.

Im Zuge der Anhérung reichte der Gemeinderat mit Beschluss vom 30. Mérz 2021 zu-
satzliche Abklarungen und ein erweitertes Argumentarium ein. Die Gemeinde begrindet
die Umzonungen der oben genannten Grundstiicke innerhalb der regionalen Arbeitsplatz-
gebiete mit dem Anordnungsspielraum der nicht parzellengenauen regionalen Richtpla-
nung und sieht die Umzonungen innerhalb der angemessenen Anpassung an die értli-
chen Verhéltnisse. In beiden Bereichen wird die Zonenplanung an die bestehenden, 6rtli-
chen Nutzungsverhdltnisse sowie im Bereich Bahnhof Nord im Sinne des bestehenden
Zentrumsgebiets gemass der regionalen Richtplanung angepasst. in der Stellungnahme
der Gemeinde Meilen vom 30. Marz 2021 wird dies plausibel begriindet.

Insbesondere folgt die Gemeinde Meilen mit der'angepassten Nutzungsplanung den Ziel-
setzungen der kommunalen Richtplanung, welche der Kanton am 28. April 2018 geneh-
migt hat. Fiir beide Teilgebiete innerhalb der Bereiche Bahnhof Nord und Dollikon-Ror-
guet besteht die Absicht einer Durchmischung und Weiterentwicklung flr die genannten

Grundstlicke.

Ebenso stiitzt sich die Gemeinde auf die positive Stellungnahme der Ziircher Planungs-
gruppe Pfannenstil vom 18. Dezember 2020 ab, welche die Umzonungen ebenfalls als
innerhalb des Anordnungsspielraums und den Zielsetzungen des regionalen Richtplans
beurteilt. Im Spezielien wird von Seiten Planungsregion begriisst, dass mit der vorliegen-
den Nutzungsplanung das Baumassenpotenzial der Gemeinde fiir gewerbliche Nutzung
insgesamt vergrdssert wird und die Gemeinde Meilen als Regionalzentrum einen wesent-
lichen Beitrag zur regionalen Arbeitsplatzentwicklung leistet.

Die umfassende Stellungnahme und Auseinandersetzung mit. den Arbeitszonen innerhalb
der Gemeinde Meilen und der Region Pfannenstil ist nachvollziehbar. Die Begriindung
der Umzonungen aufgrund der ortlichen Verhaltnisse ist schitissig. Die Umzonung Bahn-
hof Nord befindet sich sowoh! im Bereich eines regionalen Arbeitsplatzgebiets als auch
innerhalb eines regionalen Zentrumsgebiet. Die Umsetzung in der Nutzungsplanung mit
einer Zentrumszone kann somit.auch aus der Festlegung des Zentrumsgebiets abgeleitet
werden. Infolge der oben genannten Argumente kommt das Amt fiir Raumentwicklung da-
her zur Einschatzung, dass die Abweichungen vom regionalen Richtplan hinsichtlich der
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Arbeitsplatzgebiete plausibel begriindet sind und eine diesbezligliche Genehmigung ge-
rechitfertigt werden kann.

C. Ergebnis

Die Vorlage erweist sich im Ergebnis als rechtma33|g, zweckmaéssig sowie angemessen
und kann genehmigt werden (§ 5 Abs. 1 PBG). Die Gemeinde ist durch die Genehmigung
nicht beschwert. Gegen die genehmigten Festlegungen steht weiteren betroffenen Priva-
ten und Verbanden der Rekurs offen (§§ 338a f. PBG). Gemass § 5 Abs. 3 PBG ist der
Genehmigungsentscheid von der Gemeinde zusammen mit dem gepriiften Akt samt
Rechtsmittelbelehrung zu verdffentlichen und aufzulegen.

Es wird festgestellt, dass mit Genehmigung der vorliegenden Revision die BZO den An-
forderungen geméss dem mit Vorlage 5059/2014 (Harmonisierung der Baubegriffe; Ande-
rung des PBG vom 1. Mérz 2017) geénderten PBG (ibereinstimmt.

Die Baudirektion verfiigt:

I Die Teilrevision der kommunalen Nutzungsplanung, welche die Gemeindeversamm-
lung Meilen mit Beschluss vom 17. September 2020 festgesetzt hat, wird genehmigt.

I1. Die Gemeinde Meilen wird eingeladen

- Dispositiv | sowie den kommunalen Beschiuss samt Rechtsmlttelbelehrung zu verof-
fentlichen;

- diese Verfligung zusammen mit der kommunalen Planung aufzulegen;

- nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu verdffentlichen und diese dem Verwaltungsge-
richt, dem Baurekursgericht und dem Amt flir Raumentwicklung mlt Beleg der Publika-
tion mitzuteilen;

- nach Inkraftireten die Anderungen im Kataster der offenthch rechtlichen Eigentums-
beschrankungen (OREB-Kataster) nachfiihren zu lassen;
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Mitteilung an

Gemeinde Meilen (unter Beilage von zwei Dossiers)
Verwaltungsgericht (unter Beilage von einem Dossier)
Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)

Amt far Raumentwicklung (unter Beilage von zwei Dossi‘ers)

MUller Ingenieure AG, Dielsdorf (Katasterbearbeiterorganisation (KBO)

Amt fiir

Raumentwicklung
VERSENDET AM 1 4. JUNI 2021 / A~
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ZONENPLAN REVIDIERT

1:5000

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 17.9.2020

mens der Gemeindeversammlung
nt( Der Schrgiber:
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Kanton ZUrich

Revision Nutzungsplanung

ZONENPLAN REVIDIERT

1:5000

Von der Gemeindeversammlung festgesetzt am 17.9.2020

Namens der Gemeindeversammlung
Der Prasident: Der Schreiber:

Christoph Hiller Didier Mayenzet

Von der Baudirektion genehmigt am

Fur die Baudirektion: BDV-Nr.

31051-17.9.2020

Festlegungen Empfindlich-
keitsstufe (ES)

Kernzonen 3-geschossig Il
Kernzonen 2-geschossig Il
Kernzone Weiler Il

Quartiererhaltungszone /1

Zentrumszonen
-Z3.2 Zentrumszone Feldmeilen 1l
-Z45 Zentrumszone Dorfmeilen 1l

W 1.0 Wohnzone Il

W 1.4 Wohnzone I

Wohnzone Il

Wohnzone Il

Wohnzone Il

Wohnzone I

WG 1.4 Wohnzone mit Gewerbeanteil [

Wohnzone mit Gewerbeanteil [

Wohnzone mit Gewerbeanteil [

Wohnzone mit Gewerbeanteil [

=1l

1/G Industriezone / Gewerbezone
-19.0 Industriezone [
-G25 Gewerbezone Il
G5.0 Gewerbezone Il

Zone fur offentliche Bauten /m

Erholungszonen

-E1 Familiengartenareale I
-E2 Pferdesportanlagen Il
-E3 Ausflugsziel Luft Il

Oe
E
- kommunale Freihaltezone -/
L
R

kommunale Landwirtschaftszone

Reservezonen -

7/// Gebaudeabmessung einschrankend
A Fassadenhdhe max. 7.50 m

-WG 2.2 Feldmeilen, Schonacher

4
W Gebdudeabmessung erleichternd (Art. 28, Abs. 1, Fussnote 2)
/
L N J

[} [ ]
o ®  Sonderbauvorschriften
o 00000
O O0OO0OO0OO0OO0
o o Gestaltungsplanpflicht
O O0OO0OO0OO0OO0

AAAA .

A AAaA Aussichtsschutz

A A A \ussichtsschutz Hangkante

Hohereinstufung wegen Larmvorbelastung

Informationsinhalte

® PGP e  Gestaltungsplane bestehend

beantragte Festlegungen "

kantonale Landwirtschaftszone

Wald

- kantonale und regionale Freihaltezone
Lk

Gewasser

Erganzungsplane

Kernzonen

+ Kernzonenplan Feldmeilen Teil der Revisionsvorlage
+ Kernzonenplan Dorfmeilen Teil der Revisionsvorlage
+ Kernzonenplan Seidengasse Teil der Revisionsvorlage
+ Kernzonenplan Obermeilen Teil der Revisionsvorlage
+ Kernzonenplan Dollikon Teil der Revisionsvorlage
+ Kernzonenplan Weiler Untere Aebleten Teil der Revisionsvorlage
+ Kernzonenplan Weiler Grit Teil der Revisionsvorlage
+ Kernzonenplan Weiler Burg Teil der Revisionsvorlage
+ Kernzonenplan Weiler Toggwil Teil der Revisionsvorlage

Quartiererhaltungszonen

- Quartiererhaltungszone Am Tobelweg Teil der Revisionsvorlage
+ Quartiererhaltungszone Auf der Hirnen Teil der Revisionsvorlage
- Quartiererhaltungszone Bahnhofstrasse Teil der Revisionsvorlage

Gestaltungsplane
+ Privater Gestaltungsplan, PGP 1 Werkheim Stockenweid ~ genehmigtam 23.7.1999
+ Privater Gestaltungsplan, PGP 2 Mariafeld Bienenwiese genehmigtam 23.6.2008

+ Privater Gestaltungsplan, PGP 3 Fabrik am See genehmigt am 19.12.2007
+ Privater Gestaltungsplan, PGP 4 Fuchsloch genehmigtam 11.2.1987
+ Privater Gestaltungsplan, PGP 5 Haggenmacherhogerli genehmigtam 24.9.1997
+ Privater Gestaltungsplan, PGP 6 Giessen genehmigtam 23.6.2008
+ Privater Gestaltungsplan, PGP 7 Neuer Schynhut genehmigtam 26.9.2005
+ Privater Gestaltungsplan, PGP 8 Dollikon genehmigtam 16.6.2009
+ Privater Gestaltungsplan, PGP 9 Rotholz genehmigtam 21.9.1999
- Privater Gestaltungsplan, PGP 10 Springplatz Pfannenstil ~ genehmigt am 22.12.2005
+ Privater Gestaltungsplan, PGP 11 Werkhof Burg genehmigtam  2.3.2018
+ Privater Gestaltungsplan, PGP 12 Wohn- und

Gewerbehaus am Dorfplatz genehmigtam 18.9.2019
- Privater Gestaltungsplan, PGP 13 Rotholz Il Genehmigung ausstehend

D Hinweis: Die vom Gemeinderat beantragten Zonenplananderungen sind blau umrandet.
Einige technische Bereinigungen im Datensatz des kantonalen OREB-Katasters sind
im Massstab 1:5000 nicht ersichtlich.

Bearbeitung: Rahel Gammea, Jennifer Zurcher
Das Druckdatum entspricht dem Erstellungsdatum.

Grundlagedaten

Ubersichtsplan: ARE, GIS Kanton Zurich vom 12. Februar 2019
Nutzungsplanung: ARE, GIS Kanton Zurich vom 30. Juni 2020

Hinweis zum Wald: Dargestellt sind die Waldflachen geméass dem Datensatz
im kantonalen OREB-Kataser. Die Waldareale sind nicht Gegenstand der
Beschlussfassung durch die Gemeindeversammlung.

UBERSICHT DER ANDERUNGEN ZENTRUMSZONEN ERHOLUNGSZONEN TECHNISCHE BEREINIGUNGEN
3.1 Feldmeilen, General-Wille-Strasse Umzonung von der Gewerbezone G 5.0 in die Zentrumszone Z 3.2 4,10 Dorfmeilen, Untere Bruechstrasse Neuer Geltungsbereich Sonderbauvorschriften fur die Wohnzonen (Art. 66 ff BZO) 6.1 Dorfmeilen, Rainstrasse Einzonung von der Landwirtschaftszone in die Erholungszone Familiengarten E1 10.1 Feldmeilen, Teienstrasse Umzonung von der Wohnzone W 1.4 in die Wohnzone W 1.8 mZeL;;ﬁ\l(

KERNZONEN 3.2 Dorfmeilen, Dorfstrasse Umzonung von der Kernzone KA 4.5, KB 2.8 in die Zentrumszone Z 4.5 / Aufhebung 411 Dorfmeilen, Beugen Neuer Geltungsbereich Sonderbauvorschriften fur die Gewerbezonen (Art. 65 BZO) 6.2 Dorfmeilen, Luft Einzonung von der Landwirtschaftszone in die Erholungszone Luft E3 (GP-Pflicht) 10.2 Feldmeilen, Nadelstrasse Umzonung von der Wohnzone W 1.4 in die Wohnzone W 1.8 i

11 Feldmellen (Seestrasse) Umzonung von der Kernzone KB 2.8 In die Kernzone K2 e z::)izinbvis;::jrniz:fzgizk:;sjzssze3 T -—e. 412 Obermeilen, Kirchweg Neuer Geltungsbereich Sonderbauvorschriften fur die Wohnzonen (Art. 66 ff BZO) 6.3 Obermeilen, Friedrichstall Verkleinerung Erholungszone Familiengarten E1 10.3 Feldmeilen, Schwabachstrasse Umzonung von der Wohnzone W 1.8 in die Wohnzone W 2.2 =l e".C/{/‘enwey ”"“;L

12 Feldmeilen (Bodenacher) Umnzonung von der Kernzone KB 2.8 in die Kernzone K2 ) ! g e e S e ‘ i 4.13 Obermeilen, Oberdorf Neuer Geltungsbereich Sonderbauvorschriften fur die Wohnzonen (Art. 66 ff BZO) 6.4 Bergmeilen, Pfannenstiel Erweiterung Erholungszone Pferdesport E2 (GP-Pflicht) 10.4 Feldmeilen, Schwabach Umzonung von der Kernzone KB 2.8 in die Wohn- und Gewerbezone WG 2.8 3{745'51&;"- 1@.\..';

13 Dorfmeilen Umzonung von der Kernzone KAS 2.0, KA 4.5, W 1.0, W 1.8, W 2.4 in die Kernzone K3 414 Obermeilen, Alte Landstrasse Neuer Geltungsbereich Sonderbauvorschriften fur die Gewerbezonen (Art. 65 BZO) 6.5 Dorfmeilen, Burg- / Toggwilerstrasse Umzonung von der Freihaltezone F in die Erholungszone Familiengdrten E1 10.5 Dorfmeilen, Bahngleis Umzonung von der Zentrumszone Z 3.2 in die Wohnzone W 2.4 [T N B

14 Seidengasse Umzonung von der Wohn- und Gewerbezone WG 2.8 in die Kernzone K2 SONDERBAUVORSCHRIFTEN 4.15 Dorfmeilen, Seehaldenweg Neuer Geltungsbereich Sonderbauvorschriften fiir die Wohnzonen (Art. 66 ff BZO) 10.6 Dorfmeilen, Rainstrasse Umzonung von der Wohnzone W 1.8 in die Wohn- und Gewerbezone WG 2.2
15  Obermeilen Umzonung von der Kernzone KBS 2.0, KB 2.8, WG 2.2, Oe, G5.0 in die Kernzone K2 4.1  Feldmeilen, Teien Neuer Geltungsbereich Sonderbauvorschriften fiir die Wohnzonen (Art. 66 ff BZO) 416 Feldmeilen, Bahnhofsgebiet Neuer Geltungsbereich Sonderbauvorschriften fur die Wohnzonen (Art. 66 ff BZO) FREIHALTEZONEN 10.7 Dorfmeilen, Bruechstrasse Umzonung von der Wohnzone W 2.2 in die Wohn- und Gewerbezone WG 2.2
16 Dollikon (Dollikerstrasse) Umzonung von der Kernzone KB 2.8 in die Kernzone K2 42 Feldmeilen, Heerenstrasse Neuer Geltungsbereich Sonderbauvorschriften fiir die Wohnzonen (Art. 66 ff BZO) 74 Dorfmeilen, Allmend Umzonung von der Reservezone in die Freihaltezone F 10.8 Dorfmeilen, Glarnischstrasse Umzonung von der Wohnzone W 1.4 in die Wohnzone W 2.2
1.7 Dollikon (Dollikon) Umnzonung von der WG 2.8, W 2.4 in die Kernzone K3 43  Feldmeilen, General-Wille-Strasse ~ Neuer Geltungsbereich Sonderbauvorschriften fiir die Gewerbezonen (Art. 65 BZO) GESTALTUNGSPLANPFLICHTGEBIETE 10.9 Obermeilen, Stocklenweg Umzonung von der Wohn- und Gewerbezone WG 1.4 in die Wohnzone W 1.4 Chap}_/ém
18  Weiler Untere Aebleten Umzonung von der Kernzone KB 2.8 in die Kernzone Weiler KW 4.4  Feldmeilen, Hoschstrasse Neuer Geltungsbereich Sonderbauvorschriften fiir die Wohnzonen (Art. 66 ff BZO) 51 Feldmeilen, Bahnhof Anderung Perimeter Gestaltungsplanpflicht (Art. 48 Abs. 5 BZO) RESERVEZONEN 10.10 Obermeflen, Weidacherweg Umzonung von der Gewerbezone G 5 |n.d|elWohn— und Gewerbezone WG 2.8 T, /;:/\:A
19 Weiler Griit Umzonung von der Kernzone KB 2.8 in die Kernzone Weiler KW 4.5 Feldmeilen, Vorderfeldstrasse Unveranderter Geltungsbereich Sonderbauvorschriften fur die Gewerbezonen 52 Dorfmellen, Seestrasse Aufhebung Perimeter Gestaltungsplanpflicht 61 Feldmeien Chal/ Altschir Reduktion Reserverone (neu Landwirtschafiszone | 10.11 Obermeilen, Gruebstrasse Umzonung von der Gewerbezone G 2.5 in die Wohnzone W 1.8
1.10 Weiler Burg Umzonung von der Kernzone KC 2.8 in die Kernzone Weiler KW 4.6 Feldmeilen, Feldgletliweg Neuer Geltungsbereich Sonderbauvorschriften fiir die Wohnzonen (Art. 66 ff BZO) 53 Dorfmeilen, Seehaldenweg Neuer Perimeter Gestaltungsplanpflicht (Art. 48 Abs. 4 BZO) 8.2 Dorfmeilen’ Vo Reduktion Reservezons (neu Landwirtschaficzone 1
1.1 Weiler Toggwil Umzonung von der Kernzone KC 2.8 in die Kernzone Weiler KW 4.7 Feldmeilen, General-Wille-Strasse Neuer Geltungsbereich Sonderbauvorschriften fiir die Wohnzonen (Art. 66 ff BZO) 54 Dorfmeilen, Bahnhof (Gleisfeld) Aufhebung Perimeter Gestaltungsplanpflicht 8.3 Obermeiler’] Sodden I der A Reduktion Reservezons (neu Freihaltezone WEITERE FESTLEGUNGEN
48 Dorfmeilen, Dorfstrasse Neuer Geltungsbereich Sonderbauvorschriften fur die Zentrumszonen (Art. 70 BZO) 5.5 Dorfmeilen, Dreispitz Neuer Perimeter Gestaltungsplanpflicht (Art. 48 Abs. 3 BZO) : ’ 11.1 In der Au, Am Tobelweg, Rainstrasse, Gebaudelange in der Wohnzone W 2.2 50m anstelle 30m
QUART|ERERHALTUNGSZONEN 49 Dorfmeilen, Bahnhof Neuer Geltungsbereich Sonderbauvorschriften flr die Zentrumszonen (Art. 70 BZO) 56 Dorfmeilen, Beugen Neuer Perimeter Gestaltungsplanpflicht (Art. 48 Abs. 2 BZO) Landisch

ZONEN FUR OFFENTLICHE BAUTEN

2.1 Feldmeilen, Am Tobelweg Umzonung von der Wohnzone W 2.2 in die Quartiererhaltungszone QEZ 5.7 Dorfmeilen, Luft Neuer Perimeter Gestaltungsplanpflicht (Art. 39 Abs. 2 BZO) | . o .
2.2 Dorfmeilen, Auf der Hiirnen Umzonung von der Wohnzone W 2.2 in die Quartiererhaltungszone QEZ 5.8 Obermeilen, Friedrichstall Aufhebung Gestaltungsplanpflicht (Familiengarten) o1 Feldme|llen, Schulhaus Ulmzonung von der Wc?hnzone W 2'.6 |nl die Zonei ﬂ{r offerjwthche Bauten Oe
2.3 Dorfmeilen, Bahnhofstrasse Umzonung von der Kernzone KA 4.5 in die Quartiererhaltungszone QEZ 59  Bergmeilen, Pfannenstiel Neuer Perimeter Gestaltungsplanpflicht (Art. 38 Abs. 2 BZO) 92 borfmeilen, Allmend Einzonung von der Freihaltezone Fin die Zone fur Sffentliche Bauten Oe
9.3 Dorfmeilen, Kat. Nr. 6998 Umzonung von der Wohnzone W 2.2 in die Zone fur &ffentliche Bauten Oe
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Gemeinde Meilen
Revision Bau- und Zonenordnung (BZO)

Links: Rechts:
Beschluss der Gemeindeversammlung vom 17.9.2020 Bemerkungen
Rechts:

Die Kommentare zu den Anderungsbeschlissen der
Gemeindeversammlung sind grau hinterlegt.




Gemeinde Meilen
Revision Bau- und Zonenordnung (BZO)

Die Gemeinde Meilen erlasst, gestutzt auf & 45 des kantonalen Planungs- und

Baugesetzes vom 7. September 1975 (PBG; LS 700.1) und unter Vorbehalt ab-
schliessender Regelungen durch eidgendssisches und kantonales Recht, nach-
stehende Bau- und Zonenordnung (BZO; SRM 700.1).



Gemeinde Meilen
Revision Bau- und Zonenordnung (BZO)

I ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Art.1  Ortsbauliche Grundhaltung

' Die Wahrung der Eigenart und Identitét von Meilen ist ein zentrales Anliegen.
Wegleitend sind die Planungsgrundsatze im kommunalen Richtplan Siedlung
und Landschaft. In den darin bezeichneten fUnf Raumschichten wird die Ent-
wicklung einer zeitgemassen Baukultur unter BerUcksichtigung der bestehenden
Qualitaten und Merkmale des Ortsbildes angestrebt.

? Der Gemeinderat kann themenspezifische Vollzugsrichtlinien erstellen.

* Der Gemeinderat setzt flr die Beratung und Beurteilung von Gestaltungsfra-
gen eine Fachkommission (Baukollegium) ein oder zient namentlich bei Fragen
des Denkmal- und Ortsbildschutzes Fachexperten bei. Die Baubehorde zieht die
Fachkommission insbesondere bei relevanten Bauvorhaben in den Kernzonen,
den Quartiererhaltungszonen, den Zentrumszonen und bei der Beurteilung von
Gestaltungsplanen, ArealUberbauungen und Bauvorhaben, die nach den Son-
derbauvorschriften realisiert werden, bei.

Im neuen Art. 1 wird die ortsbauliche Grundhaltung verankert. Sie

basiert auf den Planungsgrundsdtzen, wie sie im kommunalen

Richtplan Siedlung und Landschaft fur die funf typischen Raum-

schichten von Meilen verankert sind. Die wichtigsten Grundsatze

sind (Auszug REK):

1. Die Siedlungsentwicklung erfolgt nach innen und mit hoher
Qualitat.

2. Die funf definierten Raumschichten von Meilen werden diffe-
renziert weiterentwickelt.

3. Die Ubergdnge von einer Raumschicht zur néchsten werden
besonders sorgfaltig ausgestaltet.

4. Das bestehende Angebot an Grun- und Freirdumen sowie das
Rebland werden erhalten.

5. Dem Erscheinungsbild des offentlichen Raums wird unter
Beizug der privaten Vorzonen weiterhin eine hohe Bedeutung
beigemessen.



Gemeinde Meilen
Revision Bau- und Zonenordnung (BZO)

1. ZONENORDNUNG (ZONEN, ZONENPLAN UND

ERGANZUNGSPLANE)

Art. 2 Zoneneinteilung, Baumassenziffer (BZ), Empfindlichkeitsstufe

(ES)

' Das Gemeindegebiet wird in folgende Zonen eingeteilt, soweit es nicht kanto-
nalen oder regionalen Nutzungszonen zugewiesen oder Wald ist.

Bauzonen

Kernzone 2-geschossig
Kernzone 3-geschossig
Kernzone Weiler
Quartiererhaltungszone
Zentrumszone 3.2
Zentrumszone 4.5
Wohnzone 1.0
Wohnzone 1.4
Wohnzone 1.8
Wohnzone 2.2
Wohnzone 2.4
Wohnzone 2.6

Zone
K2
K3
KW
QEZ
/32
45
W 1.0
W14
W 1.8
W 2.2
W24
W 2.6

BZ

ES
Il
Il
Il
/11
Il
Il
Il

Il

Il

Il

Il

Il

Art. 2 fasst die Zonentypen zusammen. Die neuen Zonentypen
sind nachfolgend ersichtlich.

Der neue Zonenplan differenziert zwischen einer zwei- (K2) und
einer dreigeschossigen (K3) Kernzone (bisher finf Kernzonen-
typen). Die Weiler Burg, Toggwil, Grut und Aebleten mussen der
Kernzone Weiler zugewiesen werden (Bundesrecht). Neu werden
drei Quartiererhaltungszonen bezeichnet.
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Revision Bau- und Zonenordnung (BZO)

Bauzonen

Wohnzone 1.4 mit Gewerbeanteil
Wohnzone 2.2 mit Gewerbeanteil
Wohnzone 2.4 mit Gewerbeanteil
Wohnzone 2.8 mit Gewerbeanteil
Industriezone 9.0

Gewerbezone 2.5

Gewerbezone 5.0

Zone fur offentliche Bauten

Weitere Zonen
Kantonale Landwirtschaftszone
Kommunale Landwirtschaftszone

Kantonale und regionale Freihaltezone
Kommunale Freihaltezone

Erholungszone Familiengartenareal
Erholungszone Pferdsportanlagen
Erholungszone Ausflugsziel Luft

Reservezone

Zone
WG 1.4
WG 2.2
WG 2.4
WG 2.8
9.0

G 25
G5.0
Oe

Zone
Lk

Fk

E1
E2
E3

R

BZ
1.4
2.2
2.4
2.8
9.0
2.5
5.0

ES
Il
Il
Il
Il
Il
Il
Il
/11

ES

? Abweichungen von der Zuordnung in eine Empfindlichkeitsstufe geméss
Larmschutzverordnung sind im Zonenplan festgelegt.

Neue Erholungszone
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Art.3 Massgebende Plane

' Folgende Pl3ne sind massgebend:

a) Der Zonenplan im Massstab 1:5000 fur die Abgrenzung der Zonen und fur
Anordnungen innerhalb der Zonen;

b) die Kernzonenplane im Massstab 1:1000 fur Kernzonen;

C) die Quartiererhaltungszonenplane im Massstab 1:500 fur
Quartiererhaltungszonen;

d) die Ubrigen Erganzungsplane im Massstab 1:1000 oder 1:500 fur die Wald-
und Gewasserabstandslinien, den Baumschutz sowie fur den Aussichts- und
Ansichtsschutz.

2 Die rechtsverbindlichen Plane sowie die Inventare des Natur- und Heimat-
schutzes liegen bei der Baubehdrde auf.

® Fir den genauen Verlauf der Festlegungen gilt der entsprechende Datensatz
im Kataster der offentlich-rechtlichen Eigentumsbeschrankungen (OREB-
Kataster).

Flr die drei neuen Quartiererhaltungszonen werden Erganzungs-
pléne festgelegt. Sie bezeichnen die Strukturmerkmale, die in
diesen Quartieren erhalten und weitergefuhrt werden sollen. Die
Kernzonenpldne wurden gestitzt auf die Vorgaben der (berge-
ordneten Ortsbildinventare und Ortsbegehungen aktualisiert. Neu
sind in einem Erganzungsplan die schitzenswerten Einzelbdume
und Baumgruppen bezeichnet. Die Ubrigen Ergénzungspldane
sind nicht Gegenstand dieser Revision.

Der Gemeinderat wird zusdtzlich zu den bereits vorhandenen
Inventaren ein Rebinventar festsetzen.

Die beantragten Anpassungen im Zonenplan sind auf gis.zh.ch in
frei wahlbarem Massstab ersichtlich.
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1. ZONENVORSCHRIFTEN (BAUZONEN)
A. KERNZONEN

Art.4  Zweck und Anforderungen

' Die Kernzonen K2 und K3 bezwecken die Erhaltung und zeitgemasse Erneu-
erung und Weiterentwicklung der vorhandenen Kernzonenstrukturen. Sie sollen
ortsbildgerechte Um- und Neubauten gewahrleisten.

? Die Kernzonen Weiler (KW) bezwecken die Erhaltung und Erneuerung der be-
stehenden Kleinsiedlungen. Die heutige Erscheinung und Identitat ist beizube-
halten. Sie sollen ortsbildgerechte Umbauten und eine schonungsvolle Umge-
bungsgestaltung mit Bezug zur Landschaft gewahrleisten.

? Bauvorhaben sind so zu gestalten, dass der Charakter der jeweiligen Kernzone
gewahrt bleibt und bezuglich Massstablichkeit, Proportionen, Fassadenstruktur,
Materialien, Farben und Umschwung eine gute Gesamtwirkung erreicht wird.

Stossrichtung der Revision:
Die Kernzonenbestimmungen werden einerseits prazisiert und
andererseits flexibilisiert.

Fur die Kernzonen Weiler gelten die bundesrechtlichen Vorgaben
gemass Art. 33 RPV, die im kantonalen Richtplan konkretisiert
sind. Neubauten auf unbebauten Grundsttcken und Grund-
stucksteilen sind gemdss der Bundesrechtsprechung nicht mehr
zulassig (vgl. Art. 6 Abs. 2 BZO).



Gemeinde Meilen
Revision Bau- und Zonenordnung (BZO)

Art.5

" Bestehende Gebiude werden gemass den Kernzonenplénen nach ihrer
Bedeutung fur das Ortsbild in folgende Kategorien eingeteilt:

Umbauten und Ersatzbauten

- rot bezeichnete Gebdude
- grau bezeichnete Gebaude

?Die im Kernzonenplan rot bezeichneten Gebaudevolumen sind fiir das Ortsbild
besonders wichtig. Fur Um- und Ersatzbauten gelten die durch das bisherige
Gebaudeprofil gebildeten Masse. Die Baubehorde kann untergeordnete Abwei-
chungen bewilligen, wenn dies eine Verbesserung des Ortsbilds bewirkt und das
bisherige Gebaudeprofil in den Grundzugen erkennbar bleibt. Grossere Abwei-
chungen kdnnen gestutzt auf Art. 16 bewilligt werden.

®Die in den Kernzonenplénen grau bezeichneten Gebgude diirfen abgebrochen,
umgebaut oder ersetzt werden. Die Baubehdrde kann untergeordnete Abwei-
chungen vom bisherigen Gebaudeprofil bewilligen. Bei grosseren Abweichungen
gelten in den Kernzonen K2 und K3 die Bestimmungen fur Neubauten.

“Vorbehalten bleiben Unterschutzstellungen sowie die Vorgaben des (iberge-
ordneten Rechts, namentlich die Gewasserschutzgesetzgebung.

Die bisherige BZO unterscheidet zwischen einem strengeren und
einem weniger strengen Volumenschutz. Dieses System wird im
Rahmen der Revision vereinfacht.

Die fur das historische Ortsbild besonders wichtigen Gebdude
sind in den Kernzonenpldnen bezeichnet. Fir diese Gebdude gilt
sinngemdss der bisherige Volumenschutz der rot punktierten
Gebdude. Im Rahmen von Ersatzbauten sind geringfugige Abwei-
chungen vom bisherigen Profil zuldssig. Grossere Abweichungen
kdnnen gestutzt auf Art. 16 bewilligt werden, wenn dies zu einer
besonders guten ortsbaulichen Losung fuhrt.

Flr die in den Kernzonenpldnen grau bezeichneten Gebdude gilt
eine erweiterte Bestandesgarantie. Sie durfen ungeachtet von den
Neubauvorschriften an bisheriger Lage wiederaufgebaut werden
(Ersatzbau). Die Neubauvorschriften kommen erst bei grosseren
Abweichungen vom bisherigen Gebdudeprofil zum Tragen.

Die Kernzonenvorschriften regeln die Belange des Ortsbildschut-
zes. Sofern bestehende und kunftige Anordnungen in Vertrdgen,
Verfigungen oder Bewilligungen, die die Denkmalpflege und do-
mit vor allem den Substanzschutz betreffen, ein hdheres Schutz-
niveau bieten als die Kernzonenvorschriften, gehen sie den Kern-
zonenvorschriften vor. Bauvorhaben haben die iberkommunalen
und kommunalen Ortsbild- und Denkmalschutzinventare zu be-
rucksichtigen. Die zusténdigen Fachstellen sind frahzeitig einzu-
beziehen. Zwischen den Belangen des Gewdsser- und Ortsbild-
schutzes ist objektbezogen eine Interessenabwdgung vorzu-
nehmen.
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Art.6 Neubauten

a) Zulassigkeit
" In den Kernzonen K2 und K3 sind Neubauten in den Gebieten zuldssig, in
denen die Neubauvorschriften zur Anwendung gelangen.

%In den Kernzonen Weiler sind ausser Um- und Ersatzbauten geméss Art. 5 und
einzelnen Kleinbauten und Anbauten keine Neubauten zulassig.

? Vorbehalten bleiben Unterschutzstellungen sowie die Vorgaben des Uiberge-
ordneten Rechts, namentlich die Gewasserschutzgesetzgebung.

Art. 7 b) Grundmasse

' Fir Neubauten gelten folgende Grundmasse:

K3 K2
a) Vollgeschosszahl max. 3 2
b) Dachgeschosszahl bei Schragdachern max. 2 2
¢) Grosser Grundabstand min. 5m 7m
d) Kleiner Grundabstand min. 3.5m 3.5m
e) Fassadenhdhe (traufseitig gemessen) max. 105m 7.5m
f) Fassadenhohe giebelseitig unter Beachtung  max. 175m 145m
der Dachneigung gemass lit. g)
g) Dachneigung (nach alter Teilung) max. 45° 45°

min. 35° 35°

Die Neubauvorschriften gelten auch die fur die grau bezeichneten
Gebaude (vgl. Art. 5 Abs. 3), wenn in grosserem Mass vom
bisherigen Gebdudeprofil abgewichen wird (vgl. Art. 5 Abs. 3).

Flr die Kernzonen Weiler gelten die bundesrechtlichen Vorgaben
gemadass Art. 33 RPV, die im kantonalen Richtplan konkretisiert
sind (vgl. Erlduterungen zu Art. 4 und Art. 5 BZO).

Vgl. Erlduterung zu Art. 5 Abs. 4.

Anstelle der bisherigen drei Kernzonentypen unterscheidet der
neue Zonenplan nur noch zwischen einer dreigeschossigen und
einer zweigeschossigen Kernzone (2 Kernzonentypen,.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtltigen BZO.
Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtltigen BZO.
Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtltigen BZO.
Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtltigen BZO.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtltigen BZO.
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? Die Geb3udeldngen haben dem Charakter der jeweiligen Kernzone zu ent-
sprechen.

? Fir Geb3ude mit brennbaren Aussenwinden ist § 14 der kantonalen Beson-
deren Bauverordnung vom 26. August 1981 (BBV II; LS 700.22) uber die Ab-
standsverscharfung nicht anwendbar.

Art.8 c) Abweichungen von den Geschosszahlen
und Fassadenhohen

Im Gebiet «Kirchgasse» richtet sich die Hohe von Neu- und Ersatzbauten nach
der mittleren Traufhohe der bestehenden geschlossenen Hauserzeile; gleiche
Traufhohen sind untersagt.

Art.9 d) Geschlossene Bauweise

Die geschlossene Bauweise ist zulassig, sofern die Hauptgebaude gleichzeitig
erstellt werden.

Art. 10 e) Grundabstand

' Fur Bauten entlang von 6ffentlichen und privaten Strassen, Wegen oder
Platzen gilt der grosse Grundabstand fur eine ruckwartige Gebaudeseite. In den
anderen Fallen gilt er fUr die am meisten gegen Suden gerichtete langere
Gebdudeseite.

? Der kleine Grundabstand gilt fiir die Ubrigen Gebaudeseiten.

Auf die Vorgabe einer fixen Gebdudeldnge wird im Interesse von
situationsgerechten ortsbaulichen Losungen verzichtet.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.
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Art. 11  Nutzweise

"In den Kernzonen sind Wohnungen, Blros, Ateliers, Praxen, Liden sowie
massig storende Betriebe (Gewerbe-, Handels-, Produktions- und Dienst-
leistungsbetriebe) zulassig.

% In den mit einem «G» bezeichneten Gebduden oder Gebdudeteilen sind in den
zu den Strassen und Platzen zugewandten Raumen in den Erdgeschossen
beziehungsweise in den Eingangsgeschossen nur gewerbliche Nutzungen
zulassig.

? In den Kernzonen «Burg» und «Toggwil» kdnnen Fahrzeugabstellplatze der
gewerblichen Nutzung angerechnet werden.

Art. 12 Abbriche

Eine Abbruchbewilligung ist nur dann zu erteilen, wenn die Erstellung des
Neubaus oder des Ersatzbaus gesichert ist oder wenn die Baulucke das Ortsbild
nicht beeintrachtigt.

Art. 13 Gestaltung der Bauten / Umgebung
a) im Allgemeinen

' Bei zeitgendssischen und traditionellen Neu- und Umbauten sowie Aussen-
renovationen ist bezuglich Einordnung, Massstablichkeit, Gestaltung, Materia-
lisierung und Farbgebung der Eigenart des jeweiligen Ortsbildes besonders
Rechnung zu tragen.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.

In den Kernzonen «Dorf», «Burg» und «Toggwil» werden die Ge-
bdude bezeichnet, deren Erdgeschosse weiterhin gewerblich zu
nutzen sind und damit einen Beitrag zur Belebung des dffentli-
chen Raums leisten sollen. In der Kernzone «Dorf» sind auch
Hochparterre-Losungen (Gebdude mit Sockelgeschoss) méglich.

In den Weilern «Burg» und «Toggwil» besteht bereits heute fur
diese Gebdude eine Gewerbeverpflichtung. Sie betrifft jedoch das
gesamte Volumen. Die Nutzungsvorgabe wird in diesen beiden
Weilern gelockert und auf die den Strassen und Pldtzen
zugewandten Rdume in den Erdgeschossen beschrdnkt.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.

In den Kernzonen werden an die architektonische Gestaltung und
ortsbauliche Stellung der Bauten weiterhin hohe Anforderungen
gestellt.
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? Die in den Kernzonenpldnen bezeichneten Fassaden sind aufgrund ihrer
raumbildenden und ortsbildpragenden Stellung von besonderer Bedeutung,
was bei Ersatz- und Umbauten zu bertcksichtigen ist. Die Fassadenstellung ist
bei Ersatzbauten zu Ubernehmen. Die Baubehdrde kann untergeordnete
Abweichungen bewilligen, wenn dies im Interesse der Verkehrssicherheit oder
des Ortsbildes ist. Grossere Abweichungen kdnnen gestutzt auf Art. 16 bewilligt
werden.

? Die herkdmmliche Umgebungsgestaltung, bestehend aus Gérten, Einfriedun-
gen, Mauern usw., ist zu erhalten oder wiederherzustellen. Garagen und Abstell-
platze sind sorgfaltig einzupassen.

“ Die im Kernzonenplan bezeichneten Gartenbereiche sind als Gartenanlage zu
erhalten oder als solche neu anzulegen. Abweichungen konnen bewilligt wer-
den, wenn damit eine fur das Ortsbild bessere Losung erreicht wird oder fur
den Grundeigentumer sonst eine unzumutbare Einschrankung entstunde.

> Die in den Kernzonenplanen schematisch abgegrenzten Freirdume sind als
pragende Elemente des Ortsbildes zu erhalten. Sie durfen nicht mit oberirdi-
schen Gebauden Uberbaut oder als Abstellplatze genutzt werden. Die Baube-
horde kann flachengleiche Arrondierungen bewilligen. Einfriedungen durfen in
der Regel nicht hoher als 1.0 m sein.

® Die im Kernzonenplan bezeichneten Platz- und Strassenrdume sind als Be-
standteil der Kernzone zu gestalten. Es sind kernzonentypische Materialien zu
verwenden.

" In den Kernzonen Weiler ist bei der Umnutzung oder beim Ersatz der mit
einem «G» bezeichneten Gebadude der geschlossene Charakter holzverschalter
Okonomiegebadude beizubehalten.

Neu sind die fur das Ortsbild wichtigen Fassadenstellungen in den

Kernzonenpldnen bezeichnet. Diesen Fassaden gilt im Rahmen
von Bauvorhaben (Umbau / Ersatzneubauten) ein besonderes
Augenmerk.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.

Anstelle von Baubereichen werden neu in den Kernzonenpldnen
die fur das Ortsbild wichtigen Freirdume bezeichnet. Diese Frei-
raume sind grundsatzlich zu erhalten, wobei flcchengleiche
Arrondierungen zugelassen werden kénnen.

Auch die Strassenrdume und Platzbereiche sind als integraler
Bestandteil der Kernzone zu gestalten.

In den Kernzonen Weiler wird die Umnutzung bestehender Oko-
nomiegebdude erleichtert. Diese Bauten besitzen ein geschlosse-
nes Fassadenbild. Ihr Charakter soll bei der Umnutzung beibe-
halten werden.
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Art. 14 b) Dacher

" Hauptgebdude haben in der Regel Sattelddcher mit Neigungen gemass Art. 7
Abs. 1 lit. g) aufzuweisen. Die Baubehorde kann Abweichungen bewilligen.

? Dachaufbauten und Dacheinschnitte sind lediglich im ersten Dachgeschoss
zulassig. In den Kernzonen «Dorf, Gebiet Kirchgasse», «Burgy», «Toggwil» und
«Aebleten» sind Dacheinschnitte nicht erlaubt.

? Kleinere Belichtungselemente und einzelne Dachflichenfenster mit einer
maximalen Glasflache von 0.3 m? (im Licht) sind im ersten und im zweiten
Dachgeschoss zulassig.

* Dachaufbauten und Dacheinschnitte diirfen insgesamt nicht breiter als ein
Drittel der betreffenden Fassadenlange sein.

Art. 15 c)im Gebiet Kirchgasse

' Die Fassaden sollen sich durch ihre Gestaltung von denjenigen der Nachbar-
gebaude unterscheiden.

? Beim Zusammenfassen mehrerer Hauser sind die Fassaden so zu gliedern,
dass die Hausteile im Wesentlichen den bisherigen Hausbreiten entsprechen.

? Die einzelnen Fensterdffnungen, ausgenommen Schaufenster, weisen in der
Regel die Form eines stehenden Rechtecks auf.

“ Gegen die Kirchgasse gerichtete Balkone sowie Vordacher von Schaufenstern
und Eingangen sind in der Regel untersagt.

Abweichungen kdnnen gestutzt auf Art. 16 bewilligt werden.

Die Bestimmungen zu den Dachaufbauten werden im Vergleich
zur heutigen Regelung vereinheitlicht.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.

Die Gemeindeversammlung hat mit Beschluss vom 17.9.2020 die
Lange der Dachaufbauten und Dacheinschnitten von einem
Viertel auf einen Drittel erhoht.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.
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Art. 16 Projekte mit besonders hoher Gestaltungsqualitat

Bei Bauprojekten mit besonders guter Einordnungs- und Gestaltungsqualitat,
die das Ortsbild qualitatsvoll weiterentwickeln, kdnnen unter Vorbehalt der
Grundmasse Abweichungen von den Bestimmungen zum Volumenschutz (Art. 5
Abs. 2), den Gestaltungsvorschriften gemass Art. 12 bis Art. 14 sowie den Kern-
zonenplanen zugelassen werden. Solche Abweichungen setzen ein Modell, ein
Material- und Farbkonzept sowie eine zustimmende Beurteilung eines durch
den Gemeinderat bestimmten Fachgutachters voraus.

Art. 16 gibt der Baubehdrde die ndtige Flexibilitdt, situations-
gerechte, Uberzeugende Losungen zu ermdglichen und von den
auf das traditionelle Erscheinungsbild ausgerichteten Kernzonen-
bestimmungen Abweichungen zu bewilligen. Die Begutachtung
kann durch das Baukollegium oder durch eine externe, auf das
Bauen in den Kernzonen spezialisierte Fachperson erfolgen.
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B. QUARTIERERHALTUNGSZONEN
Art. 17 Zweck

Die Quartiererhaltungszonen «<Am Tobelwegy, «<Auf der HUrnen» und «Bahnhof-
strasse» bezwecken die Strukturerhaltung und die zeitgemdasse Weiterent-
wicklung der bestehenden Bebauungen.

Art. 18 Strukturmerkmale
' Die Quartiere zeichnen sich namentlich durch folgende Merkmale aus:

a) «Am Tobelweg»
Einheitlich gestaltete, stark durchgrunte zweigeschossige Reihenhaus-
siedlung am Waldrand mit versetzten Schragdachern und zwei parkartigen
Innenhofen

b) «Aufder HUrnen»
Auf einem zusammenhangenden, durchlassigen Freiraum aufgefachert an-
geordnete zweigeschossige Reihen- und dreigeschossige Mehrfamilien-
hauser am Waldrand mit flach geneigten Satteldachern

c) «Bahnhofstrasse»
Entlang der Bahnhofstrasse regelmassig aufgereihte, vorwiegend wurfel-
formige dreigeschossige Bauten mit zahlreichen Mansardenwalmdachern

? Die bestehenden Bebauungs- und Freiraumstrukturen sind in den Ergén-
zungsplanen bezeichnet. Die Baubehdrde kann untergeordnete Abweichungen
von diesen Strukturmerkmalen bewilligen. Grossere Abweichungen konnen
gestutzt auf Art. 22 bewilligt werden.

?Vorbehalten bleiben Unterschutzstellungen.

Die Siedlungen «Am Tobelweg» (im kommunalen Inventar
aufgefihrt), «Auf der Hirnen» (im I1SOS aufgeftihrt) und die
Bauten an der «Bahnhofstrasse» (im ISOS aufgefuhrt) besitzen
eine homogene Struktur mit hohen freiraumlichen und
architektonischen Qualitaten. Fur diese Siedlungseinheiten
werden Quartiererhaltungszonen erlassen. In der Bauordnung
und in den Quartiererhaltungszonenpldnen werden die wichtigen
Strukturmerkmale bezeichnet, die bei der Erneuerung und
Weiterentwicklung der Siedlungen zu beachten sind.
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Art. 19 Um-und Ersatzneubauten

' Die bestehenden Geb&ude dirfen um- und ausgebaut werden. In den im
Erganzungsplan bezeichneten Erweiterungsbereichen konnen zusatzliche
Gebaudeteile und Anbauten grundsatzlich auf der gesamten Fassadenhohe
bewilligt werden.

% Ersatzneubauten haben sich in Massstab, Stellung und kubischer Gestaltung
rucksichtsvoll in die bestehende Quartierstruktur einzuordnen. Dabei gilt:

a) «Am Tobelweg» und «Auf der Hurnen»
Die Baumasse und Geschossigkeit des Gebaudebestandes durfen unter
Wahrung des Quartiercharakters massvoll erhoht werden.

b) «Bahnhofstrasse»
Die Bebauungsstruktur ist zu erhalten und fortzufuhren. Es sind maximal 4
Vollgeschosse zulassig. Dem Hauptvolumen untergeordnete Anbauten und
Gebdudeteile sind zuldssig und durfen ausserhalb der im Erganzungsplan
bezeichneten quartierpragenden Bebauungsstrukturen angeordnet werden.

? Es gilt ein minimaler Grenzabstand von 3.5 m.

Art. 20 Generelle Gestaltungsanforderungen

' Bauvorhaben haben der Eigenart des jeweiligen Quartiercharakters besonders
Rechnung zu tragen, wobei eine passende Verbindung zwischen quartierpra-
gender und zeitgemasser Architektur zu wahlen ist. Dies gilt namentlich auch fur
die Materialien, die Farbgebung und die Bepflanzung.

? Dachform und Dachaufbauten haben dem Quartiercharakter zu entsprechen.
Flachdachbauten sind zulassig:

a) bei Bauten in den dafur vorgesehenen Erweiterungsbereichen;

b) bei Anbauten und Kleinbauten;

C) inder Quartiererhaltungszone «Bahnhofstrasse» und «<Am Tobelweg».

Die Gebdude dirfen unter Beachtung des Quartiercharakters
um- und ausgebaut sowie ersetzt werden. Abweichungen von den
heutigen Strukturmerkmalen kénnen bewilligt werden. Damit
wird sichergestellt, dass im Rahmen der Siedlungserneuerung ein
Anordnungsspielraum besteht und die heutige Struktur nicht
planungsrechtlich zementiert wird.

Ziel st es, dass im Rahmen der baulichen Weiterentwicklung des
Gebdudebestandes weiterhin ein homogenes Quartierbild erhal-
ten bleibt.

Die Gemeindeversammlung hat am 17.9.2020 beschlossen,
Flachdachbauten auch in der Quartiererhaltungszone «Am
Tobelweg» zuzulassen.
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Art. 21

" Fir die Quartiererhaltungszonen «Am Tobelweg» und «Auf der Hirnen» gilt:

Quartierspezifische Anforderungen

a) Der Charakter des quartierpragenden Grunraums ist zu erhalten und die
entsprechenden Flachen sind wenn mdoglich aufzuwerten.

b) Waldabstandsbereiche sind mehrheitlich extensiv zu bewirtschaften und
standortgerecht zu bepflanzen.

% Fir die Quartiererhaltungszone «Bahnhofstrasse» gilt:
Die Gebdudeadresse ist auf die Bahnhofstrasse auszurichten. Ein angemesse-
ner Teil der Vorzone zur Bahnhofstrasse ist ortsbildgerecht zu begriunen.

Art. 22 Projekte mit besonders hoher Gestaltungsqualitat

Bei Bauprojekten mit besonders guter Einordnung und Gestaltung, die das
Quartierbild qualitatsvoll weiterentwickeln, kdnnen Abweichungen von den Ge-
staltungsvorschriften sowie den Festlegungen in den Quartiererhaltungszonen-
planen bewilligt werden. Solche Projekte haben in den Quartiererhaltungszonen
«Am Tobelwegy», «Auf der Hirnen» und «Bahnhofstrasse» eine zweckmassige
Einheit zu umfassen, wenn sie von den bisherigen Strukturmerkmalen abwei-
chen. Diese Vorhaben setzen ein Modell, ein Material- und Farbkonzept sowie
eine zustimmende Beurteilung eines durch den Gemeinderat bestimmten Fach-
gremiums voraus.

Die Quartiereinheiten «Am Tobelweg» und «Auf der Hurnen»
zeichnen sich durch grosszigige Grunrdume aus. Diese Qualitat
gilt es zu erhalten. Im Unterschied zu den erwéhnten beiden
Wohnsiedlungen stammt die erhaltenswerte Bebauungsstruktur
an der Bahnhofstrasse aus der Grinderzeit. Sie besitzt den
Charakter einer Zentrumstberbauung.

Die Quartiererhaltungszonen «Am Tobelweg» und «Auf der
Hdirnen» umfassen Uberbauungen, die auf der Basis eines tiber-
zeugenden architektonischen Entwurfs entstanden sind. Wenn die
Substanz der Bauten nicht mehr gentgt, soll Spielraum far die
qualitdtsvolle Erneuerung der Gesamtuberbauungen bestehen,
die sich nicht akribisch an der heutigen Struktur ausrichten muss.

Im Sinne von Sonderbauvorschriften gibt Art. 22 der Baubehdrde
die notige Flexibilitat, situationsgerechte, Uberzeugende Losungen
zu ermaoglichen und von den auf die heutigen Strukturmerkmale
ausgerichteten Bestimmungen Abweichungen zu bewilligen. Die
Begutachtung erfolgt in der Regel durch das Baukollegium. Sol-
che Projekte setzen ein Gesamtkonzept voraus, das vorzugsweise
Uber ein qualitgtssicherndes Verfahren ermittelt wurde.
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C. ZENTRUMSZONEN
Art. 23 Zweck

Die Zentrumszone bezweckt, die Zentren von Dorfmeilen und Feldmeilen fur die
Versorgung der Bevolkerung zu starken und den offentlichen Raum als Aufent-
halts- und Begegnungsraum aufzuwerten.

Art.24 Grundmasse

"In den Zentrumszonen gelten folgende Grundmasse:

Z3.2 Z4.5
a) Baumassenziffer max. 3.2 4.5
b) Grosser Grundabstand fur Obergeschosse  min. 7m 7m
¢) Kleiner Grundabstand min. 35m 35m
d) Fassadenhohe max. 114m 155m
generelles Mass / traufseitig gemessen
e) Dachneigung Schragdacher min. 15° 15°

max. 45° 45°

Heute fehlt ein Zweckartikel zur Zentrumszone; er wird im Rah-
men der Revision erganzt.

Die bauliche Dichte wird im Zentrum Dorfmeilen der bisherigen
Kernzone KA 4.5 angeglichen (heute Z 5.0).

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtltigen BZO.
Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtltigen BZO.

Anpassungen aufgrund neuer kantonaler Baubegriffe und
Messweisen (IVHB).
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? Die Fassadenhdhe geméss Art. 24 Abs. 1 darf um folgende Masse erhoht
werden, wobei kein Mehrhohenzuschlag zu beachten ist:

Voraussetzung

a) Bei offenen oder verglasten Absturz-
sicherungen (Gelander), die nicht ge-
mass § 278 Abs. 2 PBG zurlckversetzt,
sondern innerhalb eines Meters ab
Fassadenflucht angeordnet sind.

b) Bei Attikageschossen

C) Bei Bauten mit einem Schragdach

Art. 25 Nutzweise

Zuschlage

Zuschlag Fassadenhdhe um max.
1.0m

Zuschlag Fassadenhdhe um max.
3.3 m, wobei dieses Mass zugleich
als Gesamthohe gilt.

Zuschlag Fassadenhohe auf der
Giebelseite unter Beachtung der
Profillinie gemass Art. 24 Abs. 1
lit. ) um max. 7 m.

' Zuldssig sind Wohnungen, Biros, Praxen, Handels- und Dienstleistungsbe-
triebe sowie hochstens massig storende Gewerbebetriebe.

? Der Gewerbeanteil muss mindestens 20 % der Gesamtnutzfliche betragen.
Davon ist ein angemessener Anteil im Erdgeschoss anzuordnen und publikums-
orientiert zu nutzen. Entlang von Strassen und Platzen ist in einer ersten Raum-
tiefe im Erdgeschoss keine Wohnnutzung zulassig.

Anpassungen aufgrund neuer kantonaler Baubegriffe und Mess-
weisen (IVHB).

Bei Attikageschossen werden weiterhin transparente Absturz-
sicherungen ermdglicht, die gemdss der neuen Messweise im PBG
zur Fassadenhdhe zdhlen.

Dies entspricht der Regelung gemdss § 280 Abs. 2 PBG, wobei
prazisiert wird, dass diese Fassadenhohe zugleich als Gesamt-
hbhe nicht uberschritten werden darf.

Anpassungen aufgrund neuer kantonaler Baubegriffe und Mess-
weisen (IVHB).

Heute fehlt eine Bestimmung zur zuldssigen Nutzweise; sie wird
im Rahmen der Revision erganzt.

In der Zentrumszone sind neu 20 % der Gesamtnutzflache ge-
werblich zu nutzen. Erwdnscht sind publikumswirksame Erdge-
schossnutzungen mit Bezug zum 6ffentlichen Raum. Damit sollen
die Zentrumsbereiche gestdrkt werden.

20
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Art. 26 Geschlossene Bauweise

Die geschlossene Bauweise ist zulassig, sofern die Hauptgebaude gleichzeitig
erstellt werden.

Art. 27 Grundabstande

FUr Bauten entlang von offentlichen und privaten Strassen, Wegen oder Platzen
gilt der grosse Grundabstand fur eine ruckwartige Gebaudeseite. Fur Bauten,

die quer zur Strasse stehen, gilt er fur die am meisten gegen Suden gerichtete
langere Gebdudeseite.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.

Der grosse Grundabstand gilt neu auch fur die Erdgeschosse,
zumal das neue PBG vorspringende Bauteile von den Abstands-
vorschriften erleichtert.
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D. WOHNZONEN

Art. 28 Grundmasse

"In den Wohnzonen gelten folgende Grundmasse:

a) Baumassenziffer
b) Gesamtlange

C) Grosser Grundabstand

d) Kleiner Grundabstand

e) Fassadenhohe generelles Mass /
traufseitig gemessen

f) Fassadenhdhe in Wohnzonen mit
Gewerbeanteil / generelles Mass /
traufseitig gemessen

g) Dachneigung Schragdacher

"' Vergleiche Art. 47, Uferbereich

maxX.
maxX.

min.
min.

maxX.

maxX.

min.

maxX.

wW1.0" w14
WG 1.4
1.0 1.4
20m 30m
70 m 7m
5m 35m
7.5m 7.5m
8.1m
15° 15°
45° 45°

W1.8

1.8
30m

7m
3.5m
7.5m

15°
45°

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.

Die reduzierten Gesamtlangen stellen eine bessere Einpassung in
die Quartierstrukturen sicher.

Heute gilt: W1.0=25m/W 1.4=50m/W1.8=50m

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.
Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.
Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.

22



Gemeinde Meilen
Revision Bau- und Zonenordnung (BZO)

a) Baumassenziffer
b) Gesamtlange

c) Grosser Grundabstand
d) Kleiner Grundabstand

e) Fassadenhohe in Wohnzonen /
generelles Mass / traufseitig gemessen

f) Fassadenhdhe in Wohnzonen mit
Gewerbeanteil / generelles Mass /
traufseitig gemessen

g) Dachneigung Schragdacher
(alte Teilung)

) |In den bezeichneten Gebieten der W 2.2 gilt 50 m.

max.
max.

min.
min.

max.

max.

min.

max.

W22/ W24/ W26

WG22 WG24

2.2
30 m?/
50 m

7m
3.5m
10.5m

11.4m?Y

15°
45°

2.4
30m/
50m

7m
3.5m
10.5m

11.4m

15°
45°

3 1m bezeichneten Gebiet «Im Schonacher»: Fassadenhohe 7.5 m.

WG 2.8
2.6/2.8
50 m

7m
3.5m
13.5m

14.7m

15°
45°

Die reduzierten Gesamtldngen stellen eine bessere Einpassung in

die Quartierstrukturen sicher.

Heute gilt:
W22=60m/W24=60m/W26=65m

WG22=60m/WG24=60m/WG2.8=65m

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtltigen BZO.
Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtltigen BZO.
Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtltigen BZO.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtltigen BZO.
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? Die Fassadenhdhe geméss Art. 28 Abs. 1 darf um folgende Masse erhéht
werden, wobei kein Mehrhohenzuschlag zu beachten ist:

Voraussetzung Zuschlage

a) Beioffenen oder verglasten Absturz- | Zuschlag Fassadenhdhe um max.
sicherungen (Gelander), die nicht ge- [1.0m
mass § 278 Abs. 2 PBG zurlckversetzt,
sondern innerhalb von einem Meter
ab Fassadenflucht angeordnet sind.

b) Bei Attikageschossen Zuschlag Fassadenhdhe um max.
3.3 m, wobei dieses Mass zugleich als
Gesamthdhe gilt.

C) Bei Bauten mit einem Schragdach Zuschlag Fassadenhohe auf der
Giebelseite unter Beachtung der
Profillinie gemass Art. 28 Abs. 1 lit. g)
um max. 5 m.

Art. 29 Grenzabstande im Allgemeinen

" Fur die nach der stidlichen Halfte der Himmelsrichtungen gewandten Geb&ude-
seiten gilt der grosse Grundabstand.

% Fir die Gbrigen Gebiudeseiten gilt der kleine Grundabstand.

Anpassungen aufgrund neuer kantonaler Baubegriffe und
Messweisen (IVHB).

Bei Attikageschossen werden weiterhin transparente Absturz-
sicherungen ermdglicht, die gemdss der Messweise im neuen
PBG zur Fassadenhdhe zahlen.

Dies entspricht der Regelung gemdss § 280 Abs. 2 PBG, wobei
prazisiert wird, dass diese Fassadenhdohe zugleich als Gesamt-
hbhe nicht uberschritten werden darf.

In allen Wohnzonen sind neu maximal 5 m hohe Schragddcher
erlaubt. Bisher waren in den Zonen W 2.2, W 2.4, W 2.6 und

W 2.8 max. 7 m hohe Schragddcher erlaubt, was jedoch zu
hohen Gebduden fahrt.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.
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Art. 30 Wohnzone mit Gewerbeanteil

" In den Wohnzonen mit Gewerbeanteil sind méssig stérende Betriebe zul3ssig.

% In den Wohnzonen mit Gewerbeanteil kann die Baumassenziffer fir dauernd
gewerblich genutzte Gebdudeteile um hochstens ein Funftel der zonenge-
massen Grundziffer erhoht werden.

? Der Nutzungszuschlag gemdass Art. 30 Abs. 2 ist nicht kumulierbar mit dem
Nutzungszuschlag gemass Art. 68 (Sonderbauvorschriften fur die Wohn- und
Mischzonen).

Art. 31 Geschlossene Bauweise

' Die geschlossene Bauweise ist bis zur zonengemassen Gesamtlange zuldssig,
sofern die Hauptgebdude gleichzeitig erstellt werden.

 Gebaude in den Wohnzonen, welche die nachfolgenden Geb&udeabstinde
unterschreiten, gelten als geschlossen erstellt.

a) Gebaudeabstand Wohnzone W 1.0: min. 10 m

b) Gebaudeabstand Wohnzone W 1.4, W 1.8: min. 5m

Bei der Bestimmung der maximal zulassigen Gebaudelange sind die
Gebaudelangen zusammenzurechnen. Bei der Bestimmung des
Gebaudeabstands werden An- und Kleinbauten nicht bertcksichtigt.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.
Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.

In der Summe wirden die beiden Nutzungszuschldge zu einer
ubermadassigen Verdichtung fihren, weshalb diese nicht zusam-
mengerechnet werden ddrfen.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.

Art. 31 Abs. 2 stellt in diesen Zonen eine offene Bauweise sicher
(vgl. Grundsatze im Richtplan Siedlung und Landschaft).
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Art.32 Mehrlangenzuschlag

" In den Wohnzonen W 1.0 und W 1.4 ist bei Fassaden von mehr als 20 m Lange

der Grundabstand um % der Mehrlange, jedoch hochstens um 5 m, zu erhdhen.

? Bei der Berechnung der fir die Mehrldngenzuschldge massgeblichen Fassa-
denlangen wird die Fassadenlange von benachbarten Gebauden zusammen-
gerechnet, wenn der Abstand zwischen den Gebduden weniger als die Summe
der beiden kleinen Grundabstande misst.

? Steht ein vor dem 7. Juni 2019 rechtskréftig bewilligtes nachbarliches Gebdude
naher an der Grenze, als es nach den Bauvorschriften zulassig ist, so kommt
Absatz 2 nur zur Anwendung, wenn das neue Bauvorhaben ebenfalls naher an
die gemeinsame Grenze gestellt werden soll.

“ Kleinbauten und Anbauten sind bei der Berechnung des Mehrlédngenzuschlags
nicht miteinzurechnen.

Der neue Mehrldngenzuschlag erschwert einen Gebdudeabstand
von weniger als 7. m (W1.0 weniger als 10 m). Mit der Bestim-
mung wird eine offene Bauweise im Sinne der Grundsétze im
Richtplan Siedlung und Landschaft geférdert. Siehe auch Erldu-
terungen im Planungsbericht (meilen.ch).

Ab dem 7. Juni 2019 gilt die negative Vorwirkung. Absatz 3 stellt
sicher, dass der Mehrlangenzuschlag nicht zum Ansatz kommt,
wenn ein Nachbar bereits ein Gebdude im Unterabstand zu
einem Baugrundstick realisiert hat. Der Mehrldngenzuschlag ist
in diesem Fall nur zu beachten, wenn auf dem Baugrundsttck
ebenfalls ein NGherbaurecht beansprucht werden soll.
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E. INDUSTRIE- UND GEWERBEZONEN

Art. 33 Grundmasse

In den Industrie- und Gewerbezonen gelten folgende Grundmasse:

Baumassenziffer max.
Grunflachenziffer min.
Fassadenhdhe max.

Gesamthohe bei Attikageschossen und  max.

Gebauden mit einem Schragdach
Grundabstande min.

Art. 34 Geschlossene Bauweise

1/G 9.0
9.0

10 %
12.0m
155m

3.5m

G5.0
5.0

10 %
12.0m
155m

3.5m

G25
2.5

10 %
12.0m
155m

3.5m

Die geschlossene Bauweise ist erlaubt und die Bautiefe nicht beschrankt.

Art. 35 Nutzweise

" Industrie- und Gewerbezonen sind in erster Linie bestimmt fiir industrielle und
gewerbliche Betriebe. Zugelassen sind auch Handels- und Dienstleistungsbe-
triebe sowie provisorische Gemeinschaftsunterkunfte fur betriebseigene, vor-

Ubergehend angestellte Personen.
? Stark storende Betriebe sind nicht zuléssig.

? Grosszentren nach der kantonalen Besonderen Bauverordnung vom 26.

August 1981 (BBV II; LS 700.22) sind nicht erlaubt.

“ Betriebe mit vorwiegender Lager- und Umschlagsfunktion sind nur in der

Gewerbezone «Rotholz (G5)» zulassig.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtltigen BZO.
Die FreiflGchenziffer wird durch die Grinflachenziffer abgelost.
Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtltigen BZO.
Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtltigen BZO.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtltigen BZO.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.

Die Industrie- und Gewerbezonen dienen in erster Linie der
Ansiedlung von Arbeitspldtzen.

Die Industrie- und Gewerbezonen sind weiterhin der ES Il zuge-
wiesen. Mdssig storende Betriebe sind zuldssig.

Die Regelungen zur Zuldssigkeit von Verkaufsnutzungen werden
gelockert. Grosszentren sind Einkaufszentren mit einer Verkaufs-
fldche von insgesamt mindestens 15'000 m”.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.
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F. ZONE FUR OFFENTLICHE BAUTEN

Art. 36 Grundabstand

FUr die Zone fur offentliche Bauten gelten die kantonalrechtlichen Vorschriften.

Gegenuber Grundstucken, die in einer anderen Zone liegen, ist ein Grenzab-
stand von 4 m einzuhalten.

G. ERHOLUNGSZONE

Art. 37 Familiengartenareal
"In der Erholungszone E1 sind Familiengérten zulassig.
% Fir Geb3ude und Anlagen gelten folgende Hochstmasse:

a) 2.4 m Fassadenhohe;
b) 3.4 m Gesamthdhe;
C) 8 % Uberbauungsziffer fur Gartenhauser, jedoch hochstens eine Gebaude-

grundfliche von 12 m? und ein zusatzliches Vordach von 8 m?; Gemein-
schaftshauser durfen die maximale Gebaudegrundflache Uberschreiten.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.
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Art. 38 Pferdesportanlagen

"In der Erholungszone E2 sind nur Bauten und Anlagen zul3ssig, die der Pfer-
dehaltung, der Pferdezucht und dem Pferdesport dienen.

% Fir die Erholungszone E2 ist ein Gestaltungsplan zu erarbeiten, welcher die
jeweilige Nutzung naher ordnet und eine besonders gute Einordnung der Bau-
ten, Anlagen, Abschrankungen und Parkierung in die bauliche und landschaft-
liche Umgebung sicherstellt. Auf den Grundstucken Kat. Nrn. 11177, 11178 und
11179 sind keine Hochbauten zulassig.

Art. 39 Ausflugsziel Luft

"In der Erholungszone E3 sind Bauten und Anlagen zulassig, die der Naherho-
lung der Bevolkerung dienen. Gastronomie- und Beherbergungsangebote sind
zulassig.

% Fir die Erholungszone E3 ist ein Gestaltungsplan zu erarbeiten, welcher die
Nutzung naher ordnet und eine besonders gute Einordnung der Bauten und
Anlagen in die bauliche und landschaftliche Umgebung sicherstellt.

Die bisherigen Bestimmungen werden im Rahmen der Revision
lediglich redaktionell angepasst.

Gestutzt auf die Auflage im kantonalen Vorprifungsbericht wird
sichergestellt, dass auf den Grundsticken Kat. Nrn. 11177, 11178
und 11179, die neu der Erholungszone E2 zugewiesen werden,
aus landschaftlichen Grinden keine Hochbauten entstehen.

Die Erholungszone Luft (E3) kann aufgrund des geltenden Einzo-
nungsmoratoriums zwar von der Stimmbevdlkerung beschlossen,
vom Kanton jedoch noch nicht genehmigt werden.
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V. WEITERE FESTLEGUNGEN

A. AREALUBERBAUUNGEN
Art. 40 Zulassigkeit

ArealUberbauungen sind in den folgenden Zonen zulassig:
W14, W18 W22 WG22 W24 WG24 W 2.6und WG 2.8.

Art. 41 Arealflachen

Die Mindestarealflachen betragen:

a) 3'000 m? fiir die Zonen W 1.4 und W 1.8;
b) 5'000 m? fur die Zonen W 22, WG 22, W24 WG 24 W 2.6und WG 2.8.

Art.42 Anforderungen

Zusatzlich zu den Anforderungen gemass 8 71 PBG ist eine energieeffiziente
Bauweise sicherzustellen. Hochstens 30 % des zulassigen Energiebedarfs fur die
Warme- und Warmwassererzeugung durfen mit fossilen Energien gedeckt
werden.

In den lockeren Wohnzonen und den Kernzonen werden Areal-
uberbauungen ausgeschlossen (unzweckmdssig). In den Zen-
trumszonen kann eine héhere Dichte mit den Sonderbauvor-
schriften erreicht werden (vgl. Art. 70 ff).

Die Mindestarealfldche bleibt unveréndert.

Meilen ist Energiestadt. Bei Arealiiberbauungen ist eine nachhal-

tige Energienutzung sicherzustellen. Der Hochstanteil fossiler
Energie ermdglicht eine Spitzenlastdeckung mit Gas. Ansonsten
gelten unverdndert die erhéhten Anforderungen nach 8 71 PBG.
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Art. 43 Erleichterungen

' Die zonengemaésse Baumassenziffer kann um héchstens ein Zehntel erhoht
werden.

? Die zonengemasse Fassadenhdhe darf um maximal 3.3 m erhéht werden,
wobei dieses Mass zugleich als Gesamthohe gilt.

? Die zuldssige Gebaudeldnge darf um hochstens 50 % erhéht werden.

Art. 44 Baumassenverschiebungen

Innerhalb von Arealen mit unterschiedlicher Zonenzugehorigkeit sind in der
Regel Baumassenverschiebungen im Ausmass von einem Zehntel des beguns-
tigten Grundstucks zulassig. Zur Erhaltung von Altbauten, Baumen, Garten und
Grunflachen sowie bei besonders guter Gestaltung sind hohere Baumassen-
verschiebungen zulassig.

Die neue Bestimmung ermaglicht es, dass das oberste Geschoss
(Attika- oder Dachgeschoss) als Vollgeschoss ausgebildet werden
darf. Die Gesamthohe der Gebdude wird im Vergleich zur Regel-
bauweise jedoch nicht erhéht.

Bei Arealtuberbauungen wird ein etwas grosserer Spielraum bei

der Gebdudeldnge eingerdumt, zumal die erhohten gestalteri-
schen Anforderungen nach & 71 PBG zu erfullen sind.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.
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B. TERRASSENHAUSER
Art. 45 Zulassigkeit

Terrassenhauser sind in folgenden Zonen zulassig:
W14, W18 W22 WG22, W24 WG 2.4

Art.46 Grundmasse und Anforderungen
' Es gilt die zonengemdasse Baumassenziffer.

2 Zuldssig sind max. vier eingeschossige Stufen mit Wohnnutzungen. Ein darun-
terliegendes Sockelgeschoss darf nur mit der Ein- und Ausfahrt der Garage in
Erscheinung treten.

® Die in den einzelnen Zonen zuldssige Fassadenhdhe ab massgebendem Ter-
rain darf an keinem Punkt Uberschritten werden.

“ Einzelne Vorspriinge, wie Briistungen, Vordécher, usw., dirfen die Profillinie
um hochstens 2 m Uberschreiten.

> Fir Terrasseniiberbauungen gelten die Anforderungen im Sinne von § 71
Abs. 1 und Abs. 2 PBG.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.

Um eine gute ortsbauliche Integration sicherzustellen, sind bei
Terrassenhdusern neu die erhéhten Anforderungen nach § 71
PBG zu erfillen.
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C. UFERBEREICH

Art. 47 Erganzende Festlegungen fur die
Wohnzone W 1.0

Erganzend zu den Zonenvorschriften gelten fur die Wohnzone W 1.0 am
Uferbereich des Zurichsees folgende Bestimmungen:

a) Entlang der Seestrasse sind Einzelbaume und eine lockere buschartige
Vegetation zu pflanzen, wobei einzelne Sichtbezige zum See zu gewahr-
leisten sind.

b) Der Uferbereich ist standortgerecht zu bepflanzen.

C) Entlang der Seestrasse sind sichthindernde Elemente, wie Mauern und
Larmschutzwande mit mehr als 1.4 m Hohe gemessen ab Trottoir, nicht
zulassig.

d) Bauten haben eine diskrete Farbgestaltung aufzuweisen.

Gestutzt auf die Vorgaben im kommunalen Richtplan Siedlung
und Landschaft werden fur die Wohnzonen am Uferbereich
ergdnzende Festlegungen getroffen. Der kommunale Richtplan
Siedlung und Landschaft definiert dabei die Grundsdtze, welche
nun im Art. 47 BZO umgesetzt werden.

In der Wohnzone W 1.0 gilt gemdss Art. 28 BZO neu eine maxi-
male Gesamtldnge von 20 m (bisher 25 m).

Die Hbhenbeschrinkung far Mauern gilt bereits heute. Transpa-
rente Larmschutzwdinde (Glas) sind von der Hohenbeschrédnkung
fur sichtbehindernde Elemente ausgenommen.

Die Planungsregion wird gestutzt auf den neuen § 67a PBG im re-
gionalen Richtplan Festlegungen far den Uferbereich treffen.
Diese Vorgaben sind durch die Gemeinden umzusetzen. Nach
Rechtskraft der Gbergeordneten Planung wird zu tberprifen sein,
ob Art. 47 BZO im Rahmen einer Teilrevision justiert werden
muss.
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D. GESTALTUNGSPLANPFLICHT

Art. 48 Ziele fiir die Gestaltungsplanpflichtgebiete

' Fur die im Zonenplan bezeichneten Gebiete sind (iber planerisch zweckmés-
sige Einheiten Gestaltungsplane zu erlassen.

? Die Gestaltungsplanpflicht fiir das Gebiet «Beugen» hat zum Ziel:

a) die Verkaufsnutzung zentrumsvertraglich zu ordnen;
b) eine ortsbaulich Uberzeugende Bebauung am Ortseingang sicherzustellen;

C) die siedlungsvertragliche und auf die Leistungsfahigkeit der Seestrasse abge-
stimmte Erschliessung zu regeln.

? Die Gestaltungsplanpflicht fir das Gebiet «Dreispitz» hat zum Ziel:

a) eine ortsbaulich Uberzeugende Bebauung am Ortseingang sicherzustellen;
) den Larmschutz ortsbildvertraglich zu gewahrleisten;
) hohe freiraumliche Qualitaten sicherzustellen;

) eine grundstuckstbergreifende Erschliessung und Parkierung zu regeln, die
auf die Leistungsfahigkeit der Seestrasse abgestimmt ist.

“ Die Gestaltungsplanpflicht fur das Gebiet «Seehalden» hat zum Ziel:

o O O

Q)

) eine ortsbaulich Uberzeugende Bebauung am Ortseingang sicherzustellen;
) gut gestaltete und aufenthaltsfreundliche Freirdume sicherzustellen;
) den Larmschutz ortsbildvertraglich zu gewahrleisten;

) eine grundstucksUbergreifende Erschliessung und Parkierung zu regeln, die
auf die Leistungsfahigkeit der Seestrasse abgestimmt ist.

o O O

In der BZO werden die Ziele fur die im Zonenplan bezeichneten
Gebiete mit Gestaltungsplanpflicht festgelegt. Sie haben eine
zweckmdassige Planungseinheit zu umfassen. Gestaltungspldne,
welche (ber das Mass einer Arealiberbauung von der BZO ab-
weichen, sind der Stimmbevdlkerung zur Zustimmung zu unter-
breiten.

Im Gebiet «Beugen» wird ein Fachmarkt mit einem untergeord-

neten Angebot an Gutern des téglichen Bedarfs ermdglicht. Das
Angebot soll das Zentrum von Meilen nicht konkurrenzieren.

34



Gemeinde Meilen
Revision Bau- und Zonenordnung (BZO)

> Die Gestaltungsplanpflicht fir die Zentrumszone «Feldmeilen» hat zum Ziel:

a) besonders gut gestaltete Zentrumsuberbauungen sicherzustellen;
b) das Zentrum von Feldmeilen mit attraktiven Nutzungen zu starken;
C) einen Bushof beim Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen sicherzustellen.
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E. ERGANZENDE VORSCHRIFTEN

Art. 49 Beschrankung von Buronutzungen

"In den Wohnzonen W 1.0, W 1.4, W 1.8, W 2.2, W 2.4, W 2.6 sind Bliro-
nutzungen lediglich auf einem Viertel der realisierten Gesamtnutzflache zulassig.

? Bestehende Biironutzungen in Bauten in den in Abs. 1 bezeichneten Zonen,
die vor Inkrafttreten der Bau- und Zonenordnung bestanden haben, bleiben
auch bei Betriebswechseln gewahrleistet.

Art.50 Dachgestaltung

' Bei Schragdichern dirfen Dachaufbauten und Dacheinschnitte zusammen
nicht langer als ein Drittel der betreffenden Fassade sein.

? Dachaufbauten, Dacheinschnitte und Dachflachenfenster sind im zweiten
Dachgeschoss nur zulassig, wenn sie sich gut einordnen.

? Attikageschosse miissen auf den fiktiven Traufseiten um das Mass ihrer Hohe
zuruckversetzt sein.

“ Bei Attikageschossen dirfen Dachaufbauten das vorgeschriebene Mass der
Ruckversetzung auf max. einem Drittel der betreffenden Fassadenlange unter-
schreiten. Gelander und Brustungen sowie Dachvorsprunge und Konstruktionen
fur Sonnenschutzelemente u. dgl. bis zu 0.8 m sind von dieser Regelung ausge-
nommen. Sie sind unter Vorbehalt der Vorschriften zur Fassadenhohe auf der
gesamten Fassadenlange zulassig.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.

Die neue BZO-Bestimmung ist eine Folge der neuen kantonalen
Regelung, wonach die Attikageschosse wesentlich grésser ausge-
bildet werden kénnten. Dies soll in Meilen mit den zahlreichen
empfindlichen Hanglagen nicht gelten. In Art. 50 Abs. 3 bis 4 BZO
wird daher die Gestaltung der Attikageschosse analog der bishe-
rigen gestalterischen Vorgaben geregelt.
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> Flachdacher von Geb&uden sowie Flachddcher von Garageneinfahrten mit
einer Neigung kleiner als 10° sind zu begrtnen, soweit sie nicht als Terrasse
genutzt werden oder ausschliesslich der Energiegewinnung dienen.

® Die Dacher von Attikageschossen dirfen nicht als Terrassen genutzt werden.

’Vorbehalten bleiben die erhéhten gestalterischen Anforderungen bei Areal-
Uberbauungen, Sonderbauvorschriften und Gestaltungsplanen sowie die ab-
weichenden Regelungen in den Kernzonen und den Quartiererhaltungszonen.

Art. 51

Uberschreiten vorspringende Gebaudeteile, ausgenommen Dachvorspriinge,
ein Drittel des zugehorigen Fassadenabschnitts, erhoht sich der Grenzabstand
beziehungsweise der Strassen- oder Wegabstand mit Bezug auf die betreffende
Fassadenflucht um das hochste Mass, um das die vorspringenden Gebaudeteile
Uber die Fassadenflucht hinausragen.

Vorspringende Gebadudeteile

Art. 52 Fassadenhohe

Die Verkehrsbaulinien sind fur die Bemessung der Fassadenhohe ausgeschlos-
sen.

Die Flachdachbegriinung leistet einen Beitrag zur Verbesserung
der Siedlungsokologie und hilft mit, bei Spitzenniederschidgen
das Kanalisationsnetz zu entlasten (Regenwasserretention).

Prazisierung.
Prazisierung.

Gemdss den neuen kantonalen Bestimmungen (8 6¢ ABV), durfen
vorspringende Gebdudeteile den Grenzabstand neu auf der
Hdlfte des Fassadenabschnitts um héchstens 2 m dberragen
(bisher war dies auf einen Drittel beschrénkt). Mit dem neuen

Art. 51 wird korrigierend auf diese Abstandserleichterung reagiert,
zumal vorspringende Gebdudeteile neu bis zum Terrain ragen
darfen.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.
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Art. 53 Kleinbauten und Anbauten

" Kleinbauten und Anbauten haben unter Vorbehalt von Abs. 4 einen Grenz-
abstand von 3.50 m einzuhalten, sofern sie nicht als Grenzbau erstellt werden.

% In allen Bauzonen, ausser in der Zone W 1.0, ist fur Kleinbauten und Anbauten
eine zusatzliche Baumasse von 20 % der zonengemassen Baumassenziffer zu-
ldssig, mindestens jedoch eine Baumasse von 120 m?,

? Parkplatze und Tiefgaragenzufahrten, die sich in Hauptgebduden befinden,
werden der Baumasse fur Kleinbauten und Anbauten angerechnet.

“In allen Bauzonen, ausser in der Zone W 1.0, diirfen Kleinbauten und Anbau-
ten, welche auf der Seite gegen die Grenze innerhalb eines Gebaudeprofils von
2.5 m Hohe und 45° Dachneigung liegen, ohne Zustimmung des Nachbarn die
kantonalrechtlichen Mindestmasse von Grenz- und Gebdudeabstanden unter-
schreiten und bis an die Grenze gestellt werden, sofern:

a) die gesamte Anstosslange nicht mehr als 6 m betragt oder

b) beilangeren Bauten nicht mehr als ein Drittel der nachbarlichen Grenze
beansprucht wird.

Art. 54 Abstande bei fehlenden Baulinien

' Fehlen Baulinien, so haben Bauten einen Abstand von 6 m gegentber Stras-
sen und von 3.5 m gegenuber Platzen und Wegen aufzuweisen.

? Unterirdische Bauten, Unterniveaubauten, Kleinbauten und Anbauten haben
einen Abstand von 2 m gegenUber Strassen, Platzen und Wegen aufzuweisen,
wenn dadurch die Verkehrssicherheit nicht beeintrachtigt wird.

? Die Baubehorde kann bei Bauten geméss Abs. 1 und Abs. 2 an Wegen und
Platzen ohne bedeutende Werkleitungen geringere Abstande bewilligen.

Art. 53 wird aufgrund der neuen kantonalen Regelungen redak-
tionell angepasst. Nach kantonalem Recht sind Kleinbauten und
Anbauten auf eine max. Fldiche von 50 m? beschrénkt.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.

Gemdss der neuen kantonalen Erschliessungsverordnung kénnen
uber Zufahrtswege max. 50 Wohneinheiten erschlossen werden.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.
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“In der Kernzone, in den Quartiererhaltungszonen und in der Zentrumszone
kann das Bauen auf oder das Naherbauen an die Strassengrenze gestattet
werden, wenn dadurch das Ortsbild verbessert und die Verkehrssicherheit nicht
beeintrachtigt werden.

Art.55 Abgrabungen

Abgrabungen untergeordneter Natur sind zulassig. Als untergeordnet gelten in
der Regel Abgrabungen, die maximal einen Meter auf max. einen Drittel der
jeweiligen Fassade betragen. Das durch Abgrabungen freigelegte und zu Wohn-
oder Arbeitszwecken genutzte Volumen unterhalb des massgebenden Terrains
darf hochstens 15 % der zulassigen Baumasse betragen. Fur Haus-/ Keller-
zugange, Ein-/Ausfahrten und dergleichen (8 293 PBG) konnen Abweichungen
bewilligt werden.

Art.56 Spiel- und Ruheflachen,
Freizeit- und Pflanzgarten

' Bei der Erstellung von Mehrfamilienhdusern mit mehr als drei Wohneinheiten
sind zusammenhangende Spiel-, Ruhe-, Freizeit- und/oder Pflanzflachen mit

freiem Zugang fur alle Bewohner anzulegen. Inre Gesamtflache soll in der Regel
mindestens 15 % der zu Wohnzwecken genutzten Gesamtnutzflache betragen.

% In den Kernzonen und Zentrumszonen kdnnen sie den Verhaltnissen entspre-
chend herabgesetzt werden.

? Spiel- und Ruheflichen sind den Bedirfnissen entsprechend zu gestalten und
ihrem Zweck dauernd zu erhalten; dies ist im Grundbuch anzumerken.

Ein Strassenabstand fuhrt in den Zentrums- und Kernzonen zu
ortsbildfremden Losungen, weshalb in diesen Zonen naher an die
Strassengrenze gebaut werden kann.

Die Prazisierung in Art. 55 entspricht der bisherigen gemeind-
lichen Bewilligungspraxis.

Prazisierung.

Prazisierung.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.
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Art.57 Gesamtnutzflache

Die Gesamtnutzflache (GNF) umfasst alle dem Wohnen, Arbeiten oder sonst
dem dauernden Aufenthalt dienenden Flachen in Voll-, Unter- und Dachge-

schossen inkl. Erschliessung, Sanitarraume und Trennwande, exklusiv Aussen-
wande.

Art. 58 Baumassentransfer

Der Baumassentransfer ist nur gestattet zwischen Grundsttcken derselben
Zone, die unmittelbar aneinandergrenzen oder deren kleinster Abstand von-
einander hochstens 50 m betragt, und zwar im Ausmass von hochstens einem
Zehntel der zulassigen Baumasse des begunstigten Grundstuckes.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.

Die neue Bestimmung schafft Klarheit Gber die Zuldssigkeit,
Baumasse von einem Grundstick auf ein anderes Grundstick
derselben Zone zu transferieren.
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Art.59 Fahrzeugabstellplatze

' Es ist mindestens je ein Fahrzeugabstellplatz erforderlich fur:

Nutzungsart

Bewohnerinnen und
Bewohner/ Beschaftigte

Wohngebaude 1

Buro- und Geschéaftshauser

- publikumsorientierte 1
Betriebe

nicht publikumsorientierte 1
Betriebe
industrielle und gewerbliche 1
Fabrikation

- Lagerflachen 1
Laden

- Lebensmittel 1

- Nicht-Lebensmittel 1
Gastbetriebe

- Restaurant, Café, Club 1

- Konferenzraum, Saal 1

Parkplatze fur

PP/100 m? GNF

PP/80 m? GNF
PP/80 m? GNF
PP/150 m? GNF

PP/300 m? GNF

PP/150 m? GNF
PP/150 m? GNF

PP/40 Sitzplatze
PP/40 Sitzplatze

Besucherinnen und
Besucher/ Kundschaft
10 % der PP fur
Wohngebaude

1 PP/100 m? GNF

1 PP/300 m? GNF

1 PP/750 m? GNF

1 PP/30 m? GNF
1 PP/70 m? GNF

1 PP/6 Sitzplatze
1 PP/10 Sitzplatze

Art. 59 bis Art. 63 wurden basierend auf der neuen kantonalen
Wegleitung zur Regelung des Parkplatzbedarfs grundlegend
Uberarbeitet. Die neuen Bestimmungen zur Parkierung erdffnen
den Grundeigentimern mehr Spielraum, die Anzahl Pflichtpark-
pldtze in Abhdngigkeit zur Erschliessungsgtte durch die dffent-
lichen Verkehrsmittel (OV-Gliteklassen) zu reduzieren und auto-
arme Nutzungen zu realisieren. Den Grundeigentimern bleibt es
freigestellt, mehr Autoabstellpldtze zu erstellen, als es die BZO
vorschreibt. Siehe dazu auch Erlduterungen im Planungsbericht
(meilen.ch).

Definition Gesamtnutzfldche (GNF) siehe Art. 57.
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2 Der Bedarf wird fir Gesamtnutzflachen und Einheiten gesondert berechnet;
massgebend ist die grossere Zahl von Fahrzeugabstellplatzen. Bruchteile wer-

den gerundet.

? Bei Wohngeb&uden ab sechs Wohneinheiten ist ein Veloabstellplatz pro 40 m?
GNF zu erstellen,

Art. 60 Reduktion

' Die gemass Art. 59 ermittelten Bedarfswerte dirfen entsprechend der
Erschliessungsqualitat des offentlichen Verkehrs reduziert werden:

OV-Gliteklasse

Klasse B
Klasse C
Klasse D

Bewohner
min. (%)
55

70

85

Beschaftigte
min. (%)

30

45

80

Kundschaft/Besucher
min. (%)

40

50

70

? Die Reduktionsgebiete werden in einem besonderen Plan festgelegt. Der Ge-
meinderat kann diesen anpassen, wenn sich das 6ffentliche Verkehrsangebot
erheblich geandert hat.

Der Ergdnzungsplan wurde entsprechend dem heutigen OV-
Angebot angepasst. Dieser Plan wird durch den Gemeinderat
festgesetzt.
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Art. 61 Autoarme Nutzungen

In den Gebieten, die mindestens eine OV-Erschliessungsgite C aufweisen,
konnen bei Gebauden mit mindestens sechs Wohneinheiten oder Gebduden
mit Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben autoarme Nutzungen von der Ver-
pflichtung zur Erstellung von Personenwagen-Abstellplatzen teilweise befreit
werden, sofern ein reduzierter Parkplatzbedarf mit einem Mobilitatskonzept
nachgewiesen wird. Die Grundeigentumerschaft ist verpflichtet, die minimal
erforderliche Anzahl Personenwagen-Abstellplatze planerisch nachzuweisen
und diese bei wiederholten Abweichungen von den Vorgaben des Mobilitats-
konzepts zu realisieren oder eine kostendeckende Ersatzabgabe zu leisten.
Diese Verpflichtung ist vor Baubeginn als 6ffentlich-rechtliche Eigentumsbe-
schrankung im Grundbuch anzumerken.

Art. 62 Besondere Fidlle

' Flr besondere Félle und fur 6ffentliche Bauten und Anlagen sind die Parkie-
rungsnormen der Schweizerischen Normenvereinigung (SNV) sinngemass
anwendbar.

* Garagenvorplatze dirfen angerechnet werden, wenn sie nicht als Zufahrt fir
Dritt- und Sammelgaragen dienen. Werden aufgrund von besonderen |okalen
oder betrieblichen Verhaltnissen nicht alle erforderlichen Abstellplatze von
Anfang an benotigt, kann bei hinreichender Sicherstellung eine etappenweise
Ausfuhrung bewilligt werden.

3Im Interesse des Ortsbildschutzes kann der Gemeinderat auf die Pflicht zur
Erstellung von Parkplatzen verzichten. Vorbehalten bleibt Art. 63 BZO.

Neu kbnnen autoarme Nutzungen ermdglicht werden.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.

Der neue Absatz 3 gibt den Grundeigentdmern und dem Gemein-
derat Spielraum, namentlich im Perimeter der schutzwirdigen
Ortsbilder von tuberkommunaler Bedeutung auf die Erstellung
von Pflichtparkpldtzen zu verzichten.
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Art. 63 Ersatzabgabe

' Kann oder darf ein Grundeigentimer die minimal erforderlichen Abstellpldtze
nicht selber schaffen und kann er sich innert nutzlicher Frist nicht an einer
Gemeinschaftsanlage beteiligen, so ist fur jeden fehlenden Pflichtabstellplatz
eine Ersatzabgabe zu leisten.

? Der Gemeinderat erldsst ein Reglement (iber die Bemessung der Ersatz-
abgabeforderungen, die den Grundeigentumern in Rechnung gestellt werden.
FUr den Fall, dass ein Grundeigentumer die Forderung nicht anerkennt und das
Schatzungsverfahren gemass & 246 Abs. 4 PBG einzuleiten ist, kann die in
diesem Verfahren erhobene Forderung Uber den Ansatz gemass Reglement
hinausgehen.

Art.64 Andere Abstellpladtze

' Bei Wohngebduden ab sechs Wohneinheiten sind in der Nahe des Haus-
einganges genugend grosse, gut zugangliche Abstellplatze fur Kinderwagen
sowie angemessene Abstellflachen fur Fahrrader bereitzustellen.

? Die im Freien angeordneten Abstellplitze fir das Abfuhrgut geméass § 249 PBG
sind mit einem Sichtschutz zu versehen.

Prazisierung.

Prézisierung aufgrund eines Gerichtsentscheids.

Prazisierung.

Keine materielle Anderung im Vergleich zur gtiltigen BZO.
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V.
A.

SONDERBAUVORSCHRIFTEN
INDUSTRIE- UND GEWERBEZONEN

Art. 65 Geltungsbereich

Die im Zonenplan speziell bezeichneten Industrie- und Gewerbezonen kdnnen
gemass Bauordnung oder den nachfolgenden Sonderbauvorschriften im Sinne
der 88 79 ff PBG Uberbaut werden:

Zusatzlich zu den Nutzweisen gemadss Art. 35 sind Wohnungen im Umfang
von hochstens 25 % der realisierten Baumasse zulassig.

Es gelten die Grundmasse der betreffenden Industrie- oder Gewerbezonen.

FUr neue Wohnnutzungen sind bezUglich Larmimmissionen gestalterische
oder bauliche Massnahmen zur Einhaltung der Planungswerte zu ergreifen.

Von den Sonderbauvorschriften darf nur Gebrauch gemacht werden, wenn
die Uberbauung nach einheitlichen Gestaltungsgrundsatzen jeweils durch
einen Gestaltungsplan sichergestellt wird, der eine planerisch und stadte-
baulich zweckmassige Bauzonenflache von mindestens 2'000 m* umfasst.

Gestaltungsplane, die den Rahmen der Bau- und Zonenordnung einschliess-
lich der vorstehend festgelegten Erleichterungen nicht Uberschreiten, bedur-
fen lediglich der Zustimmung des Gemeinderates und der Genehmigung des
Regierungsrates.

Der Geltungsbereich der Sonderbauvorschriften ist neu im Zonen-
plan bezeichnet. Ansonsten bleiben die Bestimmungen unverdan-
dert.

In den Gestaltungsplénen ist der Larmschutz sicherzustellen. Je
nach ortlicher Situation sind der Strassenldrm und/oder der
Bahnlarm zu regeln. Gegebenenfalls haben Gestaltungspldne
auch die Larmproblematik zu regeln, die durch Wohnnutzung in
der Industrie- und Gewerbezone entstehen kann (namentlich
Reaktion auf Betriebsldarm).
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B. WOHNZONEN UND MISCHZONEN

Art. 66 Geltungsbereich

Die Sonderbauvorschriften gelten fur die im Zonenplan bezeichneten Gebiete.
Soweit sie keine anderslautenden Bestimmungen enthalten, gelten fur die
jeweiligen Zonen die Vorschriften der Grundordnung,.

Art. 67 Zweck

Die Sonderbauvorschriften haben zum Ziel, die haushdlterische Bodennutzung
und die Siedlungserneuerung mit gut gestalteten Bauten und Freirdumen zu
fordern.

Art. 68 Erleichterungen fur Neubauten
FUr neue Bauten gelten folgende Erleichterungen:
a) Die zonengemasse Baumasse kann um hdchstens ein Zehntel erhoht

werden.

b) Die zonengemasse Fassadenhohe darf um maximal 3.3 m erhoht werden,
wobei dieses Mass zugleich als Gesamthohe gilt.

C) Ein Mehrhohenzuschlag ist nur gegentber Grundstucken ausserhalb des
Geltungsbereichs der Sonderbauvorschriften zu beachten.

Die Sonderbauvorschriften fur die Wohn- und Mischzonen sowie
die Zentrumszonen haben zum Ziel, die haushdilterische Boden-
nutzung und die Siedlungserneuerung zu fordern. Wie bei den
Arealuberbauungen durfen die Baumassenziffern um maximal
10 % erhéht und das Attikageschoss als Vollgeschoss ausgebildet
werden.

Mit diesem Anreizsystem, das far die Grundeigentimer freiwillig
ist, werden gute architektonische und freirdumliche Losungen mit
einem angemessenen Nutzungsbonus belohnt. Im Interesse eines
transparenten Vollzugs werden durch den Gemeinderat fur die
Wohn- und Mischzonen Vollzugsrichtlinien erlassen. Gebietsweise
werden darin die qualitativen Anforderungen definiert, welche
Bauvorhaben zu erfillen haben, um den Nutzungsbonus zu
erzielen.

Hinweis:
Die Gemeindeversammlung vom 17.9.2020 hat den
Nutzungszuschlag von 20% auf 10% reduziert.
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Art. 69 Anforderungen

' Bauten, Anlagen, Umschwung sowie der Ubergang zum 6ffentlichen Raum sind
besonders gut zu gestalten. Der Gemeinderat konkretisiert die Anforderungen
gebietsweise in Vollzugsrichtlinien.

? Die Dachfliche Uber dem obersten Geschoss darf nicht als Terrasse genutzt
werden.

? Bauten sind in energieeffizienter Bauweise zu erstellen. Hochstens 30 % des
zuldssigen Energiebedarfs fur die Warme- und Warmwassererzeugung durfen
mit fossilen Energien gedeckt werden.

Untergeordnete technische Dachaufbauten sind zuldssig, sofern
sie den erhdhten gestalterischen Anforderungen gendgen.
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C. ZENTRUMSZONE

Art. 70 Geltungsbereich

Die Zentrumszone Z 4.5 kann alternativ zur Grundordnung nach folgenden
Sonderbauvorschriften Uberbaut werden.

Art.71 Zweck

Die Sonderbauvorschriften haben zum Ziel, besonders gut gestaltete Zentrums-
Uberbauungen in dichter Bauweise zu fordern.

Art.72 Erleichterungen fur Neubauten
FUr neue Bauten gelten folgende Erleichterungen:

a) Die Baumassenziffer ist nicht beschrankt.

b) Die zonengemasse Fassadenhdhe darf um maximal 3.3 m erhoht werden
wobei dieses Mass zugleich als Gesamthohe gilt.

C) Ein Mehrhohenzuschlag ist nur gegentber Grundstucken ausserhalb des
Geltungsbereichs der Sonderbauvorschriften zu beachten.

Siehe dazu Erlduterungen zu Art. 66 und Planungsbericht
(meilen.ch).
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Art.73 Anforderungen

Folgende Anforderungen sind zu erfullen:

a) Bauten, Anlagen und die Umgebung mussen eine hohe stadtebauliche und
architektonische Qualitat aufweisen.

b) Es sind aufenthaltsfreundliche Freiflachen zu schaffen. Der Ubergang zum
offentlichen Raum ist attraktiv zu gestalten.

c) Die Parkierung ist in der Regel unterirdisch anzuordnen.

d) Bauten sind in energieeffizienter Bauweise zu erstellen.
Hochstens 30 % des zulassigen Energiebedarfs fur die Warme- und Warm-
wassererzeugung durfen mit fossilen Energien gedeckt werden.

e) Bei Grundstucken, die an die Kernzone grenzen, sind die Anliegen des Orts-
bildschutzes zu beachten.
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VI. OKOLOGIE

Art.74 Baumschutz

Die im Erganzungsplan Baumschutz eingetragenen Einzelbaume und
Baumgruppen sind zu erhalten. Das Fallen ist bewilligungspflichtig.

Art.75 Begrunung der Strassenabstande (Vorgartenbereiche)

Fur eine befriedigende Einordnung ist der Ubergang zum 6ffentlichen Raum in
den Wohnzonen vorzugsweise mit einheimischen und standortgerechten
Pflanzen angemessen zu begrunen.

Art. 76 Grunfldachenziffer (8257 PBG)

In den Wohnzonen W 1.0, W 1.4, W 1.8 und W 2.2 gilt eine Grunflachenziffer von
mindestens 40 %.

Art. 77 Stitzmauern und Einfriedungen

Mauern, namentlich Stutzmauern und geschlossene Einfriedungen, durfen
gegenuber Strassen und Wegen max. 1.4 m hoch in Erscheinung treten. Hohere
Stutzmauern sind durch Abstufung zu gliedern und zu begrunen. Vorbehalten
bleiben erhdhte gestalterische Anforderungen, namentlich in den Kernzonen
und in den Gebieten mit Sonderbauvorschriften.

Durch die rege Bautdtigkeit und insbesondere auch im Zuge der
Nachverdichtung stehen innerhalb des Siedlungsgebiets viele
Grunrdume von 6kologischem Wert unter Druck. In der Gemein-
de Meilen soll die Quantitat sowie die Qualitdt von Siedlungs-
grunrdumen und deren Biodiversitét erhdht und verbessert wer-
den. Dieser Grundsatz wurde im Richtplan Siedlung und Land-

schaft verankert. Daher wird die BZO um mehrere Bestimmungen

zur Steigerung der Qualitat bezuglich Siedlungsokologie und des
Klimaschutzes erganzt. Dazu zdhlen: die Einfahrung einer Grin-
fldchenziffer, die Begrinung des Strassenabstandsbereichs und
von Flachddchern sowie die 6kologische Ausgestaltung der Sied-
lungsrénder.

Neu werden ortsbildprégende Einzelbdume, Baumgruppen und
Baumreihen bezeichnet. Diese Bdume sind zu erhalten. Das Fdl-
len ist bewilligungspflichtig. Der Gemeinderat kann im Interesse
des Ortsbildes Bdume in einem Abstand von 2 m zur Strassen-
grenze bewilligen (8 5 Abs. 2 StrAV).

Siehe auch Erlduterungen im Planungsbericht (meilen.ch).
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Art.78 Siedlungsrand

FUr eine befriedigende Einordnung haben Bauten am Siedlungsrand eine dis-
krete Farbgestaltung aufzuweisen. In der Regel sind keine durchgehenden Mau-
ern oder dichten Einfriedungen gestattet. Der Siedlungsrand ist mit standortge-
rechten Baum- und Straucharten zu bepflanzen.

Art.79 Forderung Siedlungsékologie

Der Gemeinderat erlasst Vollzugsrichtlinien zur Forderung der Siedlungsokolo-
gie.
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VII. EINFUHRUNGS- UND SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Art. 80 Aufhebung bisherigen Rechts

Die Bauordnung vom 12. September 1997 wird aufgehoben.

Art. 81 Inkrafttreten

" Die von der Gemeindeversammlung am 17.9.2020 beschlossene Totalrevision
der BZO wird mit der offentlichen Bekanntmachung der Rechtskraft der
kantonalen Genehmigung verbindlich.

% Alle im Zeitpunkt des Inkrafttretens héngigen Baugesuche werden nach
neuem Recht beurteilt.

Von der Gemeindeversammlung erlassen am 17. September 2020
Von der Baudirektion am ........ mit Beschluss Nr. ARE/........ genehmigt.

Datum der offentlichen Bekanntmachung der Rechtskraft der kantonalen
Genehmigung und Inkrafttreten der BZO: ........
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DIE VORLAGE IN KURZE

Die Gemeindeversammlung hat am 5. Dezember 2017 die kommu-
nale Richtplanung beschlossen. Der Richtplan Siedlung und Land-
schaft definiert die Grundsatze zur Sicherstellung eines qualitats-
orientierten Wachstums. Die funf im rdumlichen Entwicklungskonzept
(REK) bezeichneten Raumschichten sollen dabei differenziert weiter-
entwickelt werden.

Die Festlegungen im kommunalen Richtplan sind behdérdenverbind-
lich. Sie bilden die Basis der vorliegenden Revision der Nutzungspla-
nung. Die Anwendung der Bau- und Zonenordnung (BZO) soll wo
moglich vereinfacht und flexibler ausgestaltet werden. Die Verdich-
tung der Zentrumsgebiete und zentrumsnahen Wohnlagen sowie die
Gewahrleistung von Siedlungsokologie und Gestaltungsqualitat sind
die Kernthemen der Revision.

Der nachfolgende Plan zeigt die Stossrichtung der Revision.

1 ~

. Erhalten und bewahren (Kap. 4 und 5)
Bauzonen, in denen das Bewahren und Erhalten im Vordergrund
steht (Kernzonen / Quartiererhaltungszonen)

. Massvoll entwickeln (Kap. 7)
Bauzonen, in denen mit wenigen Kurskorrekturen in der BZO im
Grundsatz wie bisher weitergebaut werden darf (Gebaude-
ldangen in den Wohnzonen reduzieren / offene Bauweise und
Durchgrinung sicherstellen)

. Qualitatsorientiert verdichten (Kap. 12)
Bauzonen, in denen mit einem Anreizsystem eine massvolle,
qualitatsorientierte Verdichtung ermoglicht wird (zentrumsnahe
Wohnlagen und Zentrumsgebiet mit Sonderbauvorschriften)
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* Massgeschneiderte Losungen (Kap. 13)
Bauzonen, in denen eine massgeschneiderte Losung im Rahmen
von Gestaltungsplanen sichergestellt werden soll (Zentrum Feld-
meilen / Seehalden / Beugen sowie Dreispitz)

Weitere Themen Weitere Revisionsthemen sind:

. Industrie- und Gewerbezonen (Kap. 8)
Im Zonenplan werden weiterhin die Areale bezeichnet, die der
Arbeitsnutzung vorbehalten sind. Die Zonenabgrenzungen wer-
den punktuell angepasst. Im Gebiet Beugen kann ein Fachmarkt
realisiert werden.

*  Zone fur 6ffentliche Bauten (Kap. 9)
FUr die Schulhauser Allmend und Feldmeilen werden Flachen-
reserven geschaffen (Einzonung / Umzonungen).

. Erholungszonen (Kap. 10)
Folgende Erholungszonen werden angepasst, respektive neu ge-
schaffen: Familiengarten Friedrichstall (Reduktion), Rainstrasse
(neue Flache) und Burgstrasse-Toggwilerstrasse (neue Flache) /
Pferdehaltung/Pferdesport Pfannenstil (Erweiterung) / Ausflugs-
ziel Luft (neu).

. Parkierung (Kap. 11)
Die neuen Bestimmungen eroffnen den Grundeigentiimern
mehr Spielraum, die Pflichtparkplatze in Abhangigkeit zur Er-
schliessungsgute durch die 6ffentlichen Verkehrsmittel (OV-
GUteklassen) weiter zu reduzieren und autoarme Nutzungen zu
realisieren. Auf die Festlegung eines maximalen Parkplatzange-
bots wird weiterhin verzichtet.

*  Siedlungsokologie (Kap. 14)
Massnahmen zur Steigerung der Siedlungstkologie sind:
Grunflachenziffer einflihren (Wohnzonen) / Strassenabstand
begrinen / Flachdacher begrinen / StUtzmauern in der Hohe
beschranken / Siedlungsrand ricksichtsvoll ausbilden /
Baumschutz sicherstellen

* IVHB (Kap. 15)
Die BZO wird im Rahmen dieser Revision auf die Begriffe aus
dem Konkordat der Interkantonalen Vereinbarung zur Har-
monisierung der Baubegriffe (IVHB) gemass PBG-Revision vom
1. Mdrz 2017 Uberfuhrt. Die neuen Messweisen sind nach der
Genehmigung der Revision bei der Projektierung von neuen
Bauvorhaben zu beachten.

Verfahren Die Revision der Nutzungsplanung wurde im Frihjahr 2019 im Rah-
men von vier Veranstaltungen in den Wachten vorgestellt. Die Ruck-
meldungen aus den Wachten wurden ausgewertet und die Vorlage
wo moglich angepasst. Das umfassende Revisionspaket wurde wah-
rend 60 Tagen offentlich aufgelegt und dem Kanton zur Vorpruifung
eingereicht. Die Gemeindeversammlung hat der Totalrevision mit
wenigen Anderungen am 17.9.2020 einstimmig beschlossen.
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1 REVISION DER NUTZUNGS-
PLANUNG

Ortsplanungsrevision Anfang 2015 hat die Gemeinde Meilen den Prozess zur Gesamtrevisi-
on der Ortsplanung gestartet.

Als Grundlage fur die kinftige Gemeindeentwicklung wurde in einem
ersten Schritt ein raumliches Entwicklungskonzept (REK) erarbeitet.
Dieses charakterisiert das Gemeindegebiet in funf Raumschichten
und legt die Grundsatze zur Gemeindeentwicklung fest.

REK Meilen

Richtplanung Basierend auf den Zielen und Grundsatzen des REK und den plane-
rischen Vorgaben aus den Ubergeordneten Planungsinstrumenten
wurde der Richtplan Siedlung und Landschaft erarbeitet und der
Richtplan Verkehr revidiert. Die Gemeindeversammlung hat am
5. Dezember 2017 diesen Planungsinstrumenten zugestimmt und
damit den Start zur Totalrevision der Nutzungsplanung eingeleitet.

Bedeutung Die Festlegungen in den Richtplanen sind behordenverbindlich und
damit Richtschnur fur die Revision der Nutzungsplanung.

Richtplan Siedlung und Landschaft

i IHWHH'M {
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Revisionsbedarf

Revision der Nutzungsplanung

Politische Grundhaltung

Nicht Gegenstand der Revision

Arbeitsschritte

2017/2018
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1.1 Revisionsumfang und Grundhaltung

Der kommunale Richtplan Siedlung und Landschaft 2018 und die
durch den Kantonsrat beschlossenen Anderungen im PBG sind An-
lass, die Bau- und Zonenordnung (BZO) Meilen aus dem Jahr 1997
grundlegend zu Uberarbeiten und zu aktualisieren.

Gleichzeitig werden mit dieser Totalrevision die neuen Begriffe und
Definitionen gemass der Interkantonalen Vereinbarung Uber die Har-
monisierung der Baubegriffe (IVHB) eingefuhrt.

Die Revision wird zudem genutzt, um die BZO den neuen Bestim-
mungen zum Uferbereich von Seen (8 67a PBG) anzupassen.

Gegenstand der Revision sind:
*  Zonenplan 1997
*  Bau- und Zonenordnung 1997

*  Erganzungsplane fur die Kernzonen Burg, Dollikon, Feldmeilen,
Grit, Obermeilen, Toggwil, untere Ableten, Dorfmeilen und
Seidengasse (neu)

*  Erganzungsplane fur die Quartiererhaltungszonen Auf der
Hudrnen, Am Tobelweg und Bahnhofstrasse

Die Revision fusst auf folgenden Grundsatzen:

*  Regelungen wo moglich vereinfachen

*  Kernzonen flexibilisieren

*  '"Urbane" Verdichtung in den Zentrumszonen erméglichen
e Zentrumsnahe Zonen mit Qualitat verdichten

*  Wenn immer moglich gute Qualitat einfordern (das PBG verlangt
in der Regel nur eine befriedigende Gesamtwirkung)

«  Okologische Siedlungsentwicklung sicherstellen
*  Arbeitsplatze fordern (Gewerbe/Dienstleistung)

Nicht Gegenstand dieser Revision sind die Gewasserabstandslinien.
Sie werden zusammen mit der bevorstehenden Gewdsserraumfest-
legung Uberpruft und gegebenenfalls angepasst. Nicht Gegenstand
der Revision sind zudem:

» die Waldabstandslinienplane (Erganzungsplane)

» die Aussichtsschutzplane (Erganzungsplane)

1.2 Revisionsablauf

Die Revision der Nutzungsplanung schliesst unmittelbar an die Revi-
sion der Richtplanung an und lauft wie folgt ab:

*  Entwurf Revisionsvorlage / Beratungen in der eingesetzten
Kommission



Dezember 2018

Januar / Februar 2019
Marz / April 2019
Mai 2019

Juni bis August 2019

bis Oktober 2019

bis Dezember 2019

Dezember 2019

Marz 2020

Juni 2020

7.)uli 2020

September 2020

Erstes Quartal 2021
Erstes Quartal 2021

Anhoérung und offentliche Auflage

gemass 8 7 PBG

Bericht zur Mitwirkung
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*  Verabschiedung Revisionsentwurf durch den Gemeinderat zu-
handen informeller Mitwirkung

* Informelle Mitwirkung in den Wachten
*  Auswertung der Ergebnisse / Bereinigung der Vorlage

*  Verabschiedung Revisionsvorlage durch den Gemeinderat zu-
handen Mitwirkungsverfahren

«  Mitwirkung geméss § 7 PBG: kantonale Vorprufung, Anhorung
und offentliche Auflage

*  Auswertung der kantonalen Vorprifung und der Einwendungen /
Bereinigung Vorlage

*  Verabschiedung Revisionsvorlage durch den Gemeinderat zu-
handen der Beschlussfassung durch die Gemeindeversammlung

*  Einreichung der Revisionsvorlage zur zweiten kantonalen Vor-
prufung

*  Gemeindeversammlungen (verschoben aufgrund ausserordent-
licher Lage)

*  Auswertung der zweiten kantonalen Vorprifung / technische
Bereinigung Vorlage (vgl. Ausfuhrungen im Bericht zur
Mitwirkung)

*  Verabschiedung Revisionsvorlage durch den Gemeinderat zu-
handen der Beschlussfassung durch die Gemeindeversammlung

. Gemeindeversammlungen (14.9.2020, 15.9.2020, 16.9.2020,
17.9.2020)

*  Genehmigung durch die Baudirektion Kanton Zurich
*  Publikation und Rekursmoglichkeit wahrend 30 Tagen

1.3 Mitwirkung

Die Revision wurde wahrend 60 Tagen &ffentlich aufgelegt. Wahrend
dieser Frist konnte sich die Bevdlkerung zu den Revisionsinhalten
aussern und Anderungsantrage einreichen (8 7 PBG).

Zudem wurden die Nachbargemeinden und die Zurcher Planungs-
gruppe Pfannenstil (ZPP) zur Stellungnahme eingeladen.

Die kantonale Vorprufung erfolgte parallel zur 6ffentlichen Auflage.

Uber das Ergebnis der Mitwirkung und Anhérung gibt der separate
Bericht zur Mitwirkung Auskunft. Uber die nicht bertcksichtigten
Anderungsantrage wird gesamthaft bei der Festsetzung der Planungs-
instrumente durch die Gemeindeversammlung entschieden.

Der Bericht zur Mitwirkung gibt auch Auskunft Uber das Ergebnis der
beiden kantonalen Vorprifungen. Uberdies sind darin die techni-
schen Bereinigungen erlautert, die nach der &ffentlichen Auflage
Eingang in die Revisionsvorlage fanden.



Negative Vorwirkung

Von der negativen Vorwirkung
ausgenommen

Beschlossene Anderungen
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Kernzonenpldne

Quartiererhaltungszonenplane

Zonenplan
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Ab der Publikation der Vorlage gilt die sogenannte negative Vorwir-
kung. Dies bedeutet, dass sowohl die heute rechtskraftige BZO als
auch die vom Gemeinderat zuhanden der 6ffentlichen Auflage verab-
schiedete Revision zur Anwendung kommen. Dabei ist zu beachten,
dass jeweils die "strengeren" Bestimmungen einzuhalten sind.

Samtliche Anderungen im Zusammenhang mit der Anpassung an die
neuen PBG- und ABV-Bestimmungen (IVHB-Begriffe) entfalten keine
negative Vorwirkung, da damit kein selbststandiger Planungszweck
verfolgt wird. Samtliche Bauvorhaben werden bis zur Rechtskraft der
neuen BZO nach den Baubegriffen und Messweisen des PBG und
der dazu gehdrenden Verordnungen in der Fassung bis zum
28.2.2017 beurteilt.

1.4 Beschluss der Gemeindeversammlung
vom 17.9.2020

Die Stimmbevdlkerung hat die Gesamtrevision an vier Abenden
intensiv diskutiert und am 17.9.2020 einstimmig beschlossen. Die
Stimmbevolkerung hat folgenden Anderungsantragen zugestimmt:

Art. 14 BZO: Erhéhung Mass fur Dachaufbauten in den
Kernzonen von einem Viertel auf einen Drittel

Art. 20 BZO: Zulassigkeit von Flachdachbauten in der
Quartiererhaltungszone «<Am Tobelweg»

Art. 68 BZO: Reduktion Nutzungsbonus fur die Sonderbauvor-
schriften Wohn- und Mischzonen von 20% auf 10%

Kernzonenplan Obermeilen: Verzicht auf Bezeichnung eines
,wichtigen Freiraums” auf dem Grundstuck Kat. Nr. 3641
Kernzonenplan Untere Aebleten: Verzicht auf Bezeichnung eines
,wichtigen Freiraums” auf dem Grundsttck Kat. Nr. 10727

Quartiererhaltungszone «<Am Tobelweg»: Vergrosserung
Anordnungsspielraum fur Anbauten auf den Grundstucken, die
an den Wald grenzen / Verkleinerung Waldabstandslinie
Quartiererhaltungszone «Bahnhofstrasse»: Vergrosserung
Bebauungsstruktur (Hauptvolumen) auf Grundstuick Kat. Nr. 7682
um 2 m in Richtung Grundsttck Kat. Nr. 7683

Neuer Geltungsbereich fur die Sonderbauvorschriften beim
Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen (WG 2.8 / Kat. Nrn. 7656, 12173,
7654, 7653, 8334, 8335, 6769, 3399, 6407)

Zuweisung der Grundsticke Kat. Nr. 11876 und 11141
(Teilflachen) in die W2.2 anstelle WG 2.2

Umzonung der Grundstlcke Kat. Nr. 11645 und 7702 von der
Gewerbezone G5 in die Kernzone K3

Verzicht auf Schutz des Einzelbaums auf Kat. Nr. 10261

Neuer Schutz der Baumreihe an der Schulhausstrasse 27



Information fir die
Genehmigungsbehérde

Raumplanungsgesetz

Ubergeordnete Inventare

ISOS
Bundesinventar der schitzenswerten
Ortsbilder der Schweiz

BLN

Bundesinventar der Landschaften und
Naturinventare von nationaler
Bedeutung
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1.5 Berichtinhalt

Die eidgendssische Verordnung tUber die Raumplanung (RPV) verlangt
von der Behorde, welche die Nutzungsplane erlasst, dass sie zuhan-
den der kantonalen Genehmigungsbehdrde einen Bericht ausfertigt.

Darin ist festzuhalten, wie der Nutzungsplan die Ziele und Grundsat-
ze der Raumplanung (Art. 1 und 3 RPG), die Anregungen aus der Be-
volkerung (Art. 4 Abs. 2 RPG), die Sachplane und Konzepte des Bundes
(Art. 13 RPG) und den Richtplan (Art. 8 RPG) berucksichtigt. Im Weite-
ren hat sie dariber Auskunft zu geben, wie sie den Anforderungen
des Ubrigen Bundesrechts, insbesondere der Umweltschutzgesetz-
gebung, Rechnung tragt, welche Nutzungsreserven im weitgehend
Uberbauten Gebiet bestehen und wie diese Reserven haushalterisch
genutzt werden sollen.

2 HINTERGRUNDINFORMATIONEN
ZU DEN RAHMENBEDINGUNGEN

2.1 Nationale Planungsinstrumente

Gemadss Art. 15 Raumplanungsgesetz (RPG) durfen die Gemeinden
nicht mehr Bauland ausweisen, als sie voraussichtlich fur die nachs-
ten 15 Jahre fur ihre Siedlungsentwicklung bendtigen. Zudem soll mit
dem Boden gemass Art. 1T RPG haushadlterisch umgegangen werden.

Dieser Grundsatz wird bei der Revision der Nutzungsplanung beruck-
sichtigt, da keine neuen Bauzonen ausgeschieden werden.

Zu den Ubergeordneten nationalen Inventaren gehoren:

* ISOS - Bundesinventar der schitzenswerten Ortsbilder der
Schweiz von nationaler Bedeutung

*  BLN - Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmaler
von nationaler Bedeutung

* ICOMOS - Liste historischer Garten und Anlagen der Schweiz

Das Bundesinventar der schitzenswerten Ortsbilder der Schweiz von
nationaler Bedeutung (ISOS) umfasst schiitzenswerte Dauersiedlun-
gen, die auf der ersten Ausgabe der Siegfriedkarte mindestens zehn
Hauptbauten enthalten und auf der Landeskarte mit Ortsbezeich-
nung versehen sind.

Der Ortskern von Meilen sowie der Weiler Burg sind im ISOS erfasst.

Das Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmaler von na-
tionaler Bedeutung (BLN) umfasst einzigartige Landschaften, fur die



ICOMOS
Liste historischer Garten und Anlagen
der Schweiz

Raumordnungskonzept Kanton
Zurich

Dreieck der Nachhaltigkeit

Ausschnitt Raumentwicklungskonzept
Kanton Zurich

Handlungsraume

Bl Stadtlandschaft

I urbane Wohnlandschaft
Landschaft unter Druck
Kulturlandschaft

B Naturlandschaft
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Schweiz typische Landschaften, Erholungslandschaften und Natur-
denkmaler.

In Meilen ist kein BLN-Objekt bezeichnet.

ICOMOS ist eine private Vereinigung der in der Gartendenkmalpflege
tatigen Fachleute. Ziel ist der Schutz, die Erhaltung und Erschliessung
von Denkmalern, Ensembles und schutzwurdigen Bereichen nach
einheitlichen Massstaben.

Im ICOMOS sind im Bereich der Gemeinde Meilen insgesamt 17 Gar-
ten oder Anlagen eingetragen.

2.2 Kantonale Planungsinstrumente

Das kantonale Raumordnungskonzept (ROK-ZH), welches in den kan-

tonalen Richtplan 2018 integriert ist, entwirft eine Gesamtschau der

raumlichen Ordnung im Kanton. FUr die zukinftige Raumentwicklung

und damit auch fur die Verkehrsinfrastrukturen gelten folgende Leit-

linien:

1. Die Zukunftstauglichkeit der Siedlungsstrukturen ist sicherzu-
stellen und zu verbessern.

2. Die Entwicklung der Siedlungsstruktur ist schwerpunktmadssig auf
den offentlichen Verkehr auszurichten.

3. Zusammenhangende naturnahe Rdume sind zu schonen und zu
fordern.

4. Die grenziberschreitende Zusammenarbeit bei raumwirksamen
Tatigkeiten ist auf allen Ebenen zu intensivieren und zu unter-
stutzen.

5. Die raumliche Entwicklung orientiert sich am Grundsatz der
Nachhaltigkeit.

Diese Leitlinien finden ihren Ausdruck im neuen kantonalen Richtplan
2018, dessen Philosophie von den Grundsatzen einer nachhaltigen
Raumplanung gepragt ist.

I
.




Handlungsraum ,urbane
Wohnlandschaft”

Siedlungsgebiet

Ausschnitt Richtplan Kanton Zurich
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Siedlung

Siedlungsgebiet
Zentrumsgebiet
Schutzwiirdiges Ortsbild

Landschaft

Fruchtiolgeflache im Landwirtschaftsgebiet
Obriges Landwartschaftsgebiet
Erholungsgebiet

Aussichtspunkt
Naturschutzgebiet (in Gewassern)
Gruben- und Ruderalbiotop
Gewasserrevitalisierung
Landschaftsschutzgebiet
Landschaftsforderungsgebiet
Landschaftsverbindung
Freihaltegebiet

Ubriges Gebiet
Streusiedlungsgebiet
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Gemass den Leitlinien fur die raumliche Entwicklung des Kantons
ZUrich werden im Raumordnungskonzept verschiedene Handlungs-
raume unterschieden. Das Gemeindegebiet von Meilen ist als
"urbane Wohnlandschaft" bezeichnet. Als "urbane Wohnlandschaft"
werden Handlungsraume definiert, welche durch ihre Nahe zu einem
regionalen Zentrum einen hohen Grad an Urbanitat besitzen.

Die rdumliche Entwicklung soll zu 80 % in den Handlungsraumen
"Stadtlandschaft" und "Urbane Wohnlandschaft" und zu 20 % in der
"Landschaft unter Druck", "Kulturlandschaft" und "Naturlandschaft"
stattfinden.

Das im kantonalen Richtplan bezeichnete Siedlungsgebiet kann auf
regionaler und kommunaler Stufe grundsadtzlich weder vergrdssert
noch verkleinert werden. Gemass & 47 PBG sind Bauzonen innerhalb
dieses Siedlungsgebiets auszuscheiden. Durch die generalisierte und
nicht parzellenscharfe Darstellung des Siedlungsgebiets verbleibt den
Gemeinden jedoch bei der Abgrenzung der Bauzonen ein Anord-
nungsspielraum. Dieser wird einzelfallweise festgelegt und ist im
Richtplan-Text, Kap. 2.2.2, definiert. Dieser Anordnungsspielraum
stellt sicher, dass bei der Festsetzung von Bauzonen auf ortliche Be-
sonderheiten, wie spezielle topografische Verhaltnisse, angemessen
Ricksicht genommen werden kann.

i
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KOBI

Einzonungsverbot

Beantragte Einzonungen
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Das kantonale Inventar der schutzwirdigen Ortsbilder von Gberkom-
munaler Bedeutung (KOBI) bildet die Grundlage fur Schutz und Pflege
der Ortsbilder. Das Inventar bezeichnet, umschreibt und wertet die
wichtigsten Elemente, welche in ihrer Gesamtheit die Struktur und
das Bild eines Ortes unverwechselbar pragen. Der Erhaltung (Schutz)
und der rucksichtsvollen Weiterentwicklung (Pflege) dieser Elemente
kommt deshalb bei der Festsetzung von Richt- und Nutzungsplanen
sowie der Behandlung von Baugesuchen hohe Bedeutung zu.

Fur die Ortsbilder Dorfmeilen und Burg wurde das KOBI mit den da-
zugehorigen Inventarplanen und Ortsbildbeschrieben im Jahr 2018
nachgefuhrt und durch das Amt fir Raumentwicklung mit Verfugung
vom 10. Juli 2019 beschlossen. Das Inventar bildet eine wertvolle
Grundlage fur die Aktualisierung der Kernzonenplane.

Das eidgenossische Raumplanungsgesetz (RPG) verpflichtet die Kan-
tone, die planungsbedingten Mehr- und Minderwerte zu regeln. Da
das Mehrwertausgleichsgesetz im Kanton ZUrich noch nicht beschlos-
sen wurde, gilt gestutzt auf die bundesrechtlichen Vorgaben ein Ein-
zonungsverbot. Unter Einzonung wird die Schaffung neuer Bauzonen
oder Spezialzonen verstanden, mit denen neue Hauptbauten reali-
siert werden konnen. Die Baudirektion hat die Gemeinden mit Kreis-
schreiben vom 18. April 2019 angewiesen, keine planerischen Festle-
gungen zu treffen, die vom Einzonungsverbot erfasst sind.

Im Rahmen dieser Revision werden drei neue Erholungszonen (be-
schrankte Bauzonen), eine Freihaltezone (Nichtbauzone) sowie im
Bereich des Schulhauses Allmend eine Erweiterung der Zone fur
offentliche Bauten und Anlagen (Bauzone im o6ffentlichen Interesse)
beantragt. Letzteres dient der Erfullung einer 6ffentlichen Aufgabe.
Samtliche Festlegungen sind bereits im kommunalen Richtplan Sied-
lung und Landschaft bezeichnet.

Diese Zonenplananderungen sind vom Einzonungsverbot betroffen.
Daher kdnnen die in der Revisionsvorlage vorgesehenen neuen Er-
holungszonen zwar durch die Stimmbevolkerung beschlossen, je-
doch durch den Kanton erst genehmigt werden, wenn das kantonale
Mehrwertausgleichsgesetz und die dazugehorende Verordnung in
Kraft gesetzt sind. Dies wird voraussichtlich am 1. Januar 2021 der
Fall sein.



Festsetzung neuer Richtplan

Ausschnitt Richtplan Region Pfannenstil

s (R | N

Siedlung

Siedlungsgebiet

Zentrumsgebiet

Schutzwirdiges Ortsbild

Gebiet zur Erhaltung der Siedlungsstruktur
Arbeitsplatzgebiet

/ far Gewerbenutzung
Mischgebiet

Gebiet fur 6ffentliche Bauten und Anlagen
Hohe bauliche Dichte

Niedrige bauliche Dichte
Stand- und Durchgangsplatz fir Fahrende

Richtwerte bauliche Dichte und Zielwert
Nutzungsdichte

Hohe bauliche Dichte
Mittlere bauliche Dichte
Niedrige bauliche Dichte

Arbeitszonenbewirtschaftung
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2.3 Regionale Planungsinstrumente

Der regionale Richtplan Ubernimmt die Vorgaben aus dem kantona-
len Richtplan, sieht in Erganzung weitergehende Festlegungen vor
und stellt die Uberkommunale Abstimmung sicher. Die regionalen
Richtplane Ubernehmen insbesondere eine wichtige Rolle bei der
Strukturierung des Siedlungsgebiets. Sie machen Nutzungsvorgaben
fUr bestimmte Gebiete, legen die aus regionaler Sicht anzustreben-
den Dichten fest und machen Aussagen dazu, inwieweit fur ein Ge-
biet Veranderungsprozesse angestossen werden sollen.

Herrliberg

Meilen

D6

Uetikon
am See

D7

D9 Mannedorf

e

~

Mit dieser Revision werden an den Industrie- und Gewerbezonen
mehrere Prazisierungen vorgenommen, welche aus regionaler Sicht
im Anordnungsspielraum der Richtplanfestlegungen liegen. Im kanto-
nalen Vorprufungsbericht wurde verlangt, dass aufgrund dieser An-
passungen gestltzt auf die Vorgaben von Art. 30 a Abs. 2 RPV bei der
ZPP eine Stellungnahme hinsichtlich des Themas "Arbeitszonenbe-
wirtschaftung" bzw. haushalterische Nutzung der Arbeitszonen einzu-
holen ist. Dieser Bericht wird dem Genehmigungsdossier beigelegt.
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2.4 Kommunale Planungsinstrumente

Raumliches Entwicklungskonzept  Das rdumliche Entwicklungskonzept (REK) 2030 legt die folgenden

2030 finf Grundsatze zur Gemeindeentwicklung fest:

1. Die Siedlungsentwicklung erfolgt nach innen und mit hoher
Qualitat.

2. Die funf definierten Raumschichten von Meilen werden differen-
ziert weiterentwickelt.

3. Die Ubergéange von einer Raumschicht zur nachsten werden be-
sonders sorgfaltig ausgestaltet.

4. Das bestehende Angebot an Grin- und Freirdumen sowie das
Rebland werden erhalten.

5. Dem Erscheinungsbild des &ffentlichen Raums wird unter Beizug
der privaten Vorzonen weiterhin eine hohe Bedeutung beige-
messen.

REK 2030
Kommunaler Richtplan Auf der Basis der gemeindlichen Entwicklungsstrategie verfeinert der
kommunale Richtplan Siedlung und Landschaft die Ubergeordneten

Richtplaninhalte.

Berlcksichtigung Im Kapitel 3 ist dargelegt, wie die Richtplanfestlegungen Eingang in

die Nutzungsplanungsrevision fanden.

Richtplan 2017

za
|
|
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1y
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Umsetzung IVHB

%

Anpassung an das neue PBG

Berucksichtigung
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2.5 Konkordat zur Harmonisierung der Bau-
begriffe

Die Interkantonale Vereinbarung Uber die Harmonisierung der Bau-
begriffe (IVHB) hat zum Ziel, die Baubegriffe und Messweisen in den
Kantonen zu vereinheitlichen und damit das Planungs- und Baurecht
fur Investoren, Bauunternehmer und Behorden zu vereinfachen. Die
IVHB definiert das massgebende Terrain, Gebdude und Gebdudetei-
le, HOhen- und Langenbegriffe, Geschosse, Abstande und Abstands-
bereiche sowie Nutzungsziffern. Das Konkordat zur Harmonisierung
der Baubegriffe trat am 26. November 2010 in Kraft. Inzwischen sind
16 Kantone beigetreten.

Der Kanton Zurich ist dem IVHB-Konkordat zwar nicht beigetreten,
hat sich jedoch entschieden, die Harmonisierung dennoch umzuset-
zen. Die Anderungen des Planungs- und Baugesetzes (PBG), der All-
gemeinen Bauverordnung (ABV) und zwei weiteren Bauverordnungen
traten am 1. Marz 2017 in Kraft. In den Gemeinden werden die Ande-
rungen jedoch erst wirksam, wenn diese ihre Bau- und Zonenord-
nungen (BZO) harmonisiert haben. Die Gemeinden haben dazu acht
Jahre Zeit.

Die Gemeinde Meilen nimmt die vorliegende Revision zum Anlass, die
BZO an die neuen Baubegriffe und Messweisen anzupassen.

Nach bisherigem Recht erlassene Sonderbauvorschriften und Gestal-
tungsplane bleiben gultig. Sie missen nicht angepasst werden.
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3 STOSSRICHTUNG DER REVISION

Grundhaltung der Aufbauend auf den Betrachtungen zu den finf Raumschichten ist im

Siedlungsentwicklung Kapitel 3.8 des kommunalen Richtplans Siedlung und Landschaft die
Grundhaltung zur Siedlungsentwicklung der Gemeinde Meilen fest-
gelegt.

Auszug kommunaler Richtplan Siedlung
und Landschaft

Legende

[ -
- Entwicklung nach Mass

Weiterentwickein und erneuemn

Stabiles Siedlungsgebiet

Information

Quartiererneuverung
(ahtere B / Nutzy vorhanden)

Stossrichtung Diese Uberlegungen wurden in die Nutzungsplanung tberfihrt und
parzellengenau konkretisiert. Die Stossrichtung der Revision kann
dabei wie folgt zusammengefasst werden:

. Erhalten und bewahren:
Bauzonen, in denen das Bewahren und Erhalten im Vordergrund
steht (Kernzonen / Quartiererhaltungszonen)

*  Massvoll entwickeln:
Bauzonen, in denen mit wenigen Kurskorrekturen in der BZO im
Grundsatz wie bisher weitergebaut werden darf. Zu den Kurs-
korrekturen zahlen: Reduktion Gebaudelange in den Wohnzo-
nen / Grunflachenziffer einfuhren (Wohnzonen) / begrinter
Strassenabstand / Flachdachbegrinung / Hohenbeschrankung
fUr Stutzmauern / rlcksichtsvoller Siedlungsrand

e Qualitatsorientiert verdichten:
Bauzonen, in denen mit einem Anreizsystem eine massvolle,
qualitatsorientierte Verdichtung ermoglicht wird (zentrumsnahe
Wohnlagen und Zentrumsgebiet mit Sonderbauvorschriften)

* Massgeschneiderte Losungen:
Bauzonen, in denen eine massgeschneiderte Losung im Rahmen

von Gestaltungsplanen sichergestellt werden soll (Zentrum Feld-
meilen / Seehalden / Beugen sowie Dreispitz)
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Stossrichtung im Uberblick

Erhalten und bewahren

Kernzonen

Quartiererhaltungszonen

Massvoll entwickeln

Qualitatssichernde Massnahmen

Qualitatsorientiert verdichten

Zentrumszonen

- Sonderbauvorschriften fur Wohn-,

Gewerbe- und Zentrumszonen

Massgeschneiderte Losungen

- Zusatzliche Gebiete mit
Gestaltungsplanpflicht

Innenentwicklung

Ortsbauliche Grundhaltung
Art. 1 BZO
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Der nachfolgende Plan zeigt, wo welche Strategie zum Ansatz kommt.

R Ny

Das Wachstum wird gemass der gemeindlichen Entwicklungsstrategie
Uber eine konsequente Nutzung der Flachenreserven innerhalb der
bestehenden Bauzonen ermdglicht, wobei weiterhin eine hohe Sied-
lungsqualitat sichergestellt wird.

In der BZO wird gestutzt auf die Grundsatze der kommunalen Richt-
planung die ortsbauliche Grundhaltung verankert.

" Die Wahrung der Eigenart und Identitdt von Meilen ist ein zentrales
Anliegen. Wegleitend sind die Planungsgrundsdtze im kommunalen
Richtplan Siedlung und Landschaft. In den darin bezeichneten fiinf
Raumschichten wird die Entwicklung einer zeitgemdssen Baukultur unter
Berticksichtigung der bestehenden Qualitdten und Merkmale des
Ortsbildes angestrebt.

? Der Gemeinderat kann themenspezifische Vollzugsrichtlinien erstellen.

? Der Gemeinderat setzt fiir die Beratung und Beurteilung von Ge-
staltungsfragen eine Fachkommission (Baukollegium) ein. Die
Baubehorde zieht die Fachkommission insbesondere bei relevanten
Bauvorhaben in den Kernzonen, den Quartiererhaltungszonen, den
Zentrumszonen und bei der Beurteilung von Gestaltungspldnen,
Arealiiberbauungen und Bauvorhaben, die nach den Sonderbauvorschrif-
ten realisiert werden, bei.
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ERLAUTERUNGEN ZU DEN
REVISIONSINHALTEN

) A «\ \
R

SUTER * VON KANEL * WILD 20



Grundhaltung

Die wichtigsten Anderungen im
Uberblick
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4 KERNZONEN

4.1 Die wichtigsten Anderungen im Uberblick

Die raumlichen Qualitaten in den Kernzonen von Meilen sollen erhal-
ten bleiben. Bei Erneuerungen oder Neubauten soll ein Spielraum
zur Entwicklung ermdglicht werden. Dies jedoch immer unter dem
Grundsatz, dass der Charme der Ortskerne bewahrt bleibt.

Das Zusammenspiel zwischen den Kernzonenbestimmungen und
den detaillierten Kernzonenplanen hat sich grundsatzlich bewahrt
und stellt einen rucksichtsvollen Umgang mit der "baulichen DNA"
von Meilen sicher.

Dieses System wird daher im Grundsatz beibehalten, jedoch verein-
facht und entsprechend den Erfahrungen im Vollzug neu justiert.

Im Rahmen dieser Revision sind insbesondere folgende Anderungen

vorgesehen:

*  Die Anzahl Kernzonentypen wird von funf auf drei reduziert, wo-
bei weiterhin nach den heute zulassigen Grundmassen (Ge-
schosszahl, Gebaudehdhe, Abstande etc.) gebaut werden kann.

*  Die Kernzonenplane Dorf und Burg werden auf die Festlegungen
in den Ubergeordneten Inventaren (KOBI/ISOS) abgestimmt. Die
Kernzone Dorf wird dabei auf den Perimeter des KOBI angepasst.

«  Die BZO-Bestimmungen fur die Weiler Burg, Toggwil, Ableten und
Grut sind an die bundesrechtlichen Vorgaben anzupassen. Es
sind nur noch Ersatzneubauten zuldssig. Zusatzliche Bauten auf
der "griinen Wiese" sind nicht mehr erlaubt.

. Die Baumassenziffer wird als Dichteinstrument in der Kernzone
aufgehoben.

. Die bisherige BZO unterscheidet zwischen einem restriktiven (rot
ausgeflllte Gebdude) und einem weniger einschrankenden (rot
punktierte Gebaude) Volumenschutz. Dieses System wird im
Rahmen der Revision vereinfacht. Die fur das historische Orts-
bild besonders wichtigen Gebaude sind in den Kernzonenplanen
weiterhin bezeichnet. Fir alle Gebaude gilt sinngemass der bis-
herige Volumenschutz der in den bestehenden Kernzonenpla-
nen rot punktierten Gebaude. So kann die Baubehorde bei Er-
satzneubauten neu bei allen ortsbildpragenden Gebadudevolumen
Abweichungen vom bisherigen Gebadudeprofil bewilligen.

* Inden Kernzonenplanen sind neu die ortsbildpragenden Fassa-
denstellungen, Strassenraume und Freiraume dargestellt. Damit
werden die fur die Lesart des Ortsbildes wichtigen Freirdume ge-
sichert. Im Gegenzug wird auf die Festlegung von fest zugeteilten
Baubereichen im Interesse einer hoheren Flexibilitat zur Setzung
von Neubauten verzichtet.

*  Ortsbildpragend sind Bauten mit einem Schrdgdach. Die Bestim-
mungen zur Dachgestaltung werden vereinheitlicht.

* Inden Kernzonen sollen weiterhin zeitgendssische Bauten mog-
lich sein, was in der BZO prazisiert wird.
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Neu drei anstelle von heute flunf
Kernzonentypen

>
-

Kernzonen
Kernzonen K3
Kernzonen K2
Kernzonen Weiler

Aufhebung

2

Neu
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Neue Ausgangslage

Art. 33 RPV

Auszug Richtplantext Kanton
Zirich (Kap. 2.2.2)

Anpassung der Bestimmungen fur
die Kernzonen Weiler
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4.2 Weiler Burg, Toggwil, Aebleten und Grit

Im Rahmen der Anpassung des kantonalen Richtplans an das neue
Raumplanungsgesetz musste der Kanton seine bisherige Praxis zu
den Kleinsiedlungen, die sich ausserhalb des kantonalen Siedlungs-
gebiets befinden, andern.

Aufgrund der Terminologie des Bundesgesetzes Uber die Raumpla-
nung (RPG), der dazugehdrenden Verordnung (RPV) und mehrerer
Entscheide des Bundesgerichts zahlen die Kernzonen Weiler zu den
"Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzone".

Zur Erhaltung bestehender Kleinsiedlungen ausserhalb der Bauzonen
kénnen besondere Zonen nach Art. 18 RPG, beispielsweise Weiler- oder
Erhaltungszonen, bezeichnet werden, wenn der kantonale Richtplan (Art. 8
RPG) dies in der Karte oder im Text vorsieht.

Der kantonale Richtplan definiert im Kapitel 2.2.2 die Anforderungen
an Kleinsiedlungen (Weiler), die zur Erhaltung einer Kernzone zuge-
wiesen werden kdnnen.

Bestehende Kleinsiedlungen (Weiler), die nicht oder nur noch teilweise
landwirtschaftlich genutzt werden, gelten als Siedlungsgebiet, auch wenn
sie in der Richtplankarte nicht als solches dargestellt sind. Voraussetzun-
gen sind ein historischer Siedlungsansatz sowie ein geschlossenes Sied-
lungsbild, das mindestens funf bis zehn bewohnte Gebdude umfasst und
von der Hauptsiedlung klar getrennt ist.

Zur Erhaltung kénnen bestehende Kleinsiedlungen einer Kernzone zuge-
wiesen werden. Die Zonengrenzen haben dabei die Kleinsiedlung eng zu
umgrenzen (vgl. Art. 33 RPV); eine tiber den bestehenden Siedlungsum-
fang hinausgreifende Entwicklung darf nicht ermdglicht werden. Die im
Einzelfall zweckmdssige baurechtliche Ordnung ist mit einem detaillierten
Kernzonenplan zu bestimmen. Bei den Kernzonen im Zusammenhang mit
Kleinsiedlungen (Weiler) im Sinne von Art. 33 RPV handelt es sich um
Nichtbauzonen. Neubauten sind nicht zuldssig. Fur Baubewilligungen
muss die zustdndige kantonale Behdrde zumindest ihre Zustimmung
geben.

Gestutzt auf die Vorgaben im kantonalen Vorprufungsbericht missen
die Bestimmungen fur die Siedlungen Burg, Toggwil, Ableten und
Grut angepasst werden.
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Ausschluss von Neubauten Der Gebaudebestand darf in den Kernzonen Weiler weiterhin umge-
nutzt oder im Rahmen eines Ersatzneubaus erneuert werden. Dabei
gelten weiterhin die erhéhten gestalterischen Anforderungen fur das
Bauen in den Kernzonen. Hingegen muss die BZO dahingehend an-
gepasst werden, dass gestutzt auf die Ubergeordneten Vorgaben kei-
ne Neubauten mehr erstellt werden durfen.

Die Anderung der BZO in diesem Punkt ist eine Folge des tibergeord-
neten Rechts. Die Gemeindeversammlung hat diesbeztglich keine
Beschlusskompetenz, weiterhin Neubauten in den Kernzonen Weiler
zu ermoglichen, da dies dem Bundesrecht widersprechen wirde.

Kernzonenplane An den Kernzonenplanen fir die Weiler Burg, Toggwil, Ableten und
Grut werden aufgrund der neuen kantonalen Vorgaben nur wenige
Anderungen vorgenommen. Dank der Bezeichnung der wichtigen
Freiraume wird der Umgebungsschutz verbessert.

Abstimmung mit dem KOBI und 1SOS Uberdies wurde der Kernzonenplan Burg (wie auch der Kernzonen-
plan Dorf) auf die Festlegungen im KOBI und im ISOS abgestimmt.

Weiler Burg r—

ISOS Kemionehplan

Gewerblich genutzte In den Weilern Burg und Toggwil besteht heute fur einige Gebaude

Erdgeschosse die Verpflichtung, dass die Volumen ausschliesslich gewerblich zu
nutzen sind (Art. 10 Abs. 2 heutige BZO). Diese Verpflichtung wird im
Rahmen der Revision gelockert. Neu sind nur noch die dem 6ffent-
lichen Raum zugewandten Teile der Erdgeschosse gewerblich zu
nutzen. DarUber darf gewohnt werden.
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Vergleich Zonierung Feldmeilen

Vergleich Zonierung Dorfmeilen
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4.3 Kernzonen Feldmeilen, Dorfmeilen und
Obermeilen

In Feldmeilen wird die Kernzone im Bereich der Schwabachstrasse
oberhalb der Bahnlinie reduziert. Die neueren Wohnbauten an die-
sem Ort haben wenige Gemeinsamkeiten mit den historisch gewach-
senen Strukturen im naheren Umfeld und werden daher der Wohn-
und Gewerbezone WG 2.8 zugewiesen.

Die Kernzonenabgrenzung entlang der General-Wille-Strasse bleibt
unverandert.

Zonenplan alt

Die Kernzone Dorf wird in Abstimmung auf das KOBI und das ISOS
auf den Perimeter des historischen Ortskerns entlang der Kirchgasse
reduziert. Das Gebiet rund um den Dorfplatz wird dabei der Zen-
trumszone Z 4.5 zugewiesen (heute Kernzone KA 4.5). Diese Zonie-
rung ist zweckmassig, zumal die rechtskraftige BZO fur diesen Be-
reich Sonderbauvorschriften zur Férderung einer Zentrumstberbau-
ung vorsieht (Art. 52b BZO alt). Auch die Parkresidenz Tertianum wird
von der Kernzone in die Zentrumszone Uberfuhrt, was der bestehen-
den Bebauung Rechnung tragt.

Die ortsbauliche Grundstruktur kann gestutzt auf die Festlegungen
im Richtplan Siedlung und Landschaft (Kap. 3.2) und den Sonderbau-
vorschriften fur die Zentrumszone (Art. 74 ff BZO neu) im Sinne des
ISOS auch in der Zentrumszone weitergefuhrt werden.

MEILEN

MEILEN e
Zonenplan alt Zonenplan neu
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Erweiterung der Kernzone
Obermeilen

Vergleich Zonierung Obermeilen

Erweiterung der Kernzone

Vergleich Zonierung Dollikon
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Die Kernzone in Obermeilen ist heute auf die historisch gewachsene
Struktur im Bereich der Seidengasse-Seestrasse beschrankt. Die Ge-
baudezeile oberhalb der Bahnlinie an der Seidengasse gehort eben-
falls zu diesem historischen Kern. Sie wird daher von der WG 2.8 in
die Kernzone K2 Uberfuhrt.

Bereinigt wird auch die Kernzonenabgrenzung im Bereich der Gart-
nerei am Eisenbahnweg. Hier soll ein raumlicher Bezug zum orts-
baulichen Ursprung an der Seidengasse geschaffen werden, weshalb
das Areal von der WG 2.8 in die Kernzone K2 Uberfuhrt wird. Diese
Zonierung bleibt ohne Einfluss auf die heutige Nutzung als Gartnerei
(Bestandsgarantie).

Zonenplan alt Zonenplan neu

Der Ortskern von Dollikon ist heute unterschiedlichen Zonen zuge-
wiesen (KB 2.8, WG 2.8, W 2.4).

Im Rahmen dieser Revision wird das Zonengeflge vereinfacht. Die
Grundstucke an der Strasse Im Dorfli werden von der WG 2.8 respek-
tive W 2.4 in die Kernzone K3 umgezont. Ziel dieser Zonenplananpas-
sung ist es, die bauliche Homogenitat im Gebiet zu erhéhen. Die
Gemeindeversammlung hat zudem den Antragen zur Umzonung der
Grundstucke Kat. Nrn. 11645 und 7702 von der Gewerbezone G5 in
die Kernzone K3 zugestimmt.

Im Kernzonenplan werden Uberdies die erhaltenswerten Freiraum-
strukturen bezeichnet. Auch die Dollikerstrasse ist darin als wichtiger
Strassenraum aufgefuhrt. Hier besteht die Moglichkeit, den Ortskern
gestalterisch aufzuwerten und die beiden Ortsteile rdumlich wieder
zusammenzufuhren, wenn die Strasse dereinst saniert werden muss.

Zonenplan neu
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Verifizierung der Festlegungen in
den Kernzonenplédnen

Begehungsprotokoll am Beispiel der
Kernzone Dorf

Aktualisierung

Grundsatz bei der Aktualisierung der
Kernzonenpldne: Freirdume sichern / auf
Festlegung fixer Baubereiche verzichten

Verweis auf Kernzonenplane
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4.4 Aktualisierte Kernzonenpldne

Die Festlegungen in den rechtskraftigen Kernzonenplanen wurden im
Rahmen von Begehungen verifiziert.

Die aktualisierten Kernzonenplane bauen auf den bisherigen Festle-
gungen auf. Wesentliche Erneuerung ist, dass im Interesse des An-
ordnungsspielraums fur bauliche Erganzungen in den Kernzonen-
planen keine Baubereiche, sondern die zu erhaltenden Freirdume
bezeichnet sind.

Uberdies sind nebst dem Volumenschutz und den zu erhaltenden
Gartenanlagen neu auch wichtige Fassadenstellungen und die ausge-
pragten Platz- und Strassenrdume in den Kernzonenplanen darge-
stellt. FUr die Kernzone Dorf sind die Anderungen nachfolgend exem-
plarisch dargestellt.

R\
! ~ \‘& /4
:

Ein Beschrieb samtlicher Anderungen ist nicht moglich. Es wird auf
die Dokumentation in der Aktenauflage verwiesen.
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Zweck und Anforderungen
(Art. 4)

Umbauten und Ersatzbauten
(Art. 5)

SUTER * VON KANEL * WILD

Revision Nutzungsplanung Meilen
Erlauternder Bericht gemdss Art. 47 RPV

4.5 Kernzonenbestimmungen
(Art. 4 bis 16 BZO)

Gestutzt auf den kantonalen Vorprufungsbericht werden die Siedlun-
gen Burg, Toggwil, Ableten und Griit einer Kernzone Weiler zugeteilt.
Die Bestimmungen fur die Kernzonen Weiler (KW) regeln die Erhal-
tung und Erneuerung dieser Kleinsiedlungen. Dabei ist die heutige Er-
scheinung und Identitat zu erhalten. Es werden ortsbildgerechte Um-
bauten und eine schonungsvolle Umgebungsgestaltung mit Bezug
zur Landschaft sichergestellt.

DemgegenUber sind in den Kernzonen K2 und K3 weiterhin auch
zeitgemdsse Neubauten zulassig.

Im Zweckartikel wird zudem die Qualitdtsanforderung definiert. Bau-
vorhaben sind so zu gestalten, dass der Charakter der jeweiligen Kern-
zone gewahrt bleibt und bezUglich Massstablichkeit, Proportionen,
Fassadenstruktur, Materialien, Farben und Umschwung eine gute
Gesamtwirkung erreicht wird.

Bereits heute gilt fur die ortsbildpragenden Gebaude ein Volumen-
schutz. Die BZO differenziert dabei zwischen einem strengen (in den
bisherigen Kernzonenplanen rot bezeichnete Gebdude) und einem
weniger strengen (in den bisherigen Kernzonenplanen rot gepunk-
tete Gebaude) Volumenschutz.

Der Volumenschutz hat sich als griffiges Instrument zur Wahrung der
Massstablichkeit in den Kernzonen bewahrt und wird im Rahmen der
Revision im Grundsatz beibehalten. Die Differenzierung wird jedoch
aufgehoben und der Volumenschutz im Interesse des Projektierungs-
spielraums fur Ersatzneubauten gelockert. So kann die Baubehdrde
bei Ersatzneubauten neu bei allen ortsbildpragenden Gebauden Ab-
weichungen vom bisherigen Gebdudeprofil bewilligen.

Die heutige Bestimmung, wonach bei einem Ersatzbau die Fassaden
zu rekonstruieren sind, ist nicht mehr zeitgemadss und wird aufgeho-
ben.

Die in den Kernzonenplanen grau bezeichneten Gebdude sind fur
das Ortsbild weniger relevant. Fir diese Gebaude wird neu eine er-
weiterte Bestandsgarantie eingefuhrt. Sie dUrfen ungeachtet von den
Neubauvorschriften an bisheriger Lage wiederaufgebaut werden
(Ersatzbau). In den Kernzonen K2 und K3 kommen die Neubauvor-
schriften erst bei grosseren Abweichungen vom bisherigen Gebdude-
profil zum Tragen.
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Kommunales Inventar und Schutzobjekte

Gewdsserraume

Neubauten a) Zulassigkeit

(Art. 6)

Neubauten b) Grundmasse

(Art. 7)
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Die Kernzonenvorschriften regeln die Belange des Ortsbildschutzes.
Sofern bestehende und kinftige Anordnungen in Vertragen, Verfu-
gungen oder Bewilligungen, die die Denkmalpflege und damit vor
allem den Substanzschutz betreffen, ein hoheres Schutzniveau bie-
ten als die Kernzonenvorschriften, gehen sie den Kernzonenvorschrif-
ten vor. Bauvorhaben haben die Uberkommunalen und kommunalen
Ortsbild- und Denkmalschutzinventare zu bericksichtigen. Die zu-
standigen Fachstellen sind frihzeitig einzubeziehen.

Bei der Anwendung der BZO-Bestimmungen bleiben das kommunale
Inventar der schutzwUrdigen Bauten und eine allfallige Unterschutz-
stellung von Gebduden vorbehalten.

Ebenso bleiben die Vorgaben der Gewdsserschutzgesetzgebung vor-
behalten. Die Koordination zwischen Ortsbildschutz und Gewasser-
schutz (Hochwasserschutz, Naturschutz) wird im separaten Verfahren
zur Gewasserraumfestlegung sichergestellt. Die Interessenabwagung
hat gestutzt auf konkrete Bauvorhaben zu erfolgen.

Da neu keine Baubereiche mehr festgelegt werden, entfallt Art. 6
Abs. 2 BZO alt.

Fur die Kernzonen Weiler wird gestUtzt auf die Ubergeordneten Vor-
gaben prazisiert, dass ausser Um- und Ersatzbauten und einzelnen
Kleinbauten und Anbauten keine Neubauten zulassig sind.

Die heutige BZO unterscheidet funf Kernzonentypen, die sich insbe-
sondere beziglich der baulichen Dichte und Geschossigkeit unter-
scheiden.

Heutige Grundmasse
BMZ

Vollgeschosse max.
Dachgeschosse max.
Grundabstand gross max.
Grundabstand klein max.
Gebdudehodhe (GH)

Firsthohe (FH)

SUTER * VON KANEL * WILD

KA KAS KB KBS KC
4.5 2.0 2.8 2.0 2.8
3 3 2 2 2
2 2 2 2 2
50m 50m 7.0m 7.0m 7.0m
35m 35m 35m 35m 35m
10.5m 10.5m 7.5m 7.5m 7.5m
7.0m 7.0m 7.0m 7.0m 7.0m
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Neubauten c) Abweichungen
von den Geschosszahlen und
Fassadenhohen

(Art. 8)

Aufhebung zustimmungsfreier
Grenzbau
(Art. 9 alt)
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Es werden folgende Anderungen vorgenommen:

*  Baumassenziffer
Die Baumassenziffer wird in allen Zonen aufgehoben. Die bau-
liche Dichte ergibt sich aufgrund der geforderten besonders
guten Integration der Neubauten in den baulichen Kontext.

*  Vollgeschosszahl
Es wird weiterhin zwischen Kernzonen mit zwei beziehungsweise
drei Vollgeschossen differenziert. Demzufolge werden neu zwei
Kernzonentypen unterschieden: Kernzone K 2-geschossig und
Kernzone K 3-geschossig

*  Anzahl Dachgeschosse
In diesen Kernzonen K3 und K2 sind weiterhin maximal zwei
Dachgeschosse zulassig.

*  Abstande
Die Abstandsvorschriften fur Neubauten sind zweckmassig und
bleiben unverandert (kleiner Grundabstand 3.5 m / grosser
Grundabstand 5.0 m (K3) respektive 7.0 m (K2)).

*  Gebaudehohe
Es wird auf die neuen IVHB-Begriffe umgestellt:
Fassadenhohe K3 = 10.5 m (entspricht bisheriger GH)
Fassadenhohe K2 = 7.5 m (entspricht bisheriger GH)

*  Firsthohe
Die Firsthohe betragt heute in allen Zonen 7 m. Dieses Mass
wird beibehalten, wobei aufgrund der neuen Baubegriffsdefi-
nition im PBG neu eine giebelseitige Fassadenhohe bei einer
Dachneigung von 45° festgelegt wird.

*  Gebdudeldnge
Auf die Vorgabe eines fixen Masses wird verzichtet. Es gilt der
Grundsatz der besonders guten Einordnung. Die Gebdudelan-
gen haben dem Charakter der jeweiligen Kernzone zu entspre-
chen.

Die heutige BZO legt fUr einzelne Gebiete und Baubereiche von den
Grundmassen abweichende Geschosszahlen fest. Diese Sonderrege-
lungen werden mit Blick auf einheitliche Vorgaben fur Neubauten
aufgehoben. Davon ausgenommen ist die Kirchgasse. Hier sind im
Interesse des Strassenbildes bei Neubauten weiterhin variierende
Traufhohen erwinscht.

Beim Grenzbau soll in jedem Fall der Nachbar seine Zustimmung er-
teilen. Daher wird Art. 9 f) BZO (alt), der bisher den Grenzbau ohne
nachbarliche Zustimmung ermoglichte, ersatzlos aufgehoben.

30



Nutzweise
(Art. 11)

Gestaltung der Bauten /
Umgebung a) im Allgemeinen
(Art. 13)

Okonomiegebaude
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In den Kernzonen Dorf, Burg und Toggwil soll weiterhin ein Teil der
Gebdude gewerblich genutzt sein. Diese Nutzungsvorgabe, die bei
vielen Gebauden bereits heute zu beachten ist, wird gelockert. In den
Weilern Burg und Toggwil sind in den mit einem "G" (vgl. Kernzonen-
plane) bezeichneten Gebduden nur noch der dem 6ffentlichen Raum
zugewandte Teil des Erdgeschosses und nicht mehr das ganze Ge-
baudevolumen gewerblich zu nutzen. Auch in der Kernzone Dorf wer-
den im Interesse eines belebten Ortskerns die Gebdude bezeichnet,
deren Erdgeschosse mit Bezug zum 6ffentlichen Raum gewerblich zu
nutzen sind.

In den Kernzonen werden an die architektonische Gestaltung und
ortsbauliche Stellung der Bauten weiterhin hohe Anforderungen ge-
stellt. Bauten und Anlagen mussen sich sowohl in ihrer Gesamtwir-
kung als auch in einzelnen Erscheinungen wie Stellung im Ortsgeflge,
Ausmass und volumetrische Gliederung, architektonische Gestaltung,
Dachform, Baumaterialien und Farbgebung, Terrain- und Umgebungs-
gestaltung harmonisch in die Umgebung einflgen.

Neu werden in den Kernzonenplanen die fur das Ortsbild besonders
bedeutenden Fassaden bezeichnet. Diesen Fassaden gilt bei Bauvor-
haben ein besonderes Augenmerk und die Fassadenstellung ist bei
Ersatzbauten beizubehalten (Art. 13 Abs. 2), wobei die Baubehorde
Abweichungen von den Planfestlegungen bewilligen kann (Projektie-
rungsspielraum).

In den Kernzonenplanen werden neu Freirdaume bezeichnet, deren
Erhaltung fUr die Lesbarkeit des Ortsbildes wichtig ist und die daher
nicht Uberbaut werden sollen, was in Art. 13 Abs. 5 prazisiert wird.

Strassen-, Platz- und Hofraume sind als integraler Bestandteil des
Ortsbildes zu lesen. Die BZO fordert fur die in den Kernzonenplanen
bezeichneten Bereiche eine auf das Ortsbild abgestimmte, massge-
schneiderte Gestaltung (Art. 13 Abs. 6 BZO).

Die in den Kernzonen Weiler mit einem G bezeichneten Gebaude
sind mehrheitlich ehemals landwirtschaftlich genutzte Okonomiege-
baude und "Schopfe". Gemass den bisherigen Bestimmungen durf-
ten diese Gebaude ausschliesslich zu gewerblichen Zwecken umge-
nutzt oder ersetzt werden.

Die heutige Regelung erschwert Investitionen in den Erhalt und die
Erneuerung der bestehenden Okonomiegebdude. Daher wird die
Umnutzung erleichtert. Diese Bauten besitzen ein geschlossenes
Fassadenbild. Dieser Charakter soll bei der Umnutzung beibehalten
werden.
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Gestaltung der Bauten /
Umgebung b) Dacher
(Art. 14)

Projekte mit besonders hoher
Gestaltungsqualitat
(Art. 16)
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Fur die heutigen funf Kernzonentypen bestehen teils unterschiedli-
che Regelungen zur Dachgestaltung. Sie werden zur Gewahrleistung
eines einfachen Vollzugs vereinheitlicht und gestrafft. Neu sind in
allen Kernzonen Dachaufbauten im Umfang von einem Drittel der
Fassadenlange erlaubt (Anderungsbeschluss Gemeindeversammlung
vom 17.9.2020).

Der neue Art. 16 erlaubt Abweichungen von den auf das traditionelle
Erscheinungsbild ausgerichteten Gestaltungs- und Volumenvorga-
ben. Damit wird ermoglicht, dass die herkdmmlichen Elemente des
Ortsbildes auf zeitgemdsse Weise neu interpretiert werden kdnnen.
Voraussetzung ist, dass sich solche Projekte besonders gut in das
Ortsbild einfugen und eine Uberzeugende Gestaltungsqualitat be-
sitzen.

Die Gemeinde stutzt sich bei der Beurteilung dieser Anforderungen
auf ein Fachgutachten. Die Begutachtung kann durch das Baukollegi-
um oder durch eine externe, auf das Bauen in den Kernzonen spezi-
alisierte Fachperson erfolgen.
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Einleitung

Richtplanfestlegung

Umsetzung in der
Nutzungsplanung
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5 QUARTIERERHALTUNGSZONEN

5.1 Was ist eine Quartiererhaltungszone?

Quartiererhaltungszonen dienen der Wahrung und Erweiterung der
Nutzungsstruktur oder baulichen Gliederung in sich geschlossener
Ortsteile oder Quartiere mit hoher Siedlungsqualitat (8 50 PBG).

Die Gemeinden kdnnen fur diese Gebiete in der Bau- und Zonenord-
nung vergleichbare Regelungen treffen wie fur die Kernzonen, d.h. sie
kdnnen besondere Vorschriften Uber die Gestaltung und Integration
von Neubauten erlassen.

Gestutzt auf die Festlegungen im Richtplan Siedlung und Landschaft
werden fur die folgenden Bebauungsstrukturen Quartiererhaltungs-
zonen erlassen:

* Aufder Hurnen (im ISOS aufgefihrt)
*  Am Tobelweg (im kommunalen Inventar aufgefuhrt)
. Bahnhofstrasse (im ISOS aufgefuhrt)

Zur Sicherstellung einer qualitatsorientierten Weiterentwicklung
dieser Bebauungen werden:

* im Zonenplan Quartiererhaltungszonen bezeichnet,

* inder Bauordnung die quartierspezifischen Merkmale
beschrieben, die erhalten bleiben sollen,

* in Erganzungsplanen (Quartiererhaltungszonenplane) die
pragenden Bebauungs- und Freiraumstrukturen bezeichnet
sowie Baubereiche mit Anbaumaoglichkeiten festgelegt.
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Ubersicht der Anderungen

Auf der HUrnen
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5.2 Umsetzung im Zonenplan

Im Zonenplan werden folgende Quartiererhaltungszonen bezeichnet:

Beantragte Anderung

Heutige Zonierung
. = \l:\;;__y"\_\

SN

1/ el
RO A
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Ubersicht der Anderungen

Verweis auf Aktenauflage

QEZ Auf der Hiirnen

Hinweis auf die Anpassung der
Waldabstandslinien

Zweck
(Art. 17)

Strukturmerkmale
(Art. 18)
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5.3 Ergdnzungsplane

Fur alle Quartiererhaltungszonen werden Erganzungsplane erlassen.
Darin sind die quartierpragenden Bebauungs- und Freiraumstruk-
turen bezeichnet. Uberdies wird ein Bereich fur Anbauten festgelegt.

Nachfolgend ist der Erganzungsplan fur die beantragte Quartiererhal-
tungszone Auf der Hirnen exemplarisch dargestellt. Bezlglich den
Erganzungsplanen fur die Ubrigen drei Quartiererhaltungszonen wird
auf die Dokumentation in der Aktenauflage verwiesen.

\)/a‘x

Im Bereich der zuldssigen Anbauschichten werden die Waldabstands-
linien punktuell angepasst. Diese Revision ist von untergeordneter
Natur und hat keine nennenswerten Auswirkungen auf den angren-
zenden Wald.

5.4 Bestimmungen fir die QEZ
(Art. 17 bis 22 BZO)

Die drei Quartiererhaltungszonen besitzen unterschiedliche Struktur-
merkmale. Die Bestimmungen gewahrleisten, dass die Eigenart dieser
Bebauungen erhalten bleibt und zweitgemass weiterentwickelt wer-
den kann.

Entlang der Bahnhofstrasse besteht eine homogene Bebauungs-
struktur aus der Grunderzeit. Die Bauten besitzen eine vergleichbare
Volumetrie, besitzen jedoch unterschiedliche architektonische Aus-
pragungen.

35



Um- und Ersatzbauten
(Art. 19)

Anbauten

Ersatzneubauten

Gestaltungsanforderungen
(Art. 20)

Dachformen
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Im Vergleich dazu umfassen die Quartiererhaltungszonen Auf der
Hurnen und Am Tobelweg Uberbauungen, die auf der Basis eines
Uberzeugenden architektonischen Entwurfs entstanden sind. Wenn
die Substanz der Bauten nicht mehr gendgt, soll Spielraum fur die
qualitatsvolle Erneuerung der Gesamtiberbauungen bestehen, die
sich nicht akribisch an der heutigen Struktur ausrichten muss.

Die Gebdude durfen unter Beachtung des Quartiercharakters um-
und ausgebaut sowie ersetzt werden.

Abweichungen von den heutigen Strukturmerkmalen kdnnen bewil-
ligt werden. Damit wird sichergestellt, dass im Rahmen der Siedlungs-
erneuerung ein Anordnungsspielraum besteht und die heutige Struk-
tur nicht planungsrechtlich zementiert wird.

Vorbehalten bleibt jedoch die Frage, ob die bestehende Substanz
oder Teile davon gestutzt auf den Eintrag in den Inventaren geschutzt
werden soll.

In den dafur vorgesehenen Bereichen kénnen Anbauten erstellt wer-
den. Damit werden Wohnraum- und Balkonvergrosserungen ermog-
licht.

Die Grundstucke besitzen gemadss den heutigen Zonenfestlegungen
Nutzungsreserven. Diese baulichen Entwicklungsmoglichkeiten sollen
nicht eingeschrankt werden.

Auf die Festlegung einer Baumassenziffer oder Geschosszahl wird je-
doch verzichtet. Der Gebaudebestand soll weiterhin massvoll ver-
dichtet werden kénnen. Die Bestimmungen schliessen Aufstockun-
gen um ein zusatzliches Geschoss nicht aus. Das vertragliche Mass
wird idealerweise Uber eine Testplanung bestimmt.

Es gilt der kantonsrechtliche Mindestabstand von 3.5 m. Dies ist ins-
besondere in der Quartiererhaltungszone Bahnhofstrasse zu beach-
ten. Bei den Reihenhdusern in der Quartiererhaltungszone Am Tobel-
weg mussen fur Anbauvorhaben allenfalls Naherbaurechte einge-
raumt werden, sofern solche noch nicht bestehen.

Ziel ist es, dass im Rahmen der baulichen Weiterentwicklung des
Gebdudebestandes weiterhin ein homogenes Quartierbild erhalten
bleibt.

Die Gebdude in den drei Quartiererhaltungszonen besitzen mehr-

heitlich Schragdacher. Flachdachlésungen sollen weiterhin moglich

sein:

*  DbeiBauten in den dafur vorgesehenen Erweiterungsbereichen

*  beiAnbauten und Kleinbauten

* inder Quartiererhaltungszone Bahnhofstrasse und Am
Tobelweg
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Quartierspezifische
Anforderungen
(Art. 21)

Projekte mit besonders hoher
Gestaltungsqualitat
(Art. 22)
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Entlang der Bahnhofstrasse sind mehrheitlich Mansardenwalmda-
cher vorhanden. Hier sollen auch Gebaude mit einem Flachdach
moglich sein. Daher sind Gebdude mit vier Vollgeschossen zulassig.

Flachdachldsungen sollen gemass Beschluss der Gemeindever-
sammlung vom 17.9.2020 auch in der Quartiererhaltungszone Am
Tobelweg moglich sein.

In der Siedlung Auf der Hurnen gilt mit Bezug auf die heutigen
Dachformen eine Schragdachpflicht.

Die Quartiereinheiten Auf der Hirnen und Am Tobelweg zeichnen
sich durch grosszlugige Grinraume aus. Diese Qualitat gilt es zu er-
halten.

Im Unterschied zu den erwahnten beiden Wohnsiedlungen stammt
die erhaltenswerte Bebauungsstruktur an der Bahnhofstrasse aus
der Grunderzeit. Sie besitzt den Charakter einer Zentrumsuberbau-
ung. Die Strukturmerkmale sind in Art. 18 beschrieben.

Im Sinne von Sonderbauvorschriften gibt Art. 22 der Baubehorde die
notige Flexibilitat, situationsgerechte, Uberzeugende Losungen zu
ermoglichen und von den auf die heutigen Strukturmerkmale ausge-
richteten Bestimmungen Abweichungen zu bewilligen. Solche Pro-
jekte setzen ein Gesamtkonzept voraus, das vorzugsweise Uber ein
qualitatssicherndes Verfahren ermittelt wurde.

Damit wird erméglicht, dass die Uberbauungen auf zeitgeméasse
Weise weiterentwickelt werden konnen. Diese Erleichterung ist in den
Quartiererhaltungszonen Am Tobelweg und Auf der Hirnen an die
Bedingung geknupft, dass ein Bauvorhaben eine zweckmadssige Pla-
nungseinheit umfasst. Am Beispiel der Wohnsiedlung Auf der Hurnen
waren die drei Mehrfamilienhduser oberhalb der Quartierstrasse
eine zweckmassige Planungseinheit.

Die Gemeinde stutzt sich bei der Beurteilung der besonders hohen
Gestaltungsqualitat auf die Stellungnahme eines Fachgutachters res-
pektive des Baukollegiums.
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6 ZENTRUMSZONEN

6.1 Anpassungen im Zonenplan

Erweiterung Zentrumszone Die Kernzone Dorf wird im Rahmen der Revision auf den im KOBI

Dorfmeilen festgelegten Perimeter angepasst. Der heute der Kernzone zugewie-
sene Bereich rund um den Dorfplatz wird der Zentrumszone
zugeteilt, was auch der angestrebten Nutzungsvielfalt und den
Festlegungen im kommunalen Richtplan Siedlung und Landschaft
entspricht (vgl. auch Erlduterungen zu den Kernzonen).

Auch die Grundstlcke zwischen dem Bahnweg und der Bruechstrasse
werden neu der Zentrumszone zugeteilt. Damit wird auch den Nut-
zungsabsichten der Chrischona Gemeinde entsprochen, deren Grund-
stick heute der Zone fur offentliche Bauten zugewiesen ist (ohne
Beschrankung der Baumassenziffer). Auch bergseitig des Bahnhofs
kann damit eine gemischte Nutzung entstehen.

Erweiterung Zentrumszone Die Zentrumszone in Feldmeilen wird ebenfalls erweitert. Hier wird

Feldmeilen das Areal des Coop-Centers von der Gewerbezone in die Zentrums-
zone Z 3.2 Uberfuhrt. Die Zonenplananpassung ist jedoch eher re-
daktioneller Natur, da ein privater Gestaltungsplan die zuldssige Bau-
und Nutzweise naher regelt. Dieser Gestaltungsplan bleibt gultig.

Ubersicht Zonenplananpassungen
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Zweck
(Art. 23)

Grundmasse
(Art. 24)

Nutzweise
(Art. 25)

Grundabstande
(Art. 27)

SUTER * VON KANEL * WILD

Revision Nutzungsplanung Meilen
Erlauternder Bericht gemdss Art. 47 RPV

6.2 Bestimmungen fiir die Zentrumszonen
(Art. 23 bis 27 BZO)

Heute fehlt ein Zweckartikel zur Zentrumszone, was im Rahmen der
Revision nachgeholt wird. Die Gemeinde Meilen hat mit der Gestal-
tung des Dorfplatzes einen wichtigen Baustein zur Aufwertung des
Zentrumsgebiets in Dorfmeilen gesetzt. Neben der Starkung der
Zentren von Meilen und Feldmeilen fur die Versorgung der Bevolke-
rung, soll auch der offentliche Raum schrittweise weiter aufgewertet
werden. Wichtig dabei ist, dass der offentliche Raum in der Wahrneh-
mung nicht an der Eigentumsgrenze endet. Daher ist im Rahmen der
baulichen Entwicklung auf den privaten Grundstticken auf eine zen-
trumsgerechte und aufenthaltsfreundliche Umgebungsgestaltung zu
achten.

In der Zentrumszone von Dorfmeilen ist heute eine Baumassenziffer
5.0 erlaubt. Im Gebiet rund um den Dorfplatz, das von der Kernzone
in die Zentrumszone Uberfuhrt wird, darf heute eine Baumassenziffer
4.5 realisiert werden. Durch die Umzonung wirde das Gebiet um
rund 10 % aufgezont, was aufgrund der hohen Standortgunst grund-
satzlich sachgerecht ist. Diese MehrausnUtzung an der Nahtstelle
zum historischen Kern von Meilen erfordert jedoch sorgfaltige bau-
liche Konzeptionen. Aus diesem Grund wird die bauliche Dichte in
der Grundnutzung bei 4.5 belassen, zumal in der Zentrumszone
keine erhdhten Anforderungen an die bauliche Integration gelten.
Eine Nutzungserhdhung bleibt den Sonderbauvorschriften fur die
Zentrumszone unter qualitatssichernden Bedingungen vorbehalten
(siehe dazu Erlauterungen zu den Sonderbauvorschriften).

Die heutige BZO macht fur die Zentrumszonen keine Nutzungsvor-
gaben. Gestutzt auf § 49a Abs. 3 PBG und die Festlegungen im Richt-
plan Siedlung und Landschaft wird neu ein Gewerbeanteil von 20 %
vorgeschrieben. Davon soll ein angemessener Anteil zur Belebung
des Aussenraums in den Erdgeschossen realisiert werden. Im Uber-
gang zum o&ffentlichen Raum sind Uberdies keine Wohnnutzungen
erwinscht, zumal dies aufgrund der baulichen Dichte und der beleb-
ten Situation zu problematischen Wohnsituationen fahrt.

Der grosse Grundabstand soll auch fur die Erdgeschosse gelten, zu-
mal das neue PBG vorspringende Bauteile von den Abstandsvor-
schriften erleichtert.
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7 WOHNZONEN

7.1 Reduktion der Gebdudeldangen
(Art. 28 BZO)
Lange Gebaude Die rechtskraftige BZO ermdglicht insbesondere in den mittleren und
dichten Wohnzonen den Bau von sehr langen Gebduden (beispiels-

weise in der W 2.2 bis zu 60 Meter), was im baulichen Kontext zu
strukturfremden Gebauden flihren kann.

Heute zuldssige Gebdudeldangen

. -

25m (W1.0)

50m (W1.4/ WG1.4/ W1.8)

- 60m (W2.2/ WG 2.2/ W 2.4 / WG 2.4)

. !‘Q" ~
- 65m (W2.6 / WG 2.8) e S,
L4

B o ossene Bauveise zulassig (K, 2)

Gebaudebestand Viele Gebaude schopfen den Spielraum der BZO aufgrund der Par-
zellenstruktur jedoch nicht aus, wie nachfolgender Ausschnitt aus der
Bestandesaufnahme zeigt.

Gebaudelangen Bestand
bis 20m

i bis 30m

BN ois 50m

I bis 60m

B mehr als 60m

MEILEN

b X
OBERMEILEN __ /
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Vorgabe aus der Richtplanung

Anpassung der Grundmasse
in Art. 28 BZO

Neu zuldssige Gebdudeldngen

30m

50m

Besondere Bauweise (QEZ)

Spezialregelung (OBA, GP)

Gebaudelange grosser
als nach neuer Regelung
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Keine Langenbeschrankung (K, Z, G)
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Grosse Gebaudelangen konnen insbesondere bei Grundstlckszu-
sammenlegungen realisiert werden, was zu quartierfremden Bau-
formen fuhren und sich negativ auf die Durchldssigkeit und Seesicht
auswirken kann.

Der kommunale Richtplan Siedlung und Landschaft trifft dazu folgen-
de Festlegungen:

*  Mitder Stellung und Ausrichtung der Bauten sollen Sichtbezlige
zum See gewahrleistet bleiben. Die maximale Gebaudelange ist
daher differenziert festzulegen.

* Im Rahmen der Nutzungsplanungsrevision wird fur die sensiblen
Hanglagen eine offene, durchlassige Bauweise mit differenzier-
ten Grundmassen festgelegt (Nutzungsmass, Gebaudeldngen,
Abstande).

Um die Eingliederung von Neubauten in die bestehende Quartier-
struktur zu verbessern sowie den Durchblick zum See zu foérdern,
werden die Gebaudelangen wie folgt reduziert:

* amSee:auf20m

* inden Kern-und Zentrumszonen: keine Beschrankung
* amHang:auf30m

* aufden Hangplateaus: auf 50 m

Der nachfolgende Plan zeigt die gebietsweise zuldssigen Gebdude-
langen, wie sie zur Beschlussfassung beantragt werden.
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Auswirkungen

Durchlassigkeit sicherstellen
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Mehrere bestehende, langere Gebdude werden baurechtswidrig. Sie
besitzen Bestandsgarantie. Baurechtswidrige Gebaude durfen unter
der Voraussetzung von § 357 PBG umgebaut, erweitert oder umge-
nutzt werden.

7.2 Mehrléangenzuschlag
(Art. 32 BZO)

An den sensiblen Hanglagen ist eine offene, durchlassige Bauweise
erwinscht. Durch nachbarliche Vereinbarungen kann gemass 8 270
Abs. 3 PBG ein Naherbaurecht begrindet werden. Das Naherbau-
recht ist kantonal geregelt und kann durch die Gemeinde nicht aus-
ser Kraft gesetzt werden. FUr Quartierstrukturen mit einer offenen
Bauweise bedeutet dies, dass die typische offene Bauweise mit frei-
stehenden Gebduden umgangen werden kann und fallweise eine un-
erwlnschte lange "Fassadenwand" entsteht.

Daher ist in den Wohnzonen W 1.0 und W 1.4 bei Fassaden von mehr
als 20 m Lange neu ein Mehrlangenzuschlag zu beachten. Der
Grundabstand ist bei Fassaden von mehr als 20 m um % der Mehr-
lange, jedoch hochstens um 5m zu erhohen.

Gebiete mit Mehrlangenzuschlag

SUTER * VON KANEL * WILD
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Regelung fur bestehende
Gebaude gemass Art. 32 Abs. 3
BZO

Prazisierungen
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Die neue Regelung soll nicht dazu fuhren, dass Grundeigentimer, die

einem Nachbarn bereits ein Naherbaurecht eingerdaumt haben, be-

straft werden. Ohne die Erleichterung fUr die Bestandsbauten in

Art. 32 Abs. 3 BZO musste in solchen Fallen der fehlende Abstand auf
dem noch unuiberbauten Grundstuck kompensiert oder das Gebdu-

de entsprechend versetzt angeordnet werden.

7.3 Weitere Anpassungen in der BZO
(Art. 28 bis 32 BZO)

Aufgrund der im Vollzug gesammelten Erfahrungen werden die BZO-

Bestimmungen fur die Wohnzonen zudem angepasst. Die Anderun-

gen sind nachfolgend kurz kommentiert:

. Der Grenzabstand durfte bisher reduziert werden, wenn die zu-

lassige Gebaudehohe nicht ausgeschopft wurde. Aufgrund der
neuen kantonalen Baubegriffe wird Art. 20 b) BZO (alt) aufge-

hoben.

* InArt. 30 BZO wird prazisiert, dass die zusatzliche Baumassen-

ziffer zur Forderung von gewerblichen Nutzungen nicht mit der

zusatzlichen Baumassenziffer der Sonderbauvorschriften zu-

sammengerechnet werden darf. In der Summe wurden die bei-

den Nutzungszuschlage zu einer Ubermassigen Verdichtung

fuhren.

. Unterirdische Bauten, Unterniveaubauten, Kleinbauten und

Anbauten haben einen Abstand von 2 m (vorher 3.5 m flr
unterirdische Bauten) von Strassen, Platzen und Wegen
aufzuweisen, wenn dadurch die Verkehrssicherheit nicht
beeintrachtigt wird (Art. 54 Abs. 2 BZO).

* Uminden Wohnzonen W 1.0, W 1.4 und W 1.8 die gewlnschte

offene Bauweise sicherzustellen, wird in der BZO neu ein Mass
definiert, ab wann die Gebaude als "geschlossen erstellt" beur-

teilt werden (zusammengebaut) und daher die Fassadenlangen

der benachbarten Gebaude zusammenzuzahlen sind (Art. 31

BZO).
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Uberlagernde Festlegung

Richtplanfestlegungen

lllustrationen zur Charakteristik
des "Ufergebiets zwischen See
und Seestrasse"
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7.4 Uferbereich
(Art. 47 BZO)

Gestitzt auf die Vorgaben im kommunalen Richtplan Siedlung und
Landschaft werden fur die Wohnzonen am Uferbereich erganzende
Festlegungen getroffen. Der kommunale Richtplan Siedlung und Land-
schaft definiert dabei die Grundsatze, welche nun im Art. 47 BZO
umgesetzt werden.

In der Wohnzone W 1.0 gilt gemass Art. 28 BZO neu eine maximale
Gesamtlange von 20 m (bisher 25 m).

Die Hohenbeschrankung fur Mauern gilt bereits heute (Art. 21 BZO).
Transparente Larmschutzwande (Glas) sind von der Hohenbeschran-
kung fur sichtbehindernde Elemente ausgenommen.

Die Planungsregion wird gestitzt auf den neuen 8 67a PBG im regio-
nalen Richtplan Festlegungen fur den Uferbereich treffen. Diese Vor-
gaben sind durch die Gemeinden umzusetzen. Nach Rechtskraft der
Ubergeordneten Planung wird zu Uberprufen sein, ob Art. 47 BZO im
Rahmen einer Teilrevision justiert werden muss.

Die nachfolgenden lllustrationen stammen aus dem kommunalen
Richtplan Siedlung und Landschaft.

See See
Durchsicht Gebaudelange
Der Durchblick zum See soll rund 25 % Die Gebaudelange soll parallel zur
der Parzellenbreite betragen. Seestrasse 20 m nicht Uberschreiten.
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Typologien

> maximales Erscheinungsbild:
3-geschossig
> Gebaudeldnge:
rund 20 m (langs Seestrasse)
> Bauweise:
i.d.R. offene Bauweise
> Typologien:
Punktbauten / DEFH / Villen
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See

Bepflanzung Querschnitt
> Baumreihe im Strassenraum
> puschartige Vegetation auf dem
Grundstluck und zum Strassenraum
> Einzelbdume am See
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8 INDUSTRIE- UND GEWERBEZONEN

8.1 Grundsatze der Revision

Grundsatz Im Zonenplan werden fur die Arbeitsplatzgebiete weiterhin Gewerbe-
respektive Industriezonen bezeichnet. Das gewachsene Regelungs-
geflge wird in der BZO jedoch vereinfacht.

Der nachfolgende Plan zeigt, wo mit der BZO weiterhin Arbeitsnut-
zungen gesichert werden. Im Plan nicht dargestellt sind die Wohn-
und Gewerbezonen. In diesen Mischzonen wird weiterhin ein Ge-
werbebonus gewahrt.

- . R
= a0 4 / A 2

Industriezone

Gewerbezone

7///// Zentrumszone
/ / 20% Gewerbeanteil J >

Zuldssiges Nutzungsspektrum in den

Gewerbe- und Industriezonen Zulassigheit | Geblet

Geblet1 | Geblet2 | Gebiet3a | Geblet3p | Geblet4 | Gebiets | Gebiet6
mamm | x| x| x [ x [ x [ x|«
Lager und Giterumschiag - ® ] = = e X
Dienstieistung X X X X X X X
Verkaufsflache X X X X > 4 X X
Zulassiger Storgrad Gebiet1 | Gebiet2 | Gobist3a | Gebiot3b | Gebiet4 | Gebiet5 | Gebiel6
massig storend X X X X X X X
stark storend - - - = = = =
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Ubersicht der Anderungen

Zonierung Rorguet

Umzonung von der Gewerbezone G 5.0
in die Kernzone K2 und die Zone fur
offentliche Bauten

Zonierung Weidacherweg
Umzonung von der Gewerbezone G 5.0
in die Wohn- und Gewerbezone WG 2.8

Zonierung Dollikon

Umzonung von der Gewerbezone G 5.0
in die Kernzone K3 (Anderungsbeschluss
Gemeindeversammlung)

Zonierung Gruebstrasse
Umzonung von der Industriezone G 2.25
in die Wohnzone W 1.8

Zonierung Bahnhof Herrliberg-
Feldmeilen

Umzonung von der Gewerbezone G5 in
die Zentrumszone Z 3.2

Auswirkungen
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8.2 Anpassungen im Zonenplan

Die Zonenabgrenzungen werden in den Gebieten Rorguet, Stelzen-
strasse und am Weiddcherweg angepasst.

Z

\

Zoﬁenplah alt Zoﬁenplan n‘eu
Die Auswirkungen auf die Arbeitsplatzkapazitaten des Zonenplans

sind von untergeordneter Natur.
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9 ZONE FUR OFFENTLICHE BAUTEN

9.1 Anpassungen im Zonenplan

Ubersicht der Anderungen Fur die Erweiterung der Schulanlage Allmend wird im Rahmen dieser
Revision eine Nutzungsreserve geschaffen und die heutige Freihalte-
zone in die Zone fur 6ffentliche Bauten eingezont. Der bestehende
Freihaltebereich (Freihaltezone) wird in Richtung Norden verlagert. Im
Unterschied zur Zone fur 6ffentliche Bauten, sind in der Freihaltezone
im Grundsatz keine Hochbauten erlaubt, womit ein sanfter Ubergang
zum nordlich angrenzenden Reservegebiet sichergestellt wird.

Fur das Ormisbachliist innerhalb der Bauzonen im nachgelagerten
separaten Verfahren der Gewasserraum festzulegen. Der Gewdsser-
raum ist situationsbezogen zu definieren und grundeigentimer-
verbindlich zu sichern.

Bei der Schulanlage Feldmeilen wird das gemeindliche Grundstuck
Kat. Nr. 9052 in die Zone fur 6ffentliche Bauten Uberfuhrt. Die heu-
tigen Familiengarten konnen bis auf Weiteres genutzt werden.

Bei der ARA Rorguet wird neu das ganze Werkhofgebaude der Zone
fur 6ffentliche Bauten zugewiesen.

Auf Antrag des Kantons als Eigentimerin des Bezirksgerichts wird
das Grundstlck neben dem bestehenden Parkplatz der Zone fur
offentliche Bauten zugeteilt.

Zonierung Schulhaus Allmend

Zonierung Schulhaus Feldmeilen

Zonenplan alt Zonenplan neu
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Zonierung ARA Rorguet

Zonierung Bezirksgericht

Hinweis auf das
Genehmigungsverfahren

Auswirkungen
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{ I . . a N Q
Zonenplan alt Zonenplan neu

Fur die Einzonung von der Freihaltezone in die Zone fur offentliche
Bauten und Anlagen zur Erweiterung des Schulhauses Allmend hat
der Kanton eine bedingte Genehmigung in Aussicht gestellt. Die Ge-
nehmigung ist erst méglich, wenn das Einzonungsverbot fur den
Kanton Zurich aufgehoben wird (voraussichtlich 1.1.2021).

Die Zonenplananpassungen sind im 6ffentlichen Interesse. Die Ein-
zonung fur die Schulanlage Allmend wird in Kenntnis des Genehmi-
gungsvorbehalts der Stimmbevélkerung zur Beschlussfassung unter-
breitet.
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Richtplanfestlegungen

Erlduterungen zu den
Anpassungen

Reduktion Erholungszone E1 fiir
Familiengarten
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10 ERHOLUNGSZONEN

10.1 Anpassungen im Zonenplan

Das Freihalte- und Erholungsgebiet umfasst die allgemeinen Flachen
fur die Erholung der Bevolkerung. Der kommunale Richtplan Siedlung
und Landschaft bezeichnet drei neue Erholungszonen:

. Familiengarten (Friedrichstall und Rainstrasse)
. Pferdehaltung/Pferdesport (Pfannenstil)
*  Ausflugsziel Luft

Die Richtplanfestlegungen zeigen das 6ffentliche Interesse an diesen
Erholungsnutzungen. Der Zonenplan und die BZO werden entspre-
chend angepasst.

Die Erholungszone fur Familiengarten Friedrichstall wird aus land-
schaftlichen Uberlegungen westlich der Pfannenstilstrasse auf die
bestehenden Nutzgarten verkleinert. An der Rainstrasse wird eine
Teilflache auch im Zusammenhang mit der Umzonung bei der
Schulanlage Feldmeilen kompensiert. Die Erholungszone auf Kat. Nr.
11599 wird in der Verlangerung der bestehenden Familiengarten
abgegrenzt, womit ein sinnvoller Abschluss zum Landwirtschafts-
gebiet sichergestellt wird.

Gestutzt auf einen im Mitwirkungsverfahren gestellten Antrag wird
Uberdies eine Teilfldche der Freihaltezone im Dreieck zwischen der
Burgstrasse und der Toggwilerstrasse der Erholungszone zugeteilt.
Hier befindet sich eine alte Deponie, die gemass dem Kataster der
belasteten Standorte als Uberwachungs-, jedoch nicht sanierungsbe-
durftig eingestuft ist. Die Flache wird heute landwirtschaftlich genutzt,
was vergleichbar mit Nutzgarten ist. Gemdss der durchgefihrten Zu-
standsbeurteilung spricht aus altlastentechnischer Sicht nichts gegen
die Umzonung. Bauvorhaben fur die Familiengarten werden nach
dem kantonalen Altlastenverfahren beurteilt.

Die Erweiterung der Erholungszone E2 fur Pferdesport ermdglicht es,
die bereits vorhandene Infrastruktur raumlich zu verbinden.

e
Zonenplan alt
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Neue Erholungszone E1 fir
Familiengéarten Rainstrasse
(Kompensation)

Erweiterung E1 fiir Familiengarten
Burgstrasse-Toggwilerstrasse
(Kompensation)

Erweiterung E2 Pferdesport
Pfannenstil
(siehe Erlduterungen zu Art. 38)

Neue Erholungszone E3
Ausflugsziel Luft

Hinweis auf das
Genehmigungsverfahren

Auswirkungen
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Zonenplan alt Zonenplan neu

FUr Einzonungen von der Landwirtschaftszone in die Erholungszone
gilt weiter das Einzonungsverbot des Bundesrats vom 10. April 2019.
Demnach kénnen die Einzonungen erst genehmigt werden, wenn das
Einzonungsverbot aufgehoben ist (voraussichtlich 1.1.2021).

Die Zonenplananpassungen sind im 6ffentlichen Interesse. Die
Gemeindeversammlung hat die Umzonungen in Kenntnis des Mora-
torium beschlossen, zumal diese Flachen bereits im kommunalen
Richtplan bezeichnet sind. Die Genehmigung kann nachgelagert an
die politische Meinungsbildung erfolgen, wenn das Moratorium
aufgehoben ist.
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Pferdesportanlagen
(Art. 38)

Ausflugsziel Luft
(Art. 39)
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10.2 Bestimmungen fir die Erholungszonen
(Art. 37 bis 39 BZO)

Die bisherigen Bestimmungen werden im Rahmen der Revision pra-
zisiert. Der genehmigte private Gestaltungsplan "Springplatz Pfannen-
stiel" regelt die zuldssige Nutzung. FUr die Erweiterung der bestehen-
den Reitsportanlage ist der Gestaltungsplan zu revidieren. Im Inte-
resse der landschaftlichen Einordnung von Bauten und Anlagen wird
die Erholungszone E2 mit einer Gestaltungsplanpflicht belegt. Mit
diesem Gestaltungsplan ist auch der Bodenschutz zu thematisieren,
zumal die Grundstucke eine hohe landwirtschaftliche Nutzungseig-
nung besitzen (Fruchtfolgeflache). Auf den Grundstlcken Kat. Nrn.
11177,11178 und 11179 sind daher keine Hochbauten zulassig.

Fur die Erholungszone E3 ist ein Gestaltungsplan zu erarbeiten, wel-
cher die jeweilige Nutzung naher ordnet und eine besonders gute
Einordnung der Bauten und Anlagen in die bauliche und landschaft-
liche Umgebung sicherstellt.
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Aktualisierung auf Basis
Kantonaler Wegleitung

Grundmasse
(Art. 59)

Reduktion
(Art. 60)
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11 PARKIERUNG

11.1 Grundsatze der Revision

Die Regelungen in der BZO zur Bemessung des Parkplatzangebots
haben sich im Grundsatz bewahrt. Im Rahmen der Revision werden
sie auf die neue kantonale "Wegleitung zur Regelung des Parkplatz-
bedarfs in kommunalen Erlassen" angepasst.

Die neuen Bestimmungen eroffnen den Grundeigentiimern mehr
Spielraum, die Anzahl Pflichtparkplatze in Abhangigkeit zur Erschlies-
sungsgute durch die offentlichen Verkehrsmittel (OV-Guiteklassen)
weiter zu reduzieren und autoarme Nutzungen zu realisieren. Auf die
Festlegung eines maximalen Parkplatzangebots wird jedoch verzich-
tet. Den Grundeigentimern bleibt dabei freigestellt, mehr Autoab-
stellplatze zu erstellen, als die BZO vorschreibt.

11.2 Bestimmungen zur Parkierung

Die zu schaffenden Pflichtparkplatze werden weiterhin nach Nut-
zungskategorien (z.B. Wohnen, Gewerbe etc.) festgelegt, wobei diese
differenzierter unterteilt werden.

Neu ist die Vorgabe, wonach ab 6 Wohneinheiten pro 40 m? Gesamt-
nutzflache ein Veloabstellplatz zu schaffen ist, was einem realistischen
Bedarf bei Mehrfamilienhdusern entspricht.

Der offentliche Verkehr wurde in den vergangenen Jahren laufend
ausgebaut. Dementsprechend ergeben sich auch héhere Faktoren
zur Abminderung des nach Art. 59 ermittelten Parkplatzbedarfs fur
Bewohner, Beschaftigte und Besucher.

Die Erschliessungsqualitat hat sich seit dem Erlass der beiden Plane,
in denen die Reduktionsgebiete festgelegt sind, erheblich verbessert.
Aus diesem Grund wird der Plan mit den Reduktionsgebieten Uber-
arbeitet.

Der Gemeinderat kann diese Anpassung gestutzt auf Art. 60 Abs. 2
BZO in eigener Kompetenz beschliessen.

Der nachfolgende Plan zeigt die Reduktionsgebiete, wie sie durch den
Gemeinderat festgelegt werden. Die Umsetzung erfolgt in einem
separaten Plan parzellengenau.
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OV-Giiteklassen (Fahrplanjahr 2019/20)

A
[}
Cc
D

E

I

Autoarme Nutzungen Der neue Art. 61 ermdglicht es, autoarme Nutzungen zu realisieren

(Art. 61) (Wohnen / Gewerbe / Dienstleistungsbetriebe). Voraussetzung dafur
ist ein Mobilitatskonzept, in dem der reduzierte Parkplatzbedarf her-
geleitet und die flankierenden Massnahmen festgelegt werden (Car-
sharing-Angebote / Férderung OV-Nutzung sowie Fuss- und Velo-
verkehr etc.).
FUr das auf der Basis der Mobilitatskonzepte hergeleitete reduzierte
Parkplatzangebot ist keine Ersatzabgabe zu leisten.

Besondere Falle In Artikel 62 sind die besonderen Anwendungsfalle geregelt. Der

(Art. 62) neue Absatz 3 gibt den Grundeigentimern und dem Gemeinderat
Spielraum, namentlich im Perimeter der schutzwirdigen Ortsbilder
von Uberkommunaler Bedeutung auf die Erstellung von Pflichtpark-
platzen zu verzichten. Damit kdnnen die schutzwUrdigen Freiraum-
strukturen in den Kernzonen geschont werden. In diesen Fallen sind
jedoch Ersatzabgaben zu leisten.

Ersatzabgabe In den anderen Fallen ist fUr die nicht realisierten Parkplatze eine Er-

(Art. 63)

satzabgabe zu leisten. Der Gemeinderat legt die Hohe der Ersatzab-
gabe nach den Grundsatzen des Kostendeckungsprinzips in einem
Gebuhrenreglement fest. Auf die Sicherheitsleistung durch eine Bank
wird verzichtet, da dies nicht praktikabel ist.

Die Gemeinde kann die ParkplatzersatzgebUhren jedoch nicht ho-
heitlich (d. h. nicht durch Verfugung) festlegen, sondern nur eine For-
derung stellen und, falls diese vom Grundeigentimer nicht akzeptiert
wird, das Schatzungsverfahren einleiten, in dem die Hohe der Ge-
buhr durch die kantonale Schatzungskommission festgesetzt wird
(vgl. § 246 Abs. 3 und 4 PBG).
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12 SONDERBAUVORSCHRIFTEN
12.1 Ortsbauliche Grundhaltung

Ausgangslage gemass Richtplan Gemass den Ubergeordneten raumplanerischen Zielen sind die Bau-
zonen haushalterisch zu nutzen.

Meilen strebt eine qualitatsorientierte Siedlungsentwicklung nach
innen an, die auf die raumlichen Besonderheiten und topografischen
Gegebenheiten abgestimmt ist.

Der Fokus der Innenentwicklung liegt dabei auf den gut erschlosse-
nen Zentrumslagen und zentrumsnahen Wohngebieten. In Abstim-
mung auf die Grundsatze der Ubergeordneten Planungen soll hier
eine massvolle Entwicklung stattfinden. DemgegenUber werden an
den See- und Hanglagen und in den Weilern zurtckhaltende bauliche
Veranderungen angestrebt.

Der kommunale Richtplan Siedlung und Landschaft unterscheidet
vier Dichtestufen. Diese Dichtevorgaben sind fur die Revision der
Nutzungsplanung wegleitend.

In der Dichtestufe 3 und 4 befinden sich die gut erschlossenen Zen-
trumsgebiete und die zentrumsnahen Wohn- und Mischzonen. Ge-
mass den Richtplanfestlegungen sind Anreizsysteme zur qualitats-
orientierten Innenentwicklung zu prufen.

Legende

:l Dichtestufe 1 (BMZ max. 1.9)
[:l Dichtestufe 2 (BMZ 1.6 bis 2.5)
|| Dichtestufe 3 (BMZ 2.3 bis 3.2)
% Dichtestufe 4 (BMZ grosser 3)

- ———

| ] Sonderregelung

b —
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Regelungsmadglichkeiten

Sonderbauvorschriften

Weg von einer befriedigenden
Einordnung hin zu einer
Uberzeugenden Gestaltung
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Regelungsmoglichkeiten nach PBG sind:

*  Aufzonungen
Dadurch entfallt jedoch die gewlnschte Qualitatssicherung.

*  ArealUberbauungen
Sie sind primar fur das Bauen auf der grinen Wiese oder die Er-
neuerung von grosseren zusammenhangenden Arealen mit ein-
fachen Eigentumsstrukturen ausgerichtet (Mindestarealflache).

*  Gestaltungsplane
Dieses Instrument ist zur Steuerung der baulichen Entwicklung
sehr geeignet, setzt jedoch ein gemeinsames Planungsziel der
Grundeigentimer voraus.

. Sonderbauvorschriften (SBV)
Bei Sonderbauvorschriften besteht kein Zwang, nach ihnen zu
bauen. Jeder Grundeigentimer kann sich zwischen SBV und den
Grundmassen der BZO entscheiden, was der Ausgangslage in
den Gebieten am besten entspricht.

Mit den Sonderbauvorschriften soll ein Anreiz fUr eine moderate
Verdichtung geschaffen werden. Der Hauptvorteil liegt darin, dass
diese fUr die Grundeigentimer keinen Zwang entfalten, nach diesen
Vorgaben zu bauen. Die Grundeigentimer haben somit die Wah!:

a) wie bisher nach den Bestimmungen der Regelbauweise zu bauen;
b) oder unter Beachtung der qualitativen Mehranforderungen eine
NeuUberbauung nach den Sonderbauvorschriften zu realisieren.

Gestutzt auf § 238 Abs. 1 PBG mussen Bauten und Anlagen lediglich
befriedigend gestaltet sein, um als regelkonform zu gelten (Fall a).

Demgegenuber ermoglichen Sonderbauvorschriften:

- die freiere Uberbauung der Grundsticke nach einheitlichen
Gestaltungsgrundsatzen (8 79 Abs. 1 PBG);

- eine einwandfreie Gestaltung und Einordnung sicherzustellen
(8 80 Abs. 1 PBG);

- von den Bestimmungen der Regelbauweise abzuweichen (8 80
Abs. 1 PBG).

In diesem Sinne will die Gemeinde mit den Sonderbauvorschriften fur
die Wohn- und Mischzonen sowie die Zentrumszonen Uberzeugende
ortsbauliche Losungen fordern, indem wie bei den Arealiberbauun-
gen ein Nutzungsbonus in Aussicht gestellt wird.

Anstelle eines Nutzungsbonus darf in den Gewerbezonen ein unter-
geordneter Wohnanteil realisiert werden, wenn die qualitativen Mehr-
anforderungen erfullt sind.
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12.2 Sonderbauvorschriften fir die
Wohn- und Mischzonen (Art. 66 bis 69 BZO)

Geltungsbereich
(Art. 66)

o

Teilquartiere:
“Teien": W1.8
"Heerenstrasse™: W1.8 /W2.2
"Rebbergstrasse": W2.2
“Feldguetliweg": WG2.4
“General-Wille-Strasse™: WG2.4
“Seehaldenweg": W1.8
“Bruechstrasse": W2.2
“Kirchweg": WG2.8
"Oberdorf": WG2.8
"Bahnhofsgebiet": WG2.8

© (0 ~N DD L N -

=y
o

Zweck Die Gemeinde will gut gestaltete Bauten und Freirdume fordern. Sie

(Art. 67) kann dies im Baubewilligungsverfahren jedoch nicht verlangen, da ge-
mass den Bestimmungen des kantonalen Planungs- und Baugesetzes
Bauten und Anlagen, die nach Regelbauweise erstellt werden, lediglich
"befriedigend" in das Quartierumfeld einzuflgen sind. Diese gesetzli-
che Bestimmung lasst gemass Rechtsprechung den Grundeigentu-
mern einen sehr grossen Spielraum fur vielfaltige Lésungen. Die Ge-
meinde hat daher im Rahmen der Regelbauweise nur eine sehr gerin-
ge Handhabung, auf eine sorgfaltige und riicksichtsvolle Gestaltung
der Bauten und Anlagen Einfluss zu nehmen.

Anders sieht es bei den Sonderbauvorschriften aus. Mit diesem An-
reizsystem, das fur die Grundeigentimer freiwillig ist, werden gute
architektonische und freirdaumliche Lésungen mit einem angemesse-
nen Nutzungsbonus belohnt. Die Gemeinde setzt damit einen Anreiz
fUr eine hohere ortsbauliche Qualitat.
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Erleichterungen
(Art. 68)

Anforderungen
(Art. 69)
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Entscheidet sich ein Grundeigentimer dazu, nach den erhéhten qua-
litativen Anforderungen der Sonderbauvorschriften zu bauen, darf
die zonengemadsse Baumasse um 10 % erhoht sowie das Dachge-
schoss als Vollgeschoss ausgebildet werden.

Uber diesem obersten Vollgeschoss sind keine weiteren Geschosse
mehr zulassig. Die aus der Optik der Nachbarschaft wichtige Gesamt-
hohe der Bauten wird somit nicht erhoht.

Dieser Nutzungszuschlag ist an erhohte gestalterische Anforderun-
gen gekoppelt.

Um den Vollzug zu erleichtern und Transparenz zu schaffen, werden
fur alle Quartiere mit Sonderbauvorschriften Vollzugsrichtlinien erar-
beitet. Sie legen die wesentlichen Qualitatsmerkmale und Elemente
fest, die bei der Anwendung der Sonderbauvorschriften zu beachten
sind.
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Auszug Studie fir das Quartier
Untere Bruechstrasse

lllustration

GegenUberstellung der Nutzungs-
moglichkeiten nach Regelbauweise und
nach Sonderbauvorschriften am Beispiel
der Wohnzone W2.2

Fassadenhohi 138m Fassadenhthe
105m 38m
Regelbauweise Sonderbauvorschriften
Fassadenhd6he: 10.5m Fassadenhohe: 13.8m
Fassadenhdhe bis Attika: 13.8m Gesamthohe: 13.8m
Baumassenziffer: 2.2 m3/m? Baumassenziffer: +10% (2.42 m*m?)
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12.3 Sonderbauvorschriften fir die
Zentrumszone (Art. 70 bis 73 BZO)

Geltungsbereich

(Art. 70)
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Zweck Bereits die heutige BZO enthalt Sonderbauvorschriften fur die Kern-
A7) zone KA, die im Rahmen dieser Revision in die Zentrumszone Z 4.5
Uberfuhrt wird.
In Anlehnung an die bisherigen Regelungen bezwecken die Sonder-
bauvorschriften besonders gut gestaltete Zentrumsiberbauungen in
dichter Bauweise zu férdern.
Erleichterungen Wie auch in den Kernzonen, ist bei Bauvorhaben, die nach den Son-
(Art. 72) derbauvorschriften realisiert werden, keine Baumassenziffer vorge-

geben. Die qualitativen Beurteilungsmassstdbe treten daher in den
Vordergrund. Die bauliche Dichte ergibt sich aus der 6rtlich situa-
tionsgerechten Einordnung. Zufdllig entstandene Parzellengréssen
und -formen treten in den Hintergrund (so ergeben sich z.B. die zu-
lassigen baulichen Volumina aus der Einpassung in die Siedlungs-
struktur und sind keine Folge mehr der Parzellengrésse). Damit wird
die haushalterische Bodennutzung im Zentrum geférdert. Ansonsten
kann von den in der Zentrumszone geltenden Grundmassen nicht
abgewichen werden.

Der héheren baulichen Dichte steht ein anspruchsvoller Vollzug ge-
genuber, der mit einer engeren Bauherrenbegleitung verbunden ist.
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Voligeschoss anstelle Attikageschoss Der Gestaltungsplan Wohn- und Gewerbehaus am Dorfplatz zeigt,
dass funfgeschossige Bauten ortsbildvertraglich in das Zentrum inte-
griert werden konnen. Das oberste Geschoss soll daher als Vollge-
schoss ausgebildet werden kdnnen. Die zonengemasse Fassaden-
hohe darf hierfUr um maximal 3.3 m erhoht werden, wobei dieses
Mass zugleich als Gesamthdhe gilt. Der zusatzliche Spielraum in der
Ausbildung des obersten Geschosses ist im Rahmen der Sonderbau-
vorschriften an erhdhte gestalterische Anforderungen geknupft.

Anforderungen Art. 73 BZO stellt die einwandfreie Gestaltung und Einordnung der
(Art. 73) Bauten sicher.

Bei Grundstucken, die an die Kernzone grenzen, sind die Anliegen
des Ortsbildschutzes zu beachten. Die Gemeinde hat fur den Orts-
kern ein bauliches Entwicklungskonzept erarbeitet. Dieses ist fur die
Beurteilung der ortsbaulichen Integration wegleitend.

Entwicklungskonzept von
Oester Pfenninger Architekten, ZUrich
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12.4 Sonderbauvorschriften fiir die Industrie-
und Gewerbezonen (Art. 65 BZO)
Geltungsbereich Die bestehenden Sonderbauvorschriften fur die Industrie- und Ge-

(Art. 65) werbezonen ermdglichen es, Wohnungen im Umfang von hochstens
25 % der realisierten Baumasse zu erstellen.

Diese Sonderbauvorschriften werden beibehalten, wobei der Gel-
tungsbereich auf das Beugenareal ausgeweitet wird.
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Vorgaben gemass Richtplan

Ziele
(Art. 48)
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13 GESTALTUNGSPLANPFLICHT

13.1 Grundsatze

Der Richtplan Siedlung und Landschaft bezeichnet zwischen der
Seestrasse und der Bahnlinie folgende Schlusselareale:

*  Bahnhof Feldmeilen

*  Zentrum Dorfmeilen

*  Beugen/Dreispitz

*  Rorguet (Eisenbahnweg/Schulweg)

FUr diese Areale werden massgeschneiderte, ortsbaulich Uberzeu-
gende Ldsungen angestrebt, die auf der Basis von Testplanungen,
Studienverfahren oder Wettbewerben ermittelt werden.

13.2 Bestimmungen fir die Gebiete mit
Gestaltungsplanpflicht (Art. 48 BZO)

Gestaltungsplane legen fur bestimmt umgrenzte Gebiete Zahl, Lage,
aussere Abmessungen sowie die Nutzweise und Zweckbestimmung
der Bauten bindend fest. Dabei darf von den Bestimmungen Uber die
Regelbauweise und von den kantonalen Mindestabstanden abgewi-
chen werden (8 83 PBG). Mit dem Gestaltungsplan lassen sich vor
allem die strukturelle Qualitat und die Projektqualitat beeinflussen.
Gestutzt auf detaillierte Analysen lassen sich die gewlnschten Quali-
tatsmerkmale konkret umschreiben. Dazu gehoren beispielsweise die
Gestaltung, die Nutzungskombinationen, die Rucksichtnahme auf be-
stehende Gebdude oder die Bepflanzung. Es ist jedoch zu beachten,
dass der nachfolgenden Planung ein Projektierungsspielraum belas-
sen wird.

Fur folgende Gestaltungsplanpflichtgebiete werden in der BZO Ziele
verankert:

*  Beugen

*  Dreispitz

*  Seehalden

*  Zentrum Feldmeilen
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13.3 Anpassungen im Zonenplan

Ubersicht der Anderungen Der nachfolgende Plan zeigt die Gebiete, die bereits heute planungs-
pflichtig sind und fur die neu eine Gestaltungsplanpflicht festgelegt

wird.

Gestaltungsplane

- Bestehende GestaRungspiane
E Beswhande Gestarungsplanpficht

| Neue Gastalungspianpfiicht
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Vorgaben aus der Richtplanung

Umsetzung

Regelungsmadglichkeiten nach
PBG
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14 SIEDLUNGSOKOLOGIE

14.1 Stossrichtung

Durch die rege Bautdtigkeit und insbesondere auch im Zuge der Nachver-
dichtung stehen innerhalb des Siedlungsgebiets viele Griinrdume von 6ko-
logischem Wert unter Druck. In der Gemeinde Meilen soll die Quantitcit
sowie die Qualitdt von Siedlungsgrinrdumen und deren Biodiversitct
erhéht und verbessert werden.

Dieser Grundsatz wurde im Richtplan Siedlung und Landschaft veran-
kert. Daher wird die BZO um mehrere Bestimmungen zur Steigerung
der Siedlungsdkologie erganzt.

Gemass § 76 PBG kann die Bau- und Zonenordnung die Erhaltung von
néher bezeichneten Baumbestdnden und deren Ersatz sowie zonen- oder
gebietsweise angemessene Neupflanzungen und die Begriinung von
Flachddchern vorschreiben.

Solche Festlegungen durfen jedoch die ordentliche Grundstlcknut-
zung nicht Ubermassig erschweren.

Uberdies kénnen gestutzt auf § 238 Abs. 3 PBG Ersatzpflanzungen im
Baubewilligungsverfahren verlangt werden.
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Baumkataster

Erganzungsplan Baumschutz

Schutz Baumreihe

Schutz Einzelbaum
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14.2 Baumschutz (Art. 74 BZO)

Ende 2017 hat die Gemeinde Meilen einen Baumkataster erstellt. Die
Baume auf dem Gemeindegebiet wurden beurteilt und kartiert. Auf-

genommen wurden Baume auf 6ffentlichen und privaten Grund-
stucken.

Auf der Grundlage des Baumkatasters wurden 8 landschafts- und
ortsbildpragende Baumreihen, 9 Baumgruppen und gut 89 Einzel-
baume im Erganzungsplan Baumschutz bezeichnet. Ein Grossteil
dieser Baume ist bereits in kantonalen oder kommunalen Natur-
schutzinventaren oder im kantonalen Ortsbildinventar als
schitzenswert bezeichnet.

e

.
’
-
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Begrunung der Strassenabstande
(Art. 75)

Griunflachenziffer
(Art. 76)

Auszug 8 257 PBG

Prifung

Stutzmauern und Einfriedungen
(Art. 77)
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14.3 Weitere Massnahmen in der BZO
(Art. 75 bis 79 BZO)

Nicht nur in Meilen besteht die Tendenz, dass im Rahmen der bauli-
chen Verdichtung in den Wohnquartieren vielfaltig und gut struktu-
rierte Vorgdrten langs der Strassen beseitigt und durch unterhalts-
arme Restflachen ersetzt werden. Darunter leiden das Erscheinungs-
bild und die Aufenthaltsqualitat in den Quartieren.

Der Ausgestaltung des Ubergangs zum 6ffentlichen Raum soll daher
vermehrt Rechnung getragen werden, weshalb die BZO um einen
neuen Artikel zur Begrinung des Strassenabstands erganzt wird.

Der hohe Anteil an Grunflachen pragt das Siedlungsbild von Meilen.
Sie tragen wesentlich zur Wohnqualitat bei. Diese Qualitaten gilt es zu
wahren. Daher wird fur die Wohnzonen W 1.0, W 1.4, W 1.8 und

W 2.2, die sich mehrheitlich am Hang befinden, eine Grunflachen-
ziffer eingefUhrt. Mindestens 40 % der Grundstuicksflache ist zu
begrinen und zu bepflanzen.

" Die Grunfldachenziffer ist das Verhéltnis der anrechenbaren Griinfldche
zur anrechenbaren Grundstiicksfldche.

? Als anrechenbare Griinfldche gelten natiirliche und bepflanzte
Bodenfldchen eines Grundstuicks, die nicht versiegelt sind und die nicht als
Abstellficchen dienen.

Die Prufung hat gezeigt, dass diese Vorgabe auch bei dichterer Bau-
weise erreicht werden kann, wie nachfolgendes Beispiel an der Feld-
hofstrasse zeigt. Der Anteil humusierter Flachen betragt hier rund
50 %.

Dem Ubergang zum o6ffentlichen Raum gilt ein besonderes Augen-
merk. Stitzmauern und Einfriedungen sollen nicht héher als 1.4 m in
Erscheinung treten. Hohere Mauern sind durch Abstufung zu glie-
dern und zu begrinen.
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Siedlungsrand
(Art. 78)

Referenzbild
(Quelle PUSCH,
Praktischer Umweltschutz)

Flachdachbegriinung
(Art. 50)

Foérderung Siedlungsokologie
(Art. 79)
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Auch die Ausgestaltung des Siedlungsrands als Schnittstelle zwischen
bebautem Raum und Landschaft ist von hoher Bedeutung, was Ein-
gang in die BZO finden soll.

Extensiv begrinte Flachdacher kénnen wertvolle Ersatzlebensraume
fur die Pflanzen- und Tierwelt im Siedlungsraum sein und Uber die
Optimierung des Wasserrickhaltevermogens der Dacher einen wich-
tigen Beitrag zur Entlastung der Siedlungsentwdsserung leisten. Die
BZO wird mit einem Artikel erganzt, der festschreibt, dass Flachda-
cher von Gebduden sowie von Garageneinfahrten mit einer Neigung
kleiner als 10° zu begrinen sind, soweit sie nicht als Terrasse genutzt
werden oder ausschliesslich der Energiegewinnung dienen. Ziel ist es,
dass die begrinten Flachddcher auch einen ¢kologischen Wert be-
sitzen. Die Gemeinde wird dazu Ausfuhrungsrichtlinien erarbeiten.
Die Vorgaben mussen jedoch technisch und betrieblich moglich so-
wie wirtschaftlich tragbar sein.

Im Rahmen des Mitwirkungsverfahrens wurden zahlreiche Antrage
zur Erganzung der BZO eingereicht, welche die Okologie und Biodi-
versitat im Siedlungsgebiet verbessern sollen. Diese Anliegen werden
grundsatzlich begrusst. Bei vielen Aspekten fehlt jedoch eine explizite
Rechtsgrundlage. Garten und begrunte Freirdume sind im Unterschied
zu Bauten zudem nichts "Statisches", sondern sind veranderbar und
werden an die jeweiligen BedUrfnisse der Grundeigentimer ange-
passt. Bei der Umgebungsgestaltung kommen daher auch die per-
sonlichen Vorlieben fur bestimmte Pflanzen zum Ausdruck. Dies
macht den Vollzug von Pflanzvorschriften sehr anspruchsvoll bis
unmoglich.

Zur Forderung der Siedlungsokologie wird der Gemeinderat daher
Vollzugsrichtlinien erlassen, wie dies bereits zahlreiche andere Ge-
meinden und Stadte kennen.
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Vorgaben aus der Richtplanung

Vorsorglicher Schutz via
Rebinventar

In Bauzone befindliche Rebgebiete

Flachen

1 Wohnzone W 1.4 (4’300 m?)
2 Wohnzone W 1.8 (1'000 m?)
3 Wohnzone W 1.4 (1200 m?)
4 Wohnzone W 2.2 (4800 m?)
5 Wohnzone W 1.4 (9300 m?)
6 Gewerbezone G 5 (12'600 m?)
Total: 33200 m?
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14.4 Sicherstellung Rebschutz im Zonenplan

Gemass Richtplaneintrag sollen diejenigen Rebflachen, welche heute
dem Bauland zugewiesen sind, ausgezont werden, wenn der Erhalt
aufgrund von Bauvorhaben gefahrdet ist.

Eine direkte Umsetzung dieser Richtplanfestlegung ist im Rahmen
dieser Revision jedoch nicht vorgesehen. Der Abtausch von gemein-
deeigenen Bauzonen zur Erhaltung von Rebgrundsticken oder eine
allféllige Entschadigung ist gestutzt auf konkrete Bauabsichten zu
beurteilen.

Die Rebgebiete sollen Uber ein Rebinventar gemass § 203 PBG "vor-
sorglich" geschutzt werden. Dieses Inventar wird beigezogen, wenn in
einem fraglichen Gebiet eine bauliche Tatigkeit vorgesehen ist. Dieses
Inventar ist behdrdenverbindlich.

Der Inventareintrag verschafft der Gemeinde die nétige Zeit (1 Jahr,
vgl. § 209 PBG), um Uber den Schutzumfang und die planungsrecht-
liche Umsetzung befinden zu kénnen.

<4
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EinfiUhrung der IVHB-Begriffe

Ubersicht

Hinweis

Nicht beeinflussbare Neuerungen
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15 IVHB
15.1 Einleitung

Die Einfuhrung der Begriffe aus dem Konkordat der Interkantonalen
Vereinbarung zur Harmonisierung der Baubegriffe (IVHB) wurde mit
der PBG-Revision vom 1. Mdrz 2017 auf kantonaler Stufe in Kraft ge-
setzt. Seither kdnnen die Begriffe in den kommunalen Bauordnungen
eingefUhrt werden. Die Gemeinde Meilen hat entschieden, dass die
Transformation im Rahmen dieser Revision erfolgt.

Aufgrund der neuen IVHB-Begriffe sind folgende Anpassungen in der
BZO erforderlich:

Bisher Neu
Gebaudehohe Fassadenhohe
Firsthohe Gesamthohe

Besondere Gebaude Kleinbauten und Anbauten

Gewachsenes Terrain Massgebendes Terrain

Unterirdische Gebaude Unterirdische Bauten

Dachgeschoss Dachgeschoss / Attikageschoss

Die Umstellung auf diese Begriffe ist eine Folge der neuen kantonalen
Bestimmungen im PBG und den dazugehd&renden Verordnungen
(insbesondere ABV). Sie haben vor allem auf die Projektierung der
Gebdude und den baurechtlichen Vollzug der Bestimmungen einen
Einfluss. Es wird darauf hingewiesen, dass zu den Begriffsdefinitionen
und neuen Messweisen noch keine Rechtsprechung besteht.

Bezuglich der Details wird auf das Dokument "Harmonisierung der
Baubegriffe und Messweisen nach IVHB im Kanton Zurich" verwiesen.

Zahlreiche Neuerungen kénnen durch die Gemeinde nicht beein-
flusst respektive kaum zweckmadssig anders geregelt werden. Es sind
dies insbesondere:

* das massgebende Terrain, das sich neu auch bei Ersatzbauten,
An-und Umbauten auf den ursprunglichen Gelandeverlauf der
Erstbebauung bezieht (8§ 5 ABV);

» die zusatzliche Baumassenziffer fUr dem Energiesparen dienen-
de Bauteile (Wintergdrten, verglaste Balkone, Loggien und Veran-
den) im Umfang von 20 % der Grundbaumasse in der jeweiligen
Zone (8 13 Abs. 1 ABV).
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Fassadenhdhe

Abbildung zur Messweise der
Gebdudehohe (altes PBG) respektive
Fassadenhohe (neues PBG)

Fassadenbiindige Gelander bei
Attikageschossen

Abbildung zur Messweise der
Gebdudehdhe nach altem PBG
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15.2 Wichtigste Neuerungen

Fur die Umrechnung von der Gebaudehohe auf die Fassadenhdhe
wird das heute zuldssige Mass in allen Zonen nicht reduziert. Daraus
resultiert ein leicht grésserer Spielraum in der Hohenausbildung der
Bauten, der sich in der Grossenordnung von 20 cm bewegt.

Oberkante Oberkante
Dachflache < Dachkonstruktion
Y v
Gebaudehohe Fassadenhohe

Bei Attikageschossen mit fassadenbindigen Gelandern oder einem
Gelander, das naher als 1 m zur Fassadenflucht steht, wird die Fassa-
denhohe neu bis zur Oberkante dieser Geldander gemessen. Dies ist
eine Verscharfung gegentber der heute geltenden Messweise, wo-
nach solche Bauteile bei der Bestimmung der zuldssigen Gebaude-
hohe unbeachtlich sind.

Daher kann bei offenen Gelandern und Glasbristungen die zonen-
gemasse Fassadenhdhe um max. T m erhdht werden, was sinnge-
mass der alten PBG-Regelung entspricht.

Attika

Messweise GH ; 22|
nach altem PBG ]

Vollgeschoss
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Abbildung zur Messweise der
Fassadenhdhe nach neuem PBG

Messweise FH
nach neuem PBG

Abbildung zur Regelung in der BZO,
wonach fur offene fassadenbindige
Gelander ein Zuschlag von max. 1T m auf
die zonengemadsse Fassadenhohe gilt Zuschlag +1m
fur offene Gelander

generelle FH

Dachgestaltung

s e iy

Attika

Voligeschoss

Attika

Voligeschoss

Gemadss den neuen kantonalen Bestimmungen mussen Attikage-

schosse nur noch um die halbe Geschosshdhe von der Fassaden-
flucht zurlckversetzt werden. Dadurch tritt dieses oberste Geschoss
wesentlich dominanter in Erscheinung.

In Meilen soll das Dachgeschoss jedoch weiterhin als solches erkenn-
bar sein und nicht als zusatzliches Vollgeschoss in Erscheinung tre-
ten. Daher muss das Attikageschoss um die volle Hohe von der Fas-
sade zurlckversetzt werden.

Abbildung zur neuen PBG-Regelung

(§ 292 PBG)

H 1/

Dachaufbaute

r Attikageschoss

Voligeschoss

/
> &
>
-

-
Voligeschpss
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Voligeschoss
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In Meilen muss das Attikageschoss um

die volle Hohe von der Fassade zurick-

versetzt werden

Vorspringende Gebaudeteile

Zusatzliche Baumassenziffer fir
energiesparende Bauteile
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h=max. 3.3m

h=max. 3.3m

FH+1m
fur offene Gelander

a1

|
|

Gemadss den neuen kantonalen Bestimmungen (8 6¢ ABV), durfen
vorspringende Gebdudeteile den Grenzabstand neu auf der Halfte
des Fassadenabschnittes um max. 2 m Uberragen (bisher war dies
auf 1/3 beschrankt).

Mit dem neuen Art. 51 BZO wird korrigierend auf diese Abstandser-
leichterung reagiert, zumal vorspringende Gebaudeteile neu bis zum
Terrain ragen durfen: Uberschreiten vorspringende Gebdudeteile, ausge-
nommen Dachvorspriinge, ein Drittel des zugehdrigen Fassadenab-
schnitts, erhoht sich der Grenzabstand beziehungsweise der Strassen-
oder Wegabstand mit Bezug auf die betreffende Fassadenflucht um das
hdéchste Mass, um das die vorspringenden Gebdudeteile (ber die
Fassadenflucht hinausragen.

Neu mussen offene, zu weniger als zur Halfte durch Abschlisse um-
grenzte Gebdudeteile nicht mehr angerechnet werden (die Regelung
zum Witterungsbereich entfallt).

Ebenfalls neu ist kantonal ein erheblicher Bonus von 20 % der zonen-
gemassen Grundziffer fur Volumen, die dem Energiesparen dienen
(verglaste Balkone, Veranden, Loggien, Wintergdrten etc.) vorgege-
ben. Dies fuhrt in allen Zonen zu mehr Bauvolumen, wenn energie-
sparende Bauteile realisiert werden.
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16 WEITERE REVISIONSTHEMEN

16.1 Reservebauzonen

Reduktion Reservezonen umfassen Grundstucke, die sich innerhalb des kanto-
nalen Siedlungsgebiets befinden, heute jedoch nicht eingezont sind.
Die Flachen sind den Landwirtschafts- und Freihaltezonen gleichge-
stellt. Diese gemeindlichen Entwicklungsoptionen sollen dann akti-
viert werden, wenn der Bedarf dafur nachgewiesen ist.

Die Gemeinde hat im Rahmen der laufenden Revisionsarbeiten die
Abgrenzung der Reservebauzonen Uberprift. Bei der Uberprifung
wurden die kommunalen und Uberkommunalen Naturschutzinven-
tare einbezogen.

Die Reservebauzonen werden in Abstimmung auf die Festlegungen
im kommunalen Richtplan Siedlung und Landschaft wie folgt redu-
ziert:

Reduktion Reservezone Vorrain

Reduktion Reservezone Altschiir

Reduktion Reservezone In der Au
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Hinweis zur Reservezone Vorrain

Hinweis zur Reservezone Au

Auswirkungen
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Die kantonale Schutzverordnung fur den Trockenstandort Vorrain /
Hohenegg wird gemass der kantonalen Vorprufung erst in einigen
Jahren vorliegen. Mit der neuen Abgrenzung der Reservezone wird
die kunftige Abgrenzung des Schutzgebiets nicht vorweggenommen.

Im kommunalen Richtplan Siedlung und Landschaft ist keine Reduk-
tion bei der Reservezone Au vorgesehen. Der Kanton hat im Vorpru-
fungsbericht jedoch angeregt, bei der Abgrenzung das kommunale
Schutzgebiet auf den Parzellen Kat. Nrn. 8333 und 10051 zu bertck-
sichtigen. Diese Flachen werden daher der Freihaltezone zugewiesen.

Die Verkleinerung der Reservezonen bleibt ohne Auswirkungen auf
die Abgrenzung des Siedlungsgebiets im kantonalen Richtplan.
Zusammen mit dem Kanton ist zu prufen, wo das Flachenkontingent
an Siedlungsgebiet der Gemeinde Meilen an landschaftlich weniger
empfindliche Gebiete umgelagert werden kann.
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Technische Bereinigungen
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16.2 Zonengrenzen

An mehreren Orten werden die Zonenverlaufe angepasst. Diese An-
derungen sind im Zonenplan unter dem Kapitel "technische Bereini-
gungen" ersichtlich.

Uberdies werden im Rahmen dieser Revision kleine technische Diffe-
renzen im Zonenplan ausgeraumt. Unter anderem werden:

«  Bauzonengrenzen den Waldgrenzen angepasst, wo im OREB-
Kataster entsprechende Differenzen bestehen;

*  samtliche Verkehrsflachen im Siedlungsgebiet einer Bauzone zu-

gewiesen, was keine Auswirkungen auf die Baugrundsttcke hat;

+  die Gewasserflachen einer Nutzungszone zugewiesen'.

Im Zonenplan 1:5'000 kédnnen diese technischen Bereinigungen nicht
dargestellt werden. Es wird auf den Datensatz zur Nachfuhrung des
OREB-Katasters verwiesen.

" Die Gewasserflachen werden je nach Situation einer Bauzone (inner-
halb der bestehenden Bauzonen) oder einer Nichtbauzone (inner-
halb der Landwirtschaftszone, Freihalte- oder Erholungszonen) zuge-
wiesen. Gemass der Definition im PBG zahlen die Flachen zur
anrechenbaren Grundstlcksflache, wenn sie einer Bauzone
zugewiesen sind. Die Festlegung der Gewasserraume erfolgt gemadss
den gewdsserrechtlichen Vorgaben in einem separaten Verfahren.
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AUSWIRKUNGEN
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Einleitung

Theoretische Einwohnerkapazitat

Arbeitsplatzkapazitat
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17 BERICHTERSTATTUNG

Die eidgendssische Verordnung tUber die Raumplanung (RPV) verlangt
von der Behorde, welche die Nutzungsplane erlasst, dass sie zuhan-
den der kantonalen Genehmigungsbehdrde einen Bericht ausfertigt.

Darin ist festzuhalten, wie der Nutzungsplan die Ziele und Grund-
satze der Raumplanung (Art. T und 3 RPG), die Anregungen aus der
Bevolkerung (Art. 4 Abs. 2 RPG), die Sachplane und Konzepte des
Bundes (Art. 13 RPG) und den Richtplan (Art. 8 RPG) berucksichtigt.
Im Weiteren hat sie dartber Auskunft zu geben, wie sie den Anforde-
rungen des Ubrigen Bundesrechts, insbesondere der Umweltschutz-
gesetzgebung, Rechnung tragt, welche Nutzungsreserven im weit-
gehend Uberbauten Gebiet bestehen und wie diese Reserven haus-
halterisch genutzt werden sollen.

17.1 Gemeindeentwicklung

In Meilen wohnten per Ende 2018 14190 Personen. Der rechts-
kraftige Zonenplan besitzt ein Potenzial fir rund 15'500 Personen.

Die Sonderbauvorschriften fur die zentrumsnahen Wohnlagen und
das Zentrum in Dorfmeilen ermdglichen eine massvolle Innenent-
wicklung. Insgesamt werden rund 4 ha Zonen ausgeschieden, in
denen die bauliche Dichte erhdht werden darf. Dadurch steigt das
theoretische Fassungsvermogen des Zonenplans von ca. 15'500 Per-
sonen auf ca. 16’500 Personen an. Dabei bleibt jedoch offen, in wel-
chem Mass die Grundeigentimer von den neu geschaffenen Nut-
zungsmoglichkeiten Gebrauch machen und in welchem Zeitraum die
inneren Nutzungsreserven aktiviert werden.

Die kantonalen Bevdlkerungsprognosen gehen von einem gemassig-
teren Wachstum aus. Der neue Zonenplan vermag die Wachstums-
prognose fur die kommenden 10 Jahre zu decken.

Die Arbeitsplatzkapazitat bleibt grundsatzlich unverandert. Die punk-
tuellen Verkleinerungen der Gewerbe- und Industriezonen werden
durch die neuen Massnahmen zur Sicherstellung einer gemischten
Nutzung in den Zentrumsgebieten (Mindestgewerbeanteil von 20 %
in den Zentrumszonen / gewerblich genutzte Erdgeschosse in der
Kernzone Dorf) bei weitem kompensiert.

Bezlglich der haushalterischen Nutzung der Arbeitszonen wird auf
den Bericht der ZPP verwiesen (Arbeitszonenbewirtschaftung nach
Art. 30 a Abs. 2 RPV).
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Infrastruktur
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Die differenzierten Kernzonenplane gewahrleisten zusammen mit
den aktualisierten Bestimmungen, dass sich Neubauten rucksichts-
voll in die historischen Strukturen integrieren.

Ebenso tragt die neue BZO den erhaltenswerten Quartierstrukturen
Am Tobelweg, an der Bahnhofstrasse und Auf der Hirnen Rechnung.

Auf die Einzonung von Grundstiicken in den Weilern wird verzichtet.
In den detaillierten Kernzonenplanen werden die freirdumlichen
Qualitaten bezeichnet, die zu erhalten sind. Neubauten werden ge-
stutzt auf die bundesrechtlichen Vorgaben ausgeschlossen.

Die vergrosserte Zentrumszone in Dorfmeilen hat das Ziel, das Zen-
trum fur die Versorgung der Bevolkerung zu starken und den &ffent-
lichen Raum als Aufenthalts- und Begegnungsraum aufzuwerten.

Die Sonderbauvorschriften fur diese Zentrumszone gewahrleisten,
dass am Ortsbild qualitatsvoll weitergebaut wird.

Die Sonderbauvorschriften gewahrleisten eine angemessene und mit
dem Baumassenzifferzuschlag von 10 % auch wirtschaftlich interes-
sante Weiterentwicklung der Quartiere im Nahbereich der Zentrums-
gebiete. In diesen Gebieten ist eine Zunahme der Anzahl Wohnein-
heiten und Einwohner erwlinscht.

Die Zonenflache fur 6ffentliche Bauten wird im Rahmen dieser Revi-
sion erhoht (vgl. Kap. 9.1), was der Erfullung von &ffentlichen Auf-
gaben dient.

Der Handlungsspielraum zur Errichtung 6ffentlicher Bauten und
Anlagen wird mit den Zonenplananpassungen somit leicht erhoht.

Die gemeindliche Infrastruktur wird bedarfsgerecht unterhalten und
ausgebaut. Die Gemeinde wurde im Rahmen der Vorprifung einge-
laden, innerhalb von zwei Jahren nach Genehmigung der Revision der
Nutzungsplanung zu prifen, ob eine Uberarbeitung der Generellen
Entwdsserungsplanung (GEP) nétig ist.

Mit der Anpassung des Zonenplans werden die offenen Bachab-
schnitte formell eingezont. Dadurch erhéht sich die massgebliche
Grundstucksflache, da offene Gewdsser nicht mehr wie bisher ausser
Ansatz fallen (vgl. § 259 Abs. 1 PBG, Fassung ab 1. Mdrz 2017). Auf
den Gewasserraum hat die Zonierung jedoch keinen Einfluss.

Samtliche Strassenflachen im Baugebiet werden neu einer Bauzone
zugewiesen, was jedoch ohne Einfluss auf die Zonenkapazitaten
bleibt, da die Flachen baulich nicht ausgenutzt werden konnen.
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Meilen verfugt Uber mehrere Reservebauzonen. Sie werden in den
Gebieten Vorrain, Altschir und Au aus Grunden des Naturschutzes
und aus landschaftlichen Uberlegungen verkleinert. Mit dem Kanton
ist zu prufen, an welchen anderen Ort diese Reserven flachenneutral
verlegt werden kénnen.

Die folgenden Revisionsinhalte sind im Interesse einer nachhaltigen
Mobilitatsentwicklung:

L]

Die bauliche Verdichtung mit Sonderbauvorschriften ist auf die

gut an den offentlichen Verkehr angebundenen Gebiete ausge-
richtet. Die Erhdhung der Personendichte erfolgt im Nahbereich
der Bahnhofe.

In den Gestaltungsplanpflichtgebieten Seehalden, Beugen und
Dreispitz ist die siedlungsvertragliche und auf die Leistungsfahig-
keit der Seestrasse abgestimmte Erschliessung zu regeln.

Mit der Gestaltungsplanpflicht fur das Zentrum Feldmeilen ist
der Bau eines Bushofs beim Bahnhof Herrliberg-Feldmeilen
sicherzustellen (Art. 48 BZO).

Die Regelungen zu den Pflichtparkplatzen wurden basierend auf
der neuen kantonalen Wegleitung grundlegend Uberarbeitet.
Uberdies wurden die Reduktionsgebiete gestutzt auf die heute
vorhandene OV-Erschliessungsqualitdt angepasst (neu Klasse B
anstelle Klasse C). Im Vergleich zur alten BZO profitieren die
Grundeigentimer von der Moglichkeit, weniger Parkplatze rea-
lisieren zu missen (Art. 59 und Art. 60 BZO).

In der BZO wird die Moglichkeit zur Realisierung von autoarmen
Nutzungen geschaffen (Art. 62 BZO).

Im Interesse des Ortsbildschutzes kann der Gemeinderat auf die
Pflicht zur Erstellung von Parkplatzen verzichten (Art. 63 BZO).
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17.2 Umwelt

Der Baumschutz, die Flachdachbegrinung, die Grinflachenziffer und
die Forderung nach extensiv begrinten Strassenabstanden sind
Massnahmen zur Steigerung der Siedlungstkologie.

Die prognostizierten kunftigen klimatischen Bedingungen sind in die
Uberlegungen zur Gemeindeentwicklung eingeflossen. Die Siedlungs-
durchgrinung erhalt dadurch einen neuen Stellenwert. Bdume, Grin-
und Freiflachen sind nicht nur Identitatstrager, sondern auch Schat-
tenspender und beeinflussen das Lokalklima. Grinflachen und be-
grinte Dacher helfen Uberdies mit Hochwasserspitzen zu brechen.

Wenn diese Grunflachen 6kologisch wertvoll gestaltet werden, ent-
steht gleichzeitig ein Mehrwert fir Mensch, Tier und Pflanzen.

Die Festlegung der Gewasserraume ist nicht Gegenstand dieser Teil-
revision der Nutzungsplanung. Die Gewasserraume werden in einem
separaten Verfahren festgelegt. Dies trifft auch fUr die neue Zone fur
offentliche Bauten zur Erweiterung der Schulanlage Allmend zu. Der
Gewasserraum fur das Ormisbachli ist situationsbezogen zu definie-
ren und grundeigentUmerverbindlich zu sichern.

Im Rahmen dieser Teilrevision werden keine Fruchtfolgeflachen
durch neue Bauzonen beansprucht.

Die mit der Erweiterung der Erholungszone Pferdesport unterhalb
des Alten Herrenwegs tangierte Fruchtfolgeflache wird dank der Ver-
kleinerung der Erholungszone fur Familiengarten im Gebiet Friedrich-
stall kompensiert. Massnahmen zum Bodenschutz sind im Gestal-
tungsplan aufzuzeigen (vgl. Kap. 10.2).

Art. 6 RPG regelt, dass die Kantone diejenigen Gebiete identifizieren,
die durch Naturgefahren oder schadliche Einwirkungen erheblich be-
droht sind. In den Gefahrenkarten werden unter anderem Gebiete
mit erheblicher Gefahrdung (Verbotsbereiche, rot) bezeichnet. Wei-
tere Gebiete, die in der Gefahrenkarte ausgeschieden werden, sind
diejenigen mit mittlerer Gefahrdung (Gebotsbereiche, blau) und sol-
che mit geringer Gefahrdung (Hinweisbereiche, gelb). Fir die ver-
schiedenen Gefahrenklassen sind jeweils situationsgerechte Mass-
nahmen zu ergreifen. In der Verordnung tUber den Hochwasserschutz
und die Wasserbaupolizei (HWSchV) 8 9 Abs. 1 werden die verschie-
denen Massnahmen erlautert:

"Die Gemeinden beschrdnken in Gefahrenbereichen die Gefdhrdung von
Bauten und Anlagen durch hdufige oder stark schddigende Hochwasser
vor allem mit planungsrechtlichen Festlegungen wie Um- oder Auszonun-
gen, Gewdsserabstandslinien, Gestaltungspldnen und Niveaulinien. Sie
ordnen im Einzelfall zur Vermeidung von Schéden an Bauten und An-
lagen die erforderlichen Beschrdnkungen der baulichen Nutzung und
bauliche Massnahmen an."
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Ausschnitt Naturgefahrenkarte

I erhebliche Gefahrdung (Verbotsbereich)

I mittiere Geféahrdung (Gebotsbereich)
geringe Gefahrdung (Hinweisbereich)
Restgefahrdung (Hinweisbereich)

[ Weiss im Untersuchungsperimeter = keine oder
vemachlassigbare Gefahrdung

ausserhalb Untersuchungsgebiet

Beurteilung

Storfallvorsorge

Nordlich der Bahn
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Im Baugebiet von Meilen bestehen nur Gebiete mit einer geringen
Gefahrdung. Massnahmen zur Verbesserung des Hochwasserschut-
zes werden im Rahmen von Gewasserprojekten umgesetzt.

Die Midor ist im Chemierisikokataster aufgeflhrt. Die Revision des
Zonenplans fuhrt im Konsultationsbereich zu folgenden Anderungen

der Personenpotenziale.

Nordlich Bahn

Heute Flache BMZ
19 2300
Oe 900
WG22 2800
Total 6000
Neu Flache BMZ
Z4.5 6000
Total 6000

9
5
2.2

7

Volumen

Volumen

Chemierisikokataster

Nutzflache Personen
20700 5175 173
4500 1125 45
6160 1540 31
31360 7840 248
Nutzflache Personen
42000 10500 210
42000 10500 210

m2 pro Person
30
25
50

m2 pro Person
50
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Je nach Gewerbebetrieb, der sich heute in der Industriezone 19 nie-
derlassen kénnte, fuhrt die Umzonung nérdlich der Bahn in der Ten-
denz zu einer Reduktion der Personendichte am Tag. Dies selbst in
der Annahme, dass auf den Grundsticken, die der Zentrumszone
zugewiesen werden, eine Baumassenziffer 7 realisiert wird. Da der
Wohnanteil erhoht wird, halten sich kinftig in der Nacht jedoch mehr
Personen im Konsultationsbereich auf.

Sudlich Bahn

Heute Flache BMZ Volumen  Nutzflache Personen m2 pro Person
KA 4.5 11670 4.5 52515 13129 263 50
KA 4.5 4800 45 21600 5400 108 50
Z5 5400 5 27000 6750 135 50
Total 21870 101115 25279 506

Neu Flache BMZ Volumen  Nutzflache Personen m2 pro Person
Z4.5 17870 6 107220 26805 536 50
QEZ 4000 4 16000 4000 80 50
Total 21870 123220 30805 616

Die Umzonung sudlich der Bahn fuhrt zu einer Erhéhung der Per-
sonendichte, sofern samtliche Grundeigentimer nach den Vorgaben
der Sonderbauvorschriften bauen. Dabei wurde angenommen, dass
im Durchschnitt eine Baumassenziffer 6 realisiert wird. Dieser Wert
liegt 25 % Uber der Grundnutzung. Im Extremfall halten sich kunftig
rund 100 Personen mehr im Konsultationsbereich auf. Aufgrund der
sehr tragen Erneuerungsrate des Gebaudebestands (ca. 1 %), ist da-
bei von einer sehr langfristig ausgerichteten Zunahme des Nutzungs-
potenzials auszugehen.

Massnahmen zur Risikominimierung werden unter dem Gesichts-
punkt der Verhdltnismassigkeit zusammen mit der Midor nachgelagert
an die Revision der BZO geprft.
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Mehrwertabgaben

Mehrwert im Rahmen der
Sonderbauvorschriften

Gemeindefinanzen
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17.3 Finanzen

Nach Art. 5 RPG ist fur erhebliche Vor- und Nachteile, die durch Pla-
nungen entstehen, ein angemessener Ausgleich zu gewahrleisten.
Planungsbedingte Mehrwerte sind zu mindestens 20 % durch den
Beglnstigten auszugleichen.

Der Regierungsrat des Kantons Zurich hat am 7. Februar 2018 dem
Kantonsrat das Mehrwertausgleichsgesetz (MAG) beantragt.

Die parlamentarische Behandlung, die Volksabstimmung und die
Inkraftsetzung des MAG stehen aus. Im Rahmen dieser Totalrevision
werden daher keine Mehrwertabgaben erhoben.

In den neu ausgeschiedenen Geltungsbereichen der Sonderbau-
vorschriften wird eine hohere bauliche Dichte ermoglicht. Diese Ge-
biete erfahren somit einen gewissen Planungsvorteil. Die Sonderbau-
vorschriften bewirken jedoch keinen Zwang, nach ihnen zu bauen.
Mit dem Mehrwert fur Private sind auch wesentliche qualitative
Mehrwerte fur die Offentlichkeit verbunden:

*  Erhohte Anforderungen an die Architektur und Integration der
Bauten in die Quartierstruktur

*  Innere Verdichtung mit zusatzlichen Wohneinheiten

*  Erhaltung und Aufwertung von Freiflachen

Die Gemeinde besitzt mehrere Grundstucke, die sich innerhalb des
Perimeters mit Sonderbauvorschriften befinden. Die Gemeinde pro-
fitiert somit von der Moglichkeit, eine hohere Dichte zu realisieren,
was jedoch projektbezogen zu beurteilen ist.

Ansonsten hat die Totalrevision keine direkten Auswirkungen auf den
Finanzhaushalt der Gemeinde.
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17.4 Berucksichtigung der Richtplanvorgaben

Der kommunale Richtplan Siedlung und Landschaft wurde im Frih-
jahr 2018 vom Kanton ohne Vorbehalte genehmigt. Er konkretisiert
die Ubergeordneten Vorgaben in den kantonalen und regionalen
Richtplanen.

Die behordenverbindlichen, strategischen Richtplanfestlegungen
wurden im Rahmen dieser Revision parzellengenau konkretisiert und
grundeigentimerverbindlich umgesetzt.

17.5 Berucksichtigung der Sachpldane des
Bundes

Das ISOS dient in erster Linie als Entscheidungsgrundlage fur den
Bund bei der Erfullung von Bundesaufgaben. Bei Bundesaufgaben
entfaltet das ISOS gestutzt auf Art. 6 des Natur- und Heimatschutz-
gesetzes (NHG) eine unmittelbare Wirkung. Durch diverse Bundes-
gerichtsentscheide hat das ISOS als Bundesinventar fur Kantone und
Gemeinden jedoch an Bedeutung gewonnen. In mehreren Entschei-
den wurde festgehalten, dass in der Richt- und Nutzungsplanung die
Bundesinventare als besondere Form von Konzepten und Sachpla-
nen des Bundes zu berUcksichtigen sind.

Es wird jedoch nicht verlangt, dass die Kantone und Gemeinden die
Ortsbildaufnahmen vorbehaltlos in ihre Nutzungsplanung aufneh-
men, sondern dass diese im Rahmen der Nutzungsplanung in die
Interessenabwagungen einfliessen.

Die im ISOS beschriebenen rdumlichen Qualitaten und Erhaltungs-
ziele werden wie folgt in der Nutzungsplanung bericksichtigt:

. Kernzone Weiler (KW) mit detailliertem Kernzonenplan und
Ausschluss von Neubauten fur das Gebiet Burg (ISOS-Erhal-
tungsziel A)

*  Kernzone K3 mit detailliertem Kernzonenplan fur den Kern-
bereich Dorf (ISOS-Erhaltungsziel A)

*  Quartiererhaltungszone mit Erganzungsplan Bahnhofstrasse
(ISOS-Erhaltungsziel A)

*  Quartiererhaltungszone mit Erganzungsplan Auf der Hurnen
(ISOS-Erhaltungsziel A)

*  Sonderbauvorschriften mit qualitativen Mehranforderungen fur
die Zentrumszone Dorf (ISOS-Erhaltungsziel B)

*  Sonderbauvorschriften mit qualitativen Mehranforderungen fur
das Gebiet Untere Bruech (ISOS-Erhaltungsziel B)

*  Reduktion Gebdudeldnge, Mehrlangenzuschlag und Begri-
nungsvorschriften fUr das Gebiet Justrain (ISOS-Erhaltungsziel B)
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Ubersicht Der nachfolgende Plan zeigt, wie mit der Zonierung auf das ISOS
reagiert wurde.

Kernzone K3 L

=
[ 1 Kemzonek2 ;
—-—
—

Kernzone Weiler

Quartiererhaltungszone QEZ

Sonderbauvorschriften
D Reduktion Gebaudelangen /
Forderung Durchgriinung

Abgrenzung ISOS Gebiet /= Baugruppe
(Erhaltungsziel A)

~~ Abgrenzung ISOS Gebiet / Baugruppe

{a

Magliche Konflikte Um das ISOS als berucksichtigt beurteilen zu kénnen, ist gemass kan-
tonalem Vorprufungsbericht eine umfassendere Interessenabwa-
gung erforderlich. Dabei wurden bei den ISOS-Gebieten 3 und 5 und
der Baugruppe 0.1 mogliche Konflikte zwischen den Erhaltungszielen
des ISOS und den generellen Bestimmungen der Nutzungsplanung
geortet.

Auszug ISOS
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ISOS Erhaltungsziel B:
Bebauung an der historischen Landstrasse, verschiedenartige Wohn-
héuser, teilweise grosse Gdrten zur Seestrasse, 19.-21. Jh.

Erwagungen der Gemeinde

Das Gebiet befindet sich unmittelbar beim Bahnhof. Die kleinteilige
Eigentumsstruktur erschwert es, dass sich in diesem Gebiet eine
andere Massstablichkeit etabliert. Aufgrund der zentralen Lage sollen
die Nutzungspotenziale auf den Grundsticken dennoch ausgeschopft
werden kdnnen, was den Ubergeordneten Zielen der Innenentwick-
lung entspricht. Die Grundstlcke bleiben im Rahmen dieser Revision
unverandert der Wohnzone W2.4 zugeteilt. In dieser Zone werden
die zulassigen Gebaudelangen von 60 m auf 30 m reduziert, womit
der heutigen Massstablichkeit entsprochen wird. Weitergehende pla-
nungsrechtliche Massnahmen, wie z.B. der Erlass einer Quartierer-
haltungszone, werden aufgrund der Ubergeordneten raumplaneri-
schen Vorgaben, die der Kanton fur die urbanen Wohnlandschaften
formuliert hat und Eingang in die regionalen und kommunalen Richt-
plane fanden, als unverhaltnismassig beurteilt.
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ISOS Erhaltungsziel B:

Wohnquartier am Hang, im Osten vorwiegend regelmdssig angeordnete
Ein- und Mehrfamilienhéuser in Gdrten, v. a. 1. H. 20. Jh., einige neuere
Ersatzbauten, entlang der 1950 nach Westen verldngerten Bruechstrasse
Wohnbldcke und offentliche Bauten, v. a. 1950/60er-jahre

Erwagungen der Gemeinde
Folgende Massnahmen tragen dem Erhaltungsziel B Rechnung:

*  zur Erhaltung des grinen Erscheinungsbilds
- Grunflachenziffer 40% (Art. 76 BZO)
- Pflicht zur Begriinung des Strassenabstands (Art. 75 BZO)
- Baumkataster

*  zur Wahrung der Massstablichkeit (Art. 28 BZO)
- Reduktion Gebaudelange in der W1.4 von 50 m auf 30 m
- Reduktion Gebaudelange in der W1.8 von 50 m auf 30 m
- Reduktion Gebaudelange in der W2.2 von 60 m auf 30 m
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*  zur Sicherstellung einer offenen Bauweise
- Einfuhrung Mehrlangenzuschlag fur die W 1.4 (Art. 32 BZO)
- Verhinderung der geschlossenen Bauweise in der W1.4 und
W1.8 (Art. 31 BZO)
*  zur Forderung der ortsbaulichen Integration
- Erlass von Sonderbauvorschriften mit erhohten Qualitats-
anforderungen (unterhalb Bruechstrasse)

Das Gebiet oberhalb der Bruechstrasse bleibt unverandert den
lockeren Wohnzonen W1.4 und W1.8 zugeteilt.

Das Gebiet unterhalb der Bruechstrasse befindet sich unmittelbar
beim Bahnhof. Aufgrund der zentralen Lage sollen die Nutzungs-
potenziale auf den Grundstucken ausgeschopft werden kédnnen, was
den Ubergeordneten Zielen der Innenentwicklung entspricht. Die
Grundstucke bleiben im Rahmen dieser Revision unverandert der
Wohnzone W2.2 zugeteilt. Mit Sonderbauvorschriften wird eine qua-
litatsorientierte Siedlungserneuerung geférdert. Dabei darf von den
strukturbildenden primaren Bauvorschriften nur beschrankt abge-
wichen werden. Weitergehende planungsrechtliche Massnahmen,
wie z.B. der Erlass einer Quartiererhaltungszone, werden aufgrund
der Ubergeordneten raumplanerischen Vorgaben, die der Kanton fur
die urbanen Wohnlandschaften formuliert hat und Eingang in die
regionalen und kommunalen Richtplane fanden, als unverhaltnismas-
sig beurteilt.

ISOS Erhaltungsziel B:
Bahnhofsquartier, zwei- und dreigeschossige Wohn- und Geschdftshduser,
Gemeindewerke, Schulareal, 19./ 20. Jh., zahlreiche Ersatzbauten, 20. Jh.

Erwagungen der Gemeinde

Das Gebiet Nr. 3 grenzt im Westen an den historischen Ortskern
(Kirchgasse) und im Osten an die Bebauung aus der Grinderzeit
(Bahnhofstrasse). Im Gebiet Nr. 3 ist insgesamt eine heterogene
bauliche Struktur vorhanden. Sie wird gepragt durch Bauten, die fur
unterschiedliche 6ffentliche und private Zwecke erstellt wurden
(Wohn- und Geschaftshauser, Bankgebdude, Schulhausbauten, Ge-
meindewerke etc.). Dementsprechend variieren die Volumetrie, bau-
liche Dichte und der architektonische Ausdruck im Gebiet.
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Die Gemeinde Meilen ist in einem langjahrigen Prozess dabei, das
Dorfzentrum weiterzuentwickeln. Mit einem Studienauftrag wurde fur
das "Bahnhofsquartier" ein ortsbaulich Uberzeugendes Konzept erar-
beitet (siehe Kap. 12.3). Die Erkenntnisse aus dieser Planung sind in
den kommunalen Richtplan Siedlung und Landschaft eingeflossen.
Dieser definiert die folgenden wegleitenden Strukturvorgaben:

*  Dichtestufe 3 bis 4 (Baumassenziffer grésser 3)

*  Nutzweise: Mischnutzung (Zielwerte der Nutzungsdurchmischung
gemdss Situationsplan). Verkaufs- und Handelsbetriebe sollen die
Zentrumsbereiche nicht konkurrenzieren.

*  Von besonderer Bedeutung sind: gezielte, auf Dorfkernstruktur ab-
gestimmte Verdichtung der gemeindeeigenen Grundstiicke, Zentrum
mit attraktiven Nutzungen mit einem d&ffentlichen Charakter er-
gdnzen, hohe Aufenthaltsqualitdt im Freiraum sicherstellen

Im Spannungsfeld zwischen Bewahren und Weiterentwickeln wird das
Gebiet 3 aufgrund seiner ortsbaulichen Bedeutung der Zentrums-
zone Z 4.5 zugewiesen. Die bauliche Dichte wird nicht pauschal er-
héht, sondern bleibt in der Grundnutzung unverandert (heute K 4.5).
Mit Sonderbauvorschriften wird ein Anreiz fUr ortsbaulich einwand-
freie Losungen gesetzt. Die bauliche Verdichtung ist daher an erhéh-
te gestalterische Anforderungen geknipft. Die qualitativen Beurtei-
lungsmassstabe treten bei der Realisierung hoherer Dichten daher in
den Vordergrund. Die fur den Charakter des Ortsbildes wesentlichen
Elemente (K&rnung, Massstablichkeit, Durchldssigkeit, Platzabfolgen)
kdnnen mit den Sonderbauvorschriften gewahrt werden. Die Nut-
zungspotenziale auf den Grundsticken sollen jedoch ausgeschopft
werden, was den Ubergeordneten Zielen der Innenentwicklung ent-
spricht. Einschrankende planungsrechtliche Massnahmen, wie z.B.
der Erlass einer Gestaltungsplanpflicht, werden als unverhaltnismas-
sig beurteilt.

Ubersichtsplan Gebiet 3
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17.6 Beriicksichtigung KOBI

Festlegungen in den Die Kernzonenplane Dorf und Burg wurden wie folgt auf die Fest-
Kernzonenplanen legungen in den beiden Ubergeordneten Inventaren (KOBI) abge-
stimmt:

*  Festlegung eines Volumenschutzes fur die strukturbildenden
Gebdude

*  Bezeichnung der pragenden Freiraume und Gartenbereiche
*  Bezeichnung der ausgepragten Platz- und Strassenrdume

*  Festlegung der raumbegrenzenden Fassaden

Die Kernzone Dorf wurde Uberdies entsprechend dem Perimeter des
KOBI angepasst. Auf die Bezeichnung der Dachformen wird verzichtet,
da dies Uber den Volumenschutz sichergestellt wird. Die punktuellen
Abweichungen von den Inventarinhalten liegen im Anordnungsspiel-
raum der gemeindlichen Regelungskompetenzen. Die zentralen Aspek-
te des Ortsbildschutzes werden mit der Revision grundeigentimerver-
bindlich gesichert.
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18 FAZIT

Anforderungen des ARE an Die im Kreisschreiben der Baudirektion vom 4. Mai 2015 umschrie-

Nutzungsplanungen benen Anforderungen an Richt- und Nutzungsplanungen werden
hinsichtlich der Ubereinstimmung mit Art. 15 RPG sinngemaéss wie
folgt erfullt:

* Die Vorgaben der Ubergeordneten Richtplane werden respek-
tiert. Insbesondere ist die kommunale Planung widerspruchsfrei
auf den regionalen Richtplan Pfannenstil abgestimmit.

*  Denim kantonalen Raumordnungskonzept fur den Handlungs-
raum "urbane Wohnlandschaft" vorgegebenen Grundsatzen zur
qualitatsorientierten Innenentwicklung wird Rechnung getragen.
Die Moglichkeiten zur Siedlungsentwicklung nach innen werden
unter besonderer Berucksichtigung der Erschliessung mit dem
offentlichen Verkehr angemessen ausgeschopft.

*  Mitden Sonderbauvorschriften wird in den Wohn- und Zen-
trumszonen eine zusdtzliche Einwohnerkapazitat geschaffen,
was den Ubergeordneten Zielen der Siedlungsentwicklung nach
innen entspricht. Die Erhdhung der Einwohnerkapazitat ist im
Handlungsraum "urbane Wohnlandschaft" angemessen.

*  Zur Revision der Nutzungsplanung wurde keine besondere Ab-
stimmung Uber die Gemeindegrenzen hinweg vorgenommen.
Die Nachbargemeinden konnten sich im Rahmen der Anhérung
zu den Revisionsinhalten dussern.

*  Mitder Entwicklungsstrategie und den darauf aufbauenden
kommunalen Richtplanen Siedlung und Landschaft sowie Ver-
kehr liegt eine Gesamtschau vor, die wesentliche planerische
Ziele fur das ganze Gemeindegebiet umfasst. Die wichtigsten
Themen und Postulate sind in die Revision der Nutzungsplanung
eingeflossen.

SUTER * VON KANEL * WILD 91



SUTER _
VON KANEL
WILD

Planer und Architekten AG

Forrlibuckstrasse 30, 8005 Zurich
+41 44 315 13 90, www.skw.ch

-yl
meilen
Leben am Zurichsee

Kanton Zurich

Revision Nutzungsplanung

BERICHT ZUR MITWIRKUNG

Von der Gemeindeversammlung am 17.9.2020 zur Kenntnis
genommen

Namens der Gemeindeversammlung:

r/(Pra%zt/v Der Schrg|ber:
/ /

Christoph Hiller Didigf Mayenzet

D

31051 -17.9.2020




Revision Nutzungsplanung, Meilen
Bericht zur Mitwirkung

Inhalt 1 VORBEMERKUNGEN

1.1 Allgemein
1.2 Technische Bereinigungen / Korrekturen

2 EINWENDUNGEN

2.1 Kernzonen

2.2 Quartiererhaltungszonen
2.3 Zentrumszonen

2.4 Wohn-und Mischzonen

2.5 Industrie- und Gewerbezonen
2.6 Erholungs- und Freihaltezonen
2.7 Uferbereich

2.8 Gestaltungsplanpflichtgebiete
2.9 Sonderbauvorschriften

2.10 BZO allgemein

2.11 Diverses

3 ANHORUNG

3.1 Nachbargemeinden
32 ZPP

4 KANTONALE VORPRUFUNG
4.1 Einleitung

38
38

4.2 Kantonale Antrage gemass dem ersten Vorprufungsbericht

38
4.3 Kantonale Antrage gemass dem zweiten
Vorprifungsbericht

ANHANG
A1 Liste der Antrage

Auftraggeberin Gemeinde Meilen

Bearbeitung SUTER + VON KANEL * WILD
Michael Camenzind, Anita Brechbrihl

SUTER * VON KANEL * WILD

51

53
53



Offentliche Auflage

Einwendungen

Ubersicht

Anhoérung

Vorprifung

Eingehende Prifung

SUTER * VON KANEL * WILD

Revision Nutzungsplanung, Meilen
Bericht zur Mitwirkung

1 VORBEMERKUNGEN
1.1 Allgemein

Die offentliche Auflage und Anhdérung gemass 8 7 PBG zur Revision
der Nutzungsplanung Meilen erfolgte vom 7. Juni 2019 bis 7. August
2019.

Wahrend der 60-tagigen Auflagefrist konnte sich jedermann zu den
RevisionsentwUrfen dussern und schriftliche Einwendungen dagegen
vorbringen.

Insgesamt wurden 85 Schreiben mit rund 150 Anderungsantragen
sowie Anregungen eingereicht (ohne ZPP und Kanton). Einige Antrage
sind gleichlautend oder beziehen sich auf den gleichen Sachverhalt.
Die Eingaben wurden daher thematisch gegliedert und im vorliegen-
den Bericht zu 69 Einwendungen zusammengefasst. Einige Antrdage
betreffen Anliegen, die nicht in die Beschlusskompetenz der Gemein-
deversammlung zur Nutzungsplanung fallen. Diese Eingaben werden
durch den Gemeinderat zur Kenntnis genommen.

Einwendungen zu Einwendungen zur | Total

den Planinhalten Bau- und Zonen-

(Zonenplan / ordnung

Erganzungsplane)
Einwendungen total 30 39 69
Berucksichtigt 5 4 9
Teilw. bertcksichtigt 7 8 14
Nicht berucksichtigt 18 17 36
Kenntnisnahme = 10 10

Die Nachbargemeinden Herrliberg, Uetikon am See und Egg sowie
die Zurcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) wurden zur Anhorung
eingeladen.

Parallel zur 6ffentlichen Auflage wurde die Revisionsvorlage dem ARE
zur Vorprufung eingereicht. Die kantonalen Amtsstellen haben mit
Schreiben vom 11. Dezember 2019 (1. Vorprifung) und 11. Juni 2020
(2. Vorprufung) zum Entwurf der Gesamtrevision Stellung genom-
men.

Der Gemeinderat hat samtliche Antrage eingehend gepruft.

Soweit sich der Gemeinderat den eingereichten Antragen anschlies-
sen konnte, wurde die Revisionsvorlage entsprechend angepasst.




Hinweis auf die Nummerierung
der BZO-Artikel

Bericht zu den Einwendungen

Hinweis auf weitere redaktionelle
Anpassungen an der Vorlage nach
der o6ffentlichen Auflage

Bereinigungen aufgrund der zweiten
kantonalen Vorprufung vom
11.Juni 2020
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Im vorliegenden Bericht wird auf zahlreiche Artikel in der BZO verwie-
sen. Die Nummerierung entspricht der BZO-Fassung, die mit Datum
vom 21. Mai 2019 zur Mitwirkung 6ffentlich aufgelegt wurde.

Aufgrund von berucksichtigten Einwendungen und Antragen ergeben
sich Anderungen an den Bauordnungsbestimmungen, was Aus-
wirkungen auf die Nummerierung hat. Die Artikel-Nummern der BZO,
die der Gemeindeversammlung zur Beschlussfassung vorgelegt wird,
korrespondieren daher nicht mit der Fassung, die 6ffentlich aufgelegt
wurde.

Uber die nicht berticksichtigten Einwendungen ist gemdass § 7 PBG
ein Bericht zu erstellen. Der vorliegende Bericht behandelt alle Ein-
wendungen und somit auch die beruicksichtigten Einwendungen. Die
Einwendungen sind entsprechend den Kapiteln in der BZO thema-
tisch gegliedert und zusammengefasst, soweit sie analoge Anliegen
betreffen. Die Tabelle im Anhang zeigt samtliche Antrage, wie sie bei
der Gemeinde eingereicht wurden.

Uber die nicht berticksichtigten Einwendungen wurde gesamthaft bei
der Festsetzung durch die Gemeindeversammlung entschieden. Der
vorliegende Bericht wurde zusammen mit den Ubrigen Akten
offentlich aufgelegt und stand zur Einsichtnahme offen.

1.2 Technische Bereinigungen / Korrekturen

Die Gesamtrevision der Nutzungsplanung sollte urspringlich an der
Gemeindeversammlung vom 2. Marz 2020 und den darauf folgenden
Abenden beraten und verabschiedet werden. Aufgrund der Corona-
virus-Pandemie mussten diese Gemeindeversammlungstermine ab-
gesagt und neu angesetzt werden. Diese Zeit wurde genutzt, um in
Erganzung zum Ergebnis der Mitwirkung und Vorprifung einige
Korrekturen und Bereinigungen an der Vorlage vorzunehmen. Sie
sind nachfolgend erlautert:

* Flachdachbegrinung (Art. 50 Abs. 5 nBZO)
Die Genehmigungsbehorde hat in der zweiten Vorprufung fest-
gestellt, dass die qualitativen Anforderungen an die Flachdach-
begrinung anzupassen sind. In Art. 50 Abs. 5 nBZO wird weiter-
hin verlangt, dass Flachdacher zu begrinen sind. In der BZO wird
jedoch nicht mehr erwahnt, dass diese Begriinungen "6kologisch
wertvoll" sein mussen. Die Gemeinde wird die Anforderungen in
einer Vollzugsrichtlinie prazisieren.
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Nachtrag der Genehmigungsbehorde *  Grunflachenziffer (Art. 76 nBZO)

gemass E-Mail vom 25. Juni 2020 Die Genehmigungsbehorde hat im Nachgang an die zweite Vor-
prufung darauf hingewiesen, dass im kantonalen Planungs- und
Baugesetz die Grunflachenziffer abschliessend definiert ist und
die Gemeinden keine Befugnis fur davon abweichende Definitio-
nen haben. Art. 76 nBZO wurde entsprechend angepasst.

Technische Bereinigungen im Zonenplan  |m Zonenplan wurden folgende technische Bereinigungen vorge-
nommen:

*  Waldareale
In der ursprunglichen Druckvorlage an die Stimmbevolkerung
waren die Waldareale gemdss dem Datensatz der amtlichen Ver-
messung dargestellt. Neu sind die Waldareale dargestellt, wie sie
im Kataster der offentlich-rechtlichen Eigentumsbeschrankungen
festgelegt sind. Die Abgrenzungen im Landwirtschaftsgebiet wur-
den durch den Kanton im Rahmen des Waldfeststellungsverfah-
rens neu bestimmt.

* Erweiterung Zone fur 6ffentliche Bauten und Freihaltezone bei
der Schulanlage Allmend
Die Ausweitung der Zone fur offentliche Bauten bei der Schulan-
lage Allmend wird reduziert und auf das Eigentum der Gemeinde
Meilen beschrankt. Die Zonenabgrenzungen wurden ent-
sprechend angepasst.

* Erholungszone Familiengarten (E1) Friedrichstall
In der Marz-Vorlage wurde die Erholungszone Friedrichstall auf
die bestehenden Nutzgarten verkleinert. Die Flachen wurden an
der Rainstrasse und im Dreieck zwischen Burgstrasse und
Toggwilerstrasse kompensiert. Die notwendige Umsiedlung der
Familiengarten im Gebiet der Weid zeigt, dass die Ruckzonung
der Erholungszone Friedrichstall zu grosszlgig bemessen war.
Das Gebiet ¢stlich der Pfannenstielstrasse bleibt analog der
bestehenden Familiengarten westlich der Pfannenstielstrasse der
Erholungszone E1 zugeteilt. Die Gestaltungsplanpflicht wird
aufgehoben.

* Kernzone K3/ Kernzonenplan Dorfmeilen
Die Grundstucken Kat. Nrn. 3597, 3354, 3557, 3558, 3561 und
3562 sind heute der Wohnzone W1.0 zugeteilt. GestUtzt auf den
Eintrag im Inventar der Ortsbilder von Ubergeordneter Bedeu-
tung (KOBI) werden sie der Kernzone K3 zugewiesen. Dabei
wurde festgestellt, dass die Zonenbezeichnung im Zonenplan
nicht mit der korrekten Abgrenzung im Kernzonenplan Dorf-
meilen Ubereinstimmt, was korrigiert wurde.

*  Wohn-und Gewerbezone WG 2.2 beim FeldgUetliweg
Hier hat sich in der ursprunglich verschickten Vorlage an die
Stimmbevdlkerung ein Fehler eingeschlichen. Das Gebiet war
falschlicherweise als WG 2.4 beschriftet. Es verbleibt jedoch un-
verandert der Wohn- und Gewerbezone WG 2.2 zugeteilt und
wird nicht aufgezont.
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Die Grundeigentimer in der vom Gemeinderat beantragten
Quartiererhaltungszone Am Tobelweg haben auf die korrekte Be-
zeichnung ihrer Siedlung hingewiesen, was in den Dokumenten
korrigiert wurde ("Am Tobelweg" anstelle "Im Tobel").

Aufgrund von Rickmeldungen im Vorfeld der angesetzten Gemein-
deversammlung wurden folgende Bereinigungen in den Kernzonen-
planen vorgenommen:

L]

Weiler Burg
Die Sennhutte (auf Kat. Nr. 5047) wurde im Sinne des Berichts zur
Mitwirkung als rotes Gebdude bezeichnet (Fehler).

Weiler Toggwil

Bei der Liegenschaft Kat. Nr. 11869 wurde die Schraffur "wichtige
Freiraume" entsprechend der tatsachlichen Situation angepasst
(Reduktion im Bereich des bestehenden Aussenparkplatzes).

Weiler Untere Aebleten

Der im Kernzonenplan Untere Aebleten bezeichnete Freihalte-
bereich wurde aufgrund von Rickmeldungen entsprechend den
drtlichen Gegebenheiten angepasst.

Uberdies wird auf folgende redaktionelle Anpassungen in der BZO
hingewiesen:

L]

L]

Die Kapitel-Nummerierung in der nBZO wurde angepasst.

In Art. 33 nBZO (Industrie- und Gewerbezonen) wurde prazisiert,
dass die Fassadenhohe auf allen Gebaudeseiten einzuhalten ist
und nicht nur auf der Giebelseite eines Gebaudes.

In Art. 54 nBZO (Abstande bei fehlenden Baulinien) wurde
prazisiert, dass nicht nur bei unterirdischen Bauten, Kleinbauten
und Anbauten ein Strassenabstand von 2m gilt, sondern auch bei
Unterniveaubauten.

Der Begriff "Wdrmebedarf" wurde in "Energiebedarf" geandert, was
in Art. 42, 69 und 73 nBZO korrigiert wurde.



1. Prazisierungen im Kern-
zonenplan

Antrage 11, 21, 48, 52.2,53.1, 53.2, 53.5,
53.6

2. Mehr Spielraum fir Neubauten

Antrage 52.1,52.3,53.3,53.4
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2 EINWENDUNGEN

2.1 Kernzonen

2.1.1  Kernzonenplan Burg

In mehreren Einwendungen werden Anpassungen im Kernzonenplan Burg
gewdinscht:

- Kat. Nr. 5190: Die Signatur "bestehender rechtskrdftiger Gestaltungs-
plan" sei auch im Zonenplan aufzunehmen.

- Kat. Nr. 5231: Der Garten sei anstelle als "wichtiger Freiraum" dem
"Gartenbereich" zuzuweisen.

- Kat. Nr. 5047: Die Sennhditte an der Burgstrasse sei als rotes Gebdude
im Kernzonenplan aufzunehmen.

- Kat. Nrn. 10880, 10881: Das kleine Gebdude (Waschhaus) sei gleich
zu belassen wie auf altem Zonenplan (rotes Gebdude anstelle graues
Gebdude).

- Kat. Nrn. 10195, 12325: Der bewilligte Anbau (Garage) sei grau zu
markieren und in den richtigen Massen abzubilden. Der Platz vor der
Garage sei als ausgeprdgter Platz- und Strassenraum zu markieren.
Sudlich der Scheune sei kein Freiraum zu bezeichnen, da dies die ein-
zige Moglichkeit fiir einen kiinftigen Abstellplatz sei.

- Der Brunnenplatz der Wasserversorgung Burg sei als ausgeprdgter
Platz- und Strassenraum zu bezeichnen.

Erwagungen der Gemeinde:

Bei den gestellten Antragen handelt es sich um Prazisierungen mit

Bezug zur effektiven Situation. Der Kernzonenplan Burg wird entspre-

chend angepasst.

Beschluss: Die Einwendungen werden berucksichtigt.

In mehreren Einwendungen wird mehr Flexibilitdt fir Neubauten oder die
Umnutzung bestehender Gebdude gewtinscht:

- Kat. Nrn. 10880, 10881: Die Freifldche sei um die Fldche des ehemali-
gen Baubereichs zu reduzieren (freiere Nutzungsmaglichkeiten).

- Kat. Nrn. 10195, 12325: Im rickwdrtigen Bereich sei kein Freiraum zu
bezeichnen. Bei der Scheune sei auf eine Beschrinkung auf gewerbli-
che Nutzungen im EG zu verzichten (Nutzung ganzer Scheunen fir
Wohnen oder Gewerbe).

Erwagungen der Gemeinde:

Die Anliegen sind grundsatzlich nachvollziehbar. Der Weiler Burg liegt
jedoch ausserhalb des kantonalen Siedlungsgebiets. Der Kanton hat,
gestutzt auf die Vorgaben des Bundesrechts, seine Praxis zu den
Kleinsiedlungen und Weilern ausserhalb des kantonalen Siedlungs-
gebiets angepasst. Aufgrund der Vorgaben im kantonalen Richtplan
und der Ruckmeldung im Vorprifungsbericht besteht kein Spielraum
fur die Realisierung von Neubauten. Die Antrage widersprechen da-
her dem Bundesrecht und kénnen nicht bertcksichtigt werden.

Die Gemeinde wurde im Vorprufungsbericht aufgefordert, die Kern-
zonenbestimmungen fur die Weiler dahingehend anzupassen, dass



3. Umzonung von der Gewerbe-
zone G5 in die Kernzone K3

Antrage 8,9, 10, 14, 19, 20, 26 und 70

4. Verzicht auf Umzonung in die
Kernzone K3

Antrage 38, 41, 59.1 und 59.2
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keine Neubauten erstellt werden durfen und Ersatzbauten nur im
Umfang der bestehenden Gebdudevolumen ermdglicht werden
duarfen.

Beschluss: Die Einwendungen werden nicht bertcksichtigt.

2.1.2  Kernzonenplan Dollikon

In mehreren Eingaben wird gewdinscht, dass die an die Kernzone K3 an-
grenzenden Liegenschaften Kat. Nrn. 11645 und 7702, welche heute der
Gewerbezone G5 zugewiesen sind, in die Kernzone K3 respektive in die WG
2.8 umgezont werden.

Erwagungen der Gemeinde:

Die Anliegen kdnnen aus ortsbaulicher Sicht nachvollzogen werden,
da die Grundstucke Uber die Strasse im Dorfli erschlossen sind und
daher mit der Kernzonenstruktur eine funktionale Einheit bilden. Die
Vorgaben im kantonalen und regionalen Richtplan verlangen jedoch,
dass die Flachen fur das produzierende Gewerbe nicht weiter zu-
gunsten der Wohnnutzungen reduziert werden. Das bestehende
Wohnhaus auf Kat. Nr. 11645 besitzt in der Gewerbezone G5 Bestan-
desgarantie und darf, gestttzt auf 8 357 PBG, umgebaut werden. Die
Anliegen kénnen aufgrund der Ubergeordneten Vorgaben jedoch
nicht bertcksichtigt werden.

Beschluss: Die Einwendungen werden nicht bertcksichtigt.

In mehreren Eingaben wird gewdinscht, dass die Grundsticke Kat. Nrn.
8277, 7187, 2666 und 2668 nicht in die Kernzone K3 umgezont werden,
sondern in der Wohn- und Gewerbezone WG 2.8 verbleiben.

Erwagungen der Gemeinde:

Rund um den Ortskern von Dollikon besteht heute eine sehr hetero-
gene Zonierung. Die unterschiedlichen baurechtlichen Spielregeln
auf den Grundstucken erschweren es, dass das Gebiet als raumliche
Einheit gelesen werden kann. Das Zonengeflge soll daher verein-
facht und vereinheitlicht werden. Die GrundstUcke stehen in einem
raumlichen Zusammenhang mit dem historischen Ortskern von
Dollikon und haben zudem einen Bezug zur Seestrasse. Die Zuwei-
sung zur Kernzone K3 ist aufgrund der gesamtraumlichen Uberle-
gungen zweckmadssig und sinnvoll. Die Grundeigentimer profitieren
von einem hoheren Nutzungsspielraum, da in der Kernzone K3 keine
Baumassenziffer zu beachten ist. Im Gegenzug sind auf diesen
Grundstucken ortsbaulich Uberzeugende Losungen mit Bezug zur
Seestrasse erwinscht. Der Gemeinderat halt daher an der Zonierung
fest.

Beschluss: Die Einwendungen werden nicht bertcksichtigt.




5. Verzicht auf die Bezeichnung
eines wichtigen Freiraums an der
Seestrasse

Antrage 59.3,59.4

6. Kernzone erweitern

Antrage 5, 6 und 56.2

7. Auf Eintrag wichtiger Freirdume
verzichten

Antrag 56.1
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In zwei Einwendungen wird beantragt, dass auf den Grundstiicken Kat.
Nrn. 2666 und 2668 entlang der Seestrasse im Kernzonenplan kein
"wichtiger Freiraum" bezeichnet wird.

Erwagungen der Gemeinde:

Die Seestrasse ist heute gepragt durch einen hohen Grinflachenan-
teil mit einem parkartigem Charakter. Das kantonale Leitbild Zurich-
see 2050 und der kommunale Richtplan Siedlung und Landschaft
enthalten ortsbauliche Grundsatze, wie der Charakter der Seestrasse
erhalten werden kann. Die im Kernzonenplan bezeichneten Freirdu-
me entsprechen diesen Ubergeordneten Zielvorstellungen. Den An-
tragen kann jedoch teilweise entsprochen werden, indem die Frei-
raume im Kernzonenplan auf das Mass der rechtskraftigen Baulinie
reduziert werden.

Beschluss: Die Einwendungen werden teilweise beruicksichtigt.

2.1.3  Kernzonenplan Aebleten

In drei Eingaben wird gewiinscht, dass die Kernzone Aebleten erweitert
wird und das Grundstick Kat. Nr. 10728 von der Landwirtschaftszone in
die Kernzone eingezont wird.

Erwagungen der Gemeinde:

Aufgrund der bundesrechtlichen Vorgaben besteht kein Spielraum,
Grundstucke ausserhalb des kantonalen Siedlungsgebiets einer Bau-
zone zuzuweisen (vgl. auch Stellungnahme Nr. 2).

Beschluss: Die Einwendungen werden nicht bertcksichtigt.

Es sei von der Festsetzung "wichtige Freirdume" auf den Parzellen 10727
und 12015 im Kernzonenplan untere Aebleten abzusehen, analog der da-
zwischen liegenden Parzelle 12014. Eventualantrag 1: Es seien nur auf der
Parzelle 12014 "wichtige Freirdume" festzulegen. Eventualantrag 2: Es sei
Art. 12 Abs. 5 BZO "wichtige Freirdume" zu streichen.

Erwagungen der Gemeinde:

Die "wichtigen Freirdume" kdnnen im Sinne des Antrags angepasst
werden. Dies bleibt ohne Auswirkungen auf das Ubergeordnete
Recht, das Neubauten ausschliesst.

Beschluss: Die Einwendung wird teilweise bertcksichtigt.




8. Grundstilick anstelle der
Zentrumszone der Kernzone K3
zuweisen

Antrage 63.1, 63.2

9. Grundstiick anstelle der Kern-
zone K3 der Zentrumszone Z 4.5
zuweisen

Anregung 29

10. Nebengebdude am See als
rote Gebaude bezeichnen

Antrag 32.1
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2.1.4 Kernzonenplan Dorf

Das Grundstick Kat. Nr. 6787 sei anstelle der Zentrumszone Z 4.5 der
Kernzone K3 zuzuordnen. An den ndrdlichen, westlichen und sudlichen
Fassaden der Gebdude Hiiniweg 12/12a seien zudem Fassadenerhal-
tungslinien gemdss Beilage 2 festzusetzen.

Erwagungen der Gemeinde:

Bei der Prifung des Antrags wurde festgestellt, dass das Grundstick
im Zonenplan falschlicherweise der Zentrumszone Z4.5 zugeteilt ist.
Massgebend fUr die Zonierung ist der detaillierte Kernzonenplan
Dorf. Hier ist das Grundstuck richtigerweise der Kernzone K3 zuge-
teilt. Die Fassadenlinien kénnen gemdss Antrag erganzt werden.

Beschluss: Die Einwendungen werden berucksichtigt.

Es wird angeregt, das ganze Grundstick Kat. Nr. 10741 der Zentrums-
zone Z 4.5 zuzuweisen.

Erwagungen der Gemeinde:

Das bestehende Gebaude besitzt einen wichtigen rédumlichen Bezug
zur oberen Kirchgasse und wird daher als Bestandteil der Kernzo-
nenstruktur verstanden. Es ist daher richtigerweise der Kernzone K3
zugeteilt.

Beschluss: Die Anregung wird nicht berutcksichtigt.

Samtliche Gebdude entlang der Uferlinie von Kat. Nrn. 3487, 10466,
9547, 10469 und 10470, namlich die Gebdude Kat. Nrn. 541, 545,
2613,1484, 550 und 581 seien gemdss Art. 4 "Umbauten und Ersatzbau-
ten" rot zu bezeichnen.

Erwagungen der Gemeinde:

Bei der Prifung des Antrags wurde festgestellt, dass die Differenzie-
rung zwischen roten und grauen Nebengebduden am Zurichseeufer
teilweise nicht koharent ist. Neu werden samtliche Nebengebdude,
die im kommunalen oder Uberkommunalen Inventar aufgefihrt sind
oder per Verfigung unter Schutz gestellt sind, rot bezeichnet. Die
Ubrigen Nebengebaude am Uferbereich bleiben grau bezeichnet.
Dies entspricht weitgehend den heutigen Festlegungen im Kern-
zonenplan. Die Nebengebdude besitzen Bestandesgarantie und
durfen unter Vorbehalt des Ubergeordneten Rechts gemadss Art. 4
Abs. 3 BZO umgebaut oder ersetzt werden. Ein ortsbaulich motivier-
ter Volumenschutz kann nicht abgeleitet werden, da die Gebaude an
der Uferlinie nicht inventarisiert sind.

Beschluss: Die Einwendung wird nicht bertcksichtigt.




11. Wichtiger Freiraum bis zum
Gebdaude ziehen

Antrag 32.2

12. Dachaufbauten und Belich-
tungselemente im zweiten
Dachgeschoss (Art. 13)

Antrage 59.5, 56.3

13. Kernzonenbestimmungen
generell

Antrage 80.2 bis 80.10
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Die durch Schraffierung in den Kernzonenpldnen schematisch abgegrenz-
ten Freirdume seien auf der Kat. Nr. 10466 bis zur Uferlinie und bis
unmittelbar ans bestehende Gebdude Kat. Nr. 545 zu fihren.

Erwagungen der Gemeinde:
Der Antrag liegt im Anordnungsspielraum der schematisch abge-
grenzten Freirdume und kann daher berucksichtigt werden.

Beschluss: Die Einwendung wird bertcksichtigt.

2.1.5 Kernzonenbestimmungen

Die Bestimmung von Artikel 13 b) Absatz 3 der heute gultigen Bau- und
Zonenordnung ist fur die neuen Kernzonentypen K2 und K3 zu Uberneh-
men, die Streichung der Bestimmung ist rtickgdngig zu machen, sodass
fur beide neuen Kernzonentypen im zweiten Dachgeschoss Dachaufbau-
ten, einzelne kleinere Belichtungselemente sowie Dachfldchenfenster mit
einer maximalen Glasfléiche von 0,3 m’ zuldssig sind. Dies namentlich
auch fur den Weiler Aebleten.

Erwagungen der Gemeinde:

Einzelne kleinere Belichtungselemente sowie Dachflachenfenster mit
einer maximalen Glasflache von 0,3 m? kénnen im zweiten Dachge-
schoss weiterhin zugelassen werden, was in Art. 13 BZO entspre-
chend erganzt wird. Dachaufbauten (Schleppgauben, Lukarnen etc.)
sowie Dacheinschnitte sollen jedoch im zweiten Dachgeschoss nicht
realisiert werden konnen, da dies fur die Kernzonen in Meilen atypi-
sche Losungen waren. Dacheinschnitte sind in den Kernzonen Burg
und Dorf (Bereich Kirchgasse) gemass dem kantonalen Vorprifungs-
bericht auszuschliessen.

Beschluss: Die Einwendungen werden teilweise bericksichtigt.

Ein Einwender macht zahlreiche Anderungsvorschldge zur Neuformulie-
rung der Kernzonenbestimmungen (vgl. Antrdge 80.1 bis 80.10 in der
Tabelle im Anhang).

Erwagungen der Gemeinde:

Die Einwendung kommt einer ganzlichen Neukonzeption der Kern-
zonenbestimmungen gleich. Die Anderungsantrége wurden aus fach-
licher Sicht und mit dem fur die baurechtliche Beurteilung von Bau-
vorhaben in den Kernzonen zustandigen Bauamt diskutiert. An der
Vorlage gemass offentlicher Auflage wird im Grundsatz festgehalten.
Namentlich die beiden Aspekte "Zonenzweck" und "Einordnungs-
grundsatze" sind von der umfangreichen Einwendung sinngemass in
die Revisionsvorlage eingeflossen.

Beschluss: Die Einwendungen werden teilweise bericksichtigt.




14. Verzicht auf Art. 10 Abs. 3 BZO
~Fahrzeugabstellplatze als
Bestandteil der gewerblichen
Nutzung”

Antrag 83.8

15. Verzicht auf Art. 15 BZO
~Abweichungsmaoglichkeit bei
Projekten mit besonders hoher
Gestaltungsqualitat”

Antrag 83.7
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Es sei Art. 10 Abs. 3 nBZO Uliber die gewerbliche Nutzung anrechenbare
Parkpldtze in den Kernzonen Burg und Toggwil ersatzlos zu streichen.

Erwagungen der Gemeinde:

Art. 10 Abs. 3 BZO sieht vor, dass in den Kernzonen "Burg" und
"Toggwil" Fahrzeugabstellplatze der gewerblichen Nutzung angerech-
net werden konnen. Die Regelung bezieht sich auf diejenigen Gebau-
de, deren Erdgeschossflachen gewerblich zu nutzen sind. Damit sol-
len Parkplatze geférdert werden, die in bestehende Okonomiegebau-
de integriert werden. Die Parkflachen sollen der gewerblichen Nut-
zung angerechnet werden kdnnen. Ware dies nicht der Fall, mUsste
die Parkierung ausschliesslich ausserhalb der Gebaude geldst wer-
den, was nicht im Interesse der Umgebungsqualitat in diesen Weilern
ist.

Beschluss: Die Einwendung wird nicht bertcksichtigt.

Es sei Art. 15 nBZO ersatzlos zu streichen.

Erwagungen der Gemeinde:

Art. 15 gibt der Baubehorde die notige Flexibilitat, von den auf das
traditionelle Erscheinungsbild ausgerichteten Kernzonenbestimmun-
gen Abweichungen zu bewilligen. Die Abweichungen mussen zu einer
fur das Ortsbild besseren Losung fuhren. Die Gemeinde holt dazu
ein Fachgutachten einer auf das Bauen in den Kernzonen speziali-
sierten, unabhangigen Fachperson ein. Am Art. 15 BZO wird festge-
halten, zumal dies im Interesse der Gemeinde, der Bauwilligen und
der Nachbarschaft sein kann.

Beschluss: Die Einwendung wird nicht bertcksichtigt.




16. Baufeld verbreitern

Antrag 58

17. Gestaltungsplanpflicht
anstelle Quartiererhaltungszone

Antrdage 13.1,13.2und 13.3
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2.2 Quartiererhaltungszonen

2.2.1 Quartiererhaltungszone Bahnhofstrasse

Der nordseitige Bauperimeter auf dem Grundstuck Kat. Nr. 7682 sei um
2.00 m zu vergréssern und so ein gewisser Ausgleich zu schaffen. Dies
wiirde eine Fassadenldnge parallel zur Bahnhofstrasse von 12.80 m (plus
2.00 m) ermdglichen.

Erwagungen der Gemeinde:

In den Bestimmungen zu den Quartiererhaltungszonen wird prazi-
siert, dass die Festlegungen in den Erganzungsplanen die Bebau-
ungsstruktur charakterisieren. Abweichungen von diesen Struktur-
merkmalen kdnnen, gestutzt auf Art 23 BZO, bewilligt werden. Auf die
vom Einwender gewUnschte vorsorgliche Erweiterung des bebau-
baren Bereichs wird jedoch verzichtet, zumal sich damit auch nach-
barrechtliche Fragen ergeben wirden. In der BZO wird prazisiert,
dass der kantonale Mindestabstand von 3.5 m gilt.

Beschluss: Die Einwendung wird teilweise bericksichtigt.

2.2.2  Quartiererhaltungszone ,Auf der Hiirnen"”

Es sei auf die Festsetzung des detaillierten Quartiererhaltungzonenplans
"Auf der Hurnen" mit zugehdrigen Vorschriften gemdss Art. 17-23 des
Entwurfs zur Bauordnung zu verzichten. Es sei fur die Quartiererhaltungs-
zone "Auf der Hiirnen" mit dem unverdnderten Zweck gemdss Art. 16 des
Entwurfs zur Bauordnung, ndmlich "die Strukturerhaltung und die zeitge-
mdsse Weiterentwicklung der bestehenden Bebauung" zu regeln, eine
Pflicht zum Erlass eines Gestaltungsplans einzufuhren. Es sei die Revision
der Waldabstandslinie auf Kat. Nr. 8967 auszusetzen und die Waldab-
standslinie sei spdter koordiniert mit dem Erlass des Gestaltungsplans ge-
mdss Antrag 2 in Revision zu ziehen.

Erwagungen der Gemeinde:

Die Bestimmungen zur Quartiererhaltungszone werden dahingehend
angepasst, dass fur die Grundeigentimerschaft ein méglichst grosser
Spielraum fur die Erneuerung der Siedlung besteht. Dabei wird im
Vorfeld einer Planung zu entscheiden sein, ob im Sinne des ISOS-
Eintrags die Gebdudegruppe als Ganzes oder Teile davon zu erhalten
sind oder nur die bisherige Struktur fortzufuhren ist. Bei letzterem
besteht die Moglichkeit, von den im Quartiererhaltungszonenplan
eingetragenen Strukturmerkmalen abzuweichen, wenn der Quartier-
charakter bewahrt bleibt.

Beschluss: Die Einwendungen werden teilweise bericksichtigt.




18. Kernzonen anstelle Quartier-
erhaltungszonen

Antrag 80.10

19. Vollgeschoss anstelle Attika-
geschoss zulassen

Antrag 24.1

20. Fassadenhohe erhéhen

Antrag 24.2
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2.2.3  Quartiererhaltungszonen generell

Auf Art. 16 bis 23 sei zu verzichten und die im vorliegenden Entwurf den
Quartiererhaltungszonen zugewiesenen Gebiete seien der Kernzone A oder
B (Version Einsprecher) zuzuweisen.

Erwagungen der Gemeinde:

Die den Quartiererhaltungszonen zugeteilten Gebiete sind keine
Ortskerne. Die Zuweisung zu den Quartiererhaltungszonen im Sinne
von § 50a PBG ist zweckmassig und ermoglicht massgeschneiderte
Bauvorschriften.

Beschluss: Die Einwendung wird nicht bertcksichtigt.

2.3 Zentrumszonen

Art. 73 BZO sei in Verbindung mit Art. 25 Abs. 2 lit. b) dahingehend anzu-
passen, dass analog der Sonderbauvorschriften in den Wohn- und Misch-
zonen das Attikageschoss auch durch ein Vollgeschoss ersetzt werden
kann, eventualiter auch nur bezogen auf die Zentrumsgebiete nérdlich
der Bahnlinie.

Erwagungen der Gemeinde:

Der Antrag entspricht den Ubergeordneten raumplanerischen Zielen,
die bauliche Verdichtung an den gut an den offentlichen Verkehr an-
gebundenen Lagen zu fordern. Der zusatzliche Spielraum in der Aus-
bildung des obersten Geschosses ist im Rahmen der Sonderbauvor-
schriften an erhohte gestalterische Anforderungen geknUpft. Diese
Erleichterung zur Ausbildung des obersten Geschosses (Vollgeschoss
anstelle Attikageschoss) ist auch in den Sonderbauvorschriften fur
die Wohn- und Mischzonen vorgesehen. Der Gestaltungsplan Wohn-
und Gewerbehaus am Dorfplatz zeigt Uberdies, dass funfgeschossige
Bauten ortsbildvertraglich in das Zentrum integriert werden kénnen.

Beschluss: Die Einwendung wird bertcksichtigt.

Die Fassadenhdhe in der Zentrumszone Z 4.5 sei von 15.5 m auf 16.5 m
zu erhdhen; eventualiter nur fir die Zentrumszone nérdlich der Bahnlinie.

Erwagungen der Gemeinde:

In Kombination mit den Sonderbauvorschriften wirde die
vorgeschlagene Erhdhung der Fassadenhdhe auf 16.5 m zu einer
sechsgeschossigen Bauweise fUhren. Dieser Massstabssprung ist zu
hoch, weshalb das Einzelanliegen nicht bertcksichtigt wird.

Beschluss: Die Einwendung wird nicht bertcksichtigt.




21. Einzelne oberirdische
Besucherparkplatze zulassen

Antrag 24.3

22. Grundstiick weiterhin der
Zone fur offentliche Bauten
zuweisen

Antrag 24.4

23. Gleisfeld der Wohnzone
zuweisen

Antrag 71
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Art. 74 lit. ¢) BZO sei mit "grundsdtzlich" zu ergénzen, damit ein Ermes-
sensspielraum besteht, einzelne Besucherparkpldtze oberirdisch anordnen
zu kénnen. Eine absolute Formulierung kann zu unverhdltnismdssigen
Schwierigkeiten in der Anwendung dieser BZO-Vorschrift fihren.

Erwagungen der Gemeinde:

Einzelne oberirdische Besucherparkplatze sollen im Zentrumsgebiet
auch im Rahmen der Sonderbauvorschriften realisiert werden
konnen. Art. 74 lit. ¢) BZO wird im Sinne des Antrags angepasst.

Beschluss: Die Einwendung wird bertcksichtigt.

Das Grundstiick Kat. Nr. 10390 sei in der Zone fur offentliche Bauten und
Anlagen zu belassen.

Erwagungen der Gemeinde:

Dank der Zuweisung in die Zentrumszone resultiert ein héherer
Spielraum fur Wohnnutzungen, was den Projektabsichten der Grund-
eigentimerschaft entspricht. In der Zone fur 6ffentliche Bauten wa-
ren lediglich Alterswohnungen zulassig.

Beschluss: Die Einwendung wird nicht bertcksichtigt.

Das Gleisareal, das neu der Z 4.5 zugewiesen werde, sei der Wohnzone
W 2.4 mit einer Fassadenhdhe von 10.5 m zuzuweisen. Eventualantrag:
Die Fassadenhdhe sei auf 10.5 m zu beschrdnken.

Erwagungen der Gemeinde:

Die Zonenzuweisung ist unerheblich, da es sich um das Gleisfeld der
SBB handelt. Die GP-Pflicht fUr diesen Arealteil wird aufgehoben. Eine
GleisfeldUberbauung ware nur moglich, wenn ein Gestaltungsplan er-
arbeitet wirde, der durch die Stimmbevoélkerung zu beschliessen wa-
re. Entsprechende Projektabsichten sind nicht bekannt. Die Flache
kann im Sinne des Antrags der Wohnzone W 2.4 zugeteilt werden.

Beschluss: Die Einwendung wird bertcksichtigt.




24. Areal Weid der Erholungszone
zuweisen

Antrage 1, 2, 3,12, 15, 25, 28, 44, 49, 51,
67,81,16.1,16.2, 50, 66.2

25. Innerer Dollikerbach einer
Schutzzone zuweisen

Antrag 66.4

26. Quartier Lutisamet einheitlich
der W 1.8 zuweisen

Antrag 66.3
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2.4 Wohn- und Mischzonen

2.4.1 Obermeilen

In mehreren Einwendungen wird gefordert, dass die Grundstticke Kat.
Nrn. 10018, 10019 und 9928 (Liegenschaften im Eigentum der Gemein-
de) von der W2.2 in die Erholungszone ausgezont werden. In einem
Antrag wird eine Abzonung von der W2.2 in die W1.8 vorgeschlagen. In
einer anderen Einwendung wird die Reduktion der max. Gebdudeldnge
verlangt (Hanglage max. 30 m).

Erwagungen der Gemeinde:

Die Gemeindeversammlung wird Uber die eingereichte Einzelinitiati-
ve, welche die Auszonung der Grundsticke verlangt, im Dezember
2019 entscheiden. Je nach Ergebnis der Abstimmung verbleiben die
Grundstucke in der Wohnzone oder werden der Erholungszone zu-
geteilt. Die Position des Gemeinderats ist diesbezlglich klar: An der
heutigen Zonierung soll festgehalten werden. Die Auszonung, die Ab-
zonung oder die Reduktion der Gebdudelange werden abgelehnt.

Beschluss: Die Einwendungen werden nicht bertcksichtigt.

Der Innere Dollikerbach sei vollstindig einer Schutzzone (Freihaltezone)
zuzuweisen.

Erwagungen der Gemeinde:

Die Bestockung entlang dem Inneren Dollikerbach wird durch das
Projekt nicht tangiert. Bauten und Anlagen haben den Gewasserraum
zu bertcksichtigen. In diesem Sinne ist der Dollikerbach, gestutzt auf
die Gewdsserschutzgesetzgebung, bereits geschiitzt. Gemdss den
neuen kantonalen Bestimmungen zahlt der Gewasserraum jedoch
zur anrechenbaren Grundstucksflache.

Beschluss: Die Einwendung wird nicht bertcksichtigt.

Das Quartier Weid/Litisdmet/Weidcdcher/Grueb sei einheitlich der Wohn-
zone W 1.8 zuzuweisen.

Erwagungen der Gemeinde:
Eine Abzonung widerspricht den raumplanerischen Zielen der haus-
halterischen Bodennutzung. An der Zonierung wird festgehalten.

Beschluss: Die Einwendung wird nicht bertcksichtigt.




27.Verzicht auf Wohn- und
Gewerbezone im Gebiet
Litisamet

Antrage 64.1, 64.2, 66.1

28. Verzicht auf Wohn- und
Gewerbezone im Bereich des
Feldgietliwegs

Antrage 30, 31, 34, 35, 39, 40, 42, 43, 55,
57.1,61,62,65,74
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Die Mischzone im Gebiet Liitisimetstrasse sei einer reinen Wohnzone zu-
zuweisen.

Erwagungen der Gemeinde:

Massig stérende Dienstleistungs- und Gewerbebetriebe sollen im
Gebiet an der Lutisametstrasse-Dollikerstrasse nicht ausgeschlossen
werden. Wirde dem Antrag entsprochen, ware beispielsweise auch
die Versorgungsinfrastruktur fur das Quartier erschwert (z.B. Dorfla-
den, Praxis, Kinderhort). An den Mischzonen wird festgehalten, zumal
der Gemeinderat Gewerbe- und Dienstleistungsbetriebe in Meilen
grundsatzlich unterstutzen will.

Das Gebiet befindet sich zudem im Einflussbereich der Dolliker-
strasse, weshalb die Zuweisung in eine reine Wohnzone mit einer
Larmempfindlichkeitssufe ES Il auch aus larmrechtlicher Sicht (USG,
LSV) problematisch ware. In der Mischzone besteht kein Zwang zur
Realisierung eines Gewerbeanteils. In dieser Zone kdénnen auch reine
Wohnbauten realisiert werden. Die Zonierung ist daher zweckmassig
und soll im Rahmen dieser Revision nicht verandert werden.

Beschluss: Die Einwendungen werden nicht bertcksichtigt.

24.2 Feldmeilen

In mehreren Einwendungen wird beantragt, dass die Zone WG 2.4 im Be-
reich des Feldguetliwegs in Feldmeilen (zwischen dem Bahngleis, der
General-Wille-Strasse und der Vorderfeldstrasse) von der Zone WG 2.4
(Wohnzone mit Gewerbeanteil) in die Wohnzone W 2.4 (\Wohnzone) umzu-
zonen sei. Ein Antragssteller will an der WG 2.4 festhalten.

Erwagungen der Gemeinde:

Im Raumlichen Entwicklungskonzept und im kommunalen Richtplan
Siedlung und Landschaft ist der Bereich zwischen der Seestrasse und
der Bahnlinie als Mischgebiet bezeichnet. Gemass Richtplaneintrag
ist eine gemischte Nutzung erwlnscht. Arbeitsplatze sollen erhalten
und wo moglich weitere Betriebe angesiedelt werden. In den Erdge-
schossen sollen gute Voraussetzungen fur die Ansiedlung von kleine-
ren Dienstleistungs- und Handelsbetrieben geschaffen werden.

Der Gemeinderat hdlt an diesem Grundsatz fest. Das Gebiet befindet
sich zudem im Einflussbereich der Seestrasse und der Bahnlinie
(L&rmquellen), weshalb eine Abstufung in eine reine Wohnzone mit
einer Larmempfindlichkeitssufe ES Il auch aus larmrechtlicher Sicht
(USG, LSV) problematisch wdre. In der Mischzone besteht kein Zwang
zur Realisierung eines Gewerbeanteils. In dieser Zone kénnen auch
reine Wohnbauten realisiert werden. Der Antrag widerspricht dem
ortsbaulichen Grundsatz zur Nutzungsverteilung und wird daher
nicht bertcksichtigt.

Beschluss: Die Einwendungen werden nicht bertcksichtigt.




29. Verzicht auf Wohn- und
Gewerbezone im Bereich der
General-Wille-Strasse

Antrag 83.1

30. WG 1.4 belassen

Antrage 79.1,79.4

31. Keine Dachterrassen auf dem
obersten Geschoss

Antrage 33, 59.7

32. Wohnnutzung im EG ermaogli-
chen

Antrag 79.3
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Es sei die bestehende WG 2.4 an der General-Wille-Strasse-Seestrasse im
exakt gleichen Gebiet wie im geltenden Zonenplan neu in eine Zone W 2.4
(d.h. ohne Gewerbeanteil) umzuzonen.

Erwagungen der Gemeinde:
siehe Einwendung 28.

Beschluss: Die Einwendung wird nicht bertcksichtigt.

Es sei die beantragte Neufestlegung in den Parzellen 9391, 9392 und
9393 beim Landgut Horn in der bisherigen Zone WG 1.4 zu belassen und
nicht der W 1.4 zuzuweisen.

Erwagungen der Gemeinde:

Das Gebiet befindet sich im Einflussbereich der Seestrasse, weshalb
dem Antrag entsprochen wird (siehe auch Begrundung zur Einwen-
dung 28).

Beschluss: Die Einwendungen werden berucksichtigt.

243 BzZO

Fiir die Wohnzonen W 1.0, W 1.4 und W 1.8 (sensible Hanglagen) seien
die Bestimmungen so zu ¢éndern bzw. zu ergdnzen, dass Dachfldchen der
obersten Geschosse nicht als Terrasse genutzt werden dirfen (Antrag 33).
Ein anderer Einwender spricht sich dafiir aus, dass dies weiterhin méglich
sein soll (Antrag 59.7).

Erwagungen der Gemeinde:

Die Erfahrung zeigt, dass die Nutzung der Dachflachen Uber den
Attikageschossen als Terrassen problematisch ist, da durch die
Benutzer der Wunsch nach Beschattungselementen, Aufbauten und
weiteren Installationen entsteht. Diese Aufbauten und Ausristungen
sind unerwinscht. Art. 51 Abs. 6 schliesst daher solche Nutzungen
aus. An der Vorschrift wird festgehalten

Beschluss: Die Einwendung ist bereits bertcksichtigt (Antrag 33)
respektive wird nicht bertcksichtigt (Antrag 59.7).

Es sei der Gewerbeanteil, lastend aktuell im Bestand auf der Stockwerk-
eigentumseinheit im EG (Seite Ost) an der General-Wille-Strasse 309, 8706
Feldmeilen, in der totalrevidierten BZO in baurechtlich geeigneter Art und
Weise aufzuheben, sodass im Erdgeschoss der Stockwerkeigentumseinheit
links mit geeigneten (einfachen) baulichen Massnahmen eine (bliche
Wohnnutzung im Stockwerkeigentum ermdglicht werden kann. Eventuali-
ter sei die bestehende WG 2.4 im exakt gleichen Gebiet wie im geltenden
Zonenplan neu in eine Zone W 2.4 (ohne Gewerbeanteil) umzuzonen.

Erwagungen der Gemeinde:

In der Wohn- und Gewerbezone besteht keine Verpflichtung, das
Erdgeschoss gewerblich zu nutzen. Eine Verpflichtung besteht ledig-
lich, wenn die Grundeigentimerschaft einen Gewerbebonus gemass



33. Wohnzonen aufzonen

Antrag 80.10

34. Verkaufsgeschafte im Gebiet
Rotholz

Antrage 22, 23

35. Beschrankung der Gebaude-
lange

Antrage 46, 60, 68, 73 und 84
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Art. 31 BZO beansprucht hat. Das Grundstuck grenzt direkt an die
Bahnlinie, weshalb eine Umzonung in eine Wohnzone mit ES Il aus
larmrechtlicher Sicht problematisch ist (siehe auch Einwendung 28).

Beschluss: Die Einwendung wird nicht bertcksichtigt.

Die Baumassenziffer der Wohnzonen seien mit Ausnahme der W 1.0 an-
gemessen zu erh6hen (z. B. W 1.6 und W 2.0 usw.).

Erwagungen der Gemeinde:

Der Gemeinderat lehnt eine pauschale Erhéhung der baulichen Dich-
te ab. Lediglich in den zentrumsnahen Wohnquartieren soll das Nut-
zungsmass mit Sonderbauvorschriften erhéht werden.

Beschluss: Die Einwendung wird nicht bertcksichtigt.

2.5 Industrie- und Gewerbezonen

In zwei Einwendungen wird beantragt, dass der nachfolgende Satz, ndm-

lich "In dieser Zone «Rotholz (GS)» sind Verkaufsgeschdfte nicht erlaubt "In
Art. 36 Abs. 4 zu streichen und durch den nachfolgenden Satz zu ersetzen
sei: "In dieser Zone «Rotholz (G5)» sind Verkaufsgeschdfte ohne Beschrdn-
kung zuldssig".

Erwagungen der Gemeinde:

Grundsatzlich sollen die Zentrumsgebiete von Meilen nicht durch
Verkaufsnutzungen in den peripheren Gewerbegebieten konkurren-
ziert werden. Untergeordnete Verkaufsnutzungen sollen aus Sicht
des Gemeinderats jedoch nicht ausgeschlossen werden, weshalb
dem Antrag zugestimmt wird.

Beschluss: Die Einwendungen werden berucksichtigt.

In finf Einwendungen wird beantragt, dass im Artikel 34 fir die Gewerbe-
zone G 5.0 (Alte Landstrasse) die gleiche Gesamtldngenbeschrinkung gel-
ten soll, wie fiir Wohnzonen (30 m). Auch der fiktive Neigungswinkel fiir
Attikageschosse von 45 Grad soll fir die G 5.0 gelten.

Erwagungen der Gemeinde:

Die vorgeschlagene Reduktion der Gebdudelange auf 30 m ware eine
massive Verscharfung gegentber den heutigen Bestimmungen und
fur gewerbliche Nutzungen eine unzweckmassige Vorschrift. Fur die
Ausbildung der Attikageschosse gelten die gleichen Regeln wie in der
Wohnzone, was in der BZO prazisiert wird. Art. 51 BZO wird dahin-
gehend angepasst, dass die Dachgestaltungsvorschriften fur alle
Zonen gelten (Ausnahme Kernzonen und Quartiererhaltungszonen).

Beschluss: Die Einwendungen werden teilweise beruicksichtigt.




36. Erholungszone E1, Familien-
garten

Antrage 4, 47.1 und 47.2

37. Rebflachen

Antrage 37.1,37.2
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2.6 Erholungs- und Freihaltezonen

Drei Einwendungen beziehen sich auf die Erholungszonen fir Familien-
garten:

- Grundsticke nordlich Stocklenweg sollen in die Zone E1 umgezont
werden.

- Fin Teil des Grundstticks Kat. Nr. 10926 (Friedrichstall; etwa 6'905 m?)
gemdss dem gelben Ausschnitt der beiliegenden Bodenkarte sei in der
Erholungszone ET zu belassen.

- Ein Teil des Grundstiicks Kat. Nr. 11336 (Toggwilerstrasse/Burg-
strasse; etwa 4'046 m’) gemdss dem gelben Ausschnitt der beiliegen-
den Bodenkarte sei neu der Erholungszone E1 zuzuweisen.

Erwagungen der Gemeinde:

Gemadss dem kantonalen Vorprifungsbericht fallen die vorgesehenen
Anpassungen der Erholungszonen in das Einzonungsmoratorium, da
das kantonale Mehrwertausgleichsgesetz noch nicht in Rechtskraft
erwachsen ist. Daher kénnen die in der Revisionsvorlage vorgesehe-
nen neuen Erholungszonen zwar durch die Stimmbevoélkerung be-
schlossen, jedoch durch den Kanton noch nicht genehmigt werden.
Der Gemeinderat unterstitzt den Antrag zur Zuweisung des Grund-
stlcks Kat. Nr. 11336 (Bereich Toggwilerstrasse/Burgstrasse) in die
Erholungszone E1. Ebenso kann im Sinne des Antrags an der Ostlich
der Pfannenstilstrasse gelegenen Erholungszone Friedrichstall
beibehalten werden. Hingegen kann das Gebiet oberhalb dem
Stocklenweg nicht in eine Erholungszone fur Familiengdrten
Uberfuhrt werden, da es sich um ein kommunales Schutzgebiet
handelt (vgl. Antrag 6 der kantonalen Vorprifung). Im Ubrigen wird
auf die Anpassungen aufgrund der kantonalen Vorprufung hingewie-
sen (vgl. Antrag A3).

Beschluss: Die Einwendungen werden teilweise bericksichtigt.

Die im Zonenplan bezeichneten Rebfldchen seien der Freihaltezone zuzu-
weisen. Es sei der Baudirektion des Kantons Zirich fur die im Zonenplan
bezeichneten Rebfldchen unverziglich die Festsetzung von Planungszonen
Zu beantragen.

Erwagungen der Gemeinde:

Gemass Richtplaneintrag sollen diejenigen Rebflachen, welche heute
der Bauzone zugewiesen sind, ausgezont werden, wenn der Erhalt
aufgrund von Bauvorhaben gefahrdet ist. Eine direkte Umsetzung
dieser Richtplanfestlegung ist im Rahmen dieser Revision jedoch
nicht vorgesehen. Der Abtausch von gemeindeeigenen Bauzonen zur
Erhaltung von Rebgrundsticken oder eine allfallige Entschadigung ist,
gestutzt auf konkrete Bauabsichten, zu beurteilen. Das Rebinventar
wird nach dem Grundsatzentscheid durch die Stimmbevélkerung
durch den Gemeinderat erlassen.

Beschluss: Die Einwendungen werden nicht bertcksichtigt.
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38. Erganzende Festlegungen in
Art. 48 BZO

Antrage 83.3,80.11, 79.2
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2.7 Uferbereich

Drei Einwendungen beziehen sich auf die ergéinzenden Festlegungen zum
Uferbereich gemdss Art. 48 BZO:

- EsseiinArt. 48 lit. b) nB70 wie folgt neu zu fassen: "Entlang der See-
strasse sind Einzelbdume und eine buschartige Vegetation zu pflan-
zen und dauernd zu erhalten, wobei einzelne Sichtbeziige zum See
weit méglichst zu gewdhrleisten sind."

- EsseiArt. 48 lit. d) nBZO wie folgt neu zu fassen: "Entlang der Seestras-
se sind sichtbehindernde Elemente wie Mauern und Ldrmschutzwdn-
de mit mehr als 1.2 m H6he gemessen ab Trottoir, nicht zuldssig."

- Art. 48 it. d Die Bestimmung sei wie folgt zu ergénzen: Entlang der
Seestrasse sind sichthindernde Elemente wie Mauern und Ldrm-
schutzwdnde mit mehr als 1.4 m Héhe gemessen ab Trottoir nicht zu-
lassig. Ausgenommen davon sind die Bereiche, die bereits mit Gebdu-
den Uberbaut sind oder mit solchen tberbaut werden.

- Essei zu bestdtigen resp. festzustellen, dass das bestehende Gebdude
an der Seestrasse 434 (Kat. Nr. 10820) in der geltenden und kinftigen
Zone W 1.0 direkt am See - trotz der Reduktion der max. Gebdude-
langen in dieser Zone von 25 m auf neu 20 m - Besitzstandsgarantie
(Bestandsgarantie) im Sinne von 8 357 PBG hat und daher im Rah-
men der bestehenden Aussenmauern des Gebdudes Seestrasse 434
erneuert, saniert und innerhalb dieser Aussengrenzen ndtigenfalls ein-
en faktischen Neubau (mit den gleichen maximalen Aussenmassen)
gebaut werden kann.

Erwagungen der Gemeinde:

Gestutzt auf die Vorgaben im kommunalen Richtplan Siedlung und
Landschaft werden fur die Wohnzonen am Uferbereich erganzende
Festlegungen getroffen. Der kommunale Richtplan Siedlung und
Landschaft definiert dabei die Grundsdtze, welche nun im Art. 48
BZO umgesetzt werden. Bereits die heutige BZO schreibt in Art. 21
fur Mauern und Umfriedungselemente eine Hohenbeschrankung von
1.4 m vor. Diese Hohenbeschrankung hat sich in der Praxis bewahrt
und soll daher nicht reduziert oder gelockert werden. Transparente
Larmschutzwande (Glas) sind von dieser Regelung ausgenommen.

Die Bestimmungen gelten fur Neubauvorhaben. Die bestehenden
Bauten und Anlagen besitzen Bestandesgarantie. Wie weit die beste-
henden Gebdude gestltzt auf 8 357 PBG umgebaut, erweitert und
anderen Nutzungen zugefihrt werden kénnen, ist im Einzelfall ge-
stutzt auf ein konkretes Bauvorhaben zu beurteilen.

Uberdies wird darauf hingewiesen, dass die Planungsregion gestitzt
auf den neuen § 67a PBG im regionalen Richtplan erganzende plane-
rische Festlegungen fur den Uferbereich treffen wird. Diese Vorgaben
sind fur die Gemeinden behdrdenverbindlich. Nach Rechtskraft der
Ubergeordneten Planung wird zu Uberprufen sein, ob Art. 48 BZO im
Rahmen einer Teilrevision justiert werden muss.

Beschluss: Die Einwendungen werden nicht bertcksichtigt.
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39. Dreispitz

Antrag 18

40. Beugen

Antrage 76.1,76.2,76.3,76.4,76.5
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2.8 Gestaltungsplanpflichtgebiete

Es sei auf die Gestaltungsplanpflicht fir das Gebiet "Dreispitz" zu ver-
zichten und Art. 49 Abs. 3 der neuen Fassung der BZO ersatzlos zu strei-
chen.

Erwagungen der Gemeinde:

Das Areal Dreispitz ist im Rdumlichen Entwicklungskonzept (REK) und
im kommunalen Richtplan Siedlung und Landschaft als Schlusselareal
bezeichnet. Es besteht ein Uberwiegendes offentliches Interesse an
einer Uberzeugenden ortsbaulichen Lésung. An der Gestaltungsplan-
pflicht wird daher festgehalten. Hingegen kénnen die Bestimmungen
zur Gestaltungsplanpflicht dahingehend angepasst werden, dass die
Umnutzung oder bauliche Anderungen an den bestehenden Gebé&u-
den keine Gestaltungsplanpflicht ausldsen.

Beschluss: Die Einwendung wird nicht bertcksichtigt.

In einer Einwendung wurden folgende Antrdge gestellt:

- Flr die Gewerbezone Beugen sei die Baumassenziffer auf hochstens
4.0 m*/m’ festzulegen.

- Der fur die Gewerbezone Beugen auszuarbeitende Gestaltungsplan
habe zwingend einen Wohnanteil von mindestens 20 % festzulegen.
Art. 49 Abs. 2 sei in diesem Sinne zu ergdnzen.

- Esseifestzulegen, dass im Areal Beugen Ldden fur den téglichen Be-
darf gemdiss BBVII nur bis zu einer Gesamtfiéiche von 1'400 m’ zu-
lgssig sind.

- Die Gewerbezone Beugen sei nicht als Gebiet fuir Sonderbauvorschrif-
ten (Art. 66 E BZO) festzulegen.

- Die hohen Bdume im Areal Beugen entlang der Bergstrasse und an
der Ecke Bergstrasse/Seestrasse seien im Sinne von Art. 75 BZO im
Zonenplan einzutragen.

Erwagungen der Gemeinde:

Eine Reduktion der baulichen Dichte ist an dieser Lage nicht ange-
zeigt. Im Gebiet kann ein Wohnanteil von 25 % realisiert werden, was
sinngemadss dem Antrag entspricht. Ein Mindestwohnanteil ist nicht
vorgesehen und nicht erforderlich. Ein allfalliger Wohnanteil wird im
Rahmen des Gestaltungsplans geregelt. Im zu erarbeitenden Gestal-
tungsplan ist die Verkaufsnutzung naher zu regeln. Auf dem Areal
sollen keine Verkaufsnutzungen realisiert werden, die das Zentrum
konkurrenzieren. Ebenso wird der Umgang mit dem Baumbestand
respektive Ersatzpflanzungen im Gestaltungsplan zu regeln sein

Beschluss: Die Einwendungen werden nicht bertcksichtigt.
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41. Seehalde

Antrag 72

42. Prazisierungen zu den
Anforderungen (Art. 69 und 70
BZO)

Antrage 59.7, 78
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Es sei die im Gebiet "Seehalde" liegende Wohnzone W 1.8 mit vorgesehe-
ner Gestaltungsplanpflicht als Wohnzone W 2.6 ohne Gestaltungsplan-
pflicht festzulegen. Eventualiter: Es sei die im Gebiet "Seehalde" liegende
Wohnzone W 1.8 mit vorgesehener Gestaltungsplanpflicht als Wohnzone
W 2.4 ohne Gestaltungsplanpflicht festzulegen.

Erwagungen der Gemeinde:

Das Areal Seehalden ist im Raumlichen Entwicklungskonzept (REK)
und im kommunalen Richtplan Siedlung und Landschaft als Schlus-
selareal bezeichnet. Es besteht ein Uberwiegendes 6ffentliches Inte-
resse an einer Uberzeugenden ortsbaulichen Lésung.

Der Perimeter der Gestaltungsplanpflicht kann im Sinne des Antrags
reduziert werden. Aufgrund der ortsbaulich empfindlichen Lage ist
eine pauschale Erhdhung der baulichen Dichte ohne qualitatssi-
chernde Massnahmen nicht zweckmassig. Daher verbleibt der west-
liche Bereich des Gebiets Seehalde der Wohnzone W 1.8 zugeteilt.
Eine massvolle Erhohung der baulichen Dichte wird mit Sonderbau-
vorschriften ermdglicht, die hier ebenfalls zur Anwendung gelangen
sollen. Der ¢stliche Teil verbleibt im Perimeter mit Gestaltungsplan-
pflicht. Im Gestaltungsplan kann gestutzt auf ein Uberzeugendes Pro-
jekt die bauliche Dichte erhoht werden.

Beschluss: Die Einwendung wird teilweise bertcksichtigt.

2.9 Sonderbauvorschriften

Art. 69 a) sei wie folgt zu prdzisieren: ... darf bis "zu" 20 % erhéht
werden... statt "um”.

Art. 70: Die Nutzung der Dachfldche fiir technische Anlagen sei nicht the-
matisiert und diesbeziiglich zu prdzisieren.

Art. T und 70: Um Widerspriiche zu Art. T Abs. 2 zu vermeiden, sei in
Art. 70 oder an anderer BZO-verbindlicher Stelle die Pflicht zu Vollzugs-
richtlinien festzuschreiben.

Erwagungen der Gemeinde:

Art. 69 wird im Sinne des Antrags sprachlich bereinigt. Art. 70 BZO
schliesst lediglich die Nutzung der obersten Dachflache als Dachter-
rasse aus. Technische Dachaufbauten (z.B. Solarenergieanlagen) sind
gestattet, sofern sie den erhohten gestalterischen Anforderungen ge-
ntgen, was nicht speziell geregelt werden muss. Der Gemeinderat
wird den Entwurf der Vollzugsrichtlinien im Interesse der Transpa-
renz mit der Revisionsvorlage 6ffentlich auflegen. Eine erganzende
Bestimmung erUbrigt sich daher.

Beschluss: Die Einwendung wird teilweise berdcksichtigt.
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43. Verzicht auf Sonderbauvor-
schriften im Quartier
Heerenstrasse

Antrage 27, 45

44. Verzicht auf Sonderbauvor-
schriften im Quartier General-
Wille-Strasse

Antrag 83.2
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In zwei Einwendungen wird beantragt, dass auf die Sonderbauvorschrif-
ten im Quartier Heerenstrasse zu verzichten sei.

Erwagungen der Gemeinde:

Die Gemeinde will gut gestaltete Bauten und Freirdume fordern. Sie
kann dies im Baubewilligungsverfahren jedoch nicht verlangen, da ge-
mass den Bestimmungen des kantonalen Planungs- und Baugesetzes
Bauten und Anlagen, die nach Regelbauweise erstellt werden, lediglich
"befriedigend" in das Quartierumfeld einzuflgen sind. Diese gesetzli-
che Bestimmung lasst gemass Rechtsprechung den GrundeigentU-
mern einen sehr grossen Spielraum fur vielfaltige Losungen. Die Ge-
meinde hat daher im Rahmen der Regelbauweise nur eine sehr ge-
ringe Handhabung, auf eine sorgfaltige und rucksichtsvolle Gestal-
tung der Bauten und Anlagen Einfluss zu nehmen.

Anders sieht es bei den Sonderbauvorschriften aus. Mit diesem An-
reizsystem, das fur die Grundeigentimer freiwillig ist, werden gute
architektonische und freirdaumliche Lésungen mit einem angemes-
senen Nutzungsbonus belohnt. Die Gemeinde setzt damit einen An-
reiz fUr eine hohere ortsbauliche Qualitat.

Den GrundeigentUmern ist es grundsatzlich freigestellt, ob sie nach
den Bestimmungen der Regelbauweise oder nach den Sonderbau-
vorschriften bauen méchten. Da das System fur die Grundeigentu-
mer auf Freiwilligkeit basiert, halt der Gemeinderat am Vorschlag fur
den Perimeter mit Sonderbauvorschriften fest.

Beschluss: Die Einwendungen werden nicht bertcksichtigt.

Es seien die Sonderbauvorschriften fir das Gebiet 4.7 ("Feldmeilen,
General-Wille-Strasse 288-340) beidseits der General-Wille-Strasse aus
dem Geltungsbereich der Sonderbauvorschriften auszunehmen.

Erwagungen der Gemeinde:
Siehe Einwendung 43.

Beschluss: Die Einwendung wird nicht bertcksichtigt.
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45. Ortsbauliche Grundhaltung
(Art. 1 BZO)

Antrag 80.1

46. Fachberater
(Art. 1 BZO)

Antrage 54.1, 54.2, 59.6, 85

SUTER * VON KANEL * WILD

Revision Nutzungsplanung, Meilen
Bericht zur Mitwirkung

2.10 BZO allgemein

2.10.1 BZO
Art. T Abs. 2 und 3 BZO sei wie folgt neu wie zu formulieren:

Der Gemeinderat setzt fir die Beratung und Beurteilung von Gestaltungs-
fragen eine Fachkommission (Baukollegium) sowie einen Denkmalpfleger
oder eine Denkmalpflegerin ein. Die Baubehdrde zieht diese Fachperso-
nen, insbesondere bei relevanten Bauvorhaben in den Kernzonen, den
Quartiererhaltungszonen, den Zentrumszonen und bei der Beurteilung
von Gestaltungspldnen, Arealliberbauungen und Bauvorhaben, die nach
den Sonderbauvorschriften realisiert werden, bei. Der Gemeinderat erldsst
von den Fachpersonen erarbeitete themenspezifische Vollzugsrichtlinien.

Erwagungen der Gemeinde:

Die Gemeinde zieht bereits heute fur die Belange des Ortsbildschut-
zes einen Denkmalpfleger bei, was in Art. T Abs. 3 BZO im Sinne des
Antrags prazisiert wird. Der Beizug von Fachpersonen bei der Erar-
beitung der Vollzugsrichtlinien muss in der BZO nicht speziell gere-
gelt werden.

Beschluss: Die Einwendung wird teilweise bericksichtigt.

In einer Einwendung wird gefordert, dass Fachberater, externe Berater
und Fachgutachter nur spezifisch, punktuell und ganz vereinzelt zugezo-
gen werden sollen. In einer anderen Einwendung wird die Abschaffung des
Baukollegiums gefordert. In zwei weiteren Eingaben wird darauf hingewie-
sen, dass die neue BZO viel Interpretationsspielraum lasse und dem Bau-
kollegium, der Baubehdrde, den Fachgutachtern und den Experten ein
sehr grosses Ermessen offen lasse. Damit ergeben sich viele Fragen zum
Vollzug. Die Ausiibung dieses Ermessens kdnne je nach personeller
Zusammensetzung zukinftig dem Ortsbild niitzen oder schaden. In den
Wohnzonen sei nochmals zu tberprifen, ob die héhere Dichte, wie sie
von Bund und Kanton angestrebt wird, entsprechend umgesetzt sei.

Erwagungen der Gemeinde:

Der Gemeinderat setzt sich fur eine qualitativ ausgerichtete Gemein-
deentwicklung ein. Insgesamt sind die ortsbaulichen Fragestellungen
im Rahmen der Siedlungsentwicklung nach innen komplexer als bei
Bauvorhaben auf der griinen Wiese. Die Gemeinde zieht bei Bauvor-
haben, in denen von Gesetzes wegen erhdhte gestalterische Anfor-
derungen zu erfullen sind, Fachexperten bei. Dies gilt fir Bauvorha-
ben in den Kernzonen, bei Arealiberbauungen und Sondernutzungs-
planungen (Gestaltungsplane und Sonderbauvorschriften).

Diese Fachexperten, wie auch das Baukollegium, haben beratende
Funktion. Sie werden durch den Gemeinderat weiterhin nur dann
eingesetzt, wenn eine neutrale und externe Sicht auf ein Bau-
vorhaben erforderlich ist.
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47. Gebaudelangen
(Art. 29 BZO)

Antrage 54.3, 75

48. Grosser Grundabstand
(Art. 30 BZO)

Antrag 54.4
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Die Fachmeinung ist jedoch wichtig, zumal in den erwahnten Zonen
neben baurechtlichen Parametern auch gestalterische Anforderun-
gen zu erfullen sind, die nicht ausschliesslich durch ein politisch zu-
sammengesetztes Gremium beurteilt werden sollen. Dass ein Nut-
zungsbonus beansprucht werden kann, unterstreicht die Bedeutung
der externen Fachmeinung.

Die bisherige Praxis der Gemeinde soll daher fortgefuhrt werden,
was in der BZO entsprechend prazisiert wird. Dieses Vorgehen hat
sich auch in der Rechtsprechung bewahrt, da das in der BZO eroff-
nete Ermessen der Baubehorde fachlich abgestutzt wird.

Beschluss: Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Der An-
trag, welcher die Abschaffung des Baukollegiums verlangt, wird nicht
berUcksichtigt.

2.10.2 Gebaudeldangen und Abstande

In einer Einwendung wird beantragt, dass die Gebdudeldngen der heuti-
gen BZO beizubehalten und nicht zu reduzieren seien. In einer anderen
Einwendung werden folgende Werte beantragt:

W 2.2, WG 2.2: Gesamtldnge max. 30 m /50 m
W 2.4, WG 2.4: Gesamtldnge max. 40 m /55 m
W 2.6, WG 2.8: Gesamtldnge max. 50 m/ 65 m

Erwagungen der Gemeinde:

Die eingesetzte Kommission hat sich eingehend mit den heute zulds-
sigen Gebdudelangen auseinandergesetzt. Der Gemeinderat ist der
Ansicht, dass die heute zulassigen Gebdudeldangen in den Wohnquar-
tieren massstabsfremde Bauvorhaben ermdglichen wirden, wenn
kleinere Grundstucke zu einem grossen Grundstuck vereint werden.
Dies wirde die offene Bebauungsstruktur in den Wohnquartieren
beeintrachtigen und dem Quartiercharakter widersprechen. Langere
Gebdude sollen bei Arealiberbauungen mdoglich sein, was in der BZO
erganzt wird.

Beschluss: Die Einwendungen werden teilweise beruicksichtigt.

Der grosse Grundabstand solle nur fir die nach der sidlichen Hdlfte der
Himmelsrichtung zugewandten Seite zu beachten sein. Somit sei nur ein
grosser Grundabstand zu beachten, was auch der kantonalen Verord-
nung entspreche.

Erwagungen der Gemeinde:

Die heutige Regelung, wonach fur die nach der stidlichen Halfte der
Himmelsrichtungen gewandten Gebdudeseiten der grosse Grundab-
stand einzuhalten ist, hat sich im Grundsatz bewahrt. An der Bestim-
mung wird daher festgehalten.

Beschluss: Die Einwendung wird nicht bertcksichtigt.
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49. Mehrléangenzuschlag
(Art. 33 BZO)

Antrage 54.5, 80.11

50. Terrassenhauser
(Art. 47 BZO)

Antrag 54.6
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In zwei Einwendungen wird beantragt, auf die Einfiihrung eines Mehr-
ldngenzuschlags zu verzichten.

Erwagungen der Gemeinde:

An den locker bebauten Hanglagen soll eine offene, durchldssige
Bauweise erhalten bleiben, was mit dem Mehrladngenzuschlag sicher-
gestellt wird. An der Regelung wird daher im Grundsatz festgehalten.
Die Wohnzonen W 1.8 sind topografisch weniger stark exponiert.
Hier wird im Sinne des Antrags auf die Einflhrung eines Mehrlangen-
zuschlags verzichtet.

Beschluss: Die Einwendungen werden teilweise bericksichtigt.

2.10.2 Terrassenhdauser
Die Regelung zu den Terrassenhdusern sei in der heutigen Form zu belas-
sen. In Art. 47 Absatz 2 seien weiterhin flnf Stufen zuzulassen.

Erwagungen der Gemeinde:

Die heute zulassigen funf Terrassenstufen fUhren zu quartierfremden
Bebauungsformen am Hang. Daher sind kinftig nur noch vier be-
wohnte Terrassenebenen zuldssig. Zusatzlich darf ein Sockelge-
schoss fur die Parkierung realisiert werden. Die Reduktion um eine
Terrassenstufe ist angemessen und fuhrt nicht zu einer unverhaltnis-
massigen Reduktion des Gestaltungsspielraums.

Beschluss: Die Einwendung wird nicht bertcksichtigt.
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51. Fachkommission
(Art. 3 BZO)

Antrag 69.1

52. Umgebungsgestaltung in den
Quartiererhaltungszonen und den
Wohnzonen

Antrag 69.1

53. Pflanzungsvorschrift
(Art. 70 BZO)

Antrag 69.2
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2.10.3 Siedlungsokologie

Art. T Abs. 3 sei wie folgt zu ergdnzen: Der Gemeinderat setzt fir die Bera-
tung und Beurteilung von Fragen der Gestaltung und Siedlungsokologie
eine Fachkommission (Baukollegium) ein.

Erwagungen der Gemeinde:

Im Rahmen dieser BZO-Revision wird dem Thema Siedlungstkologie
ein wesentlich grosseres Gewicht beigemessen. Der Gemeinderat will
den Vollzug Uber Merkblatter erleichtern und nicht eine zusatzliche
Fachkommission einberufen.

Beschluss: Die Einwendung wird nicht bertcksichtigt.

Die Bestimmungen zu den Quartiererhaltungszonen und zu den Wohn-

zonen sollen analog zu den Kernzonen um eine Bestimmung zur Umge-
bungsgestaltung ergénzt werden: ,Garagen und Abstellpldtze sind sorg-
faltig einzupassen....” ,,Gartenbereiche sind als Gartenanlage zu erhalten
oder als solche neu anzulegen.....”)

Erwagungen der Gemeinde:

In den Quartiererhaltungszonen soll der Charakter der Umgebungs-
gestaltung erhalten bleiben, was in den Bestimmungen im Sinne des
Antrags erganzt wird.

Beschluss: Die Einwendung wird teilweise bertcksichtigt.

Die Bepflanzung habe grundsdtzlich mit einheimischen Pflanzen zu erfol-
gen. Abweichungen erfordern eine Begriinung. Die Baufreigabe erfolge
erst nach Vorliegen der verbindlichen Liste eingesetzter Pflanzen.

Erwagungen der Gemeinde:

Die Bestimmung ist in der Praxis kaum vollzugstauglich (Kontrollauf-
wand). Das Thema kann jedoch in einem Merkblatt aufgegriffen
werden.

Beschluss: Die Einwendung wird sinngemass berucksichtigt.
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54. Bdume
Antrag 69.3

55. Bdume
Antrag 83.5

56. Pflanzungsvorschrift
(Art. 57 BZO)

Antrag 69.2
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Folgende Bdume sollen zusdtzlich im Zonenplan bezeichnet und unter
Schutz gestellt werden:

- Platane neben dem Pumpwerk Horn (Kat. Nr. 9542)

- Linden entlang Strasse zur Hohenegg, nahe Kehrplatz Autobus (Kat.
Nr. 12033)

- Diverse Bdume im Park Rorenhaab (Kat. Nr. 3481)

Erwagungen der Gemeinde:

Die im Zonenplan eingetragenen Baume wurden sorgfaltig evaluiert.
Im Zonenplan ist keine Bezeichnung der Platane beim Pumpwerk er-
forderlich, da der Baum auf einem gemeindeeigenen Grundstuck
steht. Der Baumschutz wird damit durch andere Instrumente ge-
wahrleistet. Dies gilt auch fur die Parkbaume bei der Rorenhaab.

Hingegen wird die Baumreihe mit teils alten, schénen Linden im
Zonenplan erganzt.

Beschluss: Die Einwendung wird teilweise bertcksichtigt.

Es sei Art. 75 (Baumschutz) wie folgt neu zu formulieren: "Die im Zonen-
plan eingetragenen Einzelbdume und Baumgruppen sind zu erhalten.
Diese sind zu unterhalten und periodisch fachgerecht unter der Schere zu
halten. Das Fdllen ist bewilligungspflichtig."

Erwagungen der Gemeinde:

Eine Regelung ist nicht erforderlich, da geschutzte Einzelbdume im
Unterschied zu Hecken im Bereich von Strassenkreuzungen nicht
unter der Schere gehalten werden mussen.

Beschluss: Die Einwendung wird nicht bertcksichtigt.

Art. 57 BZO sei wie folgt zu ergdnzen: Es sind Pflanzen zu verwenden, die
nach dem Anwachsen keine Bewdsserung bendtigen und hdhere Tempe-
raturen sowie Trockenheit ertragen.

Erwagungen der Gemeinde:

Dazu fehlt eine Rechtsgrundlage. Die Bestimmung ware Uberdies
kaum vollzugstauglich (Kontrollaufwand). Das Thema kann jedoch in
einem Merkblatt aufgegriffen werden.

Beschluss: Die Einwendung wird sinngemass berucksichtigt.
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57. Begriinung Strassenabstand
(Art. 76 BZO)
Antrag 69.3

58. Griinflachenziffer
(Art. 77 BZO)
Antrag 69.3

59. Mauern

(Art. 78 BZO)
Antrag 83.4
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Art. 76 BZO sei um einen zusdtzlichen Satz wie folgt zu ergdnzen:

Fur eine befriedigende Einordnung ist der Ubergang zum éffentlichen
Raum in den Wohnzonen grundsdtzlich mit einheimischen und standort-
gerechten Pflanzen angemessen zu begriinen. Abweichungen erfordern
eine Begriindung. Entlang von gemeindeeigenen Strassen dirfen Bdume
und hochwachsende Strducher ohne Grenzabstand gepflanzt werden.
Das Lichtraumprofil sei freizuhalten.

Erwagungen der Gemeinde:

Die vorgeschlagene Erganzung ist nicht praktikabel. Unabhangig von
der Frage der Rechtsgrundlage ist unklar, wie die Abweichung zu be-
grinden ware. Die Abstande von Pflanzen sind in der kantonalen
Strassenabstandsverordnung geregelt. Die Gemeinde hat keine
Regelungskompetenz flr abweichende Abstandsvorschriften.

Beschluss: Die Einwendung wird nicht bertcksichtigt.

Art. 77 BZO sei wie folgt zu ergdnzen:

Als Begriinung gelten artenreiche Blumenwiesen oder -rasen, Rasen,
Strauch- und Staudenbeete, GemUisebeete und Wechselflor von einjdhri-
gen Blumen. Schrittplatten kénnen angerechnet werden. Nicht als Begru-
nung gelten spezielle Substrate (beispielsweise aus Lavagestein) mit einzel-
nen Grdsern, Steinfldchen mit einzelnen Stréuchern, Zwerggehdlzen oder
Stauden, Holzplattformen, Bocciabahnen.

Erwagungen der Gemeinde:

Die Grunflachenziffer ist kantonal abschliessend geregelt. Die Ein-
wendung kann daher unabhangig von der Frage des Vollzugs nicht
berlcksichtigt werden.

Beschluss: Die Einwendung wird nicht bertcksichtigt.

Es sei Art. 78 BZO wie folgt neu zu fassen: "Mauern, namentlich Stutz-
mauern und geschlossene Einfriedungen, die nach siedlungsékologischen
Kriterien gebaut sind, dirfen gegentiber Strassen und Wegen max. 1.4 m
hoch in Erscheinung treten. Hohere Mauern sind durch Abstufung zu glie-
dern und nach siedlungsdkologischen Kriterien zu begriinen."

Erwagungen der Gemeinde:

Die Regelung soll nicht nur fur Mauern gelten, die nach siedlungsoko-
logischen Kriterien gebaut werden, sondern auch fur technische Bau-
werke (z.B. Stutzkonstruktionen fur Tiefgaragenzufahrten).

Beschluss: Die Einwendung wird nicht bertcksichtigt.
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60. Siedlungsrand
(Art. 79 BZO)
Antrag 69.3

61. Forderung Siedlungsdkologie
(Art. 80 BZO)
Antrag 69.4

62. Forderung Siedlungsdkologie
(Art. 80 BZO)
Antrag 83.6
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Art. 79 BZO sei um einen zusdtzlichen Satz wie folgt zu ergdnzen:

Der Siedlungsrand ist mit einheimischen und standortgerechten Baum-
und Straucharten zu bepflanzen. Abweichungen erfordern eine Begriin-
dung. Die Einordnung der Bauten kdnne mittels naturnaher Lebensrdume
verbessert werden.

Erwagungen der Gemeinde:

Die vorgeschlagene Begriinungspflicht ist nicht praktikabel. Unabhan-
gig von der Frage der Rechtsgrundlage ist unklar, wie Abweichungen
zu begrinden waren. Der Vorschlag zu den naturnahen Lebensrau-
men wird hingegen begrisst und in die gemeindliche Vollzugshilfe
integriert.

Beschluss: Die Einwendung wird sinngemass berucksichtigt.

Art. 80 BZO sei wie folgt zu ergdnzen:

Neue Gebdude mussen vogel- und kleintierfreundlich gebaut werden. Dies
betrifft insbesondere Vogelschlag, Kleintierfallen und Lichtverschmutzung.

Neue Gdrten mussen vogel- und kleintierfreundlich angelegt und gepflegt
werden. Dies schliesst insbesondere Beleuchtung aus, die nicht der Sicher-
heit und dem Aufenthalt von Personen dient.

Es sind in erster Linie einheimische Pflanzenarten zu verwenden. Es wird
in den Vollzugsrichtlinien festgelegt, in welchen Ausnahmenféillen auch
andere Pflanzen verwendet werden kdnnen.

Erwagungen der Gemeinde:

Die entsprechenden Aspekte werden vorzugsweise in einem Merk-
blatt (oder Vollzugsrichtlinie) aufgenommen. In der BZO sollen nur
die Grundsatze geregelt werden.

Beschluss: Die Einwendung wird sinngemass berucksichtigt.

Es sei Art. 80 (Forderung Siedlungsdkologie) wie folgt abzudndern: "Der
Gemeinderat erldsst eine Verordnung zur Férderung der Siedlungsdkolo-
gie."

Erwagungen der Gemeinde:

Der Gemeinderat will keine Verordnung, sondern eine Vollzugshilfe
erarbeiten. Diese kann als Gefass fur zahlreiche Aspekte der Sied-
lungsokologie flexibler ausgestaltet werden als dies auf Verordnungs-
stufe der Fall ware. Eine Verordnung musste Uberdies der Gemeinde-
versammlung zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Der Vollzug
der BZO obliegt jedoch dem Gemeinderat.

Beschluss: Die Einwendung wird nicht bertcksichtigt.
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63. Weitere Antrage - Der Gemeinderat soll ein Freiraumkonzept erarbeiten, welches folgen-
Antrag 69.6 de Aspekte regelt: Biume allgemein, Strassenbdume, Baumschnitt.

- Der Gemeinderat soll Instrumente zur Férderung von Fassadenbegri-
nungen erarbeiten.

- Zwischen Weid/Dollikon und Uetikon Grossdorf soll der heutige Sied-
lungstrennguirtel nicht weiter geschmdlert werden. Die Reserve ist zu
streichen.

- Der Gemeinderat soll Instrumente zur Férderung der Nutzholzverwen-
dung erarbeiten.

- Baukontrollen nach & 327 PBG: Die Gemeinde solle geltende Regeln
im Bereich der Siedlungsékologie genau so konsequent durchsetzen,
wie die anderen Regeln und Gesetze. Auch das Eidgendssische Recht
wie die Verordnung (ber das Bundesinventar der historischen Ver-
kehrswege der Schweiz sind durch die Gemeinde Meilen durchzuset-
zen.

Erwagungen der Gemeinde:

Die Anliegen betreffen Sachverhalte, die nicht in der BZO geregelt
werden konnen. Sie werden durch den Gemeinderat zur Kenntnis ge-
nommen.

Beschluss: Die Anliegen werden zur Kenntnis genommen.
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64. Ziffern anstelle Artikel
Antrag 80.12

65. Forderung Siedlungsékologie
(Art. 60 BZO)
Antrag 69.2

66. Mobilfunkanlagen
Antrag 83.9
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2.11 Diverses

Es sei zu Uberlegen, ob die Artikelbezeichnungen nicht generell durch
Ziffern ersetzt werden sollten.

Erwagungen der Gemeinde:
Dies ist inhaltlich nicht relevant.

Beschluss: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.

Die Gliteklasse im Bereich des Bahnhofs Meilen sei als Kreis dargestellt.
Das Mittelperron sei jedoch gute 300 m lang und weise 3 Zugdnge auf.
Die Gliteklasse B sei daher in einem Oval zu erweitern.

Erwagungen der Gemeinde:

Die Einteilung und Abgrenzung entspricht dem OV-Guteklassenplan
im kantonalen Geoportal (gisztrich). Der Gemeinderat kann den Plan
anpassen, wenn sich das 6ffentliche Verkehrsangebot erheblich ge-
andert hat (Art. 60 BZO).

Beschluss: Die Einwendung wird zur Kenntnis genommen.

Es seien folgende ausformulierte neue "Bestimmungen fir Mobilfunkan-
lagen" in die BZO an passendem Ort aufzunehmen:

1. "Mobilfunkanlagen haben der Quartierversorgung zu dienen. In der In-
dustrie- und Gewerbezone sind (berdies auch Anlagen fur die kommuna-
le Versorgung zuldssig.

2. Visuell wahrnehmbare Mobilfunkanlagen sind nur in folgenden Zonen
und gemdss folgenden Prioritdten zuldssig:

1. Prioritdt: Industrie- und Gewerbezonen

2. Prioritat: Zentrumszonen

3. Prioritét: Wohnzonen 2.8 mit Gewerbeanteil
4. Prioritét: Wohnzonen 2.6

Erbringt der Betreiber den Nachweis, dass aufgrund von funktechnischen
Bedingungen ein Standort ausserhalb der zuldssigen Zonen erforderlich
ist, ist eine Mobilfunkanlage, soweit die tibrigen Voraussetzungen gegeben
sind, auch in den tbrigen Wohnzonen zuldssig.

Erwagungen der Gemeinde:

Der Bund regelt den Immissionsschutz und die vorsorgliche Emissi-
onsbegrenzung der Mobilfunk-Strahlung abschliessend. Weitere um-
weltrechtliche Regelungen seitens der Kantone oder Gemeinden sind
unzuldssig.

Innerhalb der Bauzonen sind Mobilfunkanlagen im Prinzip zonenkon-
form. Baurechtliche Vorschriften reichen in aller Regel nicht, Mobil-
funkanlagen zu verbieten. Aus dem Natur- und Heimatschutzrecht
kann sich eine Interessenabwagung ergeben. Den Bewilligungsbehor-
den sind bei der Beurteilung von Baugesuchen fur Mobilfunkanlagen
weitgehend die Hande gebunden.

33



67. Reduktion Fassadenh6hen

aufgrund IVHB
Antrag 83.10

68. Weisung
Antrag 83.11

69. Feldguetliweg
Antrage 57.2,57.3
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Der Gesuchsteller hat einen Rechtsanspruch auf Bewilligungs-
erteilung, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfullt sind. Im
Ergebnis fuhrt dies dazu, dass Mobilfunkanlagen bewilligt werden,
wenn die Grenzwerte der NISV eingehalten sind. Im Rahmen der bau-
und planungsrechtlichen Zustandigkeiten sind die Gemeinden grund-
satzlich befugt, Bau- und Zonenvorschriften in Bezug auf Mobilfunk-
anlagen zu erlassen, soweit ein ortsplanerisches Interesse besteht.
Kommunale Vorschriften beziehungsweise Planungen muissen den
Interessen an einer qualitativ hoch stehenden Mobilfunkversorgung
und an einem funktionierenden Wettbewerb zwischen den Mobil-
funkanbietern jedoch Rechnung tragen.

Aus diesen Grunden ist die vorgeschlagene Regelung nicht zielfuh-
rend.

Beschluss: Die Einwendung wird nicht bertcksichtigt.

Es sei wegen der Umrechnung von den Gebdudehdhen nach aPBG auf die
Fassadenhohen nach IVHB und nPBG das heute zuldssige Mass der Fas-
sadenhohe in allen Zonen gemdss nBZO um 20 cm zu reduzieren.

Erwagungen der Gemeinde:
Die Hohendifferenz, welche sich aufgrund der neuen Messweise
ergibt, ist optisch kaum wahrnehmbar und daher nicht relevant.

Beschluss: Die Einwendung wird nicht bertcksichtigt.

Es sei den Stimmberechtigten fiur die Gemeindeversammlungen vom Mdrz
2020 nicht nur die Kurz-Weisung per Post zuzustellen, sondern auch

a) die synoptische Darstellung der aB70-nBZ0,

b) ein kleineres, lesbares Format des Zonenplans (wie der aktuelle gel-
tende Zonenplan vom Bauamt Meilen) und

¢) die Erlduterungen gemdss Art. 47 RPV per Post ausgedruckt zuzu-
stellen.

Es seien diese Abstimmungsunterlagen friher als (blich zu versenden.

Erwagungen der Gemeinde:

Die Ressourcen sollen geschont werden. Der Gemeinderat hat be-
schlossen, ein entsprechend der Bedeutung der Vorlage massge-
schneidertes Abstimmungsdossier zu verschicken (Weisung, BZO
sowie Planverkleinerungen des Zonenplans, der Kernzonenplane und
der Quartiererhaltungszonenplane). Das vollstandige Auflagedossier
wird kann digital bezogen werden.

Beschluss: Die Einwendung wird zur Kenntnis genommen.

Der Feldglietliweg sei als eine Strasse im Sinne von Art. 1 Abs. 1 des VRV zu
qualifizieren.

Erwagungen der Gemeinde:
Die Strassenklassierung ist nicht Gegenstand der Vorlage.

Beschluss: Auf den Antrag kann nicht eingetreten werden.
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3 ANHORUNG

3.1 Nachbargemeinden

Im Rahmen der &ffentlichen Auflage wurden die Nachbargemeinden
eingeladen, zur Teilrevision der Nutzungsplanung Stellung zu neh-
men. Die Nachbargemeinden haben die Revision zur Kenntnis ge-
nommen und keine Einwande eingebracht.

3.2 ZPP

Die Zurcher Planungsgruppe Pfannenstil (ZPP) wurdigt im Schreiben
vom 29. August 2019 die umfassenden Uberlegungen zur zukinfti-
gen raumlichen Entwicklung auf Basis der Entwicklungsstrategie
sowie des Richtplans Siedlung und Landschaft.

Die ZPP unterstutzt die inhaltlichen Stossrichtungen der vorliegenden
Ortsplanungsrevision, wonach unter anderem der Fokus auf eine
qualitatsvolle Innenentwicklung oder die Starkung der Siedlungsdko-
logie gerichtet wird.

Die ZPP prufte die Revision der Nutzungsplanung unter dem Blick-
winkel der regionalen Sichtweise und hat die nachfolgenden Hin-
weise und Antrage eingereicht.

Die ZPP begrtsst die Haltung der Gemeinde Meilen, das zukinftige
Wachstum im bestehenden Siedlungsgebiet aufzunehmen. Gemdss Pla-
nungsbericht wird mit der vorliegenden Revision der Nutzungsplanung die
Aufnahme von theoretisch rund 2300 zusdtzlichen Einwohnern im ndchs-
ten Planungshorizont erméglicht. Die ZPP ist der Ansicht, dass sich Meilen
dabei am unteren Rand der notwendigen und im regionalen Richtplan
festgelegten Kapazitdten befindet. Wir empfehlen, nochmals zu priifen, ob
insbesondere auch in den regional festgelegten und in der Nutzungspla-
nung prézisierten Zentrums- und Dichtgebieten eine moderate Steigerung
zur Aufnahme zusdtzlicher Einwohner zweckmdssig ist.

Erwagungen der Gemeinde:

Die eingesetzte Fachkommission hat sich eingehend mit der Frage
der Siedlungserneuerung und der baulichen Dichte auseinanderge-
setzt. In die Gesamtabwégung ist die Uberlegung eingeflossen, dass
die bauliche Dichte, welche in den Quartieren erméglicht wird, poli-
tisch tragfahig und in Bezug auf die bebaute Situation vertraglich sein
muss. Der rechtskraftige Zonenplan ermdglicht im Zentrum im regio-
nalen Quervergleich bereits eine urbane Dichte (BMZ 4.5). Sie soll nur
erhoht werden, wenn die Qualitat stimmt. Daher hat sich die Gemein-
de Meilen dazu entschieden, die Dichte nicht per se zu erhdhen, son-
dern im Rahmen der Sonderbauvorschriften mit erhdhten Anforde-
rungen zu ermoglichen.

Beschluss: Der Antrag wird nicht bertcksichtigt.
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Ein regionales Ziel ist die Unterstiitzung einer aktiven Wohnraumentwick-
lung, um der demografischen Alterung, den Bedirfnissen aller Bevilke-
rungsgruppen und den aufgrund der hohen Standortqualitdt einherge-
henden Uberdurchschnittlichen Wohnraumkosten zu begegnen. Die ZPP
wiirde es begriissen, wenn die Gemeinde in diesem Bereich Optionen pri-
fen wiirde, beispielsweise durch zur Verfigungstellen von gemeindeeige-
nem Land fur Wohnungsraum zur Kostenmiete.

Erwagungen der Gemeinde:
Dies entspricht bereits heute der gemeindlichen Praxis, die fortge-
fuhrt wird.

Beschluss: Die Anregung wird zur Kenntnis genommen.

Die im Rahmen der Anhérung des kommunalen Richtplans eingebrachten
Antrdge betreffend Sicherung der regionalen Arbeitsplatzgebiete (Bahnhof
Nord, Rorguet, Rotholz und Feldmeilen) wurden aufgenommen. In der
vorliegenden Nutzungsplanung wurden Prézisierungen vorgenommen,
welche aus regionaler Sicht im Rahmen des kommunalen Anordnungs-
spielraums liegen. Auch beim regionalen Mischgebiet Beugen werden aus
unserer Sicht die regionalen Vorgaben eingehalten. Wir weisen darauf hin,
dass durch die vorgenommenen Anpassungen an den kommunalen Ge-
werbezonen aufgrund der kantonalen Bestimmungen zum Arbeitszonen-
management woméglich fir das Genehmigungsverfahren eine erweiterte
Einschdtzung der Region notwendig ist. Wir empfehlen hier der Gemeinde,
fruhzeitig auf die Region zuzukommen, sollte dies vom Kanton verlangt
werden.

Erwagungen der Gemeinde:
Die Gemeinde dankt fur das Angebot und nimmt die Unterstitzung
der ZPP zu diesem Thema gerne an.

Beschluss: Zusammen mit der ZPP ist ein Arbeitszonenmanagement
zu erarbeiten.

Die ZPP weist darauf hin, dass aufgrund einer einheitlichen Anwendung
der tibergeordneten Vorgaben Uber das gesamte Regionsgebiet nicht aus-
geschlossen werden kann, dass gewisse Anderungen aus regionaler Sicht
notwendig werden kénnten, zumal gemdss Gestaltungsprinzipien des
Kantons die maximalen Gebdudebreiten je nach Kategorie geringer als 20
Meter ausfallen.

Erwagungen der Gemeinde:

Die Gemeinde nimmt den Hinweis zur Kenntnis. Die BZO kann in
einer spdteren Teilrevision angepasst werden, sofern im regionalen
Richtplan andere Grundmasse als behordenverbindliche Vorgabe fur
die Gemeinden festgelegt werden sollten.

Beschluss: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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Planungsbericht Der Planungsbericht erliutert die wesentlichen Anderungen und Uberle-
gungen. In gewissen Punkten sind die Aussagen aus unserer Sicht jedoch
zu knapp formuliert, um die Gedankengdénge transparent nachvollziehen
und in verlangter Tiefe Stellung nehmen zu kénnen. Dies betrifft aus regio-
naler Sicht primdr die Wachstums- und Kapazitdtsabschdtzung (sowohl
fur Einwohner wie fir Beschdftigte) basierend auf den vorgenommenen
Zonen- und BZO-Anderungen. Wir empfehlen, auch im Interesse der Ge-
meinde, in Bezug auf das weitere Verfahren nochmals zu priifen, welche
Elemente im Planungsbericht etwas ausfihrlicher dokumentiert werden
kénnen.

Erwagungen der Gemeinde:

Die Anregung wird im Hinblick auf die Finalisierung der Vorlage ent-
gegengenommen. Die Kapazitatsberechnung kann im Planungsbe-
richt erganzt werden.

Beschluss: Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen.
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4 KANTONALE VORPRUFUNG

4.1 Einleitung

Unter der Federfihrung des Amts fur Raumentwicklung haben die
kantonalen Amtsstellen mit Schreiben vom 11. Dezember 2019 zur
Gesamtrevision der kommunalen Nutzungsplanung Stellung ge-
nommen.

Die Genehmigungsbehorde begrisst das stufenweise Vorgehen. Die
Entwicklung der Gemeinde Meilen wird aus Sicht des Kantons plausi-
bel abgebildet und die Mdglichkeiten zur Siedlungsentwicklung nach
innen werden klar aufgezeigt. Die erarbeitete Gesamtrevision der
Nutzungsplanung wird auch aus Sicht Ortsbild und Stadtebau gutge-
heissen.

Bezuglich der Festlegung der Weilerkernzonen, des Themas Abstim-
mung Siedlung und Verkehr sowie der Arbeitszonen besteht noch
Klarungsbedarf. Aufgrund des Einzonungsverbots durch den Bund
bestehen im Hinblick auf die Genehmigung noch Vorbehalte bezlg-
lich der Einzonung von Erholungszonen und der Zonen fur 6ffent-
liche Bauten und Anlagen.

Zu mehreren Aspekten wurden Anderungsantrage gestellt. Sie sind
im nachfolgenden Kapitel zusammengefasst. Sofern diese Punkte bei
der Uberarbeitung der Vorlage berticksichtigt und die Unterlagen
dementsprechend angepasst werden, erweist sich die Vorlage mithin
als rechtmassig, zweckmassig und angemessen gemass 8 5 PBG.

4.2 Kantonale Antrage gemass dem ersten
Vorprufungsbericht

Zu den vorgesehenen Umzonungen in den Gebieten Rorguet, Weidccher-
weg, Gruebstrasse und Bahnhof Feldmeilen ist, gestiitzt auf die Vorgaben
von Art. 30 a Abs. 2 RPV, bei der ZPP eine Stellungnahme hinsichtlich des
Themas "Arbeitszonenbewirtschaftung" bzw. haushdlterische Nutzung der
Arbeitszonen einzuholen, welche den Bedarf fur die umgezonten Gewerbe-
zonen aus regionaler Sicht bestdtigt. Die zentralen Aussagen dieser
Stellungnahme sind in den Erlduterungsbericht einzubauen.

Erwagungen der Gemeinde:

Das Thema wird zusammen mit ZPP angegangen. Die ZPP wird einen
separaten Bericht zur Arbeitszonenbewirtschaftung verfassen, wo-
raufim Planungsbericht verwiesen wird.

Beschluss: Der Antrag wird bertcksichtigt.
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Der Einzonung von der Freihaltezone in die Zone fur &ffentliche Bauten
und Anlagen zur Erweiterung des Schulhauses Allmend kann eine beding-
te Genehmigung in Aussicht gestellt werden. Die Genehmigung der Einzo-
nung Schulhaus Allmend wird jedoch erst dann wirksam, wenn das Einzo-
nungsverbot fur den Kanton Zirich aufgehoben wird.

Der Perimeter der geplanten Einzonung fur die Schulanlage Allmend ist
derart anzupassen, dass das Gewdsser sowie dessen Uferstreifen in der
Freihalte- bzw. Reservezone bleiben.

Erwagungen der Gemeinde:

Der Genehmigungsvorbehalt wird zur Kenntnis genommen. Dem An-
trag, den Gewasserraum samt Uferstreifen einer Freihaltezone zu-
zuweisen, kann jedoch nicht entsprochen werden, da das Teilareal
sonst faktisch Uber eine Nichtbauzone zuganglich gemacht werden
muUsste. Die Zuweisung des Uferstreifens in eine Bauzone fuhrt je-
doch nicht zu einem Prajudiz, da die gewdsserrechtlichen Rahmen-
bedingungen durch die Gemeinde zu berUcksichtigen sind. Der Ge-
wasserraum ist situationsbezogen im daflr vorgesehenen separaten
Verfahren zu bestimmen und grundeigentimerverbindlich zu si-
chern. Auf der Ebene der Nutzungsplanung fehlt die dafur erforder-
liche Entscheidungsgrundlage.

Beschluss: Der Antrag wird bei der Gewasserraumfestlegung berdck-
sichtigt.

Auf die Umzonung des Grundsticks Kat. Nr. 11599 von der Landwirt-
schafts- in die Erholungszone ist zu verzichten.

Flir Einzonungen von der Landwirtschaftszone in die Erholungszone gilt
weiter das Einzonungsverbot des Bundesrats vom 10. April 2019. Dem-
nach darf eine Festsetzung erst erfolgen, wenn das Einzonungsverbot
wieder aufgehoben ist. Wir empfehlen, die neue Ausscheidung von Erho-
lungszonen von der Gesamtrevision der Ortsplanung zu trennen, um
keine Verzogerungen fur die weiteren Planungsabsichten zu verursachen.

Erwagungen der Gemeinde:

Der Genehmigungsvorbehalt wird zur Kenntnis genommen. Die Ge-
meinde weist jedoch darauf hin, dass im Gegenzug die Erholungs-
zone Familiengarten im Gebiet Friedrichstall reduziert wird. Das An-
gebot an Flachen fur Familiengarten bleibt somit dank dem Abtausch
in der Bilanz ausgeglichen.

Der Gemeinderat wird die Umzonungen trotz Moratorium der
Stimmbevodlkerung zur Beschlussfassung vorlegen, zumal diese Fla-
chen bereits im kommunalen Richtplan bezeichnet sind. Die Geneh-
migung kann nachgelagert an die politische Meinungsbildung erfol-
gen, wenn das Moratorium aufgehoben ist. Die Erholungszone auf
Kat. Nr. 11599 wird neu in der Verlangerung der bestehenden Fami-
liengarten abgegrenzt, womit ein sinnvoller Abschluss zum Landwirt-
schaftsgebiet sichergestellt wird.

Beschluss: Der Antrag wird teilweise bertcksichtigt.
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Sollte die Verbindung der beiden Erholungszonen E2 wie vorgesehen um-
gesetzt werden, ist ein Einbezug der bisher nicht gestaltungsplanpflichti-
gen Bereiche der Erholungszone E2 in den zu tiberarbeitenden Gestal-
tungsplan zu prifen.

Sollte die Verbindung der beiden Erholungszonen E2 wie vorgesehen um-
gesetzt werden, ddrfen in der neu geschaffenen Erholungszone keine Bau-
ten und Anlagen vorgesehen werden, welche zu einer beeintréichtigenden

Geldndeverdnderung im Inventarobjekt fuhren.

Flir Einzonungen von der Landwirtschaftszone in die Erholungszone gilt
das Einzonungsverbot des Bundesrats vom 10. April 2019.

Erwagungen der Gemeinde:

Der Genehmigungsvorbehalt wird zur Kenntnis genommen (vgl. auch
Erlduterungen zu Antrag 3). Die BZO-Bestimmungen zur Erholungs-
zone E2 werden im Sinne des Antrags erganzt.

Beschluss: Der Antrag wird berucksichtigt.

Bei der Alterssiedlung Dollikon handelt es sich um reines Wohnen und
eine Umzonung in die Kernzone erscheint dementsprechend nicht zweck-
mdssig. Wir erachten es aus ldrmrechtlicher Sicht als sinnvoller, sie analog
zur Alterssiedlung Platte der Zone fir 6ffentliche Bauten zuzuordnen.

Erwagungen der Gemeinde:

Der Einwand des Kantons ist grundsatzlich nachvollziehbar. Mit einer
Zuweisung in die Zone fur 6ffentliche Bauten wirde jedoch der Nut-
zungsspielraum fur zeitgemasse nutzungsdurchmischte Konzepte
verunmoglicht, wenn die bestehende Alterssiedlung dereinst erneu-
ert werden muss. An der Zuweisung in die Kernzone K3 wird daher
festgehalten, zumal an diesem Ort ein ortsbaulicher Bezug zum Orts-
kern Dollikon geschaffen werden soll.

Beschluss: Der Antrag wird nicht bertcksichtigt.
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Antrag 7:
Neue Bestimmung zum Vogelschutz und
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Die vorgesehene Reduktion der Reservezonen unter Berticksichtigung der
kommunalen und tiberkommunalen Naturschutzinventare (Bericht Kap.
16.1) wird grundsdtzlich begrisst.

Auf die Anpassung der Reservezone bzw. Festlegung einer kommunalen
Landwirtschaftszone im Gebiet Vorrain soll jedoch verzichtet werden, da
die kantonale Schutzverordnung fur den Trockenstandort Vorrain/Hohen-
egg erst in einigen Jahren vorliegen wird. Falls an der Reduktion festge-
halten werden soll, muss im Erlduternden Bericht gemdss Art. 47 RPV
darauf verwiesen werden, dass mit der nun vorgenommenen Abgrenzung
der Reservezone die kiinftige Abgrenzung des Schutzgebiets nicht vorweg-
genommen wird.

Das kommunale Schutzgebiet in der Reservezone in der Au auf den Par-
zellen Kat. Nrn. 8333 und 10051 soll von der Reservezone in eine Frei-
haltezone oder kommunale Landwirtschaftszone umgezont werden.

Erwagungen der Gemeinde:

An der Reduktion der Reservezonen wird festgehalten. Der Erldutern-
de Bericht wird im Sinne des Antrags erganzt. Die Reservezone in der
Au wird um das kommunale Schutzobjekt reduziert. Eine rund 0.7 ha
grosse Flache wird der Freihaltezone zugewiesen. Die Reduktion des
Reservegebiets soll nicht dazu fuhren, dass der langfristige Entwick-
lungsspielraum der Gemeinde eingeschrankt wird. Im kantonalen
Richtplan soll daher das Siedlungsgebiet flachenneutral arrondiert
werden.

Beschluss: Der Antrag wird sinngemass berucksichtigt.

Die BZO sei wie folgt zu ergdnzen:

a. Art. 54 Kleinbauten und Anbauten:

Verglaste Vorbauten sind vogelvertrdglich gemdss den Vorgaben der
Broschure "Vogelfreundliches Bauen mit Glas und Licht" der Schweize-
rischen Vogelwarte von 2012 zu gestalten.

b. Neuer Artikel: Lichtverschmutzung: Die Aussenbeleuchtungen sind auf
das absolute Minimum zu beschrdnken und so zu gestalten, dass un-
ndtige Lichtemissionen mdglichst vermieden werden. Die Empfehlun-
gen in der "Vollzugshilfe Lichtemissionen" (Entwurf zur Konsultation
vom 12. April 2017) des BAFU sind zu berticksichtigen.

Erwagungen der Gemeinde:

Die Anliegen sind durchaus berechtigt. Der Gemeinderat vermisst je-
doch einen Verweis auf eine explizite Rechtsgrundlage im PBG, wo-
nach die Gemeinden befugt sind, entsprechende Bauvorschriften zu
erlassen. Das Thema kann jedoch in der gemeindlichen Vollzugshilfe
erganzt werden.

Beschluss: Der Antrag wird nicht bertcksichtigt.
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Kernzonenbestimmungen
(Art. 15 BZO)

Antrag 9:
Kernzonenplan Obermeilen

Antrag 10:
Kernzonenplan Feldmeilen
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In der BZO ist zu ergdnzen, dass bei Um- und Ersatzbauten von rot und
grau bezeichneten Gebduden Abweichungen vom Gebdudeprofil auch im
"Interesse des Gewdsserraums" bewilligt werden kénnen.

Erwagungen der Gemeinde

Art. 4 Abs. 4 BZO wird dahingehend erganzt, dass nicht nur Schutz-
verflgungen, sondern auch das Ubergeordnete Recht, namentlich die
Gewasserschutzgesetzgebung, vorbehalten bleiben.

Beschluss: Der Antrag wird bertcksichtigt.

Im Kernzonenplan Obermeilen (im Zonenplan 1:5000 als Obermeilen
Unterdorf bezeichnet) zeigt sich aus denkmalpflegerischer Sicht ein Kon-
flikt: Von den drei als iberkommunale Schutzobjekte inventarisierten Ge-
béuden, die zum Ensemble "Ehem. Arzt- und Weinbauernhaus "Rorguet”
mit Nebengebduden" gehdren (Vers.-Nrn. 740, 741,7042), ist nur das
Weinbauernhaus rot eingefcirbt. Der gelb bandagierte Neubaubereich ver-
lauft mitten durch das Ensemble (Vers.-Nr. 742 liegt im Neubaubereich).
Der Neubaubereich ist auf das Ensemble "Ehem. Arzt- und Weinbauern-
haus "Rorguet" mit Nebengebduden" abzustimmen.

Die Bestimmungen fir rot eingefdrbte Gebdude gelten nicht bei kommu-
nalen und kantonalen Schutzobjekten.

Erwagungen der Gemeinde:

Der Kernzonenplan wird entsprechend angepasst. Unterschutzstel-
lungen bleiben von den allgemeinen BZO-Bestimmungen vorbehal-
ten (vgl. Art. 4 Abs. 4 BZO).

Beschluss: Der Antrag wird bertcksichtigt.

Im Kernzonenplan Feldmeilen sind vom Ensemble "Landgut Mariafeld"
nicht alle Teile des Ensembles rot eingefdrbt. Die Nebenbauten, die die
gleiche Vers.-Nr. wie das Haupthaus aufweisen, ndmlich Vers.-Nr. 101,
sind nicht eingefdrbt. Die Bezeichnung der Inventarobjekte und der Dis-
claimer sind so anzupassen, dass die Bestimmungen fur rot eingefdrbte
Gebdude nicht auf Schutzobjekte zutreffen.

Erwagungen der Gemeinde:

Der Kernzonenplan wird entsprechend angepasst. Unterschutzstel-
lungen bleiben von den allgemeinen BZO-Bestimmungen vorbe-
halten (vgl. Art. 4 Abs. 4 BZO).

Beschluss: Der Antrag wird bertcksichtigt.
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Antrag 11:
Weilerkernzonen

Antrag 12:
Kernzonenbestimmungen: Verhaltnis zu
den Inventaren und Schutzobjekten
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Die BZO der Gemeinde Meilen ist so anzupassen, dass innerhalb der
Weilerkernzonen Burg, Toggwil, Untere Aebleten und Grdit kein zusdtzli-
ches Wohnbaupotenzial geschaffen werden kann (keine Neubauten). Er-
génzend ist im Erlduternden Bericht nach Art. 47 RPV aufzuzeigen, wie die
Bilanz zwischen heutigem Stand und neuer Regelung aussieht.

Erwagungen der Gemeinde:

Der Gemeinderat nimmt die verscharfte Praxis des Kantons zu den
Kleinsiedlungen zur Kenntnis. Der Gemeindeversammlung wird eine
bereinigte Vorlage unterbreitet, mit welcher Neubauten in den Kern-
zonen Weiler ausgeschlossen werden.

Beschluss: Der Antrag wird bertcksichtigt.

Es ist ein Artikel zu ergdnzen, der die allgemeine Zielsetzung definiert und
festhdlt, dass der Substanzschutz von inventarisierten Gebduden durch
die kantonale oder kommunale Denkmalpflege gesichert sein sollte. Es
wird folgendes Wording vorgeschlagen:

"Die Kernzonenvorschriften regeln die Belange des Ortsbildschutzes. So-
fern bestehende und kiinftige Anordnungen in Vertrégen, Verfliigungen
oder Bewilligungen, die die Denkmalpflege und damit vor allem den Sub-
stanzschutz betreffen, ein hdheres Schutzniveau bieten als die Kernzonen-
vorschriften, gehen sie den Kernzonenvorschriften vor. Bauvorhaben
haben die tiberkommunalen und kommunalen Ortsbild- und Denkmal-
schutzinventare zu berticksichtigen. Die zusténdigen Fachstellen sind
fruhzeitig einzubeziehen.

Erwagungen der Gemeinde:

Das Anliegen ist mit Art. 4 Abs. 4 BZO bereits abgedeckt. Die Bestim-
mung wird jedoch sinngemass erganzt: Vorbehalten bleiben rechts-
krdftige und kinftige Unterschutzstellungen sowie die Vorgaben des lber-
geordneten Rechts, namentlich der Gewdsserschutzgesetzgebung.

Der kantonale Textvorschlag kann in die Wegleitung zur BZO inte-
griert werden.

Beschluss: Der Antrag wird sinngemadss berucksichtigt.
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Antrag 13:

Sicherstellung des Substanzschutzes in
der Kernzone Dorf und der Kernzone
Burg

Antrag 14:
Abweichungen vom Gebaudeprofil in den
Kernzonen Weiler

Antrag 15:
Grundmasse in den Kernzonen (Art. 6)
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Es ist nachzuweisen, wie trotz des neuen BZO-Artikels der Substanzschutz
insbesondere in den Ortsbildern Dorfmeilen und Burg und in den ISOS-
Gebieten mit Erhaltungsziel A gewdhrleistet bleibt. Zudem ist das Verhdlt-
nis von bisherigem zu neu gewdhrleistetem Substanzschutz aufzuzeigen.

Erwagungen der Gemeinde:

Wie im Antrag 12 korrekt ausgefihrt wird, regeln die Kernzonenvor-
schriften die Belange des Ortsbildschutzes. Der Objektschutz wird,
gestutzt auf die kommunalen und Uberkommunalen Inventare, im
Baubewilligungsverfahren gepruft. DiesbezUglich wird auf § 203 ff
PBG verwiesen. Die Kernzonenbestimmungen stellen den Substanz-
schutz nicht in Frage. Die Unterschutzstellung von Bauten und Anla-
gen ist jedoch Gegenstand von Schutzverfugungen. Der Planungsbe-
richt kann diesbezUglich prazisiert werden.

Beschluss: Der Antrag wird sinngemass berucksichtigt.

Es wird festgestellt, dass bei den grau bezeichneten Bauten bei Ersatz
nicht mehr das bisherige Gebdudeprofil eingehalten werden muss, son-
dern geringfugige oder gréssere Abweichungen méglich sind. Die Locke-
rung der Vorschriften zu den Umbauten und Ersatzbauten hat neben den
mdglichen Abweichungen zur bisherigen Bebauungsstruktur auch Aus-
wirkungen auf das magliche Wohnpotenzial. Dies ist insbesondere fur die
Weilerkernzonen relevant, in denen gemdss Bundesrat kein zusdtzliches
Wohnpotenzial geschaffen werden darf. Art. 4 BZO ist auf die Vorgaben
fur Weilerkernzonen abzustimmen.

Erwagungen der Gemeinde:
Die BZO wird entsprechend prazisiert (vgl. auch Antrag 11).

Beschluss: Der Antrag wird berucksichtigt.

Mit der Revision wird die Baumassenziffer in den Kernzonen aufgehoben.
Zwar wird die Anzahl Voll- und Dachgeschosse und die Fassadenhdhe de-
finiert, jedoch gibt es keine maximalen Gebdudemasse. Um die Einord-
nung von ortsiblichen Volumen in die Kernzone sicherzustellen, sind
maximale Angaben zur Gebdudebreite und Gebdudeldnge festzulegen.

Erwagungen der Gemeinde:

Die Abmessungen des Gebaudebestandes in den jeweiligen Kern-
zonentypen sind sehr unterschiedlich. Art. 6 BZO wird dahingehend
prazisiert, dass die Gebaudeldngen und Gebadudebreiten aus dem
jeweiligen baulichen Umfeld abzuleiten sind. Auf die Vorgabe eines
generellen Masses wird im Interesse von ortsbaulich Uberzeugenden
Losungen verzichtet, da ein solches Mass entweder zu gross oder zu
klein sein kann.

Beschluss: Der Antrag wird sinngemass berucksichtigt.
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Antrag 16:
Lockerung des Gewerbeanteils in den
Kernzonen Weiler

Antrag 17:
Dacher (Art. 13 BZO)

Antrag 18:
Solaranlagen (Art. 14c BZO)
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Die schraffierten Baubereiche oder Gebdudeteile, in denen bislang nur ge-
werbliche Nutzung zuldssig war, werden im revidierten Kernzonenplan
neu mit einem G versehen und gemdss Art. 10 der Vorschriften festgelegt,
dass in den betroffenen Gebduden oder Gebdudeteilen mindestens die
den Strassen und Pldtzen zugewandten RGume in den Erdgeschossen be-
ziehungsweise in den Eingangsgeschossen gewerblich zu nutzen sind.
Daraus erfolgt, dass der Mindestgewerbeanteil reduziert und ein hdherer
Wohnanteil méglich wird. Dies ist gemdss den Erwdgungen zu den Weiler-
kernzonen bei den Kernzonenpldnen ausserhalb des Siedlungsgebietes
nicht zuldssig. Art. 10 ist auf die Vorgaben fiir Weilerkernzonen abzustim-
men.

Erwagungen der Gemeinde:

Die heutige Regelung erschwert Investitionen in den Erhalt und die
Erneuerung der bestehenden Okonomiegebdude. Daher wird die
Regelung dahingehend angepasst, dass zumindest ein massgeblicher
Teil der Erdgeschosse gewerblich zu nutzen ist. Die Nutzung des
Ubrigen Gebaudeteils soll unter Wahrung der Identitat der jeweiligen
Weiler flexibilisiert werden.

Neubauten werden im Sinne der kantonalen Vorprifung in den Wei-
lern ausgeschlossen. Im Gegenzug soll die Umnutzung der ehemali-
gen Okonomiegebéude erleichtert werden. An die Gestaltung werden
erhohte Anforderungen gestellt, was in den Bestimmungen prazisiert
wird.

Beschluss: Der Antrag wird teilweise berucksichtigt.

Gemdiss Art. 13 b) Abs. 2 sind Dacheinschnitte im ersten Dachgeschoss
zuldssig. Fur schiitzenswerte Ortsbilder von iberkommunaler Bedeutung
ist der Erhalt der Dachlandschaft von wesentlicher Bedeutung. Daher sind
insbesondere in den Kernzonen Dorfmeilen und Burg keine Dachein-
schnitte zuzulassen. Dacheinschnitte sind in den Kernzonen Dorfmeilen
und Burg zu unterbinden.

Erwagungen der Gemeinde:
Die BZO wird entsprechend angepasst.

Beschluss: Der Antrag wird bertcksichtigt.

Gemdiss Art. 14 ¢) Abs. 5 sind nach aussen in Erscheinung tretende Son-
nenenergieanlagen nicht zuldssig. Auch wenn diese Vorschrift im Sinne
des Ortsbildschutzes ist, ist sie aufgrund des revidierten Raumplanungs-
gesetzes (Art. 18a RPG) nicht mehr rechtmdssig.

Erwagungen der Gemeinde:
Die BZO wird entsprechend angepasst.

Beschluss: Der Antrag wird berucksichtigt.
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Antrag 19:
Strassenabstand

Antrag 20:
Strassenabstand

Antrag 21:
Quartiererhaltungszone Auf der Hirnen

Antrag 22:
Friedhof
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Wir empfehlen, eine entsprechende Bestimmung fiir den Strassenabstand
von Neubauten sowohl flir Hauptgebdude als auch fir Klein- und Anbau-
ten vorzusehen. Die Regelung wdre unter Vorbehalt der Verkehrssicherheit
und der geniigenden Einordnung zu formulieren. Fehlt eine Regelung rich-
tet sich der Strassenabstand nach § 265 PBG in Verbindung mit § 267
PBG und betrdgt 6 m.

Erwagungen der Gemeinde:
Dies ist mit Art. 55 Abs. 4 bereits abgedeckt.

Beschluss: Der Antrag ist bereits bertcksichtigt.

In Art. 2 Abs. 1 der BZO sind die Quartiererhaltungszonen aufzunehmen.

Erwagungen der Gemeinde:
Dies wird entsprechend erganzt.

Beschluss: Der Antrag wird bertcksichtigt.

Zur Gewdhrleistung der einheitlichen und prdgenden Bebauungsstruktur
bei der Wohnsiedlung "Auf der Hiirnen", welche im ISOS sogar mit einem
Erhaltungsziel A (Substanzschutz) deklariert ist, ist die Anwendung von
Art. 21 Abs. b) bei der Quartiererhaltungszone "Auf der Hiirnen" nicht zu-
zulassen. Die Sattelddcher sollen bei der Quartiererhaltungszone "Auf der
Hirnen" nicht durch Flachddcher ersetzt werden ddrfen. Art. 21 Abs. b) ist
entsprechend anzupassen.

Erwagungen der Gemeinde:
Die BZO wird entsprechend erganzt.

Beschluss: Der Antrag wird berucksichtigt.

Das ISOS beurteilt den Friedhof als eine zu erhaltende Freifidche im natio-
nalen Ortsbild. Es stellt sich daher die Frage, ob der Friedhof umgezont
werden sollte oder fir ihn spezifische Vorschriften festzulegen sind. Die
Zone und die Vorschriften sind fir den Friedhof im Sinne des ISOS zu
uberprtfen.

Erwagungen der Gemeinde:
FUr eine Umzonung besteht kein Anlass. Das Schutzziel wird mit der
Zone fur offentliche Bauten nicht in Frage gestellt.

Beschluss: Der Antrag wird nicht bertcksichtigt.
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Antrag 23:
Uferbereich

Antrag 24:
Parkierung
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Die ergdnzenden Vorschriften in der BZO sind zum jetzigen Zeitpunkt
noch verfriiht, da zuerst die Konkretisierungen des & 67a PBG im regiona-
len Richtplan folgen mdissen, um anschliessend diese in die Nutzungspla-
nung umzusetzen. Art. 48 der Vorschriften ist zu streichen, da er sich der-
zeit noch nicht auf seine Rechtmdssigkeit, Zweckmdssigkeit und Angemes-
senheit prifen IGsst.

Erwagungen der Gemeinde:

Gestutzt auf die Vorgaben im kommunalen Richtplan Siedlung und
Landschaft werden fur die Wohnzonen am Uferbereich erganzende
Festlegungen getroffen. Der kommunale Richtplan Siedlung und
Landschaft definiert dabei die Grundsdtze, welche nun im Art. 48
BZO umgesetzt werden. In der Wohnzone W 1.0 gilt gemass Art. 29
BZO neu eine maximale Gesamtlange von 20m (bisher 25m). Die
Hohenbeschrankung fur Mauern gilt bereits heute (Art. 21 BZO).

Die Planungsregion wird gestuitzt auf den neuen § 67a PBG im re-
gionalen Richtplan Festlegungen fur den Uferbereich treffen. Diese
Vorgaben sind durch die Gemeinden umzusetzen. Nach Rechtskraft
der Ubergeordneten Planung wird die Gemeinde Meilen Uberprifen,
ob Art. 48 BZO im Rahmen einer Teilrevision justiert werden muss. In
diesem Sinne bleibt die Umsetzung von 8 67a PBG vorbehalten.

Beschluss: Der Antrag wird sinngemass berucksichtigt.

Wir begrissen die Verwendung der angepassten Grundlagen. Wir emp-
fehlen jedoch, auch die maximal zuldssige Anzahl Parkpldtze festzuhalten.
Es soll verhindert werden, dass stark verkehrserzeugende Nutzungen ohne
Einschrdnkungen geplant werden kénnen.

Wir empfehlen, nicht nur die minimal erforderlichen, sondern auch die
maximal zuldssigen Parkpldtze festzulegen. Eine Abweichung (mit ent-
sprechender Begriindung) kénnte beispielsweise explizit im Art. 63, beson-
dere Fdlle, aufgenommen werden.

Wir empfehlen, Abstellpldtze fiir Motorrdder im Umfang von 10 % der mi-
nimal erforderlichen Parkpldtze fiir Personenwagen nachzuweisen.

Es wird empfohlen, in der Kernzone K3 (insbesondere im Ortsbild Dorf-
meilen) keine Parkpldtze zuzulassen, um die Aussenraumaqualitét zu erho-
hen.

Nachdem die Anzahl der Abstellplétze fiir Motorfahrzeuge sehr detailliert
geregelt wird, empfehlen wir eine Ghnlich detaillierte Regelung fir die Velo-
abstellpldtze. Es steht der Gemeinde wiederum frei, von der in die Ver-
nehmlassung gegebenen Fassung Gebrauch zu machen. Zudem stehen
VSS-Normen und Merkbldtter der Koordinationsstelle Veloverkehr zur Ver-

fugung.
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Antrag 25:
Anforderungen im Rahmen der Sonder-
bauvorschriften in Zentrumszonen

Antrag 26:
Einfriedungen und Stdtzmauern (8 78
PBG)

Antrag 27:
Abstimmung Siedlung und Verkehr
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Erwagungen der Gemeinde:

Die neuen BZO-Bestimmungen zur Parkierung geben der Gemeinde
Meilen einen guten Spielraum, situationsgerechte Parkierungslésun-
gen zu bewilligen. Eine Verscharfung der Bestimmungen wird poli-
tisch nicht als tragfahig beurteilt.

Hingegen wird im Sinne des Antrags in der BZO der Spielraum einge-
raumt, dass im Perimeter der schutzwirdigen Ortbilder von Uber-
kommunalen Bedeutung (Kirchgasse und Burg) auf die Erstellung von
Parkplatzen verzichtet werden kann. Artikel 63 BZO wird ent-
sprechend angepasst.

Beschluss: Die Empfehlungen werden zur Kenntnis genommen.

In Art. 74 werden die Anforderungen innerhalb der Zentrumszone festge-
halten. Auch wenn Art. 74 e) im Sinne des Ortsbildschutzes ist, ist er nicht
rechtmdssig. Art. 74 Abs. e) ist zu streichen.

Erwagungen der Gemeinde:

Es ist nicht nachvollziehbar, dass diese Vorgabe im Rahmen der Son-
derbauvorschriften nicht zuldssig sein soll, zumal die Sonderbauvor-
schriften keine Pflicht bewirken, nach ihnen zu bauen und gemass

8 80 PBG eine einwandfreie Einordnung, Gestaltung, Erschliessung,
Ausstattung und Ausristung der Uberbauung sicherzustellen ist.

Auch aufgrund des Eintrags im ISOS (Erhaltungsziele A) und gestutzt
auf & 238 Abs. 2 PBG sollen bei Grundstucken, die an die Kernzone
Kirchgasse grenzen, die Anliegen des Ortsbildschutzes beachtet wer-
den.

Beschluss: Der Antrag wird nicht bertcksichtigt.

Art. 78 wird begriisst. Die Lockerung, dass héhere Mauern durch Abstu-
fung zu gliedern und zu begrinen sind, ist jedoch zur Gewdhrleistung der
Ziele des Ortsbildschutzes in den Kernzonen Dorfmeilen und Burg zu un-
terbinden. Art. 78, 2. Satz ist bei den Kernzonen Dorfmeilen und Burg
nicht zuzulassen.

Erwagungen der Gemeinde:
In der Kernzone gelten die erhdhten gestalterischen Anforderungen,
was in Art. 78 BZO erganzt wird.

Beschluss: Der Antrag wird berucksichtigt.

Die Auswirkungen der Siedlungsentwicklung auf die Verkehrsentwicklung,
Stichwort Abstimmung Siedlung und Verkehr, sollen in einem eigenen
Kapitel im Erlduternden Bericht nach Art. 47 RPV nachgewiesen werden.

Erwagungen der Gemeinde:
Der Planungsbericht wird entsprechend erganzt.

Beschluss: Der Antrag wird bertcksichtigt.
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Antrag 28:
Interessenabwagung ISOS

Antrag 29:
Interessenabwagung KOBI
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Der Ortskern von Meilen sowie der Weiler Burg sind als schiitzenswerte
Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung (ISOS) eingetragen. Um
das ISOS als berticksichtigt beurteilen zu kénnen, ist eine umfassendere
Interessenabwdgung im Erlduterungsbericht nach Art. 47 RPV darzulegen.
Dort, wo Konflikte bestehen - nach einer ersten Uberpruifung ist dies ins-
besondere bei den Gebieten 3 und 5 und der Baugruppe 0.1 beim Orts-
bild Meilen der Fall - sind den Interessen des ISOS anderweitige dffentliche
Interessen gegentiberzustellen (wie zum Beispiel der Verdichtung nach
innen oder den Zielen im Handlungsraum urbane Wohnlandschaften).
Dabei ist abzuwdgen und zu begrinden, welchen Interessen ein hoheres
Gewicht zu geben ist.

Erwagungen der Gemeinde:
Der Planungsbericht wird entsprechend erganzt.

Beschluss: Der Antrag wird berucksichtigt.

Im Erlduterungsbericht nach Art. 47 RPV wird in einzelnen Abschnitten auf
die Abstimmung der Kernzonenpldne Dorf und Burg hingewiesen. Zum
Beispiel werden ISOS und KOBI in Kapitel 4.2 auf S. 22 mit dem Satz er-
wdhnt, dass die Kernzonenpldne Dorf und Burg auf die Festlegungen im
KOBI und ISOS abgestimmt seien. Eine nachvollziehbare und umfassende
Auseinandersetzung und Interessenabwdgung wird in diesem Zusammen-
hang noch vermisst. Der Erlduterungsbericht nach Art. 47 RPV ist dahin-
gehend zu ergéinzen, dass das Inventar der schutzwiirdigen Ortsbilder von
uberkommunaler Bedeutung im Kapitel "Kantonale Planungsinstrumente”
mit seinen Hauptinhalten fir die Ortsbilder Dorfmeilen und Burg erwdhnt
und berichtet wird, wie dem kantonalen Ortsbildinventar im Rahmen der
Nutzungsplanung Rechnung getragen wird. Es wird zudem empfohlen,
auf die laufende Aktualisierung des kantonalen Ortsbildinventars hinzu-
weisen und zu erwdhnen, dass die Revision die geplanten Anderungen
bereits umsetzt. Die Festsetzung der Aktualisierung und Revision des kan-
tonalen Ortsbildinventars soll bis Ende 2019 erfolgt sein.

Erwagungen der Gemeinde:

Gemass Vorprufungsbericht wurde das KOBI bertcksichtigt. Der
Planungsbericht kann jedoch entsprechend dem Antrag prazisiert
werden.

Beschluss: Der Antrag wird bertcksichtigt.
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Antrag 30:

Sonderbauvorschriften fur die Industrie-

und Gewerbezonen

Antrag 31:
Bodenschutz

Antrag 32:
Waldabstandslinien

Antrag 33:
Siedlungsentwdsserung
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In Art. 66 d) der Bau- und Zonenordnung (BZO) ist zu ergdnzen, dass der
Gestaltungsplan auch die Larmproblematik, die durch Wohnnutzung in
der Industrie- und Gewerbezone entsteht, zu regeln hat.

Erwagungen der Gemeinde:

Gemadss Art. 66 lit. ¢) BZO sind fur neue Wohnnutzungen gestalte-
rische oder bauliche Massnahmen zur Einhaltung der Planungswerte
zu ergreifen. Der Antrag ist somit bereits bertcksichtigt. In den Erlau-
terungen zur BZO wird auf die Larmproblematik bei Wohnnutzungen
in der Industrie- und Gewerbezone verwiesen.

Beschluss: Der Antrag wird sinngemass berucksichtigt.

Sollten die Umzonungen Neue Erholungszone E1 fiir Familiengdrten Rain-
strasse und Erweiterung E2 Pferdesport Pfannenstil weiter in Betracht ge-
zogen werden, so ist als Grundlage fur die Vorprifung beztiglich Boden-
schutz hinreichend Bericht zu erstatten. Bei allfdlligen Interessenabwdgun-
gen ist aufzuzeigen, wie das Offentliche Interesse an der Erhaltung von
Bdden und Fruchtfolgefidchen berticksichtigt wurde.

Erwagungen der Gemeinde:
Der Planungsbericht wird entsprechend erganzt.

Beschluss: Der Antrag wird berucksichtigt.

Im Quartiererhaltungsplan "Auf der Hiirnen" steht geschrieben: "Waldab-
standslinie anpassen". Es ist jedoch nirgends erwdhnt, in welchem Ver-
fahren dies geschieht.

In den Kernzonenpldnen sind die Waldfldchen und die (ibrige Bestockung
mit der gleichen Signatur dargestellt (Beispiel Kernzonenplan Feldmeilen,).
Dies ist verwirrend, indem Waldabstandslinien so teilweise durch "Wald-
signatur" fuhren.

Im Erlduternden Bericht ist festzuhalten, dass die Anpassung der Waldab-
standslinie "Auf der Hirnen" in einem spdteren Verfahren erfolgt. Wald
und tbrige Bestockung sind in verschiedenen Signaturen darzustellen.

Erwagungen der Gemeinde:

Die Revision der Waldabstandslinie wird der Gemeindeversammlung
mit dieser Revisionsvorlage zur Beschlussfassung vorgelegt, was im
Planungsbericht prazisiert wird. Die Plandarstellungen werden berei-
nigt.

Beschluss: Der Antrag wird sinngemass berucksichtigt.

Die Gemeinde Meilen wird eingeladen, innerhalb von zwei Jahren nach
Genehmigung der Teilrevision der Nutzungsplanung zu priifen, ob eine
Uberarbeitung der Generellen Entwésserungsplanung (GEP) nétig ist. Das
AWEL (Abt. Gewdsserschutz, Sektion Siedlungsentwdsserung) ist Uber die
Beurteilung zu informieren (se@bd.zh.ch).

Erwagungen der Gemeinde:
Der Planungsbericht wird entsprechend erganzt.
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Antrag 34:
Storfallvorsorge

Genehmigungsfahig
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Beschluss: Die Einladung wird zur Kenntnis genommen.

Unter Berticksichtigung der geplanten Anderungen ist das zukiinftige Per-
sonenaufkommen im Konsultationsbereich der Midor AG abzuschdtzen
und in Zusammenarbeit mit der Midor AG eine Ermittlung der Storfallrisi-
ken vorzunehmen. Basierend auf der Risikoermittlung sind fir das Pla-
nungsvorhaben verhdltnismdssige Massnahmen zur Risikominimierung
zu evaluieren. Sind solche erforderlich, sind diese fur die betroffenen Zo-
nen und Sonderbauvorschriften stufengerecht festzusetzen. Im Planungs-
bericht sind die Aspekte der Storfallvorsorge zu beschreiben.

Erwagungen der Gemeinde:

Das Thema Storfallrisiko wird im Planungsbericht stufengerecht er-
ganzt. Massnahmen zur Risikominimierung werden unter dem Ge-
sichtspunkt der Verhaltnismassigkeit zusammen mit der Midor nach-
gelagert an die Revision der BZO geprUft.

Beschluss: Die Einladung wird zur Kenntnis genommen.

4.3 Kantonale Antrage gemass dem zweiten
Vorprufungsbericht

Die aufgrund der ersten Vorprufung und dem Ergebnis des Mitwir-
kungsverfahrens bereinigte Revisionsvorlage wurde dem Kanton zu
einer zweiten Vorprufung eingereicht. Im zweiten Vorprifungsbericht
vom 11. Juni 2020 wurde festgestellt, dass die Antrage aus der ersten
Vorprifung umfassend behandelt und in grossten Teilen umgesetzt
wurden. Unter Beachtung der folgenden Punkte wurde die Genehmi-
gung der Revisionsvorlage in Aussicht gestellt:

* Art. 50 Abs. 5 nBZO
Die qualitativen Anforderungen an die Flachdachbegrinung
(6kologisch wertvolle Begrinung) seien dahingehend anzu-
passen, dass keine Ubermassige Einschrankung fur die
Grundeigentimer entstehe.
Hinweis: Die Gemeinde wird diesen Sachverhalt neu in den Aus-
fUhrungsrichtlinien regeln.

* Aufgrund der Anpassungen an den Gewerbezonen habe die ZPP
eine Stellungnahme hinsichtlich dem Thema Arbeitszonenbewirt-
schaftung abzugeben.

Hinweis: Die Stellungnahme wird bis zum Genehmigungsver-
fahren vorliegen.

* Die Grunflachenziffer durfe nicht abweichend von der Definition
im PBG in der BZO geregelt werden.
Hinweis: Dieser Vorbehalt wurde nachtraglich zur Vorprufung ein-
gebracht. Art. 76 nBZO wurde in der Folge geandert an das
Ubergeordnete Recht angepasst.
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ANHANG

A1

Liste der Antrage
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Zusammenfassung Einwendungen / Anderungsantrige

Offentliche Auflage: 7. Juni bis 6. August 2019
Publikation: 7. Juni 2019

Nr. |Eingang [Antrdge (zum Teil sinngemass) Ortsteil / Kat.-Nr.
Gegenstand
A Kernzonen
A1 Kernzonenplan Burg
n 16.07.19Die Signatur "bestehender rechtskraftiger Gestaltungsplan" ist auch im Zonenplan aufzunehmen, wie |Burg 5190
im Kernzonenplan Burg. Die gleiche Differenz besteht auch in anderen Gebieten.
21 26.07.19|Der Garten ist statt "wichtiger Freiraum" dem "Gartenbereich" zuzuweisen. Burg 5231
48 05.08.19|Die Sennhutte an der Burgstrasse ist als rotes Gebaude im Kernzonenplan aufzunehmen. Burg 5047, 5171
52.1 05.08.19|Freiflachen um die bestehenden Gebaude weiss lassen fir freiere Nutzungsmoglichkeiten. Burg 10880, 10881
52.2 05.08.19|Kleines Gebaude (Waschhaus) gleich belassen wie auf altem Zonenplan, jetzt grau markiert. Burg 10880, 10881
52.3 05.08.19|Ehemaliger Baubereich im bestehenden Zonenplan bei grosser Scheune (alt gelb markiert) neu nun Burg 10880, 10881
grau markiert.
a. Neu als «wichtige Freiraume» markieren.
b. Ist ausgepragter Platz und Strassenraum
«Zufahrt Scheune»
53.1 05.08.19|Bewilligter Anbau Garage grau markieren und die richtigen Masse tibernehmen. Burg 10195, 12325
53.2 05.08.19|Platz vor Garage wie Strasse als ausgepragter Platz- und Strassenraum markieren. Burg 10195, 12325
53.3 05.08.19 [Hinterer Bereich kein Freiraum, weiss lassen. Burg 10195, 12325
53.4| 05.08.19|Scheunen: Keine Beschrankung auf G / Nutzung ganzer Scheunen fiir Wohnen oder Gewerbe. Burg 10195, 12325
53.5 05.08.19|Stdlich Scheune kein Freiraum, da einzige Moglichkeit fiir kiinftigen Abstellplatz. Burg 10195, 12325
53.6| 05.08.19|Brunnenplatz der Wasserversorgung Burg (miindlich an der Sitzung besprochen) st ein bestehender  (Burg 10195, 12325
Platz und sollte als ausgepragter Platz und Strassenraum bezeichnet werden.
A2 Kernzonenplan Dollikon
8 16.07.19(Umzonung G5 in K3. Obermeilen 11645
9 16.07.19(Umzonung G5 in K3. Obermeilen 11645
10 17.07.19(Umzonung G5 in K3. Obermeilen 11645
14 22.07.19|Rickzonung in Kernzone 3. Obermeilen, Im |11645
Dorfli
19 24.07.19|Rickzonung des Grundstticks Im Dorfli in die Kernzone K3. Obermeilen, Im |11645
Dorfli
20| 24.07.19|Ruckzonung des Grundsticks Im Dorfli in die Kernzone K3. Obermeilen, Im (11645
Dorfli
26|  29.07.19|Ruckzonung des Grundstuckes in die WG 2.8. Obermeilen 7702
70 06.08.19|Das Grundstlick Kat. Nr. 7702 ist wieder in die Wohnzone 2.8 mit Gewerbeanteil zurlickzuzonen. Obermeilen 7702
38 02.08.19|Das Grundstlick Seestrasse 997 ist wie bisherin der Wohnzone WG2.8 zu belassen und von der Obermeilen 8277
Einteilung in Kernzone K3 ist abzusehen.
4 02.08.19|Das Grundstick Im Dorfli 2 ist wie bisher in der Wohnzone WG 2.8 zu belassen und von der Einteilung [Obermeilen 7187
in die Kernzone K3 ist abzusehen.
59.1 05.08.19(Das Grundstlick Seestrasse 987, Kataster-Nummer 2666, ist wie bisher in der Wohnzone WG 2.8 zu Obermeilen 2666
belassen und von der Einteilung in Kernzone KB ist abzusehen.
59.2|  05.08.19|Das Grundstiick Seestrasse 995, Kataster-Nummer 2668, ist wie bisher in der Wohnzone WG 2.8 zu Obermeilen 2668
belassen und von der Einteilung in Kernzone KB ist abzusehen.
59.3 05.08.19|Von einer Einteilung des sidwestlichen Teils des Grundstticks Seestrasse 987, Kataster-Nummer 2666, |Obermeilen 2666
in die neue Kategorie «wichtige Freiraume» ist abzusehen.
59.4 05.08.19|Von einer Einteilung des stidwestlichen Teils des Grundstiicks Seestrasse 995, Kataster-Nummer 2668, |Obermeilen 2668
in die neue Kategorie «wichtige Freirdaume» ist abzusehen.
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Titel: Generelle Gestaltungsrichtlinien

1 Fir die Beurteilung von Um- und Ersatzbauten an bestehenden Gebauden sowie Neubauten sind
die ortsbauliche Eingliederung (Stellung, Volumetrie, Hofbildung, Strassenfluchten), die Gestaltung der
Bauten und Anlagen (Fassadengliederung und -6ffnungen, Kubatur, Dachform, Dachaufbauten,
Materialien und Farben) sowie deren Umgebung (Vorplatze, Garten, Zaune und Mauern, Parkierung)
massgebend.

3 Die themenspezifischen Vollzugsrichtlinien des Gemeinderats sind fir die Einordnung und
Gestaltung von Bauten und Anlagen sowie deren Umgebung massgebend.

4 Die ortliche Baubehorde kann bei Neu-, Ersatz-, An- oder Umbauten Einschrankungen verflgen,
wenn schutzwirdige nachbarliche Interessen dies nétig machen.

Nr. |Eingang |Antrage (zum Teil sinngemass) Ortsteil / Kat.-Nr.
Gegenstand
A3 Weilerkernzone Aebleten
5 09.07.19|Grundstick von Landwirtschaftszone in Kernzone umzonen. Obermeilen 10728
6 10.07.19|Grundstiick von Landwirtschaftszone in Kernzone umzonen. Obermeilen 10728

56.1 05.08.19|Es sei von der Festsetzung «wichtige Freiraume» auf den Parzellen 10727 und 12015 im Kernzonenplan [Obermeilen, 10727, 12014 und
untere Aebleten abzusehen, analog der dazwischen liegenden Parzelle 12014. Aebleten 12015
Eventualantrag 1: Es sind auf der Parzelle 12014 «wichtige Freiraume» festzulegen.

Eventualantrag 2: Es ist Entwurf Art. 12 Abs. 5 nBZO «wichtige Freiraume» zu streichen.
56.2| 05.08.19|Die viel zu eng um den Weiler untere Aebleten gezogene Kernzonengrenze sei sinnvoll zu erweitern.  |Obermeilen,
Aebleten
A4 Kernzone Dorf
36| 02.08.19|Vergleiche Begehren Nr. 63. Meilen Dorf 6787

63.1 05.08.19|Es sei das Grundstiick Kat.-Nr. 6787 der Kernzone K3 zuzuordnen. Meilen Dorf 6787

63.2 05.08.19|Es seien an den nordlichen, westlichen und stdlichen Fassaden der Gebaude Hiiniweg 12/ 12a Meilen Dorf 6787
Fassadenerhaltungslinien gemass Beilage 2 festzusetzen.

29  30.07.19|Anregung (kein Antrag): "Im Sinne einer Anregung konnen wir uns vorstellen, dass das ganze Meilen 10741
Grundstiick der Z4.5 zugewiesen wird".

321 30.07.19|Samtliche Gebaude entlang der Uferlinie von Kat. Nr. 3487, 10466, 9547, 10469 und 10470, namlich Meilen 3487, 9547, 10466,
die Gebaude Nrn. 541, 545, 2613,1484, 550, und 581 seien gemass Art. 4 ,Umbauten und Kernzone" rot 10469, 10470
zu bezeichnen.

32.2 30.07.19|Die durch Schraffierung in den Kemzonenplanen schematisch abgegrenzten Freiraume seien auf der  |Meilen 10466
Kataster Nr. 10466 bis zur Uferlinie und bis unmittelbar ans bestehende Gebaude Nr. 545 zu fihren.

A5 Kernzonenbestimmungen

59.5|  05.08.19|Die Bestimmung von Artikel 13 b) Absatz 3 der heute gliltigen Bau- und Zonenordnung ist fir die Bauordnung
neuen Kermzonentypen K2 und K3 zu ilbernehmen, die Streichung der Bestimmung ist riickgangig zu  |generell
machen, sodass fiir beide neuen Kemzonentypen im zweiten Dachgeschoss Dachaufbauten, einzelne
kleinere Belichtungselemente sowie Dachflachenfenster mit einer maximalen Glasflache von 0,3 m2
zulassig sind.

56.3 05.08.19|Die bisherige Regelung betreffend Dacher sei fir den Weiler Aebleten beizubehalten: «Dachaufbauten, |generell
Dacheinschnitte, kleinere Belichtungselemente und Dachflachenfenster sind im ersten Dachgeschoss
zulassig. Im zweiten Dachgeschoss sind Dachaufbauten, kleinere Belichtungselemente und einzelne
Dachflachenfenster mit einer maximalen Glasflache von 0,3 m2 (im Licht) zulassig.»

Eventualantrag 3.1: Es ist die vorgenannte bisherige Regelung von alt KB und KBS fiir alle Kernzonen
aufzunehmen (Feldmeilen Seestrasse, Feldmeilen Bodenacher, Dorfmeilen Kirchgass, Obermeilen,
Seidengasse, Obermeilen Unterdorf, Obermeilen Dollikerstrasse, Obermeilen Dollikon, Obermeilen
Aebleten, Obermeilen Griit, Bergmeilen Burg, Bergmeilen Toggwil).

80.2 07.08.19|Art. 2 Die Kernzonen seien geschossunabhangig zu bezeichnen, z. B. wie heute mit "A" und "B" oder |Bauordnung
aber auch mit Ziffern wie z. B. "1", "2". Alle sich daraus ergebenden Dokumente und Plane seien generell
entsprechend anzupassen.

80.2| 07.08.19|Antrag 3 Bauordnung
Art. 4/5 Es seiin den Art. 4 und/oder 5 oder in einer Begriffsdefinition zu umschreiben, wann es sich  |generell
um einen Um-, einen Ersatz- oder Neubau handelt.

80.3|  07.08.19|Art. 4 sei neu wie folgt zu formulieren: Bauordnung

generell
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Nr. |Eingang [(Antrége (zum Teil sinngemass) Ortsteil / Kat.-Nr.
Gegenstand
80.4. 07.08.19|(Art. 4a) Titel: Kernzone A (KA) Bauordnung
Bauten, Anlagen und deren Umschwung sowie Ausstattungen und Ausristungen missen besonders |generell
gut gestaltet sein. Dies gilt auch fir die Farb- und Materialwahl.
(Art. 4b) Titel: Kernzone B (KB)
Bauten, Anlagen und deren Umschwung sowie Ausstattungen und Ausristungen sind ortsbaulich und
architektonisch gut zu gestalten. Dies gilt auch fur die Farb- und Materialwahl.
(Art. 4¢) Titel: Ersatz-, An- und Umbauten
Ersatz-, An- und Umbauten sind innerhalb der Baubereiche bzw. der Gebaudegrundrisse zulassig,
wenn sie in ihren Abmessungen den Anforderungen von Art. 5 (Version Einsprecher) Abs. 2
entsprechen. Bei Ersatzbauten gilt auch Art. 5 Abs. 3.
80.5 07.08.19|Art. 5 Sei neu wie folgt zu formulieren; Bauordnung
generell
Titel. Neubauten
1 Neubauten sind in Gebieten, in denen die Neubauvorschriften zur Anwendung gelangen, zulassig.
2 Alle Bauten und Anlagen haben sich in ihrer Kubatur und hinsichtlich ihrer Gesamthohe in die
bauliche Umgebung einzufligen. Die zulassige Kubatur aller Bauten und Anlagen ergibt sich aus der
Gesamthohe oder der Geschosszahl der baulichen Umgebung. Abweichungen konnen bewilligt oder
verlangt werden, wenn ein gewiinschter ortsbaulicher und architektonischer Akzent ausgewiesen ist
oder das Ortsbild dies erfordert.
80.6| 07.08.19|3 Ein architektonischer Akzent ist dann nachgewiesen, wenn Bauordnung
a) dies bei An- oder Umbauten das ortliche Baukollegium bestatigt oder generell
b) dies bei Neu- oder Ersatzbauten als Resultat eines Varianzverfahrens hervorgeht. Ist ein Mitglied
des Baukollegiums Teil des Beurteilungsgremiums in einem Varianzverfahren, muss das obsiegende
Projekt nicht mehr vom Baukollegium beurteilt werden.
4 Besondere Gebaude durfen auch ausserhalb der Baubereiche bzw. der Gebaudegrundrisse erstellt
werden.
80.7| 07.08.19|Art. 6 Abs. 1 Dieser Absatz sei ersatzlos zu streichen. Bauordnung
generell
Eventualiter sei auf die Festsetzung von Geschosszahlen (auch) in der Kernzone zu verzichten und die
Hohe der méglichen Bauten verbal zu umschreiben (siehe Antrag 4, Art. 5 Abs. 2) .
Art. 6 Abs. 2 wird ersetzt durch neuen Art. 12.
80.8| 07.08.19|Art. 7/9 seien ersatzlos zu streichen. Bauordnung
generell
80.9] 07.08.19|Art. 12 sei neu wie folgt zu formulieren: Bauordnung
generell
Titel: Abstande/Baume/Umgebung
1 Bauen bis an die Weg- oder Strassengrenze ist unter den Voraussetzungen von Art. 5 Abs. 2 (Version
Einsprecher) zulassig.
2 Bauten unter dem Boden dirfen bis an die Weg- oder Strassengrenze erstellt werden, wenn sie den
Bau oder den Ausbau von Werkleitungen nachweislich nicht behindern.
3 Die kantonale Abstandsverscharfung gegentiber Gebauden mit brennbaren Aussenwanden findet
keine Anwendung.
4 Die in den Kernzonenplanen eingetragenen Fassadenfluchten sind bei Neu- oder Ersatzbauten zu
beachten.
5 Markante Baume oder Baumgruppen sind zu erhalten und bei Abgang durch gleichwertige zu
ersetzen, sofern sie die ordentliche Grundstiicksnutzung nicht ibermassig erschweren. Gleiches gilt fir
die herkommliche Umgebungsgestaltung, bestehend aus Garten, Einfriedungen, Mauemn usw.
80.10  07.08.19|Art. 13/14/15 seien ersatzlos zu streichen. Bauordnung
generell
83.7| 08.08.19|Es sei Art. 15 nBZO ersatzlos zu streichen. Bauordnung
generell
83.8 08.08.19|Es sei Art. 10 Abs. 3 nBZO Uber die gewerbliche Nutzung anrechenbare Parkplatze in den Kernzonen Bauordnung
Burg und Toggwil ersatzlos zu streichen. generell
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Nr. |Eingang [Antrage (zum Teil sinngemass) Ortsteil / Kat.-Nr.
Gegenstand
B Quartiererhaltungszonen
B1 QEZ Bahnhofstrasse
58 05.08.19|Der nordseitigen Bauperimeter sei um 2.00 m zu vergréssern und so ein gewisser Ausgleich zu Meilen Dorf 7682
schaffen. Dies wiirde eine Fassadenlange parallel zur Bahnhofstrasse von 12.80 m (plus 2.00 m)
ermoglichen.
B2 QEZ Auf der Hurnen
131 18.07.19Es sei auf die Festsetzung des detaillierten Quartiererhaltungszonenplans ,Auf der Hirnen" mit Meilen, Auf der (8180, 8967
zugehorigen Vorschriften gemass Art. 17 - 23 des Entwurfs zur Bauordnung zu verzichten. Himen
13.2 18.07.19Es sei fur die Quartiererhaltungszone ,Auf der Hirnen" mit dem unveranderten Zweck gemass Art. 16  |Meilen, Auf der |8180, 8967
des Entwurfs zur Bauordnung, namlich ,die Strukturerhaltung und die zeitgemasse Weiterentwicklung |Hirmen
der bestehenden Bebauung" zu regeln, eine Pflicht zum Erlass eines Gestaltungsplans einzufihren.
13.3 18.07.19|Es sei die Revision der Waldabstandslinie auf Kat.-Nr. 8967 auszusetzen und die Waldabstandslinie sei |Meilen, Auf der |8967
spater koordiniert mit dem Erlass des Gestaltungsplans gemass Antrag 2 in Revision zu ziehen. Hurmen
B3 QEZ Bestimmungen
80.10  07.08.19(Art. 16 bis 23 seien ersatzlos zu streichen und die im vorliegenden Entwurf den Bauordnung
Quartiererhaltungszonen zugewiesenen Gebiete der Kernzone A oder B (Version Einsprecher) generell
zuzuweisen.
C Zentrumszonen
241 29.07.19|zu Abschnitt IV. Sonderbauvorschriften Bst. C Zentrumszone Art. 73 BZO ist i.v.m. Art. 25 Abs. 2 lit. b)  |Meilen 10390
dahingehend anzupassen, dass analog der Sonderbauvorschriften in den Wohn- und Mischzonen
Art. 69 lit. b) das Attikageschoss auch durch ein Vollgeschoss ersetzt werden kann; eventualiter auch
nur bezogen auf die Zentrumsgebiete nordlich der Bahnlinie.
24.2 29.07.19|zu Art. 25 lit. d) BZO Meilen 10390
Die Fassadenhdhe in der Zentrumszone Z 4.5 ist von 15.5 m auf 16.5 m anzuheben; eventualiter nur
flr die Zentrumszone nordlich der Bahnlinie.
24.3 29.07.19|zu Abschnitt IV. Sonderbauvorschriften Bst. C Zentrumszone Art. 74 lit. ¢) BZO ist mit "grundsatzlich" zu [Meilen 10390
erganzen, damit ein Ermessensspielraum besteht. Eine absolute Formulierung kann zu
unverhaltnismassigen Schwierigkeiten in der Anwendung dieser BZO-Vorschrift fiihren.
24.4|  29.07.19|Belassen des Grundstuicks Nr. 10390 in der Zone fir 6ffentliche Bauten und Anlagen. Meilen 10390
17 23.07.19|Vgl. Prazisiertes Begehren Nr. 71 Meilen 10394
l 06.08.19|Prazisierung von Begehren Nr. 17: Meilen Dorf 10394
Antrag: Die heutige Zentrumszone 3.2 (Gleisareal), die der Z 4.5 zugewiesen wurde, ist der Wohnzone
W 2.4 mit einer Fassadenh6he von 10.5 m zuzuweisen.
Eventualantrag: Die Fassadenhdhe sei auf 10.5 m zu beschranken.
D Wohnzonen und Mischzonen
D1 Gebiet Weid
1 31.05.19|Grundstlcke Weid sollen in die Zone E1 umgezont werden. Obermeilen 10018, 10019, 9928
2 20.06.19|Grundstlicke Weid sollen in die Zone E1 umgezont werden. Obermeilen 10018, 10019, 9928
3 26.06.19|Grundstticke Weid sollen in die Zone E1 umgezont werden. Obermeilen 10018, 10019, 9928
12 08.07.19|Weid in Obermeilen in Erholungszone umzonen. Obermeilen 10018
15 22.07.19|Grundstlck Weid in Erholungszone umzonen. Obermeilen 10018
25 29.07.19|Die Weid in Obermeilen ist in die Erholungszone umzuzonen. Obermeilen 10018
28 30.07.19|Die Grundstiicke der Weid in Obermeilen sind in Erholungszone umzuzonen. Feldmeilen 10018, 10019, 9928
44 02.08.19|Grundstiicke Weid sollen in die Zone E1 umgezont werden. Obermeilen 10018, 10019, 9928
49 05.08.19|Grundstiick Weid soll in die Zone E1 umgezont werden. Obermeilen 10018
51 05.08.19|Grundstick Weid soll in die Zone E1 umgezont werden. Obermeilen 10018
67 06.08.19|Grundstticke Weid sollen in die Zone E1 umgezont werden. Obermeilen 10018, 10019, 9928
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Nr. |Eingang [Antrdge (zum Teil sinngemass) Ortsteil / Kat.-Nr.
Gegenstand
81 07.08.19|Grundstlicke Weid sollen in die Zone E1 umgezont werden. Obermeilen 10018, 10019, 9928
16.1 23.07.19|Grundstick Weid in Erholungszone fiir Familiengarten umzonen. Obermeilen 10018
50|  05.08.19|Grundstiicke Weid sollen in die Wohnzone W 1.8 umgezont werden. Obermeilen 10018 und 10019
16.2 23.07.19|Grundstiick Ausserer Rain in das Rebinventar gemass § 203 PBG. Obermeilen 11629
66.1 06.08.19|In Mischzonen, welche sich inzwischen zu reinen Wohngebieten entwickelt und sich lediglich Bauordnung
vereinzelte Gewerbebetriebe erhalten haben, sind daher in reine Wohnzonen umzuwandeln oder generell
zumindest in solche, welche nur nicht storende Betriebe zugelassen sind. und
Es ist daher mehr als nur folgerichtig, das Gebiet ,Weid" (unterhalb der Lutisametstrasse und ein Obermeilen
kleiner Teil links der Weidstrasse) in eine reine Wohnzone umzuwandeln.
64.1 05.08.19|Die WG-Zone oberhalb und unterhalb eingangs der Lutisametstrasse soll durch eine reine W-Zone Obermeilen
ersetzt werden.
64.2 05.08.19|Die WG 2.2-Zone steht quer in der Landschaft und soll durch eine W 1.8-Zone ersetzt werden.
66.2 06.08.19|Das gesamte Gebiet ,Weid" sei gleich wie seine unmittelbare Umgebung zu behandeln und als am Obermeilen
,Hang liegend” zu bezeichnen, mit einer max. Gebaudelange von 30 m.
66.3 06.08.19|Das Quartier Weid/Lutisamet /Weidacher/Grueb sei einheitlich der Zone W 1.8 zuzuweisen. Zusatzliche |Obermeilen
Bemerkung: In WG keine Grunflachenziffer.
66.4 06.08.19|Der Innere Dollikerbach sei vollstandig einer Schutzzone (Freihaltezone) zuzuweisen. Obermeilen
D2 Feldmeilen
30| 30.07.19|Es sei die Zone WG 2.4 mit Nummer 4.6 im Bereich des Feldgletliwegs in Feldmeilen (zwischen dem Feldmeilen Quartier Feldguetli
Bahngleis, der General-Wille-Strasse und der Vorderfeldstrasse) von der Zone WG 2.4 (Wohnzone mit West
Gewerbeanteil) in die Wohnzone W 2.4 (Wohnzone) umzuzonen.
31 30.07.19|Es sei die Zone WG 2.4 mit Nummer 4.6 im Bereich des Feldgletliwegs in Feldmeilen (zwischen dem Feldmeilen Quartier Feldguetli
Bahngleis, der General-Wille-Strasse und der Vorderfeldstrasse) von der Zone WG 2.4 (Wohnzone mit West
Gewerbeanteil) in die Wohnzone W 2.4 (Wohnzone) umzuzonen.
34|  30.07.19|Es sei die Zone WG 2.4 mit Nummer 4.6 im Bereich des Feldgletliwegs in Feldmeilen (zwischen dem Feldmeilen Quartier Feldguetli
Bahngleis, der General-Wille-Strasse und der Vorderfeldstrasse) von der Zone WG 2.4 (Wohnzone mit West
Gewerbeanteil) in die Wohnzone W 2.4 (Wohnzone) umzuzonen.
35 31.07.19|Es sei die Zone WG 2.4 mit Nummer 4.6 im Bereich des Feldgletliwegs in Feldmeilen (zwischen dem Feldmeilen Quartier Feldguetli
Bahngleis, der General-Wille-Strasse und der Vorderfeldstrasse) von der Zone WG 2.4 (Wohnzone mit West
Gewerbeanteil) in die Wohnzone W 2.4 (Wohnzone) umzuzonen.
39| 02.08.19|Es sei die Zone WG 2.4 mit Nummer 4.6 im Bereich des Feldgletliwegs in Feldmeilen (zwischen dem Feldmeilen Quartier Feldguetli
Bahngleis, der General-Wille-Strasse und der Vorderfeldstrasse) von der Zone WG 2.4 (Wohnzone mit West
Gewerbeanteil) in die Wohnzone W 2.4 (Wohnzone) umzuzonen.
40  02.08.19(Es sei die Zone WG 2.4 mit Nummer 4.6 im Bereich des Feldguetliwegs in Feldmeilen (zwischen dem Feldmeilen Quartier Feldguetli
Bahngleis, der General-Wille-Strasse und der Vorderfeldstrasse) von der Zone WG 2.4 (Wohnzone mit West
Gewerbeanteil) in die Wohnzone W 2.4 (Wohnzone) umzuzonen.
42 02.08.19|Es sei die Zone WG 2.4 mit Nummer 4.6 im Bereich des Feldgletliwegs in Feldmeilen (zwischen dem Feldmeilen Quartier Feldguetli
Bahngleis, der General-Wille-Strasse und der Vorderfeldstrasse) von der Zone WG 2.4 (Wohnzone mit West
Gewerbeanteil) in die Wohnzone W 2.4 (Wohnzone) umzuzonen.
43 02.08.19|Es sei die Zone WG 2.4 mit Nummer 4.6 im Bereich des Feldgletliwegs in Feldmeilen (zwischen dem Feldmeilen Quartier Feldguetli
Bahngleis, der General-Wille-Strasse und der Vorderfeldstrasse) von der Zone WG 2.4 (Wohnzone mit West
Gewerbeanteil) in die Wohnzone W 2.4 (Wohnzone) umzuzonen.
55 05.08.19|Es sei die Zone WG 2.4 mit Nummer 4.6 im Bereich des Feldgletliwegs in Feldmeilen (zwischen dem Feldmeilen Quartier Feldguetli
Bahngleis, der General-Wille-Strasse und der Vorderfeldstrasse) von der Zone WG 2.4 (Wohnzone mit West
Gewerbeanteil) in die Wohnzone W 2.4 (Wohnzone) umzuzonen.
61 05.08.19|Es sei die Zone WG 2.4 mit Nummer 4.6 im Bereich des Feldgletliwegs in Feldmeilen (zwischen dem Feldmeilen Quartier Feldguetli
Bahngleis, der General-Wille-Strasse und der Vorderfeldstrasse) von der Zone WG 2.4 (Wohnzone mit West
Gewerbeanteil) in die Wohnzone W 2.4 (Wohnzone) umzuzonen.
62 05.08.19|Es sei die Zone WG 2.4 mit Nummer 4.6 im Bereich des Feldgletliwegs in Feldmeilen (zwischen dem Feldmeilen Quartier Feldguetli
Bahngleis, der General-Wille-Strasse und der Vorderfeldstrasse) von der Zone WG 2.4 (Wohnzone mit West
Gewerbeanteil) in die Wohnzone W 2.4 (Wohnzone) umzuzonen.
65 05.08.19|Es sei die Zone WG 2.4 mit Nummer 4.6 im Bereich des Feldgletliwegs in Feldmeilen (zwischen dem Feldmeilen Quartier Feldguetli
Bahngleis, der General-Wille-Strasse und der Vorderfeldstrasse) von der Zone WG 2.4 (Wohnzone mit West
Gewerbeanteil) in die Wohnzone W 2.4 (Wohnzone) umzuzonen.
74|  06.08.19|Es sei die Zone WG 2.4 mit Nummer 4.6 im Bereich des Feldgtietliwegs in Feldmeilen (zwischen dem Feldmeilen Quartier Feldguetli
Bahngleis, der General-Wille-Strasse und der Vorderfeldstrasse) von der Zone WG 2.4 (Wohnzone mit West
Gewerbeanteil) in die Wohnzone W 2.4 umzuzonen.
57.1 05.08.19|Fiir das Gebiet unterer Feldglietliweg (4.6) ist die Festlegung Wohn- und Gewebezone WG 2.4 mitder |Feldmeilen
entsprechenden Bau- und Zonenordnung (BZO) beizubehalten.
Fassadenhohe: 11.4 m plus 3.30 m = 14.7 m (Attikageschosse)
83.1 08.08.19|Es sei die bestehende WG2.4 im. Gebiet Nr. "4.7 (Feldmeilen, General-Wille-Strasse)" im exakt gleichen |Feldmeilen
Gebiet wie im geltenden Zonenplan neu in eine Zone W2.4 (d.h. ohne Gewerbeanteil) umzuzonen.
79.1 07.08.19|Es sei die beantragte Neufestlegung (im blauen Rand) in den Parzellen 9391, 9392 und 9393 beim Meilen, Hom 9393, 9391, 9392,
Landgut Homn in der bisherigen Zone WG 1.4 zu belassen und nicht der W 1.4 zuzuweisen. 9685, 10820
79.4| 07.08.19|4. Essei das weitere Vorgehen vor der Verabschiedung durch den Gemeinderat zu Handen der Meilen, Hom 9393, 9391, 9392,
Gemeindeversammlung mit der Grundeigentimerin zu besprechen. 9685, 10820

24.01.20 nod

SUTER * VON KANEL * WILD

5/10

58



Revision Nutzungsplanung, Meilen
Bericht zur Mitwirkung

Nr. |Eingang [Antrage (zum Teil sinngemass) Ortsteil / Kat.-Nr.
Gegenstand
D3 BZO
33 30.07.19|Fur die Wohnzonen W1.0, W1.4 und W1.8 (sensible Hanglagen) sind die Bestimmungen so zu andem  [generell ganzes
bzw. zu erganzen, dass Dachflachen der obersten Geschosse nicht als Terrasse genutzt werden durfen. Gemeindegebiet
79.3 07.08.19|3. Essei der Gewerbeanteil, lastend aktuell im Bestand auf der Stockwerkeigentumseinheit im EG Meilen, Homn 9393, 9391, 9392,
(Seite Ost) an der General-Wille-Strasse 309, 8706 Feldmeilen, in der totalrevidierten BZO in 9685, 10820
baurechtlich geeigneter Art und Weise aufzuheben, sodass im Erdgeschoss der
Stockwerkeigentumseinheit links mit geeigneten (einfachen) baulichen Massnahmen eine ubliche
Wohnnutzung im Stockwerkeigentum ermoglicht werden kann.
Eventualiter sei die bestehende WG2.4 im exakt gleichen Gebiet wie im geltenden Zonenplan neu in
eine Zone W2.4 (ohne Gewerbeanteil) umzuzonen.
Begehrensteller wiinscht Gesprach.
80.10|  07.08.19(Art. 2/29 Die Baumassenziffer der Wohnzonen seien mit Ausnahme der W1.0 angemessen zu erhohen |Bauordnung
(z. B. W1.6 und W2.0 usw.). generell
E Industrie- und Gewerbezonen
E1 Bauordnungsbestimmungen
22 26.07.19|Es sei der nachfolgende Satz, namlich ,In dieser Zone «Rotholz (GS)» sind Verkaufsgeschafte nicht Obermeilen 11344
erlaubtin Art. 36 Abs. 4 des aktuellen Entwurfs der Bau- und Zonenordnung Meilen zu streichen und  |Rotholz
durch den nachfolgenden Satz zu ersetzen: ,In dieser Zone «Rotholz (G5)» sind Verkaufsgeschafte ohne
Beschrankung zulassig.
23 26.07.19|Art. 36 Abs. 4 Satz 2 BauO sei ersatzlos zu streichen. Obermeilen, Gewerbegebiet
Rotholz Rotholz
46 05.08.19|Ich beantrage, dass im Artikel 34 fiir die Gewerbezone G 5.0 (Alte Landstrasse) die gleiche Obermeilen
Gesamtlangenbeschrankung aufgenommen wird, wie fir Wohnzonen Art. 29 (30 m).
Auch der fiktive Neigungswinkel fir Attikageschosse von 45 Grad soll fir G 5.0 gelten.
60 05.08.19|Wir beantragen, dass im Artikel 34 fur die Gewerbezone G 5.0 (Alte Landstrasse) die gleiche Obermeilen
Gesamtlangen-Beschrankung aufgenommen wird, wie fir Wohnzonen gemass Art. 29 (30 m).
Auch der fiktive Neigungswinkel fir Attikageschosse von 45 Grad soll fir G 5.0 gelten.
68 06.08.19|Wir beantragen, dass im Artikel 34 fur die Gewerbezone G 5.0 (Alte Landstrasse) die gleiche Obermeilen
Gesamtlangen-Beschrankung aufgenommen wird, wie fir Wohnzonen gemass Art. 29 (30 m).
Auch der fiktive Neigungswinkel flr Attikageschosse von 45 Grad soll fur G 5.0 gelten.
73 06.08.19|Ich beantrage, dass im Artikel 34 fir die Gewerbezone G 5.0 (Alte Landstrasse) die gleiche Obermeilen
Gesamtlangen-Beschrankung aufgenommen wird, wie fir Wohnzonen gemass Art. 29 (30 m).
Auch der fiktive Neigungswinkel fur Attikageschosse von 45 Grad soll fir G 5.0 gelten.
84 08.08.19|Wir beantragen, dass im Artikel 34 fur die Gewerbezone G 5.0 (Alte Landstrasse) die gleiche Obermeilen
Gesamtlangen-Beschrankung aufgenommen wird, wie fir Wohnzonen gemass Art. 29 (30 m).
Auch der fiktive Neigungswinkel fr Attikageschosse von 45 Grad soll fir G 5.0 gelten.
F Erholungszonen und Freihaltezonen
F1 Familiengéarten
4| 01.07.19(1. Grundstiicke nordlich Stocklenweg sollen in die Zone E1 umgezont werden. Obermeilen 8333
471 05.08.19|Ein Teil des Grundsticks Kat. Nr. 10926 (Friedrichstall; etwa 6'905m2) gemass dem gelben Ausschnitt Meilen 10926, 11336
der beiliegenden Bodenkarte ist in der Erholungszone E1 zu belassen.
47.2 05.08.19|Ein Teil des Grundsticks Kat. Nr. 11336 (Toggwilerstrasse/ Burgstrasse; etwa 4'046m2) gemass dem Meilen 10926, 11336
gelben Ausschnitt der beiliegenden Bodenkarte ist neu der Erholungszone E1 zuzuweisen.
F2 Rebflachen
371 02.08.19|1. Die im Zonenplan bezeichneten Rebflachen seien der Freihaltezone zuzuweisen. generell ganzes
Gemeindegebiet
37.2 02.08.19|2. Es sei der Baudirektion des Kantons Zirich fir die im Zonenplan bezeichneten Rebflachen generell ganzes
unverziglich die Festsetzung von Planungszonen zu beantragen. Gemeindegebiet
Eventualiter sei unverziiglich das Rebinventar festzusetzen.
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Revision Nutzungsplanung, Meilen
Bericht zur Mitwirkung

Nr. |Eingang [Antrage (zum Teil sinngemass) Ortsteil / Kat.-Nr.
Gegenstand
G Uferbereich
833 08.08.19|a) Es sei in Art. 48lit. b) nB70 wie folgt neu zu fassen: "Entlang der Seestrasse sind Einzelbaume und  [Bauordnung
eine buschartige Vegetation zu pflanzen und dauernd zu erhalten, wobei einzelne Sichtbeziige zum generell
See weit moglichst zu gewahrleisten sind."
b) Es sei Art. 48 lit. d) nBZO wie folgt neu zu fassen: "Entlang der Seestrasse sind sichtbehindernde
Elemente, wie Mauern und Larmschutzwande mit mehr als 4:4- 1.2 m Hohe gemessen ab Trottoir, nicht
zulassig."
80.11 07.08.19|Art. 48 lit. d Die Bestimmung sei wie folgt zu erganzen: Bauordnung
Entlang der Seestrasse sind sichthindernde Elemente, wie Mauern und Larmschutzwande mit mehr als [generell
1.4 m Hohe gemessen ab Trottoir, nicht zulassig. Ausgenommen davon sind die Bereiche, die bereits
mit Gebauden Uberbaut sind oder mit solchen Gberbaut werden.
79.2| 07.08.19|Es sei zu bestatigen resp. festzustellen, dass das bestehende Gebaude an der Seestrasse 434 (Kat.-Nr. |Meilen, Hom 10820
10820) in der geltenden und kinftigen Zone W 1.0 direkt am See - trotz der Reduktion der max.
Gebaudelangen in dieser Zone von 25 m auf neu 20 m - Besitzstandsgarantie (Bestandsgarantie) im
Sinne von § 357 PBG hat und daher im Rahmen der bestehenden Aussenmauern des Gebaudes
Seestrasse 434 emeuert, saniert und innerhalb dieser Aussengrenzen nétigenfalls einen faktischen
Neubau (mit den gleichen maximalen Aussenmassen) gebaut werden kann.
H Gestaltungsplanpflichtgebiete
18 23.07.19|Es sei auf die Gestaltungsplanpflicht fiir das Gebiet "Dreispitz" zu verzichten und Art. 49 Abs. 3 der Meilen, Im 11512, 11513
neuen Fassung der BZO ersatzlos zu streichen. Dreispitz
7 12.07.19|Prazisierter Antrag im Begehren Nr. 76. Obermeilen, 11516
Beugen
76.1 06.08.19|Fir die Gewerbezone Beugen sei die Baumassenziffer auf hochstens 4.0 m3/m2 festzulegen. Meilen, Beugen (11516
76.2 06.08.19| Der fiir die Gewerbezone Beugen auszuarbeitende Gestaltungsplan habe zwingend einen Wohnanteil |Meilen, Beugen (11516
von mindestens 20% festzulegen. Art. 49 Abs. 2 sei in diesem Sinne zu erganzen.
76.3 06.08.19|Es sei festzulegen, dass im Areal Beugen Laden fiir den taglichen Bedarf gemass BBV Il nur bis zu einer |Meilen, Beugen |11516
Gesamtflache von 1'400 m2 zulassig sind.
76.4 06.08.19|Die Gewerbezone Beugen sei nicht als Gebiet fir Sonderbauvorschriften (Art. 66 E- BZO) festzulegen. |Meilen, Beugen 11516
76.5 06.08.19|Die hohen Baume im Areal Beugen entlang der Bergstrasse und an der Ecke Bergstrasse/Seestrasse Meilen, Beugen (11516
seien im Sinne von Art. 75 BZO im Zonenplan einzutragen.
72| 06.08.19|Es sei die im Gebiet ,Seehalde" liegende Wohnzone W 1.8 mit vorgesehener Gestaltungsplanpflicht als |Meilen, Gebiet
Wohnzone W 2.6 ohne Gestaltungsplanpflicht festzulegen. Seehalde
Eventualiter: Es sei dieim Gebiet ,Seehalde" liegende Wohnzone W 1.8 mit vorgesehener
Gestaltungsplanpflicht als Wohnzone W 2.4 ohne Gestaltungsplanpflicht festzulegen.
| Sonderbauvorschriften
11 Fir Wohnzonen
27 30.07.19|Auf die Sonderbauvorschriften im Quartier Heerenstrasse ist zu verzichten. Feldmeilen Quartier
Heerenstrasse
45 02.08.19|Auf die Sonderbauvorschriften im Quartier Heerenstrasse ist zu verzichten. Feldmeilen Quartier
Heerenstrasse
83.2| 08.08.19|Es seien die Sonderbauvorschriften fir das Gebiet 4.7 ("Feldmeilen, General-Wille-Strasse") fir die Feldmeilen SBV Feldguetliweg
dortige Zone WG2.4 (gemass obigen Antrag 1 dann neu: Zone W2.4) gemass Zonenplanentwurf resp.
das Gebiet Nr. 5 auf Seite 51 des 6ffentlich aufgelegten Erauternden Berichtes gemass Art. 47 RPV,
ersatzlos zu streichen und damit dieser Bereich der General-Wille-Strasse 288-340 beidseits der General-|
Wille-Strasse aus dem Geltungsbereich der Sonderbauvorschriften auszunehmen.
78 07.08.19(+ Art 69 a): ... darf bis zu 20% erhoht werden... statt um. Bauordnung
generell
+ Art 70: Die Nutzung der Dachflache fur technische Anlagen ist nicht thematisiert und ist diesbeziglich
zu prazisieren.
+Art. 1 und Art. 70: Um Widerspriiche zu Art. 1 Abs. 2 zu vermeiden, ist in Art. 70 oder an anderer BZO
verbindlicher Stelle die Pflicht zu Vollzugsrichtlinien festzuschreiben.
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Revision Nutzungsplanung, Meilen
Bericht zur Mitwirkung

Nr. |Eingang [Antrdge (zum Teil sinngemass) Ortsteil / Kat.-Nr.
Gegenstand

) Aligemeine BZO Bestimmungen

J1 Fachberater und Baukollegium, Qualitatssicherung

80.1 07.08.19|Art. 1 Abs. 3 wird zu Abs. 2 und neu wie folgt formuliert: Bauordnung generell
2 Der Gemeinderat setzt flr die Beratung und Beurteilung von Gestaltungsfragen eine generell
Fachkommission (Baukollegium) sowie einen Denkmalpfleger oder eine Denkmalpflegerin ein. Die

Baubehdrde zieht diese Fachpersonen insbesondere bei relevanten Bauvorhaben in den Kernzonen,
den Quartiererhaltungszonen, den Zentrumszonen und bei der Beurteilung von Gestaltungsplanen,
Arealliberbauungen und Bauvorhaben, die nach den Sonderbauvorschriften realisiert werden, bei.

3 Der Gemeinderat erlasst von den Fachpersonen erarbeitete themenspezifische Vollzugsrichtlinien.

54.1 05.08.19|Es sollen nur spezifisch, punktuell und ganz vereinzelt Fachberater, externe Berater und Fachgutachter |Bauordnung
zugezogen werden. Mehrere Artikel sind anzupassen. generell
Hinweis: Einwender mit gesamter nBZO unzufrieden. Verdichtung wird generell vermisst.

54.2 05.08.19|Das Baukollegium sollte, wie in anderen Seegemeinden bereits geschehen, aufgehoben werden. Bauordnung
generell
85 08.08.19|Es wird empfohlen, Folgendes nochmals zu priifen (keine Antrage): Bau- und

Diese BZO lasst viel Interpretationsspielraum und Ubertragt dem Baukollegium, der Baubehorde, den |(Zonenordnung
Fachgutachter und den Experten ein sehr grosses Ermessen. Die Austibung dieses Ermessens kann je  |generell

nach personeller Zusammensetzung zukinftig dem Ortsbild niitzen oder schaden. In den Wohnzonen
sollte nochmals tberprift werden, ob die h6here Verdichtung, wie sie von Bund und Kanton
angestrebt wird, entsprechend umgesetzt ist.

59.6 05.08.19|Anfrage zu Artikeln 15 & 23 «Projekte mit besonders hoher Gestaltungsqualitat» Bauordnung
generell

59.7| 05.08.19|Anfrage zu Artikeln 51 & 70 «Dachernutzung» Bauordnung
generell

)2 Gebaudelangen und Abstéande

54.3 05.08.19|Art. 29: Absatz 1 b) Gesamtlangen wie bei alter BZO Ubernehmen: W1.00=25 m - W1.4 + WG 1.4 = 50m - (Bauordnung
W1.8=50m-W2.2+WG22=60m-W24+WG24=60m generell
-W26+WG28=65m

75 06.08.19|Die ausserst einschneidende Herabsetzung der maximalen Gebaudelangen gemass Art. 29 der revBZO |(generell
ist in Funktion der zonenspezifischen Ausnutzungen anzupassen. Es sind folgende Werte einzusetzen:
W 2.2, WG 2.2: Gesamtlange max. 30 m /50 m
W 2.4, WG 2.4: Gesamtlange max. 40 m /55 m
W 2.6, WG 2.8: Gesamtlange max. 50 m / 65 m

54.4| 05.08.19|Art. 30 Absatz 1: Der grosse Grundabstand gilt nur fur die nach der stidlichen Halfte der Bauordnung
Himmelsrichtung zugewandten Seite. Somit entsteht nur ein grosser Grundabstand was auch den Sinn [generell
der kantonalen Verordnung widerspiegelt.

54.5 05.08.19|Art. 33 Absatz 1 und 2 (Mehrlangenzuschlag) sind zu streichen. Einen Mehrlangenzuschlag hat esbis  [Bauordnung

heute nicht gegeben und braucht es auch in Zukunft nicht. generell
80.11 07.08.19|Art. 33 sei ersatzlos zu streichen. Bauordnung
generell
)3 Terrassenhauser

54.6 05.08.19[Art. 47 Absatz 2 Grundmasse (Terrassenhauser): Wie bei alter BZO ibernehmen: - W2.2, WG 2.2, W2.4 Bauordnung
und WG 2.4 funf Stufen. generell

J4 Siedlungsokologie

69.1 06.08.19|Art. 1 Abs. 3: Bauordnung
Absatz 3 soll so erganzt werden, dass die Siedlungsokologie mehr Gewicht erhalt. generell
Antrag:

« Der Gemeinderat setzt fur die Beratung und Beurteilung von Fragen der Gestaltung und
Siedlungsokologie eine Fachkommission (Baukollegium) ein.

Art. 12

Wir untersttzen die Aussagen beziglich Vorgarten und Parkplatzen ausdricklich, wiinschen jedoch
eine strengere Auslegung und Umsetzung in der Praxis, siehe Vollzugsrichtlinien.

Antrag:

« Die gleichen Formulierungen wie Art 12 Abs. 3 und 4 sollen fur die Quartiererhaltungszonen (z.B. bei
Art. 20) sowie alle Wohnzonen Anwendung finden. (,3 Garagen und Abstellplatze sind sorgfaltig
einzupassen....” 4 Die im Kernzonenplan bezeichneten Gartenbereiche sind als Gartenanlage zu
erhalten oder als solche neu anzulegen....")

69.2 06.08.19|Art. 57 Bauordnung
Antrag: Absatz 1 ist zu erganzen: generell

+ Es sind Pflanzen zu verwenden, die keinen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln erfordern.

+ Es sind Pflanzen zu verwenden, die nach dem Anwachsen keine Bewasserung benétigen und hohere
Temperaturen sowie Trockenheit ertragen.
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Revision Nutzungsplanung, Meilen
Bericht zur Mitwirkung

Nr. |Eingang |Antrage (zum Teil sinngemass) Ortsteil / Kat.-Nr.
Gegenstand
69.2 06.08.19|Art. 70 Bauordnung
Antrage: generell

« Die Bepflanzung hat grundsatzlich mit einheimischen Pflanzen zu erfolgen. Abweichungen erfordern
eine Begrindung.

« Die Baufreigabe erfolgt erst nach Vorliegen der verbindlichen Liste eingesetzter Pflanzen.

69.3 06.08.19|Art. 75 Bauordnung
Ohne die Kriterien zur Auswahl der festgelegten Baume zu kennen, beantragen wir folgende Baume  |generell
auch unter Schutz zu stellen:

+ Platane neben dem Pumpwerk Horn (Kat. 9542)

+ Linden entlang Strasse zur Hohenegg, nahe Kehrplatz Autobus (Kat. 12033)
+ Diverse Baume im Park Rorenhaab (Kat. 3481, Fehler in der Darstellung?)
69.3 06.08.19|Art. 76 Bauordnung
Antrag: generell

« Fir eine befriedigende Einordnung ist der Ubergang zum 6ffentlichen Raum in den Wohnzonen
grundsatzlich mit einheimischen und standortgerechten Pflanzen angemessen zu begrinen.
Abweichungen erfordem eine Begrindung.

+ Entlang von gemeindeeigenen Strassen duirfen Baume und hochwachsende Straucher ohne
Grenzabstand gepflanzt werden. Das Lichtraumprofil ist freizuhalten.

69.3 06.08.19|Art. 77 Bauordnung
Antrag: generell

+ Als Begriinung gelten artenreiche Blumenwiesen oder -rasen, Rasen, Strauch und Staudenbeete,
Gemusebeete und Wechselflor von einjahrigen Blumen. Schrittplatten konnen angerechnet werden.

+ Nicht als Begriinung gelten spezielle Substrate beispielsweise aus La\ ein) mit einzelnen Grasern,
Steinflachen mit einzelnen Strauchemn, Zwerggehdlzen oder Stauden, Holzplattformen, Bocciabahnen.
Art. 79
Antrag:

« Der Siedlungsrand ist mit einheimischen und standortgerechten Baum- und Straucharten zu
bepflanzen. Abweichungen erfordern eine Begrindung.
+ Die Einordnung der Bauten kann mittels naturnaher Lebensraume verbessert werden.

69.4 06.08.19|Art. 80 Bauordnung
Antrag: generell

+ Neue Gebaude mussen vogel- und kleintierfreundlich gebaut werden. Dies betrifft insbesondere
Vogelschlag, Kleintierfallen und Lichtverschmutzung.

+ Neue Garten mussen vogel- und kleintierfreundlich angelegt und gepflegt werden. Dies schliesst
insbesondere Beleuchtung aus, die nicht der Sicherheit und dem Aufenthalt von Personen dient.
Art 81

Der Absatz V. Okologie soll um einen Artikel erganzt werden. Antrag:

+ Es sind in erster Linie einheimische Pflanzenarten zu verwenden. Es wird in den Vollzugsrichtlinien
festgelegt, in welchen Ausnahmenfallen auch andere Pflanzen verwendet werden konnen.

69.5 06.08.19|Antrage zu den Vollzugsrichtlinien: sind hier nicht aufgefiihrt da sie nicht Gegenstand der 6ffentlichen generell
Auflage sind.
69.6| 06.08.19|Weitere Antrage: generell
- Der Gemeinderat soll ein Freiraumkonzept erarbeiten, welches folgende Aspekte regelt: Baume
allgemein, Strassenbaume, Baumschnitt.

- Der Gemeinderat soll Instrumente zur Férderung von Fassadenbegriinungen erarbeiten.

- Zwischen Weid/Dollikon und Uetikon Grossdorf soll der heutige Siedlungstrenngurtel nicht weiter
geschmalert werden. Die Reserve ist zu streichen.

- Der Gemeinderat soll Instrumente zur Férderung der Nutzholzverwendung erarbeiten.

- Baukontrollen nach § 327 PBG: Die Gemeinde muss geltende Regeln im Bereich der
Siedlungsokologie genau so konsequent durchsetzen, wie die anderen Regeln und Gesetze. Auch das
Eidgendssische Recht wie die Verordnung tiber das Bundesinventar der historischen Verkehrswege der
Schweiz sind durch die Gemeinde Meilen durchzusetzen.

83.4| 08.08.19|Es sei Art. 78 nBZO wie folgt neu zu fassen: "Mauern, namentlich Stitzmauern und geschlossene Bauordnung
Einfriedungen, die nach siedlungsokologischen Kriterien gebaut sind, diirfen gegentiber Strassen und |generell
Wegen max. 1.4 m hoch in Erscheinung treten. Hohere Mauern sind durch Abstufung zu gliedern und
nach siedlungsokologischen Kriterien zu begriinen."

83.5| 08.08.19|Es sei Art. 75 (Baumschutz) wie folgt neu zu formulieren: "Die im Zonenplan eingetragenen Bauordnung
Einzelbaume und Baumgruppen sind zu erhalten. Diese sind zu unterhalten und periodisch generell
fachgerecht unter der Schere zu halten. Das Fallen ist bewilligungspflichtig."
83.6| 08.08.19|Es sei Art. 80 (Forderung Siedlungsokologie) wie folgt abzuandern: "Der Gemeinderat erlasst eine Bauordnung
Verordnung zur Férderung der Siedlungsokologie." generell
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Revision Nutzungsplanung, Meilen
Bericht zur Mitwirkung

Nr. |Eingang [Antrage (zum Teil sinngemass) Ortsteil / Kat.-Nr.
Gegenstand
K Diverses
80.12 07.08.19|Empfehlung Bauordnung

Es gilt zu Uberlegen, ob die Artikelbezeichnungen nicht generell durch Ziffern ersetzt werden sollen. generell
Dies hatte zwei Vorteile:
1. Fur alle Beteiligten und insbesondere in Baubewilligungen ware klar, dass bei Zitaten von Stellen
aus der BZO die BZO 2019 und nicht die aus dem Jahre 1997 gemeint ist und
2. ware auch klar, dass bei Zitaten keine Artikel aus Bundesgesetzen gemeint sind.
69.2 06.08.19|Art. 61 Bauordnung
Die Guteklasse im Bereich des Bahnhofs Meilen ist als Kreis aufgezeichnet, das Mittelperron ist jedoch |generell
gute 300 m lang und weist 3 Zugange auf. Antrag:
+ Der Gemeinderat erweitert die Guteklasse B in eigener Kompetenz zu einem Oval.
83.9| 08.08.19|Es seien folgende ausformulierte neue "Bestimmungen flr Mobilfunkanlagen" in die nBZO an Bauordnung
passendem Ort aufzunehmen: Mobilfunk-
1 "Mobilfunkanlagen haben der Quartierversorgung zu dienen. In der Industrie- und Gewerbezone  |anlagen
sind Uberdies auch Anlagen fir die kommunale Versorgung zulassig.
2 Visuell wahrmehmbare Mobilfunkanlagen sind nur in folgenden Zonen und gemass folgenden
Prioritaten zulassig:

1. Prioritat: Industrie- und Gewerbezonen

2. Prioritat: Zentrumszonen

3. Prioritat: Wohnzonen 2.8 mit Gewerbeanteil

4. Prioritat: Wohnzonen 2.6
Erbringt der Betreiber den Nachweis, dass aufgrund von funktechnischen Bedingungen ein Standort
ausserhalb der zulassigen Zonen erforderlich ist, ist eine Mobilfunkanlage, soweit die Gbrigen
Voraussetzungen gegeben sind, auch in den ibrigen Wohnzonen zulassig.
3 Die Betreiber erbringen den Nachweis, dass in den Zonen mit jeweils hoherer Prioritat keine
Standorte zur Verfigung stehen."
83.10|  08.08.19(Es sei wegen der Umrechnung von den Gebaudehohen nach aPBG auf die Fassadenhohen nach IVHB |Bauordnung

und nPBG das heute zulassige Mass der Fassadenhdhe in allen Zonen gemass nBZO um 20 cm zu generell
reduzieren.

83.11 08.08.19|Es sei den Stimmberechtigten flr die Gemeinde-versammlungen vom Marz 2020 nicht nur die Kurz- Bauordnung
Weisung per Post zuzustellen, sondern auch a) die synoptische Darstellung der aB70-nBZ.0, b) ein generell

kleineres, lesbares Format des Zonenplans (wie der aktuelle geltende Zonenplan vom Bauamt Meilen)
und ) die Erlauterungen gemass Art. 47 RPV per Post ausgedruckt zuzustellen. Es seien diese
Abstimmungsunterlagen friher als tblich zu versenden.

57.2 05.08.19|Der Gemeinderat hatte und hat keine Rechtsgrundlage gegentber der SBB, der Verkleinerung Feldmeilen
des Durchfahrtsprofils der SBB-Bahnunterfihrung Feldguetliweg (nicht mehr LKW-gangig)
zuzustimmen. (Hinweis, kein Antrag)

57.3 05.08.19|Antrag 3: Der Feldgletliweg ist als eine Strasse im Sinne von Art. 1 Abs. 1 des VRV zu qualifizieren. Feldmeilen
L Hinweise
Hinweis zu den Rebflache aufnehmen beziiglich spezieller Wirkung des Richtplans. Verfahren. generell
Prifen: Graue Gebaude: Grossere Abweichungen, welche die Anwendung der Neubaubestimmungen Kernzonen

erfordemn, sind zu prazisieren. Ansonsten unterliegt bei strenger Auslegung vieles den
Neubauvorschriften. Das ware ortsbaulich unerwiinscht.

Art. 60: Titel prazisieren --> zBsp.: Grundmasse Abstellplatze

Verlangerung Landischstrasse Ost in Bauzone (heute in Reservezone) fiir Fusswegverbindung. Feldmeilen 6729, 3465, 12147
Einzonungs-Moratorium beachten.

Flurweg Rorguet wie Ubrige Grundstiicksteile der Kernzone zuweisen (heute in G5). 12464, 12465
Sonderbauvorschriften Zentrumszone: neu Attikageschoss zulassen. Meilen

Art. 33: Mehrlangenzuschlag ab 20 m (statt 15 m). generell

Art. 29: Die Gebiete W 2.2 mit Gebaudelange 50 m im Zonenplan bezeichnen. generell

Art. 66: Sonderbauvorschriften in Industrie und Gewerbezonen nur mit Gestaltungsplan zulassig. Das |generell
ist umstandlich. Zweck definieren wie in anderen Zonen und auf GP verzichten.
Art. 69 und 73, Sonderbauvorschriften gilt generell nur fiir Neubauten! Nochmals Gberprifen ob wir  [generell
Aufstockungen und Umbauten ebenfalls einschliessen wollen.
77| 07.08.19|Bemerkungen (keine Antrage): Art. 13 Dachflachenfenster in Kernzonen - Art. 19 massvolle Erh6hung [Bauordnung

der Geschossigkeit - Art. 51 Begriinung Dachflachen generell
82 08.08.19|Zahlreiche Anderungs- und Erganzungsvorschlage zur Bauordnung. Keine Antréage. generell
Art. 56 Abgrabungen, Erganzung: generell

2 Bei Terrassenhausern oder dhnlichen Bebauungsarten am Hang darf das Volumens aller Unter-, Voll-
und Dachgeschosse unter dem gewachsenen Boden, in denen Raume zum dauermnden Aufenthalt
realisiert werden, hochstens 15 % der zulassigen Baumasse betragen.

MC17.10.19
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Voraussichtliches Ablaufdatum: 01.10.2024
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Publizierende Stelle
Gemeinde Meilen - Hochbauabteilung, Bahnhofstrasse 35, 8706 Meilen

Kommunale Nutzungsplanung. Gesamtrevision
Ortsplanung 2020. Bekanntmachung des
Inkrafttretens (Teil-Inkrafttretens) unter Vorbehalt
Art. 28 Abs. 1 lit. a, e und f sowie Art. 28 Abs. 2
revidierte Bau- und Zonenordnung,
Bekanntmachung des Inkrafttretens

Betrifft: 8706 Meilen

Angaben zur Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung:

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 21. September 2021 beschlossen, die durch
die Gemeindeversammlung am 17. September 2020 festgesetzte und von der
Baudirektion des Kantons Zirich am 14. Juni 2021 genehmigte Gesamtrevision
Ortsplanung 2020, mit den massgebenden Bestandteilen

- Vorschriften der Bau- und Zonenordnung
- Zonenplan M 1:5000
- drei Quartiererhaltungszonenpldane (Bahnhofstrasse, Auf der Hirnen und Im Tobel)

- neun Kernzonenplane (Burg, Dollikon, Dorfmeilen, Feldmeilen, Grit, Seidengasse,
Obermeilen, Toggwil und Untere Aebleten)

- Ergédnzungsplan Baumschutz
per 1. Oktober 2021 in Kraft treten zu lassen (Teil-Inkraftsetzung).

Von der Inkraftsetzung sind (wegen eines hangigen Rekurses) Art. 28 Abs. 1 lit. a, e und f
sowie Art. 28 Abs. 2 revidierten Bau- und Zonenordnung vom 17. September 2020
ausgenommen.

Beschluss-/Verfligungsdatum: 21.09.2021
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Kommunale Nutzungsplanung. Gesamtrevision
Ortsplanung 2020. Bekanntmachung des
vollstandigen Inkrafttretens, inklusive der bis anhin
rekursbelasteten Bestimmungen von Art. 28 Abs. 1
lit. a, e und f sowie Art. 28 Abs. 2 Bau- und
Zonenordnung., Bekanntmachung des
Inkrafttretens

Betrifft: 8706 Meilen

Angaben zur Nutzungsplanung/Sondernutzungsplanung:

Die von der Gemeindeversammlung am 17. September 2020 festgesetzte und von der
Baudirektion des Kantons Zurich am 14. Juni 2021 genehmigte Gesamtrevision
Ortsplanung 2020 mit den massgebenden Bestandteilen

- Vorschriften der Bau- und Zonenordnung
- Zonenplan 1:5000
- drei Quartiererhaltungszonenplane (Bahnhofstrasse, Auf der Hirnen und Im Tobel)

- neun Kernzonenplane (Burg, Dollikon, Dorfmeilen, Feldmeilen, Grit, Seidengasse,
Obermeilen, Toggwil und Untere Aebleten)

- Erganzungsplan Baumschutz

ist seit 1. Oktober 2021 mit Ausnahme der rekursbelasteten Bestimmungen von Art. 28
Abs. 1 lit. a, e und f sowie Art. 28 Abs. 2 Bau- und Zonenordnung in Kraft.

Nachdem der Riickzug des Rekurses in Rechtskraft erwachsen ist, hat der Gemeinderat
an seiner Sitzung vom 15. Marz 2022 beschlossen, Art. 28 Abs. 1 lit. a, e und f sowie
Art. 28 Abs. 2 Bau- und Zonenordnung vom 17. September 2020 per 1. April 2022
in Kraft treten zu lassen.



Damit ist die Gesamtrevision Ortsplanung wie von der Gemeindeversammlung am 17.
September 2020 einstimmig beschlossen ohne Anderungen vollstandig in Kraft gesetzt.

Kontaktstelle:
Gemeinderat Meilen
Dorfstrasse 100
8706 Meilen



	Genehmigungsverfügung (BDV 1592/20 vom 14.06.2021)
	Zonenplan 1:5000
	Situation 1:5000

	Bau- und Zonenordnung
	Planungsbericht nach Art. 47 RBV
	Einwendungsbericht
	Publikation (Teil-)Inkraftsetzung (01.10.2021)
	Publikation vollständige Inkraftsetzung (25.03.2022)

